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203.  Sitzung 

Bonn, den 6. Dezember 1968 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.03 Uhr 

Vizepräsident Schoettle: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Zunächst einige amtliche Mitteilungen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die Tagesordnung ergänzt werden um die in der 
Ihnen vorliegenden Liste bezeichneten Vorlagen. — 
Das Haus ist damit einverstanden; die Erweiterung 
der Tagesordnung ist damit beschlossen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sollen 
die Punkte 30 und 37 der Tagesordnung abgesetzt 
und in der nächsten Woche behandelt werden. — 
Darüber besteht Einverständnis. 

Wir kommen dann zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

— Drucksachen V/3574, zu V/3574 — 

Wir beginnen mit den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Auswärtigen Amtes. Zur Beantwortung 
ist der Herr Parlamentarische Staatssekretär Jahn 
anwesend. Die ersten beiden Fragen stellt der Ab-
geordnete Dr. Schulz (Berlin). Ist der Abgeordnete 
anwesend? — Das ist nicht der Fall. Die Fragen 
106 und 107 werden schriftlich beantwortet. 

Frage 108 des Abgeordneten Kahn-Ackermann: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, in absehbarer Zeit die Fres-
ken aus der burmesischen Tempelstadt Pagan, welche sich in 
Hamburg befinden, an Burma zurückzugeben? 

Herr Staatssekretär, wollen Sie bitte antworten. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das Auswärtige 
Amt hat sich auf Grund eines Berichtes der Deut-
schen Botschaft in Rangun vom 13. Januar 1967 an 
das Hamburgische Museum für Völkerkunde und 
Vorgeschichte gewandt und dieses um Stellung-
nahme zu dem Wunsch des birmanischen Kultus-
ministeriums gebeten, Fresken aus Pagan zurückzu-
erhalten, die sich im Besitz dieses Museums befin-
den. Die Kulturbehörde der Freien und Hansestadt 

Hamburg teilte dem Auswärtigen Amt daraufhin 
in einem Schreiben vom 29. Mai 1967 mit, das Mu-
seum für Völkerkunde habe die Fresken 1906 recht-
mäßig erworben. Sie stellten künstlerisch und wis-
senschaftlich einen wesentlichen Bestandteil der 
Sammlung der Ostasien-Abteilung des Museums 
dar. Ihre Entfernung wäre geeignet, den Rang der' 
gesamten Abteilung zu mindern. Die Kulturbehörde 
sehe sich daher nicht in der Lage, die Fresken an die 
birmanische Regierung zurückzugeben, die im übri-
gen in Hamburg der wissenschaftlichen Bearbeitung 
und Erforschung zugänglich seien. 

Auf eine erneute Anfrage des Auswärtigen Amts 
teilte die Kulturbehörde soeben mit; sie sehe keine 
Veranlassung, ihren in dem Schreiben. vom 29. Mai 
1967 dargelegten Standpunkt zu ändern. 

Unter diesen Umständen kann von der Bundes-
regierung keine Übergabe der Fresken erwartet wer-
den. Ich bin aber der Auffassung, daß die Bundes-
regierung bei der Eigenart dieses Falles versuchen 
sollte, einen angemessenen Ausgleich zu suchen, 
einen Ausgleich, der auch den berechtigten und ver-
ständlichen Interessen Birmas entgegenkommt. Ich 
bin heute noch nicht in der Lage, Einzelheiten über 
die möglichen Überlegungen mitzuteilen. Ich bin 
aber gerne bereit, zu einem späteren Zeitpunkt 
dazu noch etwas zu sagen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kahn-Acker-
mann. 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
da Sie auf die Eigenart des Falles angespielt haben: 
Darf ich unterstellen, daß der Bundesregierung wohl-
bekannt ist, daß diese Fresken im Jahre 1899 in 
Birma, schlicht gesagt, widerrechtlich entfernt wor-
den sind, daß eine Reihe von anderen Staaten, die 
ähnlichen Vandalismus begangen haben, ihre Fres-
ken wieder zurückgegeben haben, und daß außer-
dem der Bundesregierung bekannt ist, daß die Fres-
ken in Kisten verpackt seit Kriegsende in dem Ham-
burger Museum stehen, daß sie wissenschaftlich 
vollkommen ausgewertet sind, und darf ich unter-
stellen, daß deswegen — wegen der wissenschaft-
lichen Auswertung und auch wegen der Umstände 
der Entfernung aus dem Lande, die in einem amt-
lichen birmanischen Führer durch Pagan auch so 
beschrieben sind — diese Absichten der Bundesre-
gierung ¡a nicht erst seit Januar bestehen, sondern 
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Kahn-Ackermann 
die Bundesregierung es sich schon länger überlegt 
hat — daß ihr das also alles bekannt ist und sie zu 
der Handlung veranlaßt hat, die ja hier angedeutet 
wurde? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das ist eine ganze 
Sammlung von Fragen, Herr Kollege Kahn-Acker-
mann. 

Zunächst einmal: Der Bundesregierung ist be-
kannt, unter welchen höchst unerfreulichen Umstän-
den die Fresken seinerzeit aus Birma entfernt wor-
den sind. 

Zweitens ist die Bundesregierung in der schwie-
rigen Lage, daß sie nicht Eigentümerin dieser Fres-
ken ist und deshalb nicht die Möglichkeit hat, selber 
darüber zu verfügen. Wie ihre Entscheidung dann 
ausfallen würde, mag dahinstehen. Objektiv kann 
sie nicht darüber . verfügen. Sie ist an die Rechts-
lage gebunden, die es ihr unmöglich macht, etwas 
zu erzwingen, was  ihre Position gegenüber Birma 
erleichtern-würde. 

Wie andere Länder sich in vergleichbaren Fällen 
verhalten haben, ist deswegen eine etwas theore-
tische Frage, eben deshalb, weil dort die Rechtslage 
möglicherweise ganz anders ist. 

Die Wünsche der birmanischen Regierung sind 
der Bundesregierung seit einiger Zeit bekannt. Der 
deutsche Botschafter in Rangun hat, wie auch aus 
meiner ersten Bemerkung hervorgeht, schon im 
Jahre 1967 darauf hingewiesen, daß dieser Wunsch 
vorgetragen sei, und sich seitdem immer wieder 
bemüht. Aber es ist ja auch möglich, Herr Kollege 
Kahn-Ackermann, daß man andere Wege einer be-
friedigenden Lösung im Einvernehmen mit Birma 
anstrebt, neue, bisher nicht bedachte; und dazu er-
bitte ich noch ein bißchen Überlegungsfrist. 

Was schließlich die Frage der Bereithaltung und 
Auswertung betrifft, darf ich noch darauf hinweisen, 
daß sie zwar nicht öffentlich ausgestellt, aber jedem, 
der sie sehen will, zugänglich sind. Sie stehen vor 
allen Dingen zur wissenschaftlichen Auswertung 
jederzeit zur Verfügung.. Wie dies im Verhältnis 
zu Birma in einer Weise geregelt werden kann, die 
den besonderen Interessen dieses Landes entspricht, 
ist eine der Überlegungen, zu einem Ergebnis zu 
kommen. 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, ich verspreche mir von einer Erörterung die-
ses Gegenstandes in der Fragestunde für kein In-
teresse irgendeinen Nutzen. 

(Zustimmung.) 

Ich muß das ganz offen sagen. Ich bin mir im Zwei-
fel, ob ich noch eine Zusatzfrage zulassen soll, selbst 
wenn sie der Verteidigung von Hamburger Mu-
seumsinteressen dienen sollte. Herr Berkhan! 

Berkhan (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
dem Hause mitteilen, wann, von wem und zu wel-
chem Preis die Freie und Hansestadt Hamburg diese 
Fresken erworben hat? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Erworben worden 
sind sie im Jahre 1906. Von wem und zu welchem 
Preis sie erworben worden sind, kann ich Ihnen 
jetzt und hier nicht sagen. So tief bin ich in die Ein-
zelheiten der hamburgischen Museumsgeschichte 
noch nicht eingedrungen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Berkhan! 

Berkhan (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, sich durch den Beauftragten der Freien und 
Hansestadt Hamburg darüber informieren zu lassen, 
daß diese Fresken durch die Freie und Hansestadt 
Hamburg ordnungsgemäß und rechtmäßig erworben 
worden sind? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich habe in kei-
nem Teil meiner Antworten diese Tatsache in Frage 
gestellt. Ich muß im Gegenteil sagen, Herr Kollege, 
der Hinweis darauf, daß die Bundesregierung nicht 
Eigentümerin geworden ist, bedeutet eben umge-
kehrt: rechtmäßiger Eigentümer ist auch nach Auf-
fassung der Bundesregierung die Freie und Hanse-
stadt Hamburg. 

Vizepräsident Schoettle: Mir scheint, jetzt ist 
genug „Heu hunten", wie. man bei uns im Schwäbi-
schen sagt. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Wirtschaft. Die 
Frage 58 stellt der Abgeordnete Kühn (Hildesheim) : 

Sieht die Bundesregierung in der Formulierung der Nummer 5 
des Runderlasses des Niedersächsischen Ministers der Finanzen 
vom 9. September 1968 (Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 40/68 
S. 991), der sich wortgleich auch in einem Erlaß des Landes Nord-
rhein-Westfalen in gleicher Sadie findet, keine Gefährdung der 
bevorzugten Berücksichtigung von Unternehmen aus dem Zonen-
randgebiet? 

Die Frage wird von dem Abgeordneten Dr. Huys 
übernommen. Zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär Dr. Arndt das Wort. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Nein, es handelt sich 
lediglich um eine haushaltsrechtliche Regelvorschrift. 
Die Haushaltsansätze lassen im allgemeinen Spiel-
raum für die Bewilligung etwas erhöhter Preisforde-
rungen durch Anbieter aus dem Zonenrandgebiet. 
Übrigens sind die neuen Richtlinien bisher für Lan-
desaufträge nur in den Zonenrandländern eingeführt 
worden. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Huys! 

Dr. Huys (CDU/CSU) : Was sagen Sie, Herr 
Staatssekretär, zu der Ablehnung einer Bewerbung 
auf Zuschlagserteilung an eine Firma aus dem 
Zonenrandgebiet unter Berufung auf beschränkende 
Verfügungen, obgleich die Endsumme wesentlich un-
ter der durch die Zonenrandverordnung des Bundes 
wirtschaftsministeriums gesetzten Grenze lag? 
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Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Huys, 
um das sagen zu können, müßte ich wissen, ob es 
sich um einen Auftrag aus Bundesmitteln oder Lan-
desmitteln handelt und welches Land so entschie-
den hat. Ich bin gern bereit, diesen Fall zu prüfen. 

Dr. Huys (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, der 
Herr Kollege Kühn wird Ihnen die Unterlagen zu-
senden. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weiteren Zu-
satzfragen. 

Dann kommen wir zu den nächsten Fragen, den 
Fragen 59, 60 und 61, die der Abgeordnete Gottes-
leben stellt: 

Weiß die Bundesregierung, daß durch die beschlossenen wäh-
rungspolitischen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den 
Ereignissen der letzten Tage stehen, die saarländische Wirtschaft 
viel härter als alle anderen Regionen des Bundesgebietes ge-
troffen wird? 

Wie will die Bundesregierung die starken Auswirkungen der 
beschlossenen Maßnahmen im Export und auf dem Inlandsmarkt 
beim saarländischen Bergbau, bei der Stahlindustrie und Stahl-
verarbeitung an der Saar sowie bei der auf Export eingestellten 
Keramikindustrie beheben? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die starken 
Wettbewerbsnachteile der saarländischen Wirtschaft zu besei-
tigen? 

Ich weiß nicht, ob sich diese Fragen nicht von sel-
ber zur gemeinsamen Beantwortung anbieten. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ich würde sie gern 
zusammen beantworten, Herr Präsident. 

Vizepräsident Schoettle: Bitte, Herr Staats-
sekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ja, die saarländische 
Wirtschaft wird härter getroffen. Importvergünsti-
gungen wie Exportsteuer verändern kurzfristig die 
Ausgangslage für die Preispolitik der deutschen Pro-
duzenten, und zwar gegenüber den ausländischen 
Anbietern um 4 % auf den Märkten des Auslandes 
wie des Inlandes. Im Gesamtdurchschnitt der deut-
schen Wirtschaft war diese Ausgangslage — ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit — außerordentlich stark; in 
einigen Branchen war sie dies nicht. Eine regionale 
Häufung derartiger Grenzbereiche — oder von 
Grenzunternehmen — führt dann zu einer Verschär-
fung vorhandener wirtschaftlicher Schwächen in 
einem Gebiet. 

Im Saarland ist diese Häufung durch die Montan-
industrie gegeben. Binnenwirtschaftliche Übergangs-
hilfen werden zur Zeit erarbeitet. Die Bundesregie-
rung weiß, daß diese Arbeiten rasch zu Ende geführt 
werden müssen. Außerdem läuft das Strukturförde-
rungsprogramm für das Saarland weiter. Die Bun-
desregierung hat in ihren Konjunktur- und Struktur-
programmen dem Saarland eine hohe Priorität ein-
geräumt. Weitere bedeutsame Entscheidungen will 
das Bundeskabinett in Kürze treffen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Gottesleben! 

Gottesleben (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich den erwähnten Härtefällen hinzufügen, daß 
die saarländische Baustoffindustrie durch diese Maß-
nahmen in ihrer Existenz tatsächlich gefährdet ist, 
und zwar dadurch, daß zunächst einmal die franzö-
sische Baustoffindustrie. einen starken Kostenvor-
sprung hat — man spricht von 4 bis 10 % —, daß 
sie zum zweiten geringere Lohnkosten hat und daß 
sie weiter die Möglichkeit des billigeren Einkaufs 
ihrer Rohstoffe hat. Dazu kommen die zwei Bevor-
zugungen, die einmal diese Maßnahmen der Bundes-
regierung — 4 % in der Einfuhr — bringen, zum 
zweiten ebenfalls dieser Baustoffindustrie aber auch 
die französischen Exportvergünstigungen zugute 
kommen. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Andererseits, Herr 
Kollege Gottesleben, soll die französische Industrie 
in diesem Jahr eine nennenswerte Steigerung ihrer 
Lohnkosten erfahren haben. Dies fällt natürlich eben-
falls ins Gewicht, wenn man die Veränderung der 
Konkurrenzlage in einem Einzelfall prüft, wozu wir 
selbstverständlich gern bereit sind. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Gottesleben! 

Gottesleben (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich weiter darauf hinweisen, daß im saarlän-
dischen Raum mit einem Rückgang der Produktion 
und als Folge davon natürlich auch mit Entlassungen 
zu rechnen ist. Sie wissen, daß die Arbeitslosenquote 
des Saarlandes weit über dem Bundesdurchschnitt 
liegt. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, das ist 
sicherlich nicht das Ziel der Bundesregierung. Im 
Gegenteil, wir wollen durch die Strukturförderungs-
programme die Wirtschaft des Saarlandes wider-
standsfähiger, im Produktionsspektrum und im 
Fächer ihrer Unternehmen breiter machen, damit 
die von Ihnen so beklagte Anfälligkeit eben nicht 
mehr besteht. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Gottesleben! 

Gottesleben (CDU/CSU) Herr Staatssekretär, 
sind Sie bzw. Ihre Juristen nicht der Meinung, daß 
diese Entscheidung dem deutsch-französischen Saar-
vertrag widerspricht? Ich meine die Beeinträchtigung 
des Exports. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Nein, die Meinung 
besteht nicht. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Gottesleben! 

Gottesleben (CDU/CSU) : Noch eine Frage: Herr 
Staatssekretär, darf ich Sie daran erinnern, daß 
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Gottesleben 
Herr Minister Schiller vor einigen Wochen an der 
Saar war und do rt  angekündigt hat, besondere Hil-
fen für die saarländische Wirtschaft zu geben, .und 
daß die Saarländer daraus wieder starke Hoffnung 
geschöpft haben? Und darf ich Sie bitten, dafür zu 
sorgen, daß Ihr Ministerium und der Herr Minister 
alles tun, um die saarländische Wirtschaft zu för-
dern. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ich hatte in der 
ersten Antwort gesagt, Herr Kollege Gottesleben, 
daß weitere bedeutsame Entscheidungen vom Bun-
deskabinett zu treffen sein werden, oder vielmehr, 
daß das Bundeskabinett diese Entscheid ung noch 
in diesem Jahr treffen will. Das war ein Kabinetts-
beschluß und bezieht sich auf diese Strukturförde-
rungsprogramme. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Abgeordneter 
Brück. 

Brück (Holz) (SPD) : Herr Staatssekretär, können 
Sie noch einmal ausdrücklich bestätigen, daß sich 
die Bundesregierung bewußt ist, daß die steuerlichen 
Maßnahmen vor allem bei Kohle und Stahl Schwie-
rigkeiten bringen und daß die Bundesregierung 
entsprechende Hilfen vorbereitet? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Gern. Ich kann das 
erklären. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Klein, bitte! 

Klein (CDU/CSU) : Ihnen, Herr Staatssekretär, 
und allgemein ist bekannt, daß die Ausfuhrquote 
der Saarwirtschaft doppelt so hoch ist wie die der 
übrigen Länder der Bundesrepublik, daß die Stahl-
industrie z. B. an die 40 % ihrer Produktion und der 
Kohlebergbau etwa 30 % ausführen müssen. Ja, die 
Weiterverarbeitung von Eisen und Stahl hat sogar 
eine Ausfuhrquote von 47 %. Wenn nun diese Aus-
wirkung — — 

Vizepräsident Schoettle: Einen Moment! Sie 
müssen fragen. Sie dürfen hier keine Ausführungen 
machen. 

Klein (CDU/CSU) : Herr Präsident, ich habe ge-
fragt, ob das dem Staatssekretär bekannt ist. 

Vizepräsident Schoettle: Es war schwer zu 
erkennen, ob das noch eine Frage war. 

Klein (CDU/CSU) : Gut. Ist es auf Grund dieses 
Tatbestandes der existentiellen Wirkung, die die 
Ausfuhr für die Saarwirtschaft hat, nicht Ihre Mei-
nung, daß schnellstens und in entscheidendem Maße 
etwas getan werden muß, um diese unguten Aus-
wirkungen der währungspolitischen Maßnahmen zu 
verhindern bzw. den alten Zustand so weit wie mög-
lich wiederherzustellen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Klein, 
das war eine ganze Reihe von Fragen, von denen 
einige eigentlich mehr in den Fragenkomplex des 
Kollegen Hofmann gehören. 

Vizepräsident Schoettle: Ich würde es vor-
ziehen, Herr Kollege Klein, wenn Sie so lange am 
Mikrophon blieben, bis Ihre Frage beantwortet ist. 
Der Fragesteller und der Beantwortende gehören ja 
beide zusammen. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ein Teil Ihrer Fragen 
reicht in den Fragenkomplex des Kollegen Dr. Hof-
man hinein. Ich möchte mir erlauben, diesen Teil 
bis dahin zurückzustellen. 

Selbstverständlich sind die Probleme der Saar-
wirtschaft bekannt, und es gibt nur den Ausweg, in 
einem mehrjährigen Strukturprogramm den Produk-
tionsfächer der saarländischen Wirtschaft zu erwei-
tern. Das ist nicht einfach. Es fällt den dort Betrof-
fenen auch gar nicht leicht. Eine andere Möglichkeit 
gibt es aber nicht. 

Vizepräsident Schoettle: Dann kommen wir 
zur Frage 62 des Abgeordneten Dr. Hofmann 
(Mainz) . 

(Abg. Draeger meldet sich zu einer Zusatz- 
frage.) 

— Wollen Sie noch zu der anderen Frage eine Zu-
satzfrage stellen, Herr Draeger? Sie waren etwas 
spät dran. 

Draeger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist der 
Bundesregierung bekannt, daß in den elf vergange-
nen Monaten des Jahres 1968 der Gesamtexport der 
Saar nur um 2,5 % zugenommen hat, damit praktisch 
stagniert, während der Import um 18 % zugenom-
men hat? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Das ist der Bundes-
regierung bekannt. Daran sind aber per se noch 
keine weiteren Folgerungen zu knüpfen als die 
Bestätigung, daß die Exportentwicklung zu niedrig 
und das Importwachstum relativ hoch sind. 

Vizepräsident Schoettle: Bitte, Herr Kollege! 

Draeger (CDU/CSU) : Darf ich dann fragen, Herr 
Staatssekretär, ob Sie mit mir der Meinung sind, daß 
bezüglich dieser Situation nun eben nicht der ge-
ringste Anlaß besteht, die Saar global in die zen-
tralen Maßnahmen einzubeziehen, da sie sich hier 
sehr vernünftig verhalten hat. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Sie würden meinen, 
daß die Bundesregierung darauf achten sollte, eine 
Struktur, die also vielleicht nicht volle Wettbe-
werbsfähigkeit sichert, zu perpetuieren. Die Bundes- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Arndt 
regierung ist nicht der Meinung; sie ist dafür, und 
sie ist diesem Hohen Hause gegenüber gehalten, für 
Strukturwandlungen in Richtung auf regionale Wett-
bewerbsfähigkeit zu sorgen. 

Vizepräsident Schoettle: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Hofmann. 

Dr. Hofmann (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, sind Sie nicht der Meinung, daß auf die 
Dauer dem Saarlande entscheidend dadurch gehol-
fen werden kann, daß wir endlich mit dem Bau des 
Saar-Pfalz-Kanals beginnen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Das ist eine der Ent-
scheidungen, über die sich das Bundeskabinett in 
Kürze klarwerden will, Herr Kollege Dr. Hofmann. 

Dr. Hofmann (Mainz) (CDU/CSU) : Und Ihre 
Meinung dazu ist im Moment nicht zu erfahren? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ein sehr wichtiger 
Beitrag zur Entwicklung des Saargebiets. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Schoettle: Ich glaube, es ist 
etwas viel vom Herrn Staatssekretär verlangt, jetzt 
seine Meinung zu sagen, ehe das Kabinett eine Ent-
scheidung darüber getroffen hat. 

(Abg. Dr. Hofmann [Mainz] : Herr Präsident, 
gestatten Sie!) 

— Wollen Sie noch, immer noch? 

Dr. Hofmann (Mainz) (CDU/CSU) : Ich wollte 
nur dem Herrn Staatssekretär die Möglichkeit ge-
ben, auch seine persönliche Meinung zu sagen. 

Vizepräsident Schoettle: Ach so, das war 
nett von Ihnen. 

Dann kommen wir zu Ihrer eigenen Frage 62. 

Ist die Bundesregierung in der Lage, den der deutschen Wirt-
schaft durch das Gesetz über die Maßnahmen zur außenwirt-
schaftlichen Absicherung entstehenden Schaden der Höhe nach zu 
beziffern? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Nach unseren Schät-
zungen wird der für 1969 zu erwartende Ausfuhr-
überschuß nominal um etwa 3,5 Milliarden DM und 
real, also in Preisen des Vorjahres, um etwa 5,5 
Milliarden DM niedriger ausfallen. Freilich ist diese 
Rechnung insofern hypothetisch, als es im Zeitver-
lauf sowieso eine Reduzierung des Ausfuhrüber-
schusses gegeben hätte, entweder durch Verände-
rungen in den Währungsparitäten oder durch Preis-
steigerungen im Inland, also durch die sogenannte 
Anpassungsinflation. Deshalb vermag sich die Bun-

desregierung nicht zu entschließen, das Wort „Scha-
den" in diesem Zusammenhang zu verwenden. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Dr. Hofmann! 

Dr. Hofmann (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, indem ich Ihnen zunächst sage, daß das 
Wort „Schaden" ein sehr klarer juristischer Begriff 
ist, um Tatbestände genau zu umschreiben, möchte 
ich doch fragen, ob Sie nicht erkannt haben, daß es 
mir jetzt nicht darum ging, den Begriff „Schaden" 
zu erläutern, sondern daß ich von Ihnen wissen will, 
wie hoch der gesamtvolkswirtschaftliche Nachteil 
hinsichtlich des Bruttosozialprodukts bezüglich sei-
nes Zuwachses sein könnte, und ich frage Sie des-
halb: Wie hoch hätten Sie für das nächste Jahr — um 
eine Periode festzulegen — den Zuwachs des Brutto-
sozialproduktes geschätzt, wenn wir dieses Gesetz 
nicht gemacht hätten? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Die letzte Schätzung 
des interministeriellen Ausschusses der Bundesre-
gierung kommt auf eine reale Bruttosozialprodukt-
zuwachsrate von leicht oberhalb 4 %. Ein derartiger 
Produktionsausfall, wie er hier geschildert wurde, 
würde diese Zuwachsrate um einen glatten Prozent-
punkt vermindern können. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Dr. Hofmann! 

Dr. Hofmann (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, die zweite Frage: Wie sehen Sie die 
deutsche volkswirtschaftliche Gesamtrechnung hin-
sichtlich des Zuwachses bzw. hinsichtlich des „Scha-
dens", wenn wir den Gedankengang der Franzosen 
— heute morgen in der Zeitung zu lesen — auf-
greifen und eine Korrektur aller Wechselkurse an-
streben? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Zumindest nicht ge-
ringer, Herr Dr. Hofmann. 

Vizepräsident Schoettle: Die nächsten Fragen 
stellt der Abgeordnete Kurlbaum. — Gehören Ihre 
Fragen zusammen, Herr Kollege Kurlbaum? 

(Abg. Kurlbaum: Ja!) 

— Können sie zusammen beantwortet werden? 

(Abg. Kurlbaum: Ja, die beiden ersten!) 

— Die beiden ersten. — Bitte sehr, Herr Staats-
sekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Präsident, auch 
die Fragen des Kollegen Lange gehören so in den 
Komplex hinein, daß man beinahe die Fragen 63, 
64, 65 des Kollegen Kurlbaum und die Fragen 67 
und 68 des Kollegen Lange zunächst einmal zusam-
menhängend beantworten und dann auf die ent-
sprechenden Zusatzfragen eingehen könnte. 
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Vizepräsident Schoettle: Ich wollte soeben 
den Vorschlag machen. Ich rufe also auf die Fragen 
63, 64 und 65 des Abgeordneten Kurlbaum und die 
Fragen 67 und 68 des Abgeordneten Lange: 

Sieht es die Bundesregierung angesichts der Einkommenslage der 
Marken-Tankstelleninhaber nicht als Mißbrauch wirtschaftlicher 
Macht an, wenn diese Tankstelleninhaber von den großen Mine-
ralolunternehmen gezwungen werden, teilweise auf über die 
Hälfte ihrer bisherigen Provisionen zu verzichten, damit die 
großen Mineralölgesellschaften an ausgesuchten Plätzen — wie 
es in den Orten Herford, Minden, Nienburg und Soltau ge-
schehen ist —, wo sie einer besonders starken Konkurrenz von 
freien Tankstellen ausgesetzt sind, gezielte Preissenkungen vor-
nehmen können? 

Sieht die Bundesregierung darin nicht auch einen Mißbrauch 
wirtschaftlicher Macht, wenn die großen Mineralölgesellschaften 
die Marken-Tankstelleninhaber zum Abschluß von Verträgen zu 
zwingen versuchen, nach denen die unternehmerischen Disposi-
tionsmöglichkeiten über Gebühr eingeschränkt werden, indem 
ihnen z. B. eine Sortimentsbeschränkung auferlegt und die Ver-
fügung über die Höhe der Lagerbestände entzogen wird? 

Ist die Bundesregierung bereit, Maßnahmen zu treffen oder 
vorzuschlagen, die zu einer angemessenen Angleichung der der-
zeitig extrem kurzen Kündigungsfrist für die Agenturverträge 
(drei Monate) an die extrem langen Kündigungsfristen für die 
grundbuchlich eingetragenen Vertriebsbindungen der Tankstellen-
eigentümer (20 bis 30 Jahre) führen und damit die Verhandlungs-
position der einzelnen Tankstellenpäditer und -eigentümer gegen-
über den einheitlich operierenden großen Mineralölgesellschaften 
mit ihren abgestimmten Vertragsbedingungen zu verbessern, ge-
eignet sind? 

Hält die Bundesregierung eine Verschärfung der einschlägigen 
Bestimmungen des Kartellgesetzes angesichts der jüngsten Vor-
gänge auf dem Benzinmarkt für notwendig, uni wirksam gegen 
das Vorgehen der Mineralölunternehmen gegenüber den Tank-
stelleninhabern einschreiten zu können? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß die einheitliche Sen-
kung der Preise für Markenbenzin an bestimmten Orten und 
die gleichzeitige Aufrechterhaltung des bisherigen einheitlichen 
Preisniveaus in den übrigen Teilen der Bundesrepublik Deutsch-
land durch die großen Mineralölgesellschaften als Mißbrauch 
wirtschaftlicher Macht gegenüber den Tankstellenkunden anzu-
sehen ist? 

Jetzt der Herr Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, soweit 
einzelne Tankstellen von sich aus Empfehlungen der 
Mineralölunternehmen, ihre Preise zu senken, be-
folgt haben, hat das Bundeskartellamt bisher keinen 
Anlaß zum Einschreiten gesehen. Das gilt auch für 
den Fall, daß solche Preissenkungen zu Lasten der 
Provision der Tankstellenverwalter gehen. Die Miß-
brauchsklausel des § 22 des Kartellgesetzes kann in 
diesen Fällen nicht angewendet werden, weil der 
Nachweis marktbeherrschender Stellungen im Be-
reich der Mineralölindustrie bisher nicht gelungen 
ist. 

Das Bundeskartellamt hat versucht, zugunsten der 
Tankstelleninhaber alle kartellrechtlichen Möglich-
keiten auszuschöpfen und auch die unternehmerische 
Dispositionsfreiheit zu schützen. Ich erinnere an die 
Untersuchung wegen regionaler Preisdifferenzierun-
gen der Mineralölunternehmen in den Jahren 1966/ 
67. Weiterhin hat das Bundeskartellamt 1968 vier 
Beschlüsse gegen Mineralölunternehmen erlassen, in 
denen Ausschließlichkeitsbindungen für unwirksam 
erklärt wurden. Aber eine rechtliche Möglichkeit 
zum Einschreiten besteht nur bei erzwungenen 
Preissenkungen, und hier ist die Beweisschwierig

-

keit groß. 

Im übrigen verstoßen gezielte Preissenkungen 
gegen Wettbewerber unter bestimmten Vorausset-
zungen gegen das Gesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb. Dies festzustellen obliegt aber den ordent-
lichen Gerichten. 

Außerdem ist, wie Sie wissen, versucht worden, 
durch eine Kartellgesetznovelle die Mißbrauchsauf-
sicht über marktbeherrschende Unternehmen wir-
kungsvoller zu machen. Dies hätte auch die Rechts-
position der Tankstelleninhaber verbessert. Im übri-
gen trifft es zu, daß die Kündigungsfristen in Ver-
trägen mit Tankstellenpächtern für beide Teile drei 
Monate zum Quartalsende betragen, während Ver-
träge mit Tankstelleneigentümern für beide Teile 
eine durchschnittliche Laufzeit von etwa 15 Jahren 
haben. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kurlbaum! 

Kuribaum (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht bereit, anzuerkennen, daß eine sogenannte 
freiwillige Zustimmung zu einer so radikalen Provi-
sionskürzung unter den Bedingungen einer außeror-
dentlich kurzfristigen Kündigungsmöglichkeit des 
Agenturvertrages gesehen werden muß? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Das kann man so 
sehen, Herr Kurlbaum. Die Frage ist nur, ob es recht-
liche Folgen haben kann, zumal wir es hier mit 
einem Markt zu tun haben, auf dem die freien Tank-
stellen ihren Anteil nicht unerheblich im Schatten 
der großen, wie einige sagen, marktbeherrschenden 
Unternehmen erhöhen konnten. Daß nun eine Politik 
eines gewissen Stopps dieser Bewegung von großen 
Unternehmen verfolgt wird und daß damit auch 
wiederum Vorteile für den Mengenabsatz der mit 
ihnen kontrahierenden Tankstellen gegeben sind, ist 
auch offensichtlich. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kurlbaum! 

Kuribaum (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie nicht auch, daß die den Tankstelleninhabern zu-
gemutete Kürzung ihrer Provision wenig Aussicht 
hat, durch Steigerung der abgesetzten Mengen auch 
nur annähernd ausgeglichen zu werden? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Kurl-
baum, ich hatte versucht, die Antwort durch ein 
Gegenbeispiel zu formulieren, nämlich daß bei den 
beträchtlichen Preisabständen zwischen Tankstellen, 
die Konzernbenzin verkaufen, und freien Tankstel-
len der Mengenabsatz der konzerngebundenen 
Tankstellen zurückgeht, woraus natürlich auch wie-
der dem einzelnen Pächter oder Eigentümer ein 
Nachteil erwächst. Im übrigen lassen Unterlagen 
über die Tankstellenprovisionen in einigen euro-
päischen Ländern nicht den Schluß zu, daß die Tank-
stellenprovision in der Bundesrepublik Deutschland 
relativ niedrig sei. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kurlbaum! 

Kuribaum (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht bereit, anzuerkennen, daß die Frage, ob die 
großen Mineralölgesellschaften eine marktbeherr-
schende Stellung haben, im Sinne der einschlägigen 
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Bestimmungen des Kartellgesetzes unterschiedlich 
gesehen werden muß, erstens gegenüber dem Ver-
braucher und zweitens gegenüber dem Tankstellen-
inhaber, und sind Sie nicht bereit, anzuerkennen, 
daß mindestens die großen Mineralölgesellschaften 
als marktbeherrschende Gruppe gegenüber den 
Tankstelleninhabern auftreten, weil sie in ihren Ver-
trägen einheitliche Provisionssätze, einheitliche Mie-
ten vorsehen und in wesentlichen anderen Punkten 
ihrer Verträge mit den Tankstelleninhabern als ein-
heitliche Gruppe vorgehen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Selbstverständlich 
kann man diese Auffassung haben. Die Frage ist nur, 
ob das Kartellgesetz in seiner gegenwärtigen Form 
irgendeine Möglichkeit zu Maßnahmen bietet. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kurlbaum! 

Kurlbaum (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht wenigstens der Meinung, daß das Bundeskar-
tellamt versuchen sollte, in der von mir angedeu-
teten Richtung eines Vorgehens gegen — — 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kurlbaum, dem 
Kartellamt werden, so nehme ich an, Beschwerden 
vorliegen. Das Kartellamt muß zunächst Beweis-
material haben, bevor es entsprechend vorgehen 
kann. 

Kurlbaum (SPD) : Einen Augenblick! Ich war mit 
meiner Frage noch gar nicht zu Ende, Herr Staats-
sekretär. 

Vizepräsident Schoettle: Gut, stellen Sie Ihre 
Frage. 

Kurlbaum (SPD) : Ich hatte fragen wollen: Glau-
ben Sie nicht, daß das Bundeskartellamt — es kann 
ja dann die Haltung der Gerichte abwarten — we-
nigstens den Versuch unternehmen sollte, die gro-
ßen Mineralölgesellschaften in ihrem jetzigen Vor-
gehen gegenüber den Tankstelleninhabern als eine 
marktbeherrschende Gruppe anzusehen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Wir werden das mit 
dem Bundeskartellamt prüfen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Lange! 

Lange (SPD) : Herr Staatssekretär, ist die Bundes-
regierung unbeschadet der von Ihnen dargestellten 
Rechtslage nicht der Auffassung, daß hier durch das 
gleichförmige Verhalten der Mineralölgesellschaften 
am Markt der Verdacht des Mißbrauchs wirtschaft-
licher Macht vorliegt, und wenn ja — gegenwärtig 
nicht erfaßbar durch die Bestimmungen des Kartell-
gesetzes —: Ist die Bundesregierung dann nicht der 
Meinung, daß es einer Novellierung im Sinne der 
Erweiterung des Begriffs der Marktbeherrschung, 
des Mißbrauchs wirtschaftlicher Macht bedürfe? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Lange, 
eine Kartellnovelle war konzipiert, ist aber wegen 
der bekannten Rationalisierungsprobleme für den 
Rest der Parlamentsperiode zurückgezogen worden. 
Der § 22 des Entwurfs sah ja eine Verstärkung der 
Mißbrauchsaufsicht vor. 

Jedoch kann ich mich hier nicht zu der Frage 
äußern, ob ein ähnliches Vorgehen großer Mineral-
ölgesellschaften allein schon Mißbrauch wirtschaft-
licher Macht ist. Das bliebe wohl doch im Einzelfall 
von den zuständigen nachgeordneten Behörden und 
von den Gerichten festzustellen. Das kann man 
sicherlich nicht von der Regierungsbank aus fest-
stellen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Lange! 

Lange (SPD) : Glaubt die Bundesregierung, Herr 
Staatssekretär, in Ansehung dessen, was sich inson-
derheit bei den Tankstellenpächtern und -besitzern 
entwickelt, mit einer entsprechenden Gesetzesno-
velle so lange warten zu können, bis über Miß-
brauch wirtschaftlicher Macht durch die Mineralöl-
gesellschaften überhaupt nicht mehr geredet zu wer-
den braucht? 

(Beifall auf der Tribüne.) 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Lange, 
so dramatisch sieht die Bundesregierung die Situa-
tion allerdings nicht. Wir haben Preissenkungen 
auf einem Markt, von dem nicht zu Unrecht wohl 
angenommen worden ist, daß die Preise relativ hoch 
sind. 

Vizepräsident Schoettle: Einen Moment, Herr 
Staatssekretär. Ich habe soeben gehört, daß von der 
Tribüne Beifallskundgebungen erfolgt sind. Das ist 
unzulässig. Ich mache darauf aufmerksam, daß bei 
Wiederholung Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen. 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Außerdem war die 
Expansion der freien Tankstellen nur deshalb mög-
lich, weil relativ hohe Spannen und relativ hohe 
Endpreise in den konzerngebundenen Tankstellen 
existieren. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Lange! 

Lange (SPD) : Sind Sie im Ernst der Meinung, 
daß die Spannen beim Einzelhändler — das sind 
jetzt die Tankstellenbesitzer und -pächter — exorbi-
tant hoch gewesen sind, oder sind Sie nicht vielmehr 
der Meinung, daß hier eine besondere Markt-
strategie und Markttaktik der Mineralölgesellschaf-
ten diesen selbst zugute gekommen ist? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Den Mineralölgesell- 
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schaften ist sie nicht zugute gekommen. Sie haben 
ja Anteil am Markt verloren. Was die Tankstellen-
provisionen anlangt, so habe ich angedeutet, daß sie 
in der Bundesrepublik Deutschland nicht die niedrig-
sten seien. Man könnte sogar sagen: sie liegen mit 
deutlichem Abstand über denen übriger europäi-
scher Länder. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Lange! 

Lange (SPD) : Herr Staatssekretär, ergibt sich 
nicht, auch wenn ich das zur Kenntnis nehme, unbe-
schadet des Marktanteils der Mineralölgesellschaften 
eine Stärkung ihrer Position am Markte gegenüber 
ihren Vertragskontrahenten innerhalb der Entwick-
lung der letzten fünf oder zehn Jahre? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Das kann so nicht 
gesagt werden. Es ist ausgeschlossen, einfach auf 
Grund einiger Indizien ein summarisches Urteil die-
ser Art zu fällen. Der Mineralölmarkt ist derart 
komplex, daß Sie dieses Urteil nicht fällen können. 

Vizepräsident Schoettle: Jetzt zur Abwechs-
lung mal jemand anders. Herr Huys! 

Dr. Huys (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen bekannt, daß es sich beim Tankstellengewerbe 
um einen Gewerbezweig mit 46 000 Betrieben und 
etwa 250 000 Arbeitnehmern handelt, der sich auf 
Grund unzulänglicher Gesetze den Ölgesellschaften 
gegenüber benachteiligt fühlt? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ja, Herr Kollege 
Huys. Es ist der Bundregierung aber auch bekannt, 
daß es etwa 20 Millionen Kunden von Tankstellen 
gibt, deren Einkaufspreis sich in den letzten Tagen 
nicht nur bei den freien, sondern auch bei anderen 
Tankstellen ermäßigt hat. • 

Vizepräsident Schoettle: Herr Apel! 

Dr. Apel (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, mir zuzustimmen, wenn ich sage, daß die Tat-
sache, daß die gebundenen Tankstellen in Schwierig-
keiten kommen, nicht zuletzt darauf zurückzuführen 
ist, daß die großen Mineralölkonzerne ihr eigenes 
Benzinaufkommen zu unterschiedlichen Preisen an 
die freien Tankstellen und an die gebundenen Tank-
stellen verkaufen, und daß die Verantwortung für 
den Rückgang des Marktanteils bei den Mineral-
ölkonzernen selbst liegt, weil sie ihre eigenen Ver-
tragstankstellen schlechter behandeln als die freien 
Tankstellen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminsiter für Wirtschaft: Ob derartige Prakti-
ken zulässig sind, hängt von der Gestaltung des 
Vertrages ab, den die Tankstellenpächter oder Tank-
stelleneigentümer mit den Konzernen haben. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Apel! 

Dr. Apel (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, in Ihre Überlegungen hinsichtlich der Höhe 
der Spanne der gebundenen Tankstellen einzube-
ziehen, daß die gebundene Tankstelle in den letzten 
Jahren von den Mineralölkonzernen immer wieder 
wie eine Zitrone ausgepreßt worden ist, nicht zu-
letzt vor einigen Jahren hinsichtlich der Rabatt-
gewährung? 

(Beifall bei der SPD und auf der Tribüne.) 

Vizepräsident Schoettle: Ich muß dringend 
darum bitten, daß von den Tribünen kein Beifall 
mehr erfolgt. Das ist unmöglich. Ich muß Sie sonst 
aus dem Saal weisen. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Dann frage ich mich, 
welchen Vergleich Sie den Tankstelleneigentümern 
und den Tankstellenpächtern in anderen europäi-
schen Ländern anbieten, die zum Teil mit der Hälfte 
der Provision pro Pfennig je Liter auskommen müs-
sen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Schmidt (Braun-
schweig) ! 

Schmidt  (Braunschweig) (SPD): Herr Staats-
sekretär, Sie erwähnten, daß in der Bundesrepublik 
die den Tankstellen gewährten Provisionen mit zu 
den höchsten in Europa zählen. Ist Ihnen bekannt, 
daß in der Bundesrepublik die Provisionen seitens 
der großen Gesellschaften gegenüber den Tankstel-
lenbetreibern zuletzt am 1. September 1955 erhöht 
worden sind und seitdem keinerlei der Entwicklung 
angepaßte Erhöhung mehr gewährt worden ist? Un-
ter diesen Umständen kann man doch nicht von 
europäischen Vergleichen sprechen. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Schmidt, ich entnehme Ihrer Frage, daß die deut-
schen Tankstellenprovisionen in Europa schon seit 
1955 an der Spitze liegen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kurlbaum! 

Kurlbaum (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
entgangen, daß Sie meine dritte Frage noch nicht 
beantwortet haben? Ich habe nämlich insbesondere 
auch nach gesetzgeberischen Vorschlägen gefragt. 

Vizepräsident Schoettle: Ich nehme an, das ist 
dem Herrn Staatssekretär nicht entgangen, Herr 
Kurlbaum. Aber wir waren  so  in die anderen Fragen 
verwickelt, daß er bisher noch reicht dazu gekommen 
ist, diese Frage zu beantworten. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Die Bundes-
regierung wird das prüfen. Die Frage der Provisio-
nen und des Sortiments gehört zu der unternehme-
rischen Dispasiitionsfreiheit; so hatte ich es  in  der 
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ersten Antwort gesagt, Selbstverständlich ist auch 
das Bundeskartellamt bemüht, die unternehme

-

riche Freiheit in diesem Fall zu schützen. Das war 
doch der Kern  Ihrer dritten Frage. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kurlbaum! 

Kurlbaum (SPD) : Auf die Frage bezüglich der 
Diskrepanz in den Kündigungsterminen sind Sie 
nicht eingegangen.  

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Das ist eine Frage 
des allgemeinen Vertragsrechts. Wir werden das 
prüfen. Das ist keine Frage des Kartellrechts. 

Vizepräsident Schoettle: Ist damit Ihre Frage 
beantwortet, Herr Kurlbaum? 

Kurlbaum (SPD) : Sind Sie bereit, wenigstens 
noch kurz auf die Frage einzugehen und Ihre Mei-
nung dazu zu äußern, welche Vorstellungen die 
Bundesregierung bezüglich des Knebelungscharak-
ters dieser Verträge hat, und daß es hier nicht nur 
darauf ankommt, das Kartellgesetz zu ändern, son-
dern auch andere gesetzgeberische Maßnahmen zu 
treffen? 

Vizepräsident Schoettle: Das war ein veri-
tabler Diskussionsbeitrag; aber das ist nicht Sache 
der Fragestunde. 

Jetzt Herr Schmidt (Braunschweig) ! 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, ist die Bundesregierung bereit, von ihrem Wei-
sungsrecht gegenüber dem Bundeskartellamt Ge-
brauch zu machen und dieses zu veranlassen, die 
bestehenden Vorschriften des Kartellgesetzes noch 
mehr als bisher voll auszuschöpfen, um gegen den 
Mißbrauch wirtschaftlicher Macht der großen Mine-
ralölgesellschaften vorzugehen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Es hat im vorigen 
Jahr und in diesem Jahr eine Untersuchung durch 
das Kartellamt gegeben. Es hat Hearings gegeben. 
Das ist in  der breiten Offentlichkeit bekanntgewor-
den. Das Resultat kennen Sie auch, Herr Kollege 
Schmidt. 

Vizepräsident Schoettle: Ich lasse jetzt keine 
weitere Zusatzfrage mehr zu. Sonst wird den ande-
ren Fragestellern jeder Raum weggenommen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir kommen zur Frage 66 des Abgeordneten 
Brück (Holz) : 

Sieht die Bundesregierung in einem Verkauf der „Saar-
brücker Zeitung" an einen anderen Verlag durch die saarländi-
sche Regierung eine weitere Konzentration im Pressewesen? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Das hängt davon ab, 

Herr Kollege, welcher Verlag die Zeitung erwirbt. 
Wird die „Saarbrücker Zeitung" von einem Presse-
verlag gekauft, der bereits Presseorgane verlegt, so 
würde eine Auflagenkonzentration entstehen. Wie 
ihre Folge für die Struktur des Pressewesens zu be-
urteilen wäre, würde sich nach Erwerbszweck, bis-
herigem Tätigkeitsfeld, nach der Größe des erwer-
benden Presseverlages und anderen Faktoren zu 
richten haben. 

Brück (Holz) (SPD) : Herr Staatssekretär, ist die 
Bundesregierung der Auffassung, daß es gut wäre, 
wenn die „Saarbrücker Zeitung" in Form einer Stif-
tung fortgeführt würde? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ich glaube, das ist 
eine von den Lösungen, die in der Diskussion sind. 
Die Bundesregierung selbst hat sich dazu keine Mei-
nung gebildet. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Frage 
mehr. 

Dann kommen wir zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers der Verteidi-
gung. Zur Beantwortung ist Herr Staatssekretär 
Adorno anwesend. Frage 69 stellt der Abgeordnete 
Fellermaier: 

Billigt die Bundesregierung die Auffassungen, die in einem 
Vortrag von Fregattenkapitän Fried am 18. Oktober 1968 in Ulm 
vor der Gesellschaft zur Förderung öffentlicher Verantwortung 
mit dem Thema „Neue Formen in der Wehrpolitik auf Grund der 
jüngsten Ereignisse" zum Ausdruck gekommen sind und über die 
in der Presse mit folgenden Schlagzeilen berichtet wurde: „Im 
Bundesverteidigungsministerium lebt Ludendorffs Theorie vom 
totalen Krieg ;  Plädoyer für die Macht; Bundeswehroffizier: Trotz 
vergaster Juden stolz auf unsere Geschichte."? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Wenn der Herr 
Kollege Fellermaier einverstanden ist, würde ich 
alle drei Fragen gerne zusammen beantworten. 

Vizepräsident Schoettle: Er scheint nicht ganz 
einverstanden zu sein. 

Fellermaier (SPD) : Herr Präsident, ich bin ein-
verstanden, daß die ersten beiden Fragen zusam-
men beantwortet werden. Ich bitte aber um ge-
trennte Beantwortung der dritten Frage, weil kein 
unmittelbarer Sachzusammenhang besteht. 

Vizepräsident Schoettle: Dann rufe ich noch 
die Frage 70 des Abgeordneten Fellermaier auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, die Untersuchung über die Vor-
tragstätigkeit von Fregattenkapitän Fried nunmehr, da bereits 
ein Monat vergangen ist, energischer voranzutreiben und ge

-

gebenenfalls Konsequenzen zu ziehen? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, 
über den Vortrag des Fregattenkapitäns Fried vom 
18. Oktober 1968 wurden in der Presse Thesen ver-
breitet, die so nicht vorgetragen wurden. Die an-
geführten Schlagzeilen sind aus einem die Thema-
tik anders darstellenden Zusammenhang gerissen. 
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Das ist durch mehrere Zeugen, die nicht der Bun-
deswehr angehören, erhärtet. 

Vizepräsident Schoettle: Ich bitte auch die 
Herren Fraktionsgeschäftsführer, sich nicht im 
Saale zu unterhalten. Das stört. 

(Beifall. — Zuruf von der FDP: Was heißt 
„die"?  Es ist doch bloß einer!) 

Herr Staatssekretär, fahren Sie bitte fort! 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Die Untersuchun-
gen über das tatsächlich in dem genannten Vortrag 
Gesagte sind unverzüglich eingeleitet worden. Sie 
führten zu dem Ergebnis, daß mehrere bei dem Vor-
trag des Fregattenkapitäns Fried anwesende Zu-
hörer schriftlich erklärten, daß die Zeitungsberichte 
nicht zutreffend waren. Da sich der Offizier somit 
nicht schuldhaft verhalten hat, sieht die Bundes-
regierung keine Veranlassung, Konsequenzen zu 
ziehen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Fellermaier! 

Fellermaier (SPD) : Herr Staatssekretär, wenn 
in einem Garnisonsort mit dem Sitz eines zweiten 
Korps in der Presse solche Schlagzeilen wie „Im 
Bundesverteidigungsministerium lebt Ludendorffs 
Theorie vom totalen Kieg" erscheinen, — wieso 
braucht das Bundesministerium der Verteidigung 
unter dem parlamentarischen Druck dieses Hauses 
so lange Zeit, vom 18. Oktober bis zum 6. Dezem-
ber, um zu erklären, daß das nicht so gewesen sei? 
Wie lange wollen Sie die Bundeswehr in einem 
solchen Garnisonsort noch im Zwielicht lassen? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege Fel-
lermaier, ich glaube, Ihnen ist der Zeitplan genau-
sogut bekannt wie der Bundesregierung. In der ver-
gangenen Woche ist das Verteidigungsministerium 
zu dieser Frage nicht mehr gehört worden, und die 
Woche zuvor war eine sitzungsfreie Woche. Wir 
haben die Sache mit der angemessenen Beschleuni-
gung bearbeitet, und die Antwort habe ich Ihnen 
eben erteilen können. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Fellermaier! 

Fellermaier (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie 
unterstellen also, daß zwei Zeitungen falsch be-
richtet haben. Würden Sie — — 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich habe meiner 
Antwort, die ich Ihnen gegeben habe, nichts hin-
zuzufügen. Ich habe sie auch nicht nachträglich zu 
interpretieren. 

(Zurufe von der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Wer spricht jetzt im 
Augenblick? 

. (Zurufe von der SPD: Der Fragesteller! — 
Herr  Fellermaier!) 

Wer spricht im Augenblick? 

Fellermaier (SPD) : Herr Präsident, ich war nicht 
fertig. 

Vizepräsident Schoettle: Also gut, beenden 
Sie Ihre Frage! 

Fellermaier (SPD) : Ich wiederhole, Herr Staats-
sekretär: Sie unterstellen also, daß zwei Tageszei-
tungen die Äußerungen des Fregattenkapitäns ent-
weder ganz oder teilweise falsch wiedergegeben 
haben. Wie erklären Sie sich dann die Tatsache, 
daß der Vorsitzende jener Gesellschaft in Ulm, bei 
der die Veranstaltung stattfand, unter dem 18. Okto-
ber 1968 an die Chefredaktion einer dort erschei-
nenden Tageszeitung schrieb — und er bezog sich 
auf eine Veranstaltung, die genau einen Monat vor-
her im gleichen Rahmen stattgefunden hatte —: 
„Die Wiedergabe des wesentlichen Teils dieses Vor-
trags, der eine sehr schwierige Materie behandelte, 
ist Ihrem Herrn Berichterstatter so ausgezeichnet 
gelungen, daß ich Sie bitten möchte, ihm meine 
größte Hochachtung für seine Leistungen zu über-
mitteln. Mit freundlichen Empfehlungen Ihr erge-
bener ..."? Genau dieser Berichterstatter hat auch 
über Fried berichtet. Sollte man da davon ausgehen, 
daß er einmal Hochachtung verdient und zum an-
deren nicht einmal in der Lage ist, das wiederzu-
geben, was ein Offizier dort gesagt hat? Wie be-
werten Sie diese Tatsache? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, Sie 
haben selbst darauf hingewiesen, daß es sich hier 
um eine andere Veranstaltung gehandelt hat. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Fellermaier! 

Fellermaier (SPD) : Herr Staatssekretär, wie be-
werten Sie die Tatsache, daß der Fregattenkapitän 
Fried — nach den Zeitungen — in Ulm über Soziolo-
gen, welche die Möglichkeit haben, sich in Hessen 
als Lehrer für Gemeinschaftskunde und Staats-
bürgerkunde ausbilden zu lassen, wörtlich erklärt 
hat: ... „und jene Brut wird noch auf uns zukom-
men" ? Wie bewerten Sie die Tatsache, daß jener 
Fregattenkapitän Fried bei einer anderen Veranstal-
tung im ÖTV-Schulungsheim Niedersfelde vor 
Jugendausbildern und Offizieren folgendes gesagt 
hat: „Junge Politologen sind halbgebildet, weil ihnen 
das Wehrwissen fehlt; dafür gammeln und stinken 
sie"? Findet man hier nicht zwei Dinge in zwei 
verschiedenen Vorträgen, die sich irgendwie decken? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, 
wir haben uns mit der Frage befaßt, die Sie gestellt 
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haben. Was Sie eben vorgetragen haben, ist nicht im 
selben Zusammenhang zu sehen. 

(Abg. Fellermaier meldet sich zu einer wei

-

teren Zwischenfrage.) 

Vizepräsident Schoettle: Sie haben keine 
Frage mehr; Sie hatten vier. — Jetzt Herr Rom-
merskirchen. 

Rommerskirchen (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, sind Sie nicht mit mir der Auffassung, daß 
der Herr Kollege Fellermaier nach dem Grundsatz, 
man solle zunächst einen Beschuldigten selber hören, 
bevor man ihn verurteilt, auch Herrn Fregattenkapi-
tän Fried eine Gelegenheit hätte geben müssen, 
sich zu dem ganzen Vorgang zu erklären, bevor er 
öffentlich einen Maulkorb für ihn bzw. sogar seine 
Abberufung forderte? Oder soll das eigentlich so 
sein, daß die Staatsbürger in Uniform von der 
Praktizierung solcher Grundsätze mitmenschlichen 
Verhaltens ausgeschlossen sind? 

(Beifall in der Mitte.) 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, 
ich teile die in Ihrer Frage enthaltene Auffassung. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Dorn! 

Dorn (FDP) : Herr Staatssekretär, wäre die Bun-
desregierung bereit, dieses Verfahren, das der Kol-
lege Rommerskirchen für diesen Tatbestand gefor-
dert hat, dann auch gelten zu lassen, wenn Fern-
sehkommentatoren sich in  einer Weise  äußern, die 
nicht mit den Vorstellungen der größten Fraktion 
dieses Hauses übereinstimmt? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Die Bundesregie-
rung ist in jedem Fall bereut, so zu verfahren. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Haase (Kelling-
husen) ! 

Haase (Kellinghusen) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
ist Ihnen bekannt, daß Fregattenkapitän Fried am 
13. 11. 1968 auf einer Tagung von Jugendoffizieren 
und Jugendpflegern in Sankelmark bei Flensburg 
nach einer Klage über die Sozialdemokraten in Hes-
sen-Süd und über die Gewerkschaften im Frankfur-
ter Raum sich insbesondere beschwerte über — ich 
zitiere — „den Sozialdemokraten Schütte, der durch 
seine Weigerung, Soldaten in die Schulen Hessens 
zu lassen, der Bundeswehr viele Schwierigkeiten 
bereitet"? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich bin  gerne be-
reit, das prüfen zu lassen. 

(Zurufe: Wenn das wahr ist!) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Haase! 

Haase (Kellinghusen) (SPD) : Wie beurteilt die 
Bundesregierung einen Bundeswehroffizier, der auf 
einen scharfen Protest gegen seine Ausführungen, 
wie in Sankelmark geschehen, antwortet — ich 
zitiere wieder wörtlich —: „Zugegeben, ich habe mit 
offenem Visier gekämpft. Hätte ich jedoch Ihre Re-
aktion erwartet, wäre ich vorsichtiger gewesen."? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Haase, wenn es sich auch bei dieser Frage um Herrn 
Fregattenkapitän Fried handeln sollte, darf ich dar-
auf aufmerksam machen, daß er seit 1960 in zahl-
reichen Vorträgen im Rahmen der Wehraufklärung 
zu diesen Themen gesprochen hat und Beanstandun-
gen bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekanntgeworden 
sind. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Berkhan! 

Berkhan (SPD) : Herr Staatssekretär, stimmt 
denn die Äußerung, die ich der Presse entnehme, 
wonach der Herr Fregattenkapitän Fried gesagt ha-
ben soll, daß hinter jeder Radaugruppe ein evange-
lischer Pastor stehe? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Wie schon in der 
Antwort zu Frage 69 ausgeführt, so ist auch dieses 
Schlagwort aus einem die Thematik völlig anders 
darstellenden Zusammenhang gerissen. Bereits in 
einer Gegendarstellung an die Südwest-Presse, die 
aber erst 14 Tage später als Leserbrief abgedruckt 
wurde, hat Fregattenkapitän Fried über die Ausbil-
dung heutiger Soldaten in all ihrer Problematik ge-
sagt — ich zitiere —: 

Das entscheidend Neue am heutigen Soldaten 
unseres Volkes ist doch jenes: Neben einer ein-
deutigen Ausbildung zum Kämpfer wird er doch 
in gleich starker Weise durch das dynamische 
Prinzip der Inneren Führung nach Elternhaus 
und Schule in seiner staatsbürgerlichen Bewußt-
seinsschärfung weitergeführt. Das ist von allen 
Seiten anerkannt. Darüber hinaus bemüht sich 
die Militärseelsorge unabhängig von jeder 
staatlichen Dienstaufsicht um eine fortlaufende 
Gewissenschärfung. So ergeben die Ausbildung 
zum Kämpfer und zum verantwortungsbewuß-
ten Soldaten und demokratischen Staatsbürger 
doch erst jenes Element auch der Zuverlässig-
keit für unsere auf abendländischen Werten ge-
gründete Demokratie. 

Hierauf wurde die Frage der Angriffe auf die Bun-
deswehr behandelt, die nachweislich auch von Theo-
logen ethisch untermauert wird und in zahlreichen 
Protestunterschriften von evangelischen Pfarrern an-
läßlich der dritten Lesung der Vorsorgegesetze im 
Mai in Bonn ihren Höhepunkt fand. 

Im übrigen trifft es nicht zu — ich darf das hier 
erwähnen, weil das auch eine Rolle bisher gespielt 
hat —, daß ein hoher Vertreter der evangelischen 
Kirche sich in dieser Angelegenheit beschwerdefüh- 



10938 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Freitag, den 6. Dezember 1968 

Parlamentarischer Staatssekretär Adorno 
rend an das Verteidigungsministerium gewandt 
hätte. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Berkhan! 

Berkhan (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben Sie, 
daß es die Aufgabe eines Stabsoffiziers ist, bei Vor-
trägen, die er im Auftrage der Bundeswehr hält, 
Kritik an der politischen Meinungsbildung in unse-
rer Offentlichkeit vorzunehmen? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich konnte aus 
den Darlegungen des Fregattenkapitän Fried keine 
Kritik entnehmen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Brück (Holz)! 

Brück (Holz) (SPD) : Herr Staatssekretär, nach-
dem Sie gesagt haben, die Aussagen von Teilneh-
mern an der Veranstaltung hätten die Pressebericht-
erstattung widerlegt, darf ich Sie fragen: was halten 
Sie eigentlich für glaubwürdiger, die Berichterstat-
tung in unabhängigen demokratischen Zeitungen 

(Zurufe und Unruhe bei der CDU/CSU) 

oder die Aussagen von Mitgliedern eines Vereins, 
den sein Vorsitzender so charakterisiert hat, es sei 
der Zusammenschluß von Leuten, die 1945 ihre poli-
tische Heimat verloren haben? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, wir 
hatten die Aufgabe, zu untersuchen, ob die in der 
Presse wiedergegebenen Äußerungen des Fregatten-
kapitän Fried auch in der Tat so gefallen sind, wie 
sie wiedergegeben worden sind. Bei den Unter-
suchungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, daß 
das nicht der Fall war. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Meine Herren, ich 
muß also hier wieder eingreifen. Wir zerstören 
jede Möglichkeit für andere Fragesteller auf diese 
Weise. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Herr Brück! 

Brück (Holz) (SPD) : Herr Staatssekretär, haben 
Sie bei Ihren Untersuchungen auch die Bericht-
erstatter der Zeitungen befragt? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Wir haben die 
Untersuchungen mit der erforderlichen Gründlichkeit 
geführt. 

(Lachen und Unruhe bei der SPD. — Beifall 
bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Kollege Feller-
maier, Sie können Ihre Reden zügeln, Sie haben 
noch eine Frage und kommen jetzt daran. 

Bitte, Herr Staatssekretär, wollen Sie die Frage 71 
beantworten: 

Nach welchen Kriterien werden vom Bundesverteidigungs-
ministerium die Vortragenden auf dem Gebiet Wehraufklärung 
ausgewählt und eingesetzt? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Der Bundesmini-
ster der Verteidigung ist sich bewußt, daß Vor-
tragende auf dem Gebiet der Wehraufklärung be-
sonders sorgfältig ausgewählt werden müssen. 
Breite Sachkenntnis, rednerisches Darstellungsver-
mögen, Fähigkeit zur Dikussion sowie vor allem 
innere Überzeugungskraft und Passion für den Auf-
trag sind die wesentlichen Kriterien. Eine mehr als 
dreizehnjährige Praxis zeigt, daß die in der Wehr-
aufklärung bei Vorträgen eingesetzten Angehörigen 
der Bundeswehr — von wenigen Ausnahmefällen 
abgesehen — bisher ihre Aufgabe erfolgreich und 
ohne erwähnenswerte Beanstandungen gelöst haben. 
Ihre Tätigkeit verdient daher Anerkennung. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Fellermaier! 

Fellermaier (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Sie fragen, wie Sie folgende Notiz bewerten, die 
hier im Hause von einem Oberst der zuständigen 
Unterabteilung in einem Gespräch mit dem wehr-
politischen Assistenten meiner Fraktion und mir am 
14. November 1968 wie folgt in die Schreibmaschine 
diktiert worden ist: 

(Es) wurde Übereinstimmung 

— zwischen dem Abgeordneten Fellermaier und dem 
Vertreter des Verteidigungsministeriums — 

erzielt, daß ein Vortrag eines Bundeswehroffi-
ziers in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundes-
wehr so unmißverständlich sein müsse, daß die 
Wehraufklärung in der Offentlichkeit zweifels-
frei erfolgen kann. Die bisherigen Ergebnisse 
der vom BMVtdg eingeleiteten Überprüfung des 
Vortrags Fried 

— in Ulm — 

lassen jedoch klar erkennen, daß der Vortrag 
nicht zweifelsfreie Ausführungen enthielt. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Mir ist diese 
Notiz nicht bekannt. Ich lasse sie überprüfen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Fellermaier! 

Fellermaier (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie 
haben vorher auf die Frage des Kollegen Brück sehr 
ausweichend geantwortet. Ich darf sie deshalb noch-
mals wiederholen. Haben Sie bei Ihrer amtlichen 
Untersuchung auch bei den Chefredaktionen, die 
nach dem baden-württembergischen Pressegesetz für 
den Inhalt dessen, was dort erschienen ist, verant-
wortlich sind, Verbindung aufgenommen und das 
ebenfalls in die amtliche Untersuchung mit einbe-
zogen, um beide Seiten zu hören? 
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Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich wiederhole 
meine Antwort von vorhin: die Untersuchungen 
sind mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt geführt 
worden. 

(Zurufe und Unruhe bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Dorn! 

Dorn (FDP) : Herr Staatssekretär, nachdem Sie 
sich vorhin über die Qualität der Vortragenden ge-
äußert haben, frage ich Sie, ob Sie es für eine sach-
lich qualifizierte Information einer großen Anzahl 
von Kommunalpolitikern halten, wenn am Dienstag 
dieser Woche ein Vertreter Ihres Hauses, ein Oberst-
leutnant, u. a. erklärt hat, die Bundesregierung sei 
z. B. über sämtliche Phasen der Entwicklung in der 
CSSR nach dem 21. August deshalb genauestens in-
formiert, weil ihr alle 30 Sekunden ein Foto des ge-
samten Raumes bis nach Prag über die Entwicklung 
in der CSSR vorgelegen habe? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, ich 
bin gerne bereit, auch diese Feststellung prüfen zu 
lassen. 

Vizepräsident Schoettle: Ich muß sagen, Herr 
Kollege Dorn, daß diese Frage nicht mehr in diesen 
Zusammenhang gehört. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Staatssekretär, ich bitte Sie, diese Frage nicht 
zu beantworten. — Herr Berkhan! 

Berkhan (SPD) : Herr Staatssekretär, auf die 
Charakteristika zurückkommend, die Sie für Vor-
tragende nannten, frage ich Sie: Bezieht das die 
Diffamierung amtierender Landesregierungen mit 
ein? 

(Zuruf von der FDP: Das gehört auch nicht 
in den Zusammenhang!) 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Auch hier sehe 
ich keinen Zusammenhang Ihrer Frage mit der ur-
sprünglichen Frage des Abgeordneten Fellermaier. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Berkhan! 

Berkhan (SPD) : Herr Staatssekretär, ich frage 
Sie, ob die Berichterstatter der „Südwestpresse" 
Ulm und ob die Berichterstatter der „Neuulmer Zei-
tung" bei den Untersuchungen gehört wurden oder 
nicht? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Berkhan, ich habe darauf hingewiesen, daß wir die 
Quellen, die uns zur Verfügung standen, herange-

zogen haben, um die Richtigkeit der in der Presse 
wiedergegebenen Äußerungen zu überprüfen. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Warum weichen Sie 
aus?) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Sänger! 

Sänger (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
dem Hause zusagen, daß Sie nach all den Materialien 
und Andeutungen, die Sie heute hier gehört haben, 
doch noch einmal eine gründliche — nicht die üb-
liche — Untersuchung gegen die Persönlichkeit des 
Herrn Fried vornehmen, die von anderen Personen 
durchgeführt wird? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich bin gerne be-
reit, das noch einmal zu überprüfen. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Josten! 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, in Ihrem Ministerium zu veranlassen, daß 
sichergestellt wird, daß nur solche Vortragenden 
zur Wehraufklärung zugelassen werden, welche sich 
ganz und gar zu unserem demokratischen Staat be-
kennen? 

(Beifall bei der SPD.) 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, ich 
habe das in meiner Antwort auf die dritte Frage 
des Kollegen Fellermaier bereits zum Ausdruck ge-
bracht. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären 
Sie bereit, den Mitgliedern des Verteidigungsaus-
schusses eine Liste zu unterbreiten, auf der die 
Namen derjenigen verzeichnet sind, die von seiten 
des Ministeriums auf dem Gebiete der Wehrauf-
klärung tätig sind? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Auch dazu sind 
wir gerne bereit. 

Vizepräsident Schoettle: Die letzte Zusatz-
frage in dieser Fragestunde hat Herr Haase (Kel-
linghusen) . 

Haase (Kellinghusen) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sind Sie bereit, den von Ihnen zugesicherten Bericht 
über die nochmalige Prüfung dieses Falles auf Grund 
der Aussagen in der heutigen Fragestunde dem 
Verteidigungsausschuß vorzulegen? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Auch dazu sind 
wir gerne bereit. 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, bevor ich die Fragestunde schließe, teile ich 
mit, daß die Fragen 10, 11, 76, 115, 116, 117 und 
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118 zurückgezogen worden sind. Die restlichen Fra-
gen werden schriftlich beantwortet. 

Die Fragestunde ist geschlossen. 

Ich rufe die beiden ersten Zusatzpunkte zur Ta-
gesordnung auf, zunächst: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zur 
Änderung von Vorschriften der Kostenord-
nung über den Geschäftswert 
— Drucksache V/3592 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Reischl 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Abgeordne-
ten Dr. Reischl, das Wort zu nehmen. 

Dr. Reischl (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Gegen das von die-
sem Hohen Hause verabschiedete Gesetz zur Ände-
rung von Vorschriften der Kostenordnung über den 
Geschäftswert, das sich im wesentlichen mit Nota-
riatskosten befaßte, hat der Bundesrat den Ver-
mittlungsausschuß angerufen und hat verlangt, daß 
im Zusammenhang mit den Notariatskosten eine 
Reihe von Auslagenvorschriften für die Gerichte 
und Notare geändert werden. Der Rechtsausschuß 
des Bundestages hatte damals diese Bestimmungen, 
deren Aufnahme der Bundesrat schon beim ersten 
Durchgang verlangt hatte, nicht aufgenommen, weil 
seitens des Bundeswirtschaftsministeriums wegen 
allgemeiner Kostensteigerungen Einwendungen er-
hoben worden waren. In den Verhandlungen im 
Vermittlungsausschuß hat sich nun ergeben, daß 
diese Auslagen und Gebühren in der Form, wie sie 
der Bundesrat jetzt verlangt, nicht zu irgendwelchen 
Kostensteigerungen führen können. Infolgedessen 
bestehen gegen die Aufnahme dieser Bestimmungen 
in das Gesetz keine Bedenken. Es soll hier lediglich 
für den Fiskus und für die Notare hinsichtlich 
Schreibgebühren und Auslagen nach den Rechtsan-
wälten nachgezogen werden. 

Ich bitte Sie, dem Vorschlag des Vermittlungsaus-
schusses Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Schoettle: Erklärungen werden 
nicht abgegeben. Wir kommen zur Abstimmung 
über den Antrag des Vermittlungsausschusses. Wer 
ihm zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Eine 
Enthaltung. Im übrigen ist der Antrag des Vermitt-
lungsausschusses mit großer Mehrheit angenommen; 
ich möchte sagen: mit erdrückender Mehrheit. 

Wir kommen zum zweiten Zusatzpunkt: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zur 
Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1964 
— Drucksache V/3593 —
Berichterstatter: Abgeordneter Junghans 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Junghans, das Wort zu nehmen. 

Junghans (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Bundesrat hatte zu dem Gesetz zur 
Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1964 den 
Vermittlungsausschuß angerufen mit dem Petitum, 
den Petrolkoks, der bisher steuerfrei war und erst 
vom Bundestag in die Besteuerung mit einbezogen 
worden ist, wieder von der Steuer freizustellen, und 
zwar soweit er als Reduktionsmittel verwendet 
wird. 

Der Vermittlungsausschuß hat sich diesem Vor-
schlag des Bundesrates nicht anschließen können, 
und zwar aus folgenden Erwägungen. Petrolkoks 
dient zu etwa 70 v. H. Heizzwecken und zu 30 v. H. 
Reduktionszwecken in Hochöfen. Da infolge der 
Gründung der Einheitsgesellschaft Kohle die bisher 
im Verbund mit dem Bergbau stehenden Hütten aus 
diesem Verbund ausgeschieden sind, bestünde die 
Gefahr, daß künftig auch diese Hütten den billigen 
Petrolkoks einsetzen würden. 

Der Vermittlungsausschuß hat deshalb eine an-
dere Lösung vorgeschlagen, die Ihnen, meine Da-
men und Herren, in der Drucksache V/3593 vorliegt. 
Ausgehend von der Tatsache, daß Petrolkoks etwa 
im Verhältnis 2 : 1 zu Heiz- bzw. zu Reduktions-
zwecken in Hochöfen verwendet wird, soll der Pe-
trolkoks einen besonderen Steuersatz, und zwar von 
1,50 DM pro 100 kg, erhalten. Dies kommt dann 
allerdings nicht nur den Hüttenwerken, sondern 
allen Betrieben zugute — namentlich auch der Ze-
mentindustrie —, die Petrolkoks einsetzen. 

Namens des Vermittlungsausschusses darf ich Sie 
bitten, dem Vermittlungsvorschlag zuzustimmen und 
das Gesetz entsprechend zu ändern. 

Vizepräsident Schoettle: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. Wird das Wort zu Erklärungen ge-
wünscht? -- Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur 
Abstimmung. Wer dem Antrag des Vermittlungs-
ausschusses zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe nun Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite Beratung des von den Abgeordneten 
Folger, Marx (München), Dr. Müller (Mün-
chen) und Genossen eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung wohnungsrecht-
licher Vorschriften 
— Drucksache V/3079 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Kom-
munalpolitik, Raumordnung, Städtebau und 
Wohnungswesen (9. Ausschuß) 

Drucksache V/3536, zu V/3536 —
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Holz-
meister 
(Erste Beratung 191. Sitzung) 

b) Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Prinz von Bayern, Geisenhofer, 
Schmidhuber, Gewandt, Rollmann und Ge-
nossen eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
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Vizepräsident Schoettle 
zur Änderung der mietpreisrechtlichen Vor-
schriften 
— Drucksache V/3397 -- 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Kom-
munalpolitik, Raumordnung, Städtebau und 
Wohnungswesen (9. Ausschuß) 
— Drucksachen V/3571, zu V/3571 —
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Holz-
meister 
(Erste Beratung 198. Sitzung) 

Wünscht die Berichterstatterin das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur zweiten Beratung des Gesetzes 
auf Drucksache V/3079. Der Bericht des Ausschusses 
liegt vor. Ich rufe in der zweiten Beratung des Ge-
setzes den Art. I, den Art. II, die Einleitung und 
die Überschrift auf. Der Ausschuß empfiehlt, das 
Gesetz abzulehnen. Wer den aufgerufenen Artikeln 
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Wir wollen die Abstimmung wie-
derholen. 

(Abg. Frehsee: Ich bitte ums Wort zur 
Abstimmung!) 

— Wir befinden uns .in der Abstimmung. 

(Abg. Frehsee: Es ist unklar, wie die Ab

-

stimmung von Ihnen vollzogen wurde!) 

— Es ist eine Abstimmung in der zweiten Beratung; 
die war ganz klar. 

(Zurufe.) 

— Dann muß ich Ihnen zur Abstimmung das Wort 
erteilen; ich tue es allerdings ungern. 

(Abg. Rösing: Wir sind doch in der Abstim

-

mung! — Weitere Zurufe.) 

Frehsee (SPD) : Herr Präsident, ich bitte namens 
meiner Fraktion um Wiederholung dieser Ab-
stimmung. 

Vizepräsident Schoettle: Das hatte ich so-
wieso beabsichtigt, Herr Frehsee. 

Wir müssen die Abstimmung wiederholen und 
stimmen nun durch Aufstehen ab. Wer dem Gesetz 
zustimmen will, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Die  Gegenprobe bitte! — Ich glaube, das letzte ist 
die Mehrheit. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

— Wir sind uns im Präsidium einig, daß das die 
Mehrheit war. Damit ist das Gesetz in zweiter 
Beratung abgelehnt. Eine dritte Beratung erübrigt 
sich. 

Wir kommen zur zweiten Beratung des Gesetzes 
auf Drucksache V/3571. Ich rufe die Art. I, II, III, die 
Einleitung und die Überschrift auf. Wer den aufge-
rufenen Bestimmungen zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — 

(Zuruf des Abg. Dr. Müller [München].) 

— Wir sind in der Abstimmung. 

(Zuruf.) 

— Das habe ich nicht gesehen; es tut mir leid. 

(Abg. Dr. Müller [München] : Meine Wort

-

meldung liegt oben!) 

— Wo ist sie denn? — Es tut mir leid, darüber bin 
ich nicht unterrichtet worden. — In der Tat, Herr 
Dr. Müller hat recht. 

(Weitere Zurufe.) 

— Ich hoffe, daß es sich nicht um eine Kritik am 
Präsidium handelt. 

(Abg. Rösing: Es liegen doch keine Ände

-

rungsanträge vor! — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Abstimmung!) 

— Nein, der Abgeordnete Müller hatte sich zu Wort 
gemeldet. Das ist mir nicht bekannt gewesen, als ich 
zur Abstimmung aufrief. Ich muß ihm also das Wort 
geben. 

Dr. Müller (München) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte zu dem An-
trag der Kollegen aus der CSU Stellung nehmen, 
weil ich der Meinung bin, daß er die letzte Chance 
darstellt, nachdem unser weitergehender und früher 
eingebrachter Antrag gerade abgelehnt worden ist. 

Wir haben in München eine besondere Situation, 
die vor allem darauf zurückzuführen ist, daß wir 
einen jährlichen Zuwachs von über 20 000 Zureisen-
den haben, die sich in München niederlassen. Wir 
können die Umwandlung Münchens in einen weißen 
Kreis nur dann verkraften, wenn wir für 190 000 Alt-
bauwohnungen — denn um so viele handelt es 
sich — eine Mietpreisbindung und eine Mieterhö-
hung von höchstens 20 % vorsehen. 

Ich möchte zwei Punkten entgegentreten, die in 
den Ausschußberatungen eine Rolle gespielt haben. 
München hat sich seit 1960 um ein Sonderwohnungs-
bauprogramm bemüht. München hat auch nicht — 
wie im Ausschuß behauptet wurde — Zweckentfrem-
dungsgenehmigungen für Altbauwohnungen im 
Stadtinnern in großem Maße erteilt. Im Jahre 1968 
waren es zwei Genehmigungen, im Jahre 1967 eben-
falls zwei Genehmigungen, im Jahre 1966 vier Ge-
nehmigungen. München hat alles getan, um von der 
Stadtverwaltung aus einen Übergang in eine freie 
Wirtschaft vorzubereiten. Infolge bestimmter Bedin-
gungen, für die die Stadt München nicht verantwort-
lich ist, war es leider nicht möglich, die Vorberei-
tungen so zu treffen, daß wir in München keinen 
Wohnungsmangel mehr haben. 

Erst vor wenigen Tagen zogen Tausende alter 
Menschen durch die Stadt München. Sie protestier-
ten wegen der Wohnungssituation. Es waren keine 
jungen Leute, die Gewalt anwandten, es waren alte, 
verhärmte Menschen, die Angst um ihre Zukunft 
haben. Im Interesse der Münchener Mieter, vor allem 
dieser alten und verhärmten Menschen, sollten wir, 
nachdem die beste Lösung abgelehnt worden ist, die 
zweitbeste Lösung annehmen und dem Antrag der 
CSU-Abgeordneten zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, ich habe erst jetzt festgestellt, daß hier in 
der Tat eine Debatte beabsichtigt war. Da sie nicht 
in der zweiten Beratung zum ersten Gesetzentwurf 
stattfinden konnte, was am zweckmäßigsten ge-
wesen wäre, muß sie jetzt vor der Abstimmung in 
der zweiten Beratung des zweiten Gesetzentwurfs, 
des Gesetzentwurfs der CDU/CSU-Abgeordneten, er-
folgen. Deshalb erteile ich jetzt dem Abgeordneten 
Geisenhofer das Wort. 

Geisenhofer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem der 
Gesetzentwurf der SPD-Antragsteller keine Mehr-
heit gefunden hat, darf ich Sie, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren des Hohen Hauses, bitten, 
dem Antrag der CDU/CSU-Antragsteller auf Druck-
sache V/3397 — Änderung der mietpreisrechtlichen 
Vorschriften — zuzustimmen. 

Der Antrag stellt einen Kompromiß dar, der auch 
im Ausschuß die Mehrheit gefunden hat. Mit diesem 
Gesetzentwurf wollen wir auch den Damen und 
Herren dieses Hohen Hauses die Zustimmung er-
möglichen, die vorher dem SPD-Antrag nicht folgen 
konnten. 

Ich darf es noch einmal ganz kurz und deutlich 
sagen: Die Antragsteller wollen keine Verlängerung 
der Wohnungszwangswirtschaft. Sie wollen keine 
Verzögerung der Einführung des weißen Kreises. 
Ja, sie wollen, daß die Wohnungszwangswirtschaft 
und der alte Mieterschutz, der durch die Sozialklau-
sel des § 556 a BGB ergänzt wird, am 31. Dezember 
dieses Jahres auslaufen. 

Das wesentliche Anliegen der Antragsteller ist, 
daß eine Mietpreisbindung für zwei Jahre bis zum 
31. Dezember 1970 beibehalten wird. Dabei gestattet 
unser Gesetzentwurf, daß der vermietende Haus-
besitzer den Mietpreis bis höchstens 20 0/o anhebt. 
Wir glauben, daß wir damit Mieter und Vermieter 
gerecht werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir verfolgen mit der Preisbindung nur den 
einen Zweck — das möchte ich hier mit Nachdruck 
betonen —, daß Preiswucher und Preistreibereien 
verhindert werden; wir befürchten, daß das sonst 
kommt. Wir haben in München einen Wohnungs-
fehlbestand von 35 000. Angebot und Nachfrage sind 
einfach nicht ausgeglichen. Außerdem besteht die 
Notwendigkeit, durch eine Preisbindung eine Über-
gangslösung für das in Angriff zu nehmende Son-
derbauprogramm von zusätzlichen 5000 Wohnungen 
zu schaffen. Das muß überbrückt werden. Wir wis-
sen, daß mit der Preisbindung keine Wohnung mehr 
gebaut wird. Aber die Übergangslösung ist mensch-
licher. 

Wir vertreten hier keine Sonderinteressen, son-
dern wollen dem Gemeinwohl Rechnung tragen. Un-
serem Antrag haben die bayerische Staatsregierung 
und der Herr Bayerische Ministerpräsident Dr. Gop-
pel in einem Schreiben an den Bundeskanzler aus-
drücklich und nachdrücklich zugestimmt. 

Ich darf Sie abschließend herzlich und dringend 
bitten, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Er  

kostet den Staatshaushalt keinen Pfennig. Er kostet 
nur — das ° darf ich betonen — tiefes Verständnis 
für die betroffenen Menschen in den Großstädten 
Hamburg und München. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Porsch. 

Porsch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Die Fraktion der 
Freien Demokratischen Partei lehnt das einge-
brachte Gesetz zur Änderung der mietpreisrecht-
lichen Vorschriften des Ersten und Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes für die kreisfreie Stadt München, 
den Landkreis München und die Freie und Hanse-
stadt Hamburg ab. 

Meine Damen und Herren, zur Begründung: Wir 
sind der Meinung, daß mit einer Verlängerung der 
Wohnungszwangswirtschaft weder in München noch 
in Hamburg denen geholfen wird, die eine Woh-
nung suchen. Wir sind uns darüber hinaus im kla-
ren, daß gerade für den Fall München im Jahre 
1970 — zwei Jahre vor der Olympiade — die Si-
tuation schwieriger sein wird als heute, und zwar 
einfach deshalb, weil es nach Aufhebung der 
Zwangswirtschaft ein bis zwei Jahre dauert, bis 
sich die freie Marktwirtschaft eingependelt hat. 
Und ausgerechnet dann kommt die Olympiade. Die-
ses Einpendeln wird also nicht möglich sein. 

Wenn man einmal überprüft, wie sich die Woh-
nungsuchenden in München zusammensetzen, und 
wenn man vor allem einmal feststellt, daß München 
allein 155 000 Ausländer hat, daß darüber hinaus 
in München ständig neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden, für diese Arbeitsplätze aber keine Arbeits-
kräfte da sind, sondern laufend zuziehen müssen, 
dann weiß man, weshalb die Wohnungsuchenden 
von heute kaum eine Wohnung bekommen: weil 
immer neu Zuziehende vorhanden sind. 

Wir sind also der Überzeugung, wir sollten alles 
Menschenmögliche tun, um die private Initiative der 
Althausbesitzer zu ermöglichen, indem wir den 
Hausbesitzern Münchens die gleiche Chance wie in 
den übrigén Städten geben. Außerdem meinen wir, 
daß das gleiche Recht, das für Nürnberg, für Frank-
furt und Köln gilt, auch für München, Hamburg und 
den Landkreis München gelten sollte. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Apel, Hamburg. 

Dr. Apel (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist jetzt sicherlich nicht der richtige 
Zeitpunkt, noch einmal auf die Situation in Hamburg 
einzugehen. Sie haben in den letzten Wochen wie-
derholt Darstellungen der Wohnungsnot in Hamburg 
wie in München über sich ergehen lassen müssen. 

Ich möchte zu zwei Dingen Stellung nehmen, 
erstens zu dem Ergebnis, das jetzt aus dem Woh-
nungsausschuß herausgekommen ist. Dieses Ergeb- 
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nis entspricht genau dem, was der Hamburger Senat 
schon vor Monaten auf der Basis eines Gentleman's 
Agreement mit den Haus- und Grundeigentümern 
vereinbaren wollte. Leider hat es dann einige 
schwarze Schafe gegeben, die eine Lawine ins RoI-
len gebracht haben, welche heute Mietpreissteige-
rungen von 40, 50, ja bis zu 120 '°/o auf uns zukom-
men lassen. 

Insofern sind wir froh, daß wir von der ursprüng-
lichen Initiative einer Reihe von Kollegen aus der 
CDU/CSU-Fraktion weggekommen sind, die uns auf 
Grund der Bindung an eine Erhöhung des Wohn-
geldes Mietpreissteigerungen, gesetzlich von Bonn 
verordnet, bis zu 60 % beschert hätte. Wir wären, 
nachdem diese Bindung aufgehoben worden war, 
immerhin noch bei Steigerungen bis zu 27 % ge-
landet. Jetzt haben wir eine Regelung gefunden, die 
20 '°/o Mietpreissteigerungen bringt. Auch das ist für 
die Mieter schon eine Belastung, eine beträchtliche 
Belastung; wir akzeptieren sie aber im Interesse des 
Erfolges dieses Gesetzes als zweitbeste Lösung. 

Meine Damen und Herren, heute morgen ist Niko-
lausmorgen. 

(Heiterkeit.) 

Normalerweise finden die kleinen und die großen 
Kinder heute morgen in ihren Schuhen eine kleine 
angenehme Überraschung. Die Hamburger Bürger 
schauen heute auf Bonn; bisher ist der Stiefel noch 
leer. 

(Abg. Lücke [Bensbergl: Aber auch die 
Hausbesitzer!) 

— Die kriegen auch 20 %, Herr Lücke; die Haus-
besitzer finden auch etwas in ihrem Stiefel, so ist 
es ja nicht. — Es liegt jetzt in Ihrer Hand, ob Sie die 
Erwartungen in Hamburg erfüllen können. 

Meine Fraktion hat einstimmig beschlossen, sich 
dieser jetzt vorliegenden Initiative anzuschließen. 
Es liegt bei den Damen und Herren in diesem Hause, 
die in ihrem Parteinamen das C führen und die des-
wegen heute am Nikolaustag besonders angespro-
chen sein müßten, dieser Gesetzesinitiative zur 
Realität zu verhelfen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Senator Meister, Hamburg. 

Meister, Senator der Freien und Hansestadt 
Hamburg: Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Es trifft zu, daß wir mit den 
Vermieterverbänden in Hamburg rechtzeitig Verein-
barungen darüber hergestellt haben, daß bei Alt-
bauten die Mietpreise nur bis zu 20 % angehoben 
werden sollen. Leider ist es aber auch eine Tatsache, 
daß sich in letzter Zeit sehr viele Vermieter daran 
nicht gehalten haben, und Sie wissen alle, daß wir 
mit erheblichen Mietsteigerungen rechnen müssen. 
Außerdem ist Ihnen allen bekannt, wie die Situation 
um den sogenannten neuen Hamburger Mietvertrag 
ausgesehen hat. Sie wissen- auch, daß in Hamburg 
nach wie vor erhebliche Baukostenzuschüsse gezahlt 
werden. 

Ich begrüße es daher außerordentlich, daß dieser 
Antrag in diesem Hause beraten wird, und wäre 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn annähmen. Er 
legalisiert letzten Endes nur das, was wir mit den 
Vermietern vereinbart haben, und trifft diejenigen, 
die ungerechtfertigte Forderungen stellen. Ich meine, 
daß ist Rechtens. 

Diese Mietpreisbindung soll nur vorübergehender 
Art sein, nur zwei Jahre dauern. Wir werden in die-
sen zwei Jahren weiterbauen, und ich bin sicher, 
daß wir Ende 1970 eine weitaus bessere Situation in 
Hamburg haben werden. Ich möchte an Sie alle den 
dringenden Appell richten, dem Vorschlag des Bun-
destagsausschusses für Kommunalpolitik, Raumord-
nung, Städtebau und Wohnungswesen zu folgen. Sie 
würden eine schwere Last von der Hamburger Be-
völkerung nehmen, die aus Furcht und Ungewißheit 
über die künftige Mietbelastung außerordentlich 
stark beunruhigt ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Weigl. 

Weigl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf zu den Einwänden des Herrn 
Kollegen Porsch, der mit Recht darauf hingewiesen 
hat, daß der Zuzug der Ausländer in München immer 
stärker wird, der mit Recht darauf hingewiesen hat, 
daß in München andere Faktoren da sind, nämlich 
eine Industrieansiedlung, die vielleicht ein bißchen 
über das normale Maß hinausgeht, folgendes sagen: 
sosehr sie von der Sache her berechtigt sein 
mögen — die CSU-Abgeordneten meinen aber, daß 
der Personenkreis, der durch die volle Aufhebung 
der Zwangswirtschaft nun in eine ungute Situation 
hineinkommen würde, nicht für Fehler, die sicherlich 
in München gemacht worden sind, bestraft werden 
darf. 

Es fällt — das darf ich hier einmal sagen — uns 
Abgeordneten, die wir Wahlkreise in Bayern außer-
halb der Landeshauptstadt vertreten, nicht leicht, 
nun hier eine Zustimmung zu einem Änderungsan-
trag des Kollegen Geisenhofer und des Kollegen 
Prinz Konstantin von Bayern zu geben, aber wir tun 
es deshalb, weil wir der Überzeugung sind, daß 
die Menschen, die betroffen werden, einfach nicht 
dafür büßen dürfen — um es sehr hart zu formu-
lieren —, daß eben in München in den letzten Jahren 
eine Expansionspolitik betrieben wurde, die ich ein-
mal mit einigen Zahlen beleuchten möchte. 

Wir haben in München eine Steigerung der Indu-
striebeschäftigten von 77 000 im Jahre 1950 — ich 
nenne nur gerade Zahlen — auf 118 000 im Jahre 
1955 und auf 186 000 im Jahre 1966. Und wer sich 
den Flächennutzungsplan der Stadt München ein 
bißchen ansieht, muß sagen, daß hier in einer sehr 
großzügigen Art und Weise Industrieansiedlungs-
politik betrieben worden ist. Die Zahl der ausländi-
schen Beschäftigten in München ist in kürzester Zeit 
von 67 000 auf 150 000 gestiegen. 

Die Bundes- und die Landesregierung haben vom 
Jahre 1950 an 1 Milliarde DM zur Förderung des 
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Weigl 
sozialen Wohnungsbaus in München zur Verfügung 
gestellt. Allein in dieser Zeit wurden 110 000 Woh-
nungseinheiten im sozialen Wohnungsbau geschaf-
fen. Das sind Dinge, die auch einmal beim Namen 
genannt werden müssen, weil sie darauf schließen 
lassen, daß der Herr Oberbürgermeister in München 
sich nicht nur vor den Mieterverein stellen und dort 
gegen drohende soziale Gefahren wettern, sondern 
auch einmal seine Politik im Rathaus etwas über-
denken sollte. 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Dr. Müller 
[München] : Das ist doch Aufgabe der Lan-

desregierung!) 

— Herr Kollege Müller, das ist zum Teil sicherlich 
auch eine Aufgabe der Landespolitik. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Sagen Sie doch einmal, 
was Sie sagen wollen!) 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Weigi (CDU/CSU) : Bitte schön! 

Geiger (SPD) : Herr Kollege, ist Ihnen bewußt, 
daß die Abstimmung über die Preisfreigabe nicht in 
München erfolgt ist, sondern hier im Bundestag? 

Weigl (CDU/CSU) : Herr Kollege, das ist mir 
sicherlich bewußt. Aber ich darf auch die Einwände, 
die wir haben und die wir allen Ernstes hier vor-
bringen wollen, ganz offen beim Namen nennen. 
Wir stimmen diesem Kompromißvorschlag der Kol-
legen Geisenhofer und Prinz Konstantin schweren 
Herzens, aber im Interesse der betroffenen Men-
schen zu. 

(Beifall in der Mitte. — Zurufe und Beifall 
bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Erpenbeck. 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Daß Politik nicht 
nur mit Verstand, sondern auch mit Herz und Ge-
müt gemacht wird, beweist der Antrag Drucksache 
V/3397, der den Ausschuß in einer sehr veränderten 
Form verlassen hat. Aber, Herr Kollege Dr. Apel, 
wenn Sie an das „C" im Namen der Christlich-De-
mokratischen Union erinnern, dann gebietet uns das 
zwar, auch der großen Gestalten christlicher Tradi-
tion zu gedenken, es entbindet uns jedoch keines-
falls von der Notwendigkeit, sachdienlich zu ent-
scheiden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer 
hätte in diesem Hause nicht Verständnis für die 
Sorgen der Antragsteller aus München und Ham-
burg und für die Befürchtungen der Mieter von Alt-
bauwohnungen in diesen Städten? Dieses Verständ-
nis und dieses Ernstnehmen der Sorgen darf aber 
nicht lediglich emotionelles Reagieren zur Folge 
haben. Die Sache und die betroffenen Menschen 
erfordern es, daß wir uns trotz des bis zum Sätti

-

gungsgrad emotionell aufgeladenen Politikums einer 
sachlichen und nüchternen Beurteilung befleißigen. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Hier geht es nicht um 
Emotionen!) 

Alle in diesem Hause, Befürwortende und Ableh-
nende des vorliegenden Antrags, wollen das gleiche 
Ziel erreichen: Schutz der Mieter von Altbauwoh-
nungen in München und Hamburg vor ungerecht-
fertigten Forderungen. Sosehr Einzelschicksale und 
Einzeltatbestände Herz und Gemüt in Wallung brin-
gen, so sehr ist im wohlverstandenen Interesse aller 
Beteiligten — Mieter und Vermieter — leiden-
schaftslose, aber gleichwohl kritische Beurteilung 
und Entscheidung notwendig. 

Dazu im Namen der CDU/CSU-Fraktion einige Be-
merkungen. 

Erstens. Dieses Haus hat vor einem Jahr, wie 
seinerzeit ausdrücklich festgestellt wurde, den 
Schlußtermin für die noch in der Wohnungszwangs-
wirtschaft verbliebenen sieben Stadt- und Land-
kreise endgültig auf den 31. Dezember 1968 festge-
legt. Die für Berlin geltende Sonderregelung war 
vorweggenommen und kann in diesem Zusammen-
hang außer Betracht bleiben. Dieses Ergebnis war 
nur auf der Grundlage eines Kompromisses erreicht 
worden, da bei Beibehaltung der bis dahin gelten-
den rechtlichen Regelung auch die sieben verblie-
benen Städte und Kreise am 31. Dezember 1967 aus 
den Bindungen der Wohnungszwangswirtschaft ent-
lassen werden mußten. 

Ich habe seinerzeit auf die von prominenten Gut-
achtern festgestellte Bedenklichkeit der Maßnahme 
hingewiesen. Ich zitiere: 

Aus dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und 
dem im Wesen des Rechts liegenden Grundsatz 
der Einheit der Rechtsordnung ergibt sich, daß 
die Gesamtregelung einer Materie einheitlich 
zu erfolgen hat. 

Gleichwohl sind wir, meine Damen und Herren, mit 
dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Schlußter-
mins für den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft 
von der sogenannten Defizitberechnung abgegangen 
und haben einen für die restlichen Kreise einheit-
lichen und festen Schlußtermin gesetzt, nämlich den 
31. Dezember 1968. 

Seither ist auch in München und Hamburg kein 
neuer Tatbestand eingetreten, der die Grundlagen 
der vorjährigen Entscheidung wesentlich verändert 
hätte. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Und was macht die Zu

-

wanderung in München? — Zuruf von der 
SPD: Das war voriges Jahr doch ein Kom

-

promiß!) 

— An dem Sie mirtgewirkt haben. 

(Zuruf von der SPD: Weil Sie uns ge

-

zwungen haben!) 

Zweitens. Die Überführung von 556 Stadt- und 
Landkreisen in der Bundesrepublik — darunter auch 
die Großstädte in den Ballungsräumen wie Frank-
furt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf und viele 
andere — in ein soziales Miet- und Wohnrecht ist 
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im ganzen gesehen reibungslos und ohne zu verall

-

gemeinernde Schwierigkeiten und Härten erfolgt. 

(Abg. Lücke [Bensberg] : Sehr richtig!) 

Die lautstarken Rufe, die jeweils vor den Freigabe-
terminen ertönten, sind in allen Fällen durch die 
Entwicklung der Situation widerlegt worden. Überall 
hat es vor der Freigabe mehr oder weniger inten-
siven Widerstand, schlimmste Befürchtungen und 
düstere Prognosen gegeben. Tatsächlich eingetreten 
sind im allgemeinen positive Entwicklungen und 
Merkmale. 

Es widerspricht allen bis heute gemachten Erfah-
rungen bei der Liberalisierung des Wohnungswesens 
in 556 Kreisen, daß sich für München und Hamburg 
wesentlich andere Auswirkungen als in den übrigen 
Städten und Landkreisen ergeben würden. Es be-
steht keine Veranlassung, für die Bewohner Mün-
chens und Hamburgs ein Sonderrecht zu schaffen 
gegenüber mehr als 50 Millionen Bewohnern der 
Bundesrepublik. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Marx 
[München] : Sind Sie wirklich so naiv?) 

Drittens. Der Abbau der Wohnungszwangswirt-
schaft und die Einführung eines sozialen Miet- und 
Wohnrechts — das möchte ich mit Nachdruck unter-
streichen — haben sich nicht nur bewährt, sondern 
haben eine für das Wohnungswesen und für alle 
daran Beteiligten, Mieter und Vermieter, eine für 
heute und die Zukunft auf der Grundlage sozialer 
Gerechtigkeit gesicherte Wohnungsversorgung ein-
geleitet und die sozial und wirtschaftlich vernünftige 
Grundlage dafür hergestellt. Diese Tatsache noch 
einmal herauszustellen und damit die wohnungs-
politischen Grundsätze der CDU/CSU und insbeson-
dere die verdienstvolle Arbeit unseres Freundes 
Lücke zu betonen, gibt der heutige Tag Anlaß. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ver-
längerung der Mietpreisbindung, wie sie in dem 
Antrag vorgesehen ist, kann die Münchener und 
Hamburger Probleme — das haben die Vorredner 
indirekt bereits zugegeben — nicht lösen. Hier 
stimme ich vollinhaltlich dem zu, was zufolge eines 
Berichts der „Süddeutschen Zeitung" vom 4. Dezem-
ber Herr Minister Lauritzen dazu gesagt hat: 

Mit Negativmaßnahmen in diesem Bereich, auch 
in den Brennpunkten des Wohnungsbedarfs wie 
München und Hamburg, verschärft man eher die 
Situation, anstatt sie zu entspannen oder gar 
zu verbessern; denn letzteres kann nur durch 
Positivmaßnahmen. erreicht werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, was wir hier tun kön-
nen, und dazu fordere ich dieses Haus und insbeson-
dere Herrn Minister Lauritzen auf und bitte recht 
herzlich darum, ist: Verstärken wir den Wohnungs-
bau, fördern wir ihn auch besonders mit staatlichen 
Mitteln! Alle Verantwortlichen in der Stadt Mün-
chen, im Land Bayern, in der Freien und Hansestadt 
Hamburg sind mit aufgerufen, das Ihre dazu zu tun. 

Kritisch ist hier die Frage zu stellen, warum erst 
vor kurzem die Sonderprogramme für München und 
Hamburg anlaufen konnten. Wenn heute die Bewilli-
gung möglich ist, war sie es auch schon gestern. Die 
Situation in diesen Städten ist doch wohl nicht erst 
heute wegen des Ablaufs des Schlußtermins be-
kanntgeworden. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Das grenzt an Dema

-

gogie, was Sie da sagen!) 

Ich möchte mir kritische Bemerkungen zu dem Ver-
halten und zu den Maßnahmen der Verantwortlichen 
in den Städten versagen. Ich bin davon überzeugt, 
daß die Weisheit und die Leistungsfähigkeit dieser 
Männer und dieser Städte — und der Münchner 
Oberbürgermeister ist doch gerade in diesen Tagen 
noch mit einer einschlägigen Auszeichnung in Ham-
burg öffentlich geehrt worden — mehr und Besseres 
zu bieten haben als die Verlängerung der Mietpreis-
bindung als letztes Relikt der Wohnungszwangs-
wirtschaft. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Meine Damen und Herren, die Aufhebung der 
Wohnungszwangswirtschaft hat überall, wo sie 
durchgeführt wurde, die Situation verbessert und 
nicht verschlechtert. 

(Abg. Frau Berger-Heise: Na, na! — Abg. 
Jacobi [Köln] : Machen Sie sich doch nicht 

lächerlich!) 

— Herr Kollege Jacobi, auch solche Zwischenrufe 
— und Sie machen ja dazu ein sehr freundliches 
Gesicht — können mich nicht dazu zwingen, mich in 
meinem Vortrag von der nüchternen und sachlichen 
Beurteilung abzubringen. 

Der Wegfall der Zwangsbindungen für Altbau-
wohnungen hat in den betroffenen Gebieten bis da-
hin brachliegende Initiativen zur Verbesserung des 
Wohnungsbestandes geweckt und auch eine durch-
aus vertretbare und gewünschte Mobilität begün-
stigt. Die Mietpreisveränderungen im ganzen haben 
keinesfalls eine ungerechtfertigte Höhe angenom-
men. Es hat sich erwiesen, daß die Vermieter in 
ihrer Gesamtheit durchaus keine Unmenschen und 
Wucherer sind, wie es in den letzten Tagen oft dar-
gestellt worden ist, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

und ich lasse mir nicht einreden, daß die Münchner 
und Hamburger Hausbesitzer schlechter seien als 
alle anderen im Bundesgebiet. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Jacobi 
[Köln] : Da haben Sie recht!) 

Einzelne traurige Blüten unter ihnen kann und muß 
man mit den eigens dazu von diesem Hause geschaf-
fenen Mitteln und Möglichkeiten in ihre Schranken 
verweisen. Auch dem in der Debatte immer wieder 
zitierten Hamburger Mietvertrag ist nach entspre-
chender Reaktion nur eine kurze Lebensdauer be-
schieden gewesen. In aller Schärfe möchte ich aller-
dings sagen, daß solches Verhalten, wie es in die-
sem „gestorbenen" Vertragsentwurf deutlich wurde, 
die Hausbesitzer in ihrer Gesamtheit zu schädigen 
und ihr Ansehen herabzusetzen geeignet ist. Sozial 
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ist nicht, wer Nutzen aus einer Notlage erzielen 
will; sozial ist nicht, wer nichts anderes als Zwangs-
maßnahmen anzubieten hat. Sozial ist, wer Gerech-
tigkeit und Ausgleich anstrebt und dazu mit ge-
zielten positiven Maßnahmen beiträgt. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Letz-
tens möchte ich sagen: Dem Anliegen der Antrag-
steller und dem Wunsch des ganzen Hauses kann 
nur entsprochen werden, wenn in konsequenter 
Weise die eingeleitete Wohnungsbaupolitik weiter-
geführt und das soziale Miet- und Wohnrecht ver-
wirklicht wird. Der Antrag hilft diesem Ziele nicht. 
Darum bitte ich, ihn abzulehnen. 

Wir sollten uns aber in der uns gesetzten Maxime 
einig sein, daß weitergebaut werden muß — auch 
mit öffentlichen Mitteln —, bis jede Familie in der 
Bundesrepublik, also auch in München und Ham-
burg, eine ihren Ansprüchen und ihrem Einkommen 
entsprechende und gerecht werdende Wohnung ihr 
eigen nennt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Abgeordneter Stiller. 

Stiller (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Dr. Müller hat 
vorhin gesagt, wir sollten den Antrag auf Druck-
sache V/3571 im Interesse der Münchener Mieter 
annehmen. Herr Kollege Müller, welche Münchener 
Mieter sind denn in dem Antrag angesprochen? Wir 
haben in München 273 000 Neubauwohnungen und 
185 000 Altbauwohnungen. Wenn wir bei den 
185 000 Altbauwohnungen noch die Eigentümer, die 
in einem Einfamilienhaus usw. wohnen, abziehen, 
kommen wir auf 160 000 Altbauwohnungen in Mün-
chen, die vermietet sind. Diese 160 000 Altbaumieter 
werden durch diesen Gesetzentwurf neue Präferen-
zen bekommen. Sie werden weiterhin besonders ge-
schützt sein, und zwar besser geschützt sein, als die 
Neubaumieter seit 20 Jahren geschützt sind. Der 
Neubaumieter, meine Damen und Herren, mußte 
schon immer kostendeckende Miete bezahlen, wäh-
rend der Altbaumieter immer besonderen Mieter-
schutz und besonderen Preisschutz gehabt hat. Es ist 
so, daß in Schwabing eine Vierzimmerwohnung — 
gewiß, mit Ofenheizung, es ist aber keine schlechte 
Wohnung — für etwa 160 DM vermietet wird, daß 
der Mieter aber ein Zimmer an einen Studenten für 
etwa 200 DM oder 220 DM untervermietet. So ist 
doch die Lage. 

(Zuruf von der SPD: So viele Studenten gibt 
es in München gar nicht!) 

Genauso ist es in Hamburg. In Hamburg gibt es 
400 000 Neubauwohnungen und 250 000 Altbauwoh-
nungen, die nun besonders geschützt werden sollen 
und besondere Präferenzen bekommen sollen. 

Wer sind denn nun diese Altbaumieter? Altbau-
mieter sind Leute, die schon seit 20, 30, 40 Jahren 
in diesen Wohnungen wohnen, die also nicht ausge-
bombt wurden, die nicht heimatvertrieben sind. Die 
Altbaumieter haben z. B. in den Jahren 1951/1952 
noch die Stoppmieten vom Jahre 1936 bezahlt. Sie  

haben 60, 70 Pfennig für den qm bezahlt. Der heimat-
vertriebene Neubaumieter, der in den Jahren 1952/ 
1953 eine Wohnung bekommen hat, mußte 1,10 DM, 
1,20 DM oder 1,30 DM für den qm bezahlen. Heute 
bezahlt der Neubaumieter im sozialen Wohnungs-
bau 3 DM für den qm, während der Altbaumieter, 
der bisher 1,50 DM, 1,60 DM oder 1,70 DM für den 
qm bezahlt hat, nun 20 % mehr bezahlen soll. 

Meine Damen und Herren, diese Steigerung um 
20 % ist besonders problematisch, denn für manche 
Altbauwohnungen — es gibt solche! — ist eine Er-
höhung um 20 %  zuviel, während für viele andere 
gute Altbauwohnungen im Hinblick auf den qm-
Preis im sozialen Wohnungsbau, der jetzt schon bei 
3 DM, 3,50 DM liegt, 20 % Erhöhung zuwenig sind. 
Meine Damen und Herren, deshalb bitte ich Sie, 
sich doch zu überlegen, ob Sie diesem Gesetzent-
wurf zustimmen wollen. 

Noch einige Zahlen über München. Es wird immer 
behauptet, in München müsse man derartige Rege-
lungen treffen, weil München diesen unerhörten 
Zuwanderungsgewinn hat. Im Jahre 1965 betrug 
der Zuwanderungsgewinn 17 600, dm  Jahre 1966 
16 500, im Jahre 1967 aber nur noch 5000. 

(Zuruf von der SPD: Und 1968?) 

— Bis zum Oktober 1968, nachdem man die Olym-
piade erreicht hat, kamen nun 9000 Inländer und 
18 000 Ausländer als Zuwanderer. Meine Damen und 
Herren, die Leute kamen doch nur, um an den Bau-
vorhaben, die nun auf München zukommen, teilzu-
nehmen; sie sind gekommen, um hier Geld zu ver-
dienen. Sie werden München im Jahre 1972 wieder 
verlassen; sie werden die Schulden, die München 
dann hat, nicht mitbezahlen, 

(Abg. Dr. Müller [München] : Natürlich, weil 
der Bund nichts tut!) 

sie werden wieder zurückwandern. 

Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, diesen Ge-
setzentwurf abzulehnen. 

Herr Kollege Apel, Sie sagten, es sei Nikolaustag, 
da müsse man etwas gewähren. Ich halte es aber 
für einen schlechten Stil, wenn man Geschenke, die 
man gewähren will, immer von anderen bezahlen 
lassen will. Andere sollen diese Geschenke bezah-
len. 

(Abg. Dr. Müller [München] : 20 % sind 
Ihnen noch zu wenig!) 

Meine Damen und Herren, lehnen Sie  diesen Ge-
setzentwurf ab ! 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, es kann nicht oft 
genug wiederholt werden, daß es heute nicht darum 
geht, daß Hamburg und München weiterhin 
schwarze Kreise bleiben. Wir wollen, daß zum 
1. Januar des nächsten Jahres beide Städte weiße 
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Kreise werden. Das Thema, um das es hier heute 
einzig und allein geht, ist die Verlängerung der 
Mietpreisbindung für Hamburg und München und 
auf diese Weise eine Erleichterung des Überganges 
von dem schwarzen in den weißen Kreis. 

Warum wollen wir das? Wollen wir etwa den 
Haus- und Grundeigentümern, deren Eigentum 
seit 50 Jahren durch die Zwangswirtschaft be-
schränkt wird, für weitere zwei Jahre unnötige 
Opfer zumuten? Wollen wir etwa den Lücke-Plan, 
diese große Leistung der Überführung unserer Woh-
nungen aus der Zwangswirtschaft in die soziale 
Marktwirtschaft, hier gleichsam noch in letzter 
Minute für die beiden Städte Hamburg und Mün-
chen zu Fall bringen? 

Meine Damen und Herren, den Antragstellern 
geht es nicht darum, dieses zu tun. Uns geht es 
darum, dafür zu sorgen, daß die Mieter in Hamburg 
und München angesichts des unausgeglichenen 
Wohnungsmarktes in diesen beiden Städten in 
der Zeit nach dem 1. Januar des Jahres 1969 nicht 
in eine zu schwache Position gegenüber den Haus-
und Grundeigentümern kommen. 

Die Erhöhung der Mieten und der anderen Lasten, 
die sich in unseren beiden Städten abzeichnen, ist 
erschreckend. Die Preise gehen in die Höhe, weil 
das Angebot gegenwärtig einfach nicht ausreicht. 

(Abg. Niederalt: Das haben wir noch 
nie gehört!) 

Nach zuverlässigen Schätzungen fehlen in Hamburg 
gegenwärtig noch 20 000 bis 24 000 Wohnungen. 

Wenn Sie uns, meine Damen und Herren — ich 
möchte insbesondere an die Kollegen in meiner 
eigenen Fraktion appellieren —, eine solche Ver-
längerung der Mietpreisbindung noch für die näch-
sten zwei Jahre zubilligen, dann haben wir das 
Wohnungsbaudefizit in Hamburg beseitigt, und dann 
werden wir in zwei Jahren eine Situation haben, 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal]) 

in der sich auf dem Wohnungsmarkt Vermieter und 
Mieter in einer 'ausgeglicheneren Position gegen-
überstehen, als es gegenwärtig der Fall ist. 

Meine Damen und Herren, es ist oft gefragt wor-
den: Was hat der Hamburger Senat, was hat der 
Münchner Stadtrat getan, um die Situation in diesen 
beiden großen Städten in der richtigen Weise auf 
den Zeitpunkt des weißen Kreises vorzubereiten? 
Sicherlich kann man sagen: Wenn der Hamburger 
Senat und auch der Münchner Stadtrat ihre Pflich-
ten in der Wohnungsbaupolitik in den vergangenen 
Jahren besser erfüllt hätten, dann brauchten wir 
hier heute nicht vor Ihnen zu stehen 

(Beifall in der Mitte — Zuruf links: 
Kennen Sie die Gemeindefinanzen?) 

und dafür zu kämpfen, daß die Mietpreisbindung 
für Hamburg und München noch einmal für zwei 
Jahre verlängert wird. Aber wir dürfen, Herr Kol-
lege Müller, die Mieter in Hamburg und in München 
nicht entgelten lassen, was der Hamburger Senat 

und der Münchener Stadtrat in den vergangenen 
Jahren versäumt haben. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
. CSU. — Lebhafte Zurufe von der SPD.) 

Ich möchte an die Kollegen aus unserer eigenen 
Fraktion — der CDU/CSU — hier appellieren, für 
diesen Antrag zu stimmen, um den Mietern in Ham-
burg und in München noch eine Schutzfrist zu geben 
und sie nicht zu früh, zu ungeschützt den rauhen 
Winden des Wohnungsmarktes in diesen beiden 
Städten auszusetzen. Von dem Hamburger Senat 
und von dem Münchener Stadtrat erwarten wir dann 
allerdings in diesen zwei Jahren eine entschlossene 
Nutzung dieser Frist, die hier heute letztmalig ge-
währt werden soll. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. — 
Zurufe von der SPD. — Unruhe.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Prinz von Bayern. 

Prinz von Bayern (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Hohes Haus! 

(Anhaltende Unruhe. — Glocke des Präsi

-

denten.) 

Ich glaube, wir haben in dieser Frage alle Argu-
mente für und wider noch und noch geprüft. Es ist 
niemand in diesem Hause, der nicht weiß, welche 
Verantwortung er trägt. Ich bin der Meinung, daß 
jetzt entschieden werden soll. 

(Zustimmung bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Es gibt ein einziges Argument, das diesen unseren 
Antrag überflüssig machen würde: ein Zuzugsperre 
für München. Daß sie grundgesetzlich nicht möglich 
ist, wissen Sie. 

Es gilt jetzt, ein Prinzip noch einmal festzuhalten, 
das heißt: Eigentum an Wohnraum bedingt beson-
dere soziale Verpflichtung. Unser Antrag garantiert 
dieses. Wer diese Garantie fürchtet, der soll aller-
dings gegen den Antrag stimmen. 

Niemand soll mir herkommen und noch einmal, 
wie es heute früh geschehen ist, sagen, daß ich im 
Hinblick auf Wählerstimmen im nächsten Jahr 

'spreche. Denn die Hausbesitzer werden bestimmt 
nicht mich wählen, und wer von den Mietern SPD 
gewählt hat, wird nicht mir zuliebe CSU wählen. 
Es geht um die Gerechtigkeit und sonst nichts. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Die Aussprache ist 
geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe die Art. 1, 
— 2, — 3, — Einleitung und Überschrift auf. — Wer 
den aufgerufenen Artikeln, der Einleitung und der 
Überschrift zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Das 
erste war die Mehrheit; die aufgerufenen Artikel, 
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die Einleitung und die Überschrift sind angenom-
men. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Dann kommen wir zur Schlußabstimmung. Wer 
dem Gesetz im ganzen zustimmen will, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Danke. Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit. Das 
Gesetz ist auch in der Schlußabstimmung angenom-
men. 

Ich rufe Punkt 19 auf: 

a) Erste Beratung des von der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die wirtschaftliche Förderung der Ausbildung 
— Drucksache V/2416 — 

b) Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
Ausbildungsförderung 
— Drucksache V/3090 — 

c) Erste Beratung des von der Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über die Förderung der Ausbildung (Ausbil-
dungsförderungsgesetz) 
— Drucksache V/ 3554 — 

Ich frage, ob die Gesetzentwürfe begründet wer-
den sollen. — Das ist offenbar der Fall. Dann hat, 
da der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP an er-
ster Stelle steht, der Abgeordnete Moersch das 
Wort. 

Moersch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die wirtschaftliche Förderung der Aus-
bildung durch die öffentliche Hand ist ein wesent-
licher Teil der Verwirklichung des sozialen Rechts-
staates. Unter diesem Aspekt hat die Fraktion der 
Freien Demokraten diesem Hohen Hause vor einem 
Jahr einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Frak-
tionen Gelegenheit gibt, sich in diesem Hohen Hause 
zu neuen Grundsätzen der Ausbildungsförderung 
zu bekennen. Seit dem Jahre 1959 gibt es den Auf-
trag an die Bundesregierung, der damals vom Deut-
schen Bundestag gegeben worden ist, eine gesetz-
liche Regelung der Ausbildungsförderung vorzu-
legen. 

(Anhaltende starke Unruhe.) 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, könnten wir mit Rücksicht auf den Redner 
wenigstens die Unterhaltungen im Saale unterlas-
sen? — Ich bitte fortzufahren. 

Moersch (FDP) : Diesem Auftrag ist die Bundes-
regierung bis zum heutigen Tage nicht nachgekom-
men. Wir begrüßen es dennoch, daß die Fraktionen 
der SPD und der CDU inzwischen ebenfalls Gesetz-
entwürfe eingebracht haben, nachdem der sozial-

demokratische Gesetzentwurf von 1962 damals an 
verfassungsrechtlichen Bedenken gescheitert war. 

Es ist oft gesagt worden — ich halte das einfach 
für eine Generalausrede derer, die das ganze Gesetz 
nicht wollen —, daß die Verfassungsfrage unüber-
windlich sei. Wir haben es nun erleben müssen, daß 
nach dem Einreichen des Gesetzentwurfs der FDP 
der Druck der öffentlichen Meinung so stark wurde, 
daß offensichtlich die Verfassungsfrage doch positiv 
im Sinne einer Bundesgesetzgebung geklärt werden 
kann. 

Die Freien Demokraten haben mit der Begründung 
dieses Gesetzentwurfs gern gewartet, bis CDU und 
SPD ihre Entwürfe fertiggestellt hatten. Daß der 
CDU-Entwurf so spät kommt, macht die Debatte im 
einzelnen heute etwas schwierig. Wir glauben aber, 
daß damit doch der Wille des Hohen Hauses doku-
mentiert worden ist, insgesamt noch in dieser Wahl-
periode eine Gesetzgebung abzuschließen. Wir stel-
len auch mit einiger Freude fest, daß sich die Frak-
tion der Christlich-Demokratischen Union inzwischen 
den Grundvorstellungen der Mehrheit dieses Hau-
ses, bestehend aus Freien Demokraten und Sozial-
demokraten, über die Ausbildungsförderung ange-
paßt hat. Das ist ein wesentlicher Fortschritt. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Wenn ich die Zwischenrufe der Kollegen von der 
CDU höre, Herr Dr. Martin, halte ich es doch für 
ganz nützlich, Ihnen einmal in die Erinnerung zu-
rückzurufen, was Ihr Sprecher in der 36. Sitzung des 
4. Deutschen Bundestages von sich gegeben hat, und 
zwar durchaus im Sinne einer Abwertung einer 
derartigen Gesetzesvorlage. Damals sprach er gegen 
den sozialdemokratischen Gesetzentwurf. Dieser 
Sprecher der CDU hat gesagt 

(Abg. Dr. Martin: Wer war es denn?) 

— Ihre Neugier wird gleich befriedigt, Herr Dr. 
Martin —: Die nachhaltigste Förderung der Jugend 
liegt u. a. — — 

Vizepräsident Schoettle: Herr Abgeordneter 
Moersch, ich bitte, zu erwägen, ob der Ausdruck, 
jemand habe etwas von sich gegeben, ganz den Ge-
pflogenheiten dieses Hauses entspricht. 

(Heiterkeit.) 

Moersch (FDP) : Herr Präsident, ich nehme diesen 
Hinweis gerne an. Ich möchte sagen: er hat folgende 
Stellungnahme von sich gegeben. Der Sprecher hat 
damals gesagt: 

Die nachhaltigste Förderung der Jugend liegt 
u. a. in einer richtigen und folgerichtigen Wirt-
schaftspolitik, die der Jugend aus sich heraus 
und auch mit der Hilfe von Staat und Gesell-
schaft Chancen gibt. ... Noch niemals hat eine 
junge Generation in unserem Lande durch die 
wirtschaftliche Situation, verbunden mit der 
Staatshilfe, so reiche Möglichkeiten, weitge-
hend unabhängig von der sozialen Herkunft, im 
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beruflichen Leben gehabt wie die heutige junge 
Generation. 

(Zuruf von der Mitte: Das ist im Prinzip rich

-

tig! — Abg. Niederalt: Das stimmt!) 

— Herr Niederalt, dieser Satz stimmt, sagen Sie. Er 
wurde damals gesprochen gegen eine solche Geset-
zesvorlage. Und wenn Sie den nächsten Satz hören, 
werden Sie mir zugeben, daß er anders gemeint 
war, als Sie es heute wahrhaben möchten. 

(Abg. Niederalt: Ich spreche nur von dem 
einen Satz!) 

Der Redner hat nämlich hinzugefügt, er befürchte, 
daß bei einer fast unbegrenzten Breitenförderung 
eine negative Veränderung des Bildes unserer 
Hochschulen eintreten werde. Ich glaube, in diesem 
Satz liegt die ganze Skepsis gegenüber der Aus-
bildungsförderung der CDU/CSU-Fraktion von 1962 
beschlossen. Der Redner war übrigens der damalige 
Haushaltssprecher der CDU für dieses Gebiet, der 
jetzige Bundesforschungsminister Dr. Stoltenberg. 

Sie sehen also, daß sich die CDU inzwischen 
offensichtlich hat überzeugen lassen müssen, daß 
jetzt jedenfalls nicht mehr laut das Argument ge-
bracht wird, man könne eine Breitenförderung nur 
um den Preis einer Niveausenkung der Hochschu-
len — das war doch gemeint — vornehmen. Daß 
sich die öffentliche Meinung, das öffentliche Be-
wußtsein inzwischen so stark verändert hat, daß 
auch die CDU/CSU-Fraktion davon Kenntnis neh-
men mußte, verdanken wir, glaube ich, im wesent-
lichen auch den Rufen, die etwa Georg Picht, Frau 
Hamm-Brücher und später in einer Untersuchung 
Professor Dahrendorf an uns gerichtet haben. 

(Abg. Dr. Martin: Sie machen den Satel

-

liten von Herrn Schütte?) 

— Herr Dr. Martin, Sie können ja nachher das Wort 
nehmen 

(Abg. Dr. Martin: Tue ich auch!) 

— das würde ich sehr wünschen — und dazu Stel-
lung nehmen. Jedenfalls steht doch fest, daß Ihnen 
von der CDU/CSU ohne die publizistischen Vor-
stöße der hier Genannten und ohne die wissen-
schaftlichen Untersuchungen der Tübinger Soziolo-
gie offensichtlich die Einsicht in die Notwendigkeit 
einer Ausbildungsförderung als Voraussetzung der 
Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleich-
heit der Bildungschancen schwergefallen wäre. Das 
ist doch wohl der entscheidende Gesichtspunkt. Das 
hat sich nämlich seit 1962 ereignet. Sonst wäre ja 
nicht zu verstehen, daß sich jetzt die Meinungen 
bei Ihnen so geändert haben. 

Den Zweck unseres Gesetzentwurfs kann ich in 
wenigen Sätzen umreißen. Es soll dadurch die freie 
Berufswahl gefördert und erleichtert werden, es soll 
nach Eignung, Neigungen und Leistungen gefördert 
werden. Die materiellen Folgen sind einmal per-
sönlicher Art, zum anderen volkswirtschaftlicher 
Art. Das ist unbestritten, das brauche ich hier nicht 
mehr auszuführen. Aber ich denke, wir sollten 
ganz besonderen Wert auch auf die Konsequenz 
einer vernünftigen Ausbildungsförderung im Ge-
biet der politischen Bildung und damit, in der Kon-

sequenz, für unsere Demokratie überhaupt legen. 
Ein höheres Bildungsniveau insgesamt, in allen 
Bereichen, kann der Stabilität der Demokratie nur 
dienen. 

Wir haben bei unserem Gesetzentwurf versucht, 
eine klare Abgrenzung auch in familienpolitischer 
Hinsicht vorzunehmen. Wir haben ja deshalb auch 
Gesetzesänderungen bei der Einkommensteuer und 
anderen entsprechenden Steuern vorgeschlagen. 
Wir gehen davon aus, daß es in diesem Zusammen-
hang in drei Bereichen Familienpolitik geben muß: 
daß man einmal die Familienhilfe hat — im wesent-
lichen bei der Familiengründung —, zweitens den 
Familienlastenausgleich wirtschaftlicher Art, dort, 
wo schulpflichtige Kinder vorhanden sind, und daß 
die dritte Kategorie der Förderung die familienent-
lastende Förderung zu sein hat, die wir mit unserem 
Gesetzentwurf vorschlagen. 

Es ist gerade gegen diese familienentlastende 
Förderung von interessierter Seite manches einge-
wandt worden, und zwar von beiden Seiten, sowohl 
von der konservativen als auch von der progressi-
ven Seite. Es ist eingewandt worden, daß von der 
Volljährigkeit an eine Familienabhängigkeit grund-
sätzlich auszuschließen sei. Es wird deshalb auch 
eine Art Studienhonorar verlangt, oder wie immer 
Sie das nennen wollen, jedenfalls ein voller Aus-
gleich für mangelndes eigenes Einkommen für den 
Bereich der Ausbildung von Volljährigen. 

Wir von der FDP sind uns darüber im klaren, daß 
hier für erwachsene Menschen das Problem der 
Unabhängigkeit in hohem Maße berührt wird, und 
zwar der Unabhängigkeit bei der Berufswahl und 
der Unabhängigkeit auch vom Elternhaus. Ohne 
Zweifel gibt es Fälle, in denen etwa die Wahl des 
Studienfaches bei den Volljährigen von dem elter-
lichen Wunsch abhängig gemacht wird, oder bei der 
Unterstützung des weiteren Studiums darauf Wert 
gelegt wird, daß der Berufswunsch der Eltern für 
die Kinder respektiert wird. Es gibt auch Eingriffe 
von elterlicher Seite, nämlich Drohungen, etwa 
Drohungen mit Entzug der finanziellen Unterstüt-
zung des Studiums bei einer politischen Betätigung, 
die nicht im Sinne des Vaters oder der Mutter liegt. 
Wir haben solche Fälle und auch solche Drohungen. 
Wie hoch der genaue Prozentsatz solcher Differen-
zen und Schwierigkeiten mit dem Elternhaus bei 
volljährigen Studenten ist, läßt sich schwer ab-
schätzen. 

Wir haben dennoch davon abgesehen, die abso-
lute Elternunabhängigkeit bei der Studienförderung 
im Gesetzentwurf niederzulegen, und zwar aus zwei 
Gründen. Dabei ist der materielle Grund der weni-
ger gravierende. Zweifellos hätte das sehr hohe Ko-
sten verursacht. Aber das wäre dann politisch zu ent-
scheiden gewesen. Wir glauben aber, daß in einer 
weit überwiegenden Zahl von Fällen diese Schwie-
rigkeit zwischen Elternhaus und erwachsenen Stu-
denten nicht besteht, daß es in den meisten Familien 
durchaus das Gefühl der Verpflichtung zur finan-
ziellen Unterstützung der Studierenden gibt und 
daß in den meisten Fällen die Berufwahl eben nicht 
vom Elternhaus beeinträchtigt wird, auch nicht die 
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freie politische Betätigung. Es gibt auch solche Bei-
spiele in reicher Zahl, gerade in meiner Heimat. 

Wenn wir so vorgegangen wären, wie uns man-
che Kritiker empfehlen, hätten wir einen Zustand 
gesetzlich fixiert, der offensichtlich nicht üblich ist. 
Wir hätten dann die Situation der Minderheit zur 
allgemeinen Situation gemacht. Wir haben sehr 
reiflich überlegt, in welcher Form man auch dem 
Verlangen nach Unabhängigkeit in der Berufswahl 
und in der politischen Betätigung eines Studenten 
entsprechen kann. 

Wir haben deshalb — darauf weise ich in der 
Begründung besonders hin — im § 17 unseres Ge-
setzentwurfs eine Klausel geschaffen, die es dem 
einzelnen Studenten erlaubt, den Rechtsanspruch 
gegenüber den Eltern an die öffentliche Instanz 
abzutreten, so daß nicht der Student selber mit den 
Eltern über diese Frage verhandeln muß. Dann muß 
der Förderausschuß unter Abwägung der dort ge-
gebenen Möglichkeiten entscheiden. Wir halten das 
für einen Vorschlag, den man einmal praktizieren 
sollte. Falls sich herausstellen sollte — was ich 
nicht glaube —, daß es mehr und mehr zu unzu-
träglichen Verhältnissen zwischen Eltern und er-
wachsenen Studenten kommt, müßte selbstverständ-
lich der Gesetzgeber später daraus die Konsequenz 
ziehen. Ich glaube aber, daß mit unserem Vorschlag 
allen Bedenken, die aufgetreten sind, Rechnung ge-
tragen werden kann. 

Ich darf weiter darauf verweisen, daß wir in un-
serem Entwurf - anders als die übrigen Entwürfe 
— ein System der gleitenden Anpassung an die Ein-
kommenslage des Vaters oder der Familie gefun-
den haben. Das klingt im Entwurf zunächst etwas 
kompliziert. Ich werde aber dem Ausschuß eine be-
reits fertige Tabelle vorlegen können, aus der Sie 
dann ersehen, daß diese Anrechnung der elterlichen 
Einkommen wesentlich einfacher ist, als die Berück-
sichtigung von Beträgen bei der Lohnsteuertabelle 
es heute ist. Man kann also mit relativ einfachen 
Methoden selber feststellen, welchen Förderbetrag 
der einzelne in Anspruch nehmen kann. 

Lassen Sie mich zum Schluß der Begründung doch 
ein paar Worte zu der Polemik sagen, die in die-
sem Hause in den letzten Monaten wiederholt ge-
rade gegen den FDP-Entwurf zur Ausbildungsför-
derung von Sprechern der Regierung und vor allem 
der CDU/CSU vorgetragen worden ist. Unter an

-

derem hat der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU 
kürzlich wieder einmal falsche Zahlen hinsichtlich 
der Kosten ins Spiel gebracht, Zahlen, die durch 
nichts begründet sind und die in die Milliarden-
höhe gehen. 

Ich kann Ihnen heute sagen: wenn der CDU-
Entwurf so verwirklicht wird, wie er — ohne den 
Vorbehalt am Ende — zunächst vorgelegt worden 
ist, kostet er die Staatskasse wesentlich mehr, als 
der FDP-Entwurf kostet. Sie haben nämlich in Ihren 
Entwurf nicht die Berücksichtigung des Kindergel-
des — wir haben das vorgenommen — und den 
Wegfall steuerlicher Vergünstigungen eingebaut, 
wenn eine Ausbildungsförderung in Anspruch ge-
nommen wird. Wir sind jedenfalls bei unserem Ent-

wurf, was die materielle Seite betrifft, äußerst vor-
sichtig zu Werke gegangen. Wir haben vor Mona-
ten Zahlen vom Finanzministerium bekommen, als 
man noch nicht die Absicht hatte, sie polemisch ge-
gen uns auszuwerten, die um einige hundert Mil-
lionen DM niedriger liegen als die später genann-
ten. Ich halte diese zuerst genannten Zahlen für 
richtig. Die zusätzliche Haushaltsbelastung wird 
nur wenige hundert Millionen DM betragen. Dabei 
müssen Sie vor allem in Rechnung stellen, daß das 
sogenannte Pennälergehalt nicht gänzlich abge-
schafft werden sollte, sondern daß es nur gerechter 
verteilt werden sollte. Das war ja wohl der Sinn 
der Sache, und das müssen Sie bei diesen Berech-
nungen bedenken. 

Zu den anderen Entwürfen wird gesagt, mit ihnen 
werde auf die Haushaltssituation Rücksicht genom-
men. Ich möchte Ihnen, meine lieben Kollegen von 
der Koalition, sagen, daß Sie überhaupt kein Gesetz 
zu machen brauchen, wenn Sie sich von der jewei-
ligen Haushaltssituation abhängig machen wollen. 
Wenn Sie dem Verfassungsgebot der Chancen-
gleichheit Rechnung tragen wollen, dann müssen Sie 
auch den Mut haben, hier klare Zahlen für die Aus-
bildungsförderung zu nennen. Wenn Sie das aber 
von der jeweiligen Finanzsituation abhängig ma-
chen wollen, dann machen Sie sich in Wahrheit von 
dem abhängig, was eine andere Mehrheit möglicher-
weise als politisch vordringlich ansieht. Selbstver-
ständlich können Sie im Haushalt die Mittel finden, 
wenn Sie den Mut haben, dafür andere Dinge nicht 
zu tun, die offensichtlich viele von Ihnen auch tun 
wollten. Wenn das Wort von der Priorität einen 
Sinn hat, dann nur, daß eine Sache den Vorrang 
hat, nicht aber daß zwei, drei oder vier Dinge den 
Vorrang haben. Wenn aus politischen Gründen das 
Bundeskabinett anderen Fragen den Vorrang gibt, 
dann sollte man hier im Plenum nicht den Eindruck 
erwecken, daß die Bildungsaufgaben den Vorrang 
hätten. An dieser präzisen Frage entscheidet sich, 
was in dieser Regierungskoalition am Ende wirklich 
den Vorrang haben wird. 

Deshalb sind wir nicht dafür, daß man mit Gleit-
klauseln und mit Vertröstungen auf die Zukunft 
arbeitet. Wir plädieren dafür, daß man hier klare 
Entscheidungen bildungspolitischer Art trifft. Sicher 
müssen diese Entscheidungen auch sozialpolitisch 
begründet sein und unsere Vorstellungen von künf-
tiger Familienpolitik enthalten, wie ich sie in der 
Dreiteilung skizziert habe. 

Sie stehen also mit diesem Gesetzentwurf in der 
Tat vor einer Entscheidung. Die Verwirklichung die-
ser Vorstellungen kann auf Kosten anderer poli-
tischer Vorhaben gehen, die Sie sich vorgenommen 
hatten. Das müssen Sie wissen. Sie werden in die-
sem Hause dann Gelegenheit haben, Ihr Votum 
entsprechend zu begründen. 

Daß die Beratung der Gesetzentwürfe nicht ganz 
ohne Komplikationen vor sich gehen wird, darf ich 
zum Schluß anmerken. Es ist mir klar, daß von dem, 
was in unserem umfassenden Entwurf vorgesehen 
ist, mehrere Ausschüsse berührt werden. Unter an-
derem sind auf Grund unseres Entwurfs in erheb- 
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lichem Umfange steuerrechtliche Vorschriften zu 
ändern. Ich glaube aber, daß man mit gutem Willen 
— den setzte ich allerdings als notwendig voraus — 
auch diese vielfältigen Ausschußberatungen in an-
gemessener Zeit erledigen kann. 

Ich hoffe, daß dabei die Frau Bundesminister für 
Familie und Jugend dieses Hohe Haus mit ihrem 
Ministerium tatkräftig unterstützt und daß sie auch 
in der Lage sein wird, das Finanzministerium und 
die anderen Ministerien, die vielleicht ganz anderer 
Meinung als die Antragsteller in diesem Hause sind, 
von der Vernunft unserer Vorlage zu überzeugen. 
Wir bedauern, daß in diesem Hohen Hause keine 
Regierungsvorlage hierzu eingebracht worden ist. 
Wir hoffen um so mehr, daß dieses Hohe Haus auf 
Grund der umfassenden Vorlage der Freien Demo-
kraten seine Entscheidung treffen wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, ehe ich das Wort weitergebe, darf ich 
Sie unterrichten, daß wir noch etwas mehr als 20 
Punkte auf der Tagesordnung haben. Wir haben 
keine Beschränkung der Redezeit. Aber ich möchte 
Sie doch mit einer technischen Neuerung vertraut 
machen: Wir haben eine Minutenuhr. Wenn die 
Damen und Herren Redner einen Blick nach links 
werfen, können sie jederzeit sehen, wieviel Minuten 
sie schon gesprochen haben. 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Freyh. 

Frau Freyh (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nach dem Blick auf die Minutenuhr 
möchte ich mit der Begründung des Gesetzentwurfs 
Drucksache V/3090, den die sozialdemokratische Bun-
destagsfraktion bereits am 26. Juni 1968 vorgelegt 
hat, in der ersten Lesung beginnen. 

Erstmalig liegen ja — darauf hat bereits mein 
Vorredner hingewiesen — auch von den beiden 
anderen Fraktionen eigene Entwürfe vor. Die Akti-
vität der FDP auf diesem Gebiet ist neueren Datums. 
Die CDU/CSU-Fraktion hat bereits früher Entwürfe 
erörtert, ohne sich allerdings bisher jemals zu einer 
Einbringung entschließen zu können. Bei dem Ent-
wurf der CDU/CSU-Fraktion ist der gravierende 
Unterschied zu früheren Überlegungen, daß die 
Studentenförderung nach dem Honnefer Modell und 
andere, analoge Förderungen jetzt in den Mittel-
punkt der Überlegungen gerückt werden, während 
sie früher generell ausgeklammert blieben. Außer-
dem ist die Verwandtschaft mit dem letzten Entwurf 
des federführenden Ressorts, des Bundesministe-
riums für Familie und Jugend, unverkennbar. 

Unser Entwurf schließt sich in den Grundsätzen 
dem bereits 1962 eingebrachten Entwurf eines Aus-
bildungsförderungsgesetzes der SPD-Fraktion an und 
sieht für das Inkrafttreten in § 28 von vornherein 
einen Zusammenhang mit den Möglichkeiten seiner 
Finanzierung in der Fortschreibung der mittelfristi-
gen Finanzplanung vor. Die Mittel, die für den Zeit-
raum von 1970 bis 1972 vorgesehen sind, lassen 
allerdings zunächst nur das gesetzliche Inkrafttreten 
einer ersten Stufe zu. 

Einige wenige Bemerkungen zum Inhalt dieses 
Entwurfs, wobei ich im übrigen auf Einzelbestim-
mungen des Entwurfes selbst verweisen möchte. 
Leistungen sollen für diejenigen gewährt werden, 
die für den gewählten Ausbildungsgang geeignet 
sind und nicht aus eigenem Einkommen oder Vermö-
gen oder mit Hilfe ihrer Familien nach Beendigung 
der Vollzeitschulpflicht den Besuch staatlicher oder 
staatlich anerkannter Ausbildungsstätten bestreiten 
können. 

Wir stehen hier nun heute, sechs Monate vor Be-
endigung der eigentlichen Arbeitszeit des Parla-
ments, in der ersten Beratung eines immerhin wich-
tigen Gesetzentwurfs. Es ist sicherlich zu begrüßen, 
daß wir überhaupt heute Gelegenheit haben, in diese 
erste Lesung einzutreten, denn noch vor kurzer Zeit 
war ja zu befürchten, daß das erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt möglich sein würde und wir damit in 
große Zeitbedrängnis geraten würden; denn be-
kanntlich ist ja in den letzten Monaten keine Eini-
gung über die erste Lesung der SPD- und FDP-Ent-
würfe erfolgt, und auch der Ressortentwurf der 
Regierung konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen 
werden. Um so mehr freuen wir uns natürlich, daß 
wir die Beteiligten nun endlich von der Dringlichkeit 
der Aufnahme der Beratungen überzeugen konnten. 
Die Einsicht der Beteiligten ist auch deshalb um so 
höher zu bewerten, weil ich meine — das möchte ich 
auch noch näher ausführen —, daß es bei konzen-
trierter Arbeit durchaus möglich ist, diesen Gesetz-
entwurf noch in dieser Legislaturperiode zu ver-
abschieden. 

Nach Lage der Dinge ist also kein Regierungs-
entwurf mehr zu erwarten. Das bedeutet aber in der 
Konsequenz für das Parlament, daß es jetzt selbst 
die Verantwortung für einen Abschluß in den näch-
sten sechs Monaten übernimmt. Das bedeutet auch, 
daß wir die Erwartungen der interessierten Öffent-
lichkeit nach den jahrelangen Erörterungen erfüllen 
müssen. 

Die Ausgangslage besteht aber nicht nur in die-
sem Zwang zu einer sachgerechten und auch raschen 
Beratung, sondern sie hat auch einige — für meine 
Begriffe — positive Akzente, nämlich die weitge-
hende Übereinstimmung der Fraktionen, die trotz 
einzelner Differenzen sicherlich in den Grundüber-
legungen besteht. Wenn man die in den Fraktionen 
seit Jahren besonders Engagierten befragte, warum 
sie überhaupt eine Ausbildungsförderung für erfor-
derlich halten, wäre nach all den Äußerungen, die 
wir inzwischen gegenseitig voneinander gelesen 
haben, die Übereinstimmung sicherlich frappierend. 
Es geht um die in der Verfassung garantierte freie 
Wahl der Ausbildungsstätte, es geht für uns alle 
um die Sicherung einer den Fähigkeiten des einzel-
nen entsprechenden ausreichenden Lebensgrund-
lage, es geht um die Gleichheit der Startchancen 
ohne wirtschaftliche Beeinträchtigung, um die Be-
seitigung des Bildungsdefizits bestimmter sozialer 
Gruppen und schließlich nicht zuletzt um die Be-
deutung qualifizierten Nachwuchses für das wirt-
schaftliche Wachstum einer hochindustrialisierten 
Gesellschaft. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 



10952 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Freitag, den 6. Dezember 1968 

Frau Freyh 
Viele Streitpunkte, die uns in der Vergangen-

heit belastet haben, sind heute ausgeräumt, so z. B. 
der Streit um die traditionelle oder moderne Aus-
legung des Begriffs der öffentlichen Fürsorge oder 
Sozialhilfe durch das Bundesverfassungsgericht in 
einem Urteil des letzten Jahres. In dieser Weise hat 
übrigens auch der Entwurf der SPD-Fraktion in der 
letzten Legislaturperiode bereits zugunsten eines 
modernen und zeitgerechten Sozialhilfebegriffs als 
Grundlage dieses Entwurfes argumentiert. Die ver-
fassungsrechtliche Situation ist darüber hinaus durch 
die Zustimmung, die die Regierung der Großen 
Koalition für eine Ergänzung der konkurrierenden 
Gesetzgebung von den Ländern erhalten hat, ge-
klärt. 

Sie mögen nun aber vielleicht einwenden, daß das 
zunächst einmal nur das ist, was uns in großen 
Zügen verbindet und was wir in großen Zügen für 
diese Arbeit vorfinden, daß aber die Schwierigkeiten 
im Detail liegen werden. Das mag vielleicht in 
mancher Hinsicht zutreffen, aber die Abstimmung 
der unterschiedlichen Auffassungen muß meines 
Erachtens auch aus der Kenntnis, die wir von un-
seren Auffassungen über Jahre hinaus untereinan-
der gewonnen haben - das gilt für alle Fraktionen 
—, nicht notwendig in einem fruchtlosen Streit en-
den. 

Zunächst stehen wir ja alle vor der Aufgabe der 
Einpassung unserer Überlegungen in die mittel-
fristige Finanzplanung. Gemessen an den Gesamt-
konzeptionen, die jede der drei Fraktionen vorge-
legt hat, wird das ein Umdenken gegenüber der 
ursprünglichen Konzeption bedeuten. Die Ausbil-
dungsförderung wird nur stufenweise zu verwirk-
lichen sein. Im Entwurf meiner Fraktion bieten sich 
dafür bereits einige Ansatzpunkte. Abgesehen von 
dem schon erwähnten § 28, der die generelle Ein-
passung in die mittelfristige Finanzplanung und 
ihre Mittelbereitstellung vorsieht, sind im § 8 auch 
bereits Ansätze für eine Differenzierung zwischen 
längerdauernden und kürzerfristigen Ausbildun-
gen vorgesehen, die sich sicherlich für das stufen-
weise Inkrafttreten ausbauen lassen. 

Die in der letzten Zeit so außerordentlich in den 
Vordergrund gerückte polemische Erörterung der 
Kostenfrage war unseres Erachtens besonders im 
Zusammenhang mit der bei uns vorgesehenen Ein-
passung überflüssig; vielleicht war sie sogar be-
denklich. Wir sollten unter diesen Gesichtspunkten 
die Tatsache besonders hoch bewerten, daß sich die 
Bundesregierung trotz dieser Polemik über Größen-
ordnungen und Kostenschätzungen bereit gefunden 
hat, in die mittelfristige Finanzplanung Mittel ein-
zusetzen. 

Nach unseren Feststellungen, die auf Zahlenmate-
rial beruhen, das uns leider erst seit ganz kurzer 
Zeit bekannt ist, ist außerdem anzuzweifeln, daß 
die in der Öffentlichkeit verbreiteten Größenordnun-
gen tatsächlich zutreffen. Es gibt da eine ganze 
Reihe von Diskrepanzen; ich möchte nur zwei kurz 
andeuten. Zum Beispiel ist für den Bereich der wei-
terführenden und allgemeinbildenden Schulen für 
unseren Gesetzentwurf eine Kostenschätzung von 
1,6 Milliarden DM vorgesehen. Wenn man sich von  

der Bildungsstatistik her einmal die Größenord-
nung der Schüler in diesem Bereich betrachtet, dann 
kommt man auf 530 000, und wenn man das um-
legt, müßte jeder dieser Schüler, also noch nicht 
etwa nur ein gewisser Prozentsatz, mindestens 
250 DM monatlich erhalten. Und dieser Satz von 
250 DM übertrifft bei weitem das, was wir ohnehin 
für diese Stufe als Lebensunterhalts- und Ausbil-
dungsbedarf in unserem Entwurf vorgesehen haben. 

Zweifel gelten vielleicht auch für die Unterstel-
lung des Prozentsatzes für die Stufe der Studenten-
förderung und der analogen Förderungen, wo man 
davon ausgegangen ist, daß der Anteil der Einzu-
beziehenden 54 % beträgt. Wir wissen aber, daß 
augenblicklich nach dem Honnefer Modell nur 20 % 

 gefördert werden, und die Einkommensgrenzen und 
die eigentlichen Förderungsmittel liegen z. B. nach 
dem CDU-Entwurf ungefähr in der Höhe des Hon-
nefer Modells, so daß also auch da ein Widerspruch 
noch aufzuklären sein wird. 

Die Einpassung in die mittelfristige Finanzpla-
nung — wenn ich nach diesem Einschub noch ein-
mal darauf zurückkehren darf — wird sicherlich zu 
pragmatischen Erörterungen Anlaß geben und auch 
zum effektiven Einsatz der vorhandenen Mittel und 
damit vielleicht im Ergebnis bedeuten, daß von hier 
ein Zwang zur Versachlichung der Arbeit durchaus 
unterstellt werden muß. Aber für die Versach-
lichung unserer Arbeit in den Ausschüssen wird 
auch die Übereinstimmung in der Systematik der 
Entwürfe sprechen. Dafür wird ferner sprechen, daß 
die CDU/CSU-Fraktion sich in ihrem Antrag hin-
sichtlich der Leistungen und Freibeträge weitgehend 
der Honnef-Ebene angenähert hat und daß damit 
frühere Differenzen wesentlich vermindert worden 
sind. Wir werden in den Ausschußberatungen Ge-
legenheit haben, manche Auffassungsunterschiede 
zum erstenmal gemeinsam zu erörtern und die Mo-
tive der anderen näher zu würdigen. 

Schließlich wird diese Versachlichung dadurch 
erleichtert werden, daß sich das Klima der Zusam-
menarbeit mit dem federführenden Ministerium im 
Zusammenhang mit dem Wechsel in diesem Mini-
sterium in den letzten Wochen für uns sehr ver-
bessert hat und wir wohl mit Zuversicht auf eine 
zukünftige Phase der Zusammenarbeit blicken kön-
nen. Sicher wird es allerdings auch Auffassungs-
unterschiede geben, über die man länger diskutie-
ren muß, die aber letzten Endes dann im Laufe der 
Ausschußarbeit entschieden werden müssen. Aus 
der Sicht des Entwurfs meiner Fraktion mag das vor 
allem für einige Punkte gelten, die ich hier kurz 
nacheinander anführen möchte. 

Da ist einmal die Frage der Einbeziehung der 
jetzt im Arbeitsförderungsgesetz vorgesehenen 
Regelung der Lehrlingsförderung, die erfolgen soll, 
damit keine künstlichen Schranken zwischen prak-
tischer und übriger Ausbildung aufgerichtet werden. 

Da ist ferner die Frage der Bewertung der Er-
werbsarbeit beider Eltern in den Freibeträgen, die 
das Gesetz fixieren muß. Dabei sollte berücksichtigt 
werden, daß die Mitarbeit der Ehefrau in den für 
dieses Gesetz in Frage kommenden Einkommens- 
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schichten fast immer eine wirtschaftliche Notwen-
digkeit ist und häufig auch die fehlende Sicherung 
durch Vermögen oder Hausbesitz ersetzen muß. 

Ein weiteres Problem ist die Entscheidung der 
Frage, ob die Belastung durch Darlehen an Stelle 
von Zuschüssen unter dem Gedanken der Gleichbe-
handlung der einen Gruppe, die in ein Ausbildungs-
förderungsgesetz einbezogen wird, und der anderen 
Gruppe, die die wirtschaftliche Sicherung allein 
durch die Familie erhält, gerechtfertigt ist und ob 
nicht hier berücksichtigt werden muß, daß ja für 
beide, auch für die wirtschaftlich aus der Familie 
gesicherte Gruppe, doch erhebliche öffentliche Mit-
tel schon von vornherein aufgewandt werden. 

Schließlich müßte das Problem der Anpassung der 
Bedarfssätze und Einkommensgrenzen an die wirt-
schaftliche Entwicklung überprüft werden. Dafür 
machen wir einen Vorschlag; in dem Entwurf der 
CDU/CSU-Fraktion ist dieses Problem nicht gelöst. 

Ein Letztes in dieser kleinen Sammlung der 
Punkte, über die man sich unserer Auffassung nach 
länger unterhalten muß: auch die Beteiligten und 
Betroffenen sollten an der Ausgestaltung der Aus-
bildungsförderung mitwirken. 

Aber  nun  möchte ich im zweiten Teil meiner Be-
gründung auf den zu Beginn der kommenden 
Ausschußberatungen sicherlich bedeutungsvollsten 
Punkt zu sprechen kommen, nämlich auf die uns 
abverlangte Entscheidung über die Stufe, mit der 
die Ausbildungsförderung beginnen soll. Für die 
sicherlich ganz am Anfang liegenden Auseinander-
setzungen und Diskussionen darüber sind einwand-
freie Kostenschätzungen erforderlich. Bedauerlicher-
weise ist schon jetzt erkennbar geworden, daß die 
Vorbereitungen für die Beschaffung von verwend-
barem statistischem Material nicht in dem Umfang 
getroffen worden sind, wie es erforderlich gewesen 
wäre. Zum Beispiel gibt es eine Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe, nur aus einem Zeitraum, der 
schon lange zurückliegt. Eine Stichprobe neueren 
Datums ist erst zu einem künftigen Zeitpunkt zu 
erwarten. Leider gibt es — was nahegelegen 
hätte — z. B. auch keine Zusatzerhebung zum Mi-
krozensus, die die Ausbildungseinrichtungen diffe-
renzierter berücksichtigt hätte und damit auch die 
Übertragbarkeit der Ergebnisse des Mikrozensus 
sicherer gemacht hätte, wenn es darum geht, die 
vorgelegten Gesetze, was die Höhe ihrer Kosten 
angeht, einzuschätzen. 

Ich darf nun zu der eigentlich politischen Frage 
in der Entscheidung über diese erste Stufe kommen. 
Diese Entscheidung ist offen nach dem Entwurf der 
SPD-Fraktion und auch — das darf ich hier einmal 
unterstellen — nach dem der FDP-Fraktion. Beide 
Fraktionen haben ihre Entwürfe bekanntlich zu 
einem Zeitpunkt eingebracht, als der Umfang der 
in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestell-
ten Mittel noch nicht bekannt war. Aber auch die 
CDU/CSU-Fraktion hat in ihrer Presseerklärung zur 
Einbringung ihres Entwurfs am 27. November 1968 
eine Feststellung getroffen, die ich mit Genehmigung 
des Herrn Präsidenten kurz zitieren möchte. Dort 
heißt es: 

Darüber, mit welcher Stufe begonnen werden 
soll, wird im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens zu entscheiden sein. 

Das heißt also, daß nicht nur am Anfang der Aus-
schußberatungen der Zwang zu einer Verständigung 
stehen wird, sondern daß wir in die Beratungen 
auch mit einer Offenheit der Standpunkte glauben 
hineingehen zu können. 

Für meine Fraktion möchte ich nun zur Wahl der 
ersten Stufe einige Bemerkungen machen. Die Ent-
scheidung sollte unter Gesichtspunkten getroffen 
werden, die die zusätzlich vorhandenen Mittel für 
Ausbildungsförderungsmaßnahmen so wirksam wie 
möglich einsetzen lassen. Aber ich möchte auch in 
Erinnerung rufen, daß zu solchen Zielsetzungen die 
z. B. vom Herrn Bundesfinanzminister anläßlich der 
Beratung der Finanzplanung des Bundes für die 
Jahre 1968 bis 1972 in diesem Hause erneut vorge-
tragenen Leitgedanken berücksichtigt werden müs-
sen, Leitgedanken, die der Umstrukturierung der 
Gesamtausgaben des Bundes zugunsten einer Ver-
stärkung der investiven und wachstumsfördernden 
Ausgaben Rechnung tragen. Damals ist in dem Ka-
talog, der vorgetragen worden ist, unter dem Ge-
sichtspunkt der wachstumsfördernden Ausgaben 
auch die Ausbildungsförderung erwähnt worden. 
Man darf unterstellen, daß diese Einschätzung der 
Ausbildungsförderung die Bundesregierung veran-
laßt hat, sie trotz der nur beschränkt für zusätzliche 
Maßnahmen vorhandenen Mittel mit einzubeziehen 
in die Planung für die Jahre 1970 bis 1972. 

Es ist nun die Frage, wie diese Zielsetzung zu er-
reichen ist. Besonders stellt sich meines Erachtens 
die Frage, ob sie dadurch zu erreichen ist, wie es 
der CDU/CSU-Entwurf in § 39 vorsieht, daß man im 
wesentlichen Regelungen, die bereits heute bestehen, 
wie z. B. die Studentenförderung nach dem Hon-
nefer Modell und die analoge Förderung der Län-
der für Ingenieurschulen, pädagogische Akademien, 
aber auch Wirtschaftshochschulen, einfach in einem 
Bundesgesetz kodifiziert und ihre Kosten sozusagen 
umverteilt, ohne daß tatsächlich neue Aufgaben mit 
wachstumsförderndem Charakter in Angriff genom-
men werden. Hier bestehen nach unserer Auffassung 
Zweifel, zumal ja eine solche Regelung, wie sie mit 
der Kodifizierung und Umverteilung der Förderung 
von Honnef in einem Bundesgesetz vorgesehen 
würde, bereits seit etlichen Jahren besteht: für das 
Honnefer Modell seit 1957, für die Ingenieurschulen, 
die pädagogischen Ausbildungsstätten, die Kunst- und 
Musikhochschulen seit 1959 und für die Wirtschafts-
fachschulen seit 1966. Ein zusätzlicher wachstums-
fördernder Effekt muß also unter diesen Umständen 
bei einer Wahl dieser Stufe für die erste Phase der 
Ausbildungsförderung bezweifelt werden, weil hier 
im wesentlichen Förderungsmaßnahmen nur in der 
Zuständigkeit und der Kostenbelastung, wie ich eben 
schon andeutete, umverteilt würden, die bisher 
Bund und Länder wahrgenommen haben. 

Diese wachstumsfördernde Wirkung würde aber 
vermutlich erreicht werden, wenn man für die erste 
Stufe eine andere Gruppe auswählte. Wir meinen, 
daß sich beispielsweise für diese erste Stufe anbie- 
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ten: die Berufsfachschulen, die Realschulen, die 
Gymnasien ab 10. Schuljahr und der zweite Bil-
dungsweg bis zur Hochschulreife. Für diese Wahl 
sprechen eine ganze Reihe von Überlegungen 
Unter dem wachstumspolitischen Gesichtspunkt ist 
vielleicht zunächst zu sagen, daß in diesen Ausbil-
dungsgängen bereits über Begabungsreserven und 
über die soziale Zusammensetzung in qualifizierten 
Berufen entschieden wird, daß also ein Zuwachs von 
dorther durchaus vernünftig, aber auch zu erwarten 
wäre, weil in diesen Ausbildungsgängen bestimmte 
Einkommensschichten wie die Arbeiterschaft, die 
Landbevölkerung und die Mädchen nach wie vor 
erheblich unterrepräsentiert sind. 

Ich erwähne noch zwei andere Gesichtspunkte. In 
diesem Bereich sind auch die bisherigen Förderungs-
maßnahmen am unzureichendsten und am unein-
heitlichsten gewesen. Das dürfte mit dazu beigetra-
gen haben, daß auch die Länder ihre Zustimmung 
zu einer Verfassungsergänzung gegeben haben. 

Der nächste Gesichtspunkt: Bei diesen Ausbil-
dungsstätten, Berufsfachschulen, Realschulen, Gym-
nasien, hat sich das sogenannte Pennälergehalt über-
wiegend als direkte Zuwendung ausgewirkt, weil 
es nicht wie beim Honnefer Modell und der Kate-
gorienförderung als zusätzliches elterliches Einkom-
men verrechnet worden ist, sondern eben als direkte 
Geldleistung in Erscheinung trat. Der Wegfall dieser 
Ausbildungshilfe hat deshalb sicherlich in den unte-
ren und mittleren Einkommensschichten und bei kin-
derreichen Familien Lücken hinterlassen. Ich meine, 
dadurch entsteht eine besondere Verpflichtung der 
Parteien, nachdem sie sich gemeinsam zu dem Schritt 
bekannt haben, die nach dem Gießkannenprinzip 
verteilte Hilfe wegfallen zu lassen. 

Lassen Sie mich nun abschließend noch einmal 
ganz kurz zusammenfassen, was mir das Wesent-
liche für diese erste Lesung und für den Beginn der 
Ausschußberatungen, aber auch für ihren Abschluß 
zu sein scheint: 

Die SPD-Fraktion hat aus ihrer Sicht mit dem 
heute vorgelegten Entwurf ihre bis in das Jahr 1959 
zurückreichenden Bemühungen um eine Verwirk-
lichung der Ausbildungsförderung fortgesetzt. Aus 
dieser Sicht begrüßt sie natürlich besonders, daß sich 
durch die Regierung der Großen Koalition Voraus-
setzungen schaffen ließen, um endlich die Möglich-
keit zu einem Beginn, aber auch zu einer Verab-
schiedung in dieser Legislaturperiode zu erreichen. 

Wir befinden uns ferner in einer relativ günsti-
gen Ausgangslage. Gleichzeitig aber beschäftigen 
wir uns hier mit einer Frage, die nach unser aller 
Auffassung regelungsbedürftig ist und auch von der 
Öffentlichkeit als regelungsbedürftig angesehen 
wird. Wir müssen außerdem davon ausgehen, daß, 
da ein Regierungsentwurf nicht mehr zu erwarten 
ist, die Verantwortung für eine Verabschiedung noch 
in dieser Legislaturperiode lediglich beim Parlament 
liegen wird. 

Schließlich wird, wie ich ja ausgeführt habe, eine 
Verwirklichung der Ausbildungsförderung zunächst 
nur in Stufen möglich sein, 

(Abg. Moersch: Das ist falsch!) 

in Einpassung in die mittelfristige Finanzplanung, 
aber auf der Basis einer Gesamtkonzeption, in der 
festgelegt werden sollte — das wäre erstrebens-
wert —, in welcher Form Ausbildungsförderung in 
späteren Stufen verwirklicht werden soll. Die Aus-
wahl dieser ersten Stufe sollte aber nicht nur unter 
Gesichtspunkten des effektiven Mitteleinsatzes, 
sondern auch unter Gesichtspunkten der Wachstums-
förderung getroffen werden. 

Und schließlich als Letztes: Eine Verabschiedung 
des Gesetzentwurfes in dieser Legislaturperiode ist 
nur erreichbar, wenn wir in den Ausschüssen nicht 
nur in sachlicher Weise verhandeln — ich habe 
schon angedeutet, daß ich annehme, daß die Ver-
handlungen sachlich sein werden —, sondern dar-
über hinaus die Ausschußarbeit auch in der Behand-
lung konzentrieren. Dieser Konzentration wider-
spricht eigentlich eine breite Mitberatung anderer 
Ausschüsse. Auch wir unterstellen, daß die Feder-
führung des Familien- und Jugendausschusses unbe-
stritten ist. Die Konzentration erreichen wir sicher-
lich am besten, wenn wir uns auch in der Zusam-
menarbeit der Ausschüsse darauf einstellen und 
nach Möglichkeit andere Ausschüsse weitgehend nur 
gutachtlich tätig werden lassen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Frau Abgeordnete Pitz-Savelsberg. 

Frau Pitz-Savelsberg (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
CDU/CSU bringt heute auch ihren_ Gesetzentwurf zur 
Förderung der Ausbildung — Drucksache V/3554 — 
ein. Es  stimmt, was der Kollege Moersch von der 
FDP und Frau Freyh von der SPD gesagt haben, daß 
wir die letzten sind, die sich entschließen, einen der-
artigen Entwurf vorzulegen. Das schließt aber nicht 
aus, daß wir schon seit langem, eigentlich von An-
fang an, seitdem dieses Problem aufkam, damit be-
faßt waren. Bedenken Sie, daß es hintereinander 
zwei Minister aus unserer Fraktion gab, die sich um 
diese Frage bemüht haben. Aber die Sache ist nie 
weitergekommen, weil sie schon in den Verhandlun-
gen mit den Ländern scheiterte. Daß wir jetzt in der 
Lage sind, einen Gesetzentwurf vorzulegen, liegt 
wesentlich daran, daß die verfassungsrechtlichen 
Bremsen gelockert werden sollen, daß zumindest die 
Aussicht besteht, daß die verfassungsrechtlichen 
Bremsen im Hinblick auf die Übertragung der Kom-
petenz auf den Bund nach Änderung des Art. 74 
Nr. 13 GG nicht mehr vorhanden sein werden. 

Es wurde von Frau Freyh gesagt, daß wir den 
Entwurf der CDU/CSU in einer starken Anlehnung 
an den letzten Entwurf der Bundesregierung gestal-
tet haben. Es besteht aber doch ein wesentlicher 
Unterschied. Der Referentenentwurf hatte schon 
einen Ausschnitt, der. sich finanziell voraussichtlich 
verwirklichen ließ, als Gesetz vorgesehen. Wir brin-
gen die Gesamtkonzeption, und wir bringen dann 
in § 39 den Ausschnitt, die Stufe, die wir zunächst 
verwirklichen zu können glauben. § 39 ist aber, wie 
ein Gesetzentwurf überhaupt, nur ein Angebot, nur 
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sein Vorschlag, der zusammen mit den anderen Ent-
würfen in den Ausschüssen, die damit befaßt wer-
den, schließlich und endlich zu einem Gesetz ver-
arbeitet werden muß. 

Zum FDP-Entwurf muß ich sagen, daß sich unser 
Entwurf im Umfang gegenüber jenem abgrenzt. Der 
FDP-Entwurf bezieht auch noch die Umschulung und 
die Fortbildung ein, die ja heute im Arbeitsförde-
rungsgesetz berücksichtigt sind und die wir in das 
Ausbildungsförderungsgesetz, dessen Entwurf wir 
vorlegen, nicht mehr bezogen haben. 

Die Sozialstaatlichkeit und die Verpflichtungen, 
die uns daraus erwachsen, sind hier bereits zitiert 
worden; ich brauche das gar nicht mehr zu erwäh-
nen. Es besteht aber die Verpflichtung der Herstel-
lung gleicher Chancen zwischen den Beziehern ge-
ringerer Einkommen und den Beziehern höherer 
Einkommen. Die Chancengleichheit ist eine Frage, 
die die Möglichkeit einer Berufsausbildung entschei-
dend beeinflußt. Diese Frage wird aber schon in 
den Jahren entschieden, in denen das Kind noch 
die Grundschule besucht. Aus diesem Grunde sind 
wir auch sehr auf die Mitwirkung der Eltern ange-
wiesen. Ich sage das zu der Bemerkung des Kolle-
gen Moersch; Sie wollen im wesentlichen abstellen 
auf die Volljährigkeit und die Unabhängigkeit des 
Auszubildenden von der Familie. 

Eine zweite Gleichstellung muß erfolgen: Das Ge-
fälle von einem Land zum anderen, das in der Aus-
bildungsförderung augenblicklich besteht, muß auf-
gehoben werden. Das ist nicht nur ein Gebot der 
Chancengleichheit aller Kinder in der Bundesre-
publik, es ist auch eine Frage der Freizügigkeit. 

Im Zusammenhang mit der individuellen Ausbil-
dungsförderung muß man auch die andere Seite be-
trachten: die indirekte Förderung, die nach wie vor 
durch die Länder erfolgt, durch die Zurverfügung-
stellung der Einrichtungen, durch Schulgeld- und 
Lernmittelfreiheit, Zuschüsse zur Mensa und der-
gleichen mehr. Aber in einem modernen Staat, in 
dem wir darauf angewiesen sind, jede Begabung 
— jetzt sage ich einmal dieses häßliche Wort — 
auszunutzen oder im Interesse des Ganzen zur Gel-
tung zu bringen, können diese allgemeinen indirek-
ten Förderungen nicht mehr ausreichen. Wir müs-
sen zu einer individuellen Förderung des einzelnen 
kommen, die sich auch spürbar bemerkbar macht. 

Wir haben, nachdem die vielen Versuche, einen 
Gesetzentwurf auf den Tisch zu bringen — unser 
vorletzter Entwurf stammte von 1966, der letzte 
von 1968 - mißlungen waren, in dem Bemühen, 
dann in einer anderen Form eine Erleichterung zu 
schaffen, den Weg beschritten, eine Zulage zum 
auf die Volljährigkeit und die Unabhängigkeit des 
Kindergeld in den Fällen der Berufsausbildung zu 
beschließen. Das ist hier geschehen. Ich halte diese 
Lösung nach wie vor in Anbetracht der damaligen 
Schwierigkeiten für gut und richtig. Daß sie sich 
dadurch, daß sie plötzlich zurückgezogen wurde, so 
ungünstig auswirkte und daß viele, die sie bezogen 
haben, nun vor der Tatsache standen, daß hier eine 
Lücke entstand, war nicht die  Absicht des Gesetz-
gebers. Das ist durch die späteren Beschlüsse ent-
standen, die wir nicht gewollt haben. 

Immer ist aber auch von uns eine individuelle 
Ausbildungsförderung als die bessere Lösung ange-
sehen worden. Wir haben damals die  andere Lösung 
gewählt, weil eben die bessere Möglichkeit nicht 
zur Verfügung stand, wir uns aber verantwortlich 
glaubten, den Familien auf jeden Fall eine Hilfe 
in dieser Richtung zukommen zu lassen. 

Wir dürfen aber nicht verkennen, daß es sich 
nicht nur um den einzelnen, um seine Förderung 
und seine Chancengleichheit handelt; auch die Ge-
samtsituation der Volkswirtschaft erfordert das. Das 
ist in einem der Gutachten der Sachverständigen zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung zum Ausdruck gekommen. Ich glaube, es war 
das Zweite Jahresgutachten, welches deutlich sagte, 
daß man noch soviel an Sachinvestitionen gewäh-
ren könne — gegen hohe Sachinvestitionen in die 
Wirtschaft wehren sich die Parlamente im allgemei-
nen nicht —, man aber dabei bedenken müsse, daß 
diese Sachinvestitionen nicht voll zum Tragen kä-
men, wenn man sich nicht gleichzeitig zu Investitio-
nen in bezug auf den Menschen entschließe. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Eine gute Ausbildungsförderung stellt eine gute 
und notwendige Investition dar. Wenn das ver-
säumt wird, wenn wir das heute nicht tun, machen 
sich die Folgen eines solchen Versäumnisses nicht 
im nächsten Jahr, sondern in zehn Jahren bemerk-
bar, und dann sind sie irreparabel. Das ist mit einer 
der Gesichtspunkte, die uns leiten müssen. 

Es ist nicht so, als ob wir bisher keine bundes-
einheitliche Ausbildungsförderung, wenigstens auf 
einzelnen Gebieten, gehabt hätten. Der Bund hat 
immer schon in der sogenannten Kategorienförde-
rung gefördert. Das sind die Bereiche der besonders 
Förderungsbedürftigen gewesen; ich führe als we-
sentliche Förderungsart die Förderung der Krieger-
waisen an. Aber auch das Honnefer Modell war ja 
schon eine bundeseinheitliche Lösung. 

Die  ganze Palette der Förderung durch Bund und 
Länder ist in  einem Bericht der Bundesregierung . 

 über die Ausbildungsförderung in der Drucksache 
V/1580 dargelegt worden. Darin sind auch die auf-
gewandten Kosten zum Ausdruck gekommen. Auch 
hier melde ich gegenüber den Zahlen, die in der 
Offentlichkeit immer genannt werden und mit denen 
man auch die Einbringung unseres Entwurfs hinaus-
gezögert hat, Bedenken an. Denn auf Grund dieser 
Kosten gerät man selbstverständlich in eine gewisse 
Unsicherheit, ob man Idas verantworten kann. 

Ich möchte hier bemerken, daß die Zahlen, die 
das Statistische Bundesamt gegeben hat — die ich 
nicht bezweifle, die auf Grund der Erhebungen 
richtig sind —, auf dem Mikrozensus basieren, der 
auf Befragung beruht. Vergleichen Sie bitte die 
Zahlen, die in dem Bund-Länder-Bericht Druck-
sache V/1580 z. B. über die Fachschulen von den 
Ländern genannt werden, mit dem Bereich der Fach-
schulen, wie er im Bericht des Statistischen Bundes-
amtes behandelt wird. Sie finden da nicht unwesent-
liche Unterschiede. Die liegen im System der 
Berichte. Deswegen sind die Zahlen, die auf diesen 
Erhebungen basieren, mindestens anzuzweifeln. Es 
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wird eine Frage der Ausschußberatungen sein, um 
eine Klärung der Kostenfrage bemüht zu sein. 

Die Zersplitterung der Ausbildungsförderung 
zwingt also zu einer einheitlichen Regelung. Die 
Finanzierung ist im Augenblick äußerst schwierig. 
Sie ist aber dadurch erleichtert, daß wir wenigstens 
infolge der mittelfristigen Finanzplanung einen 
Überblick über das haben, was in den nächsten 
Jahren verwirklicht werden kann. Sicherheit und 
Stabilität der Währung waren die Gesichtspunkte 
und waren auch die Beweggründe, die uns der 
Planung des Bundes über mehrere Jahre zustimmen 
ließen. Wir haben dem zugestimmt, wir haben das 
beschlossen, und nun müssen wir uns daran gebun-
den halten. 

Das kommt in § 39 unseres Gesetzentwurfs in 
der Schlußbestimmung zum Ausdruck, wo wir sagen: 
die Inkraftsetzung dieses Gesetzes kann nur stufen-
weise und nur nach Maßgabe der  mittelfristigen 
Finanzplanung erfolgen. Das ist natürlich eine un-
vollkommene und eine vorläufige Formulierung. 
Denn es ist klar, daß die Termine der mittelfristigen 
Finanzplanung nicht echte Inkraftsetzungstermine 
sind. Über die Inkraftsetzung entscheidet das Par-
lament, d. h. wir. Aber es ist für uns eine Leit-
linie. Es ist  die  Absichtserklärung, uns in diesem 
Rahmen zu halten. Man kann natürlich tief bedauern, 
daß nicht mehr Mittel für eine an sich so zukunft-
weisende Aufgabe zur Verfügung stehen. 

Die Übertragung der Kompetenz auf den Bund 
ist zwar noch nicht vollzogen, aber sie ist inzwischen 
auf dem besten Wege. Das hilft uns, unsere Vor-
stellungen jetzt zu verwirklichen. 

Wir haben — das sagte ich eben — einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, der eine Gesamtkonzeption ent-
hält, aus der wir dann einen Abschnitt herausneh-
men, um ihn verwirklichen zu können. Unsere Ziel-
vorstellung ist breit angelegt. Sie umfaßt von der 
vollendeten Schulpflicht ab alle Ausbildungsbereiche 
bis zur Universität. Dazu kommen der zweite Bil-
dungsweg unid der Fernunterricht. Jeder kann sich 
also daraufhin die Chancen errechnen, die auch auf 
ihn fallen. Die Eltern, die in der Entscheidung ste-
hen, welchen Berufsweg ihre Kinder gehen sollen, 
können diese Möglichkeiten der späteren Förderung 
mit einbeziehen. 

Aber dem Punkt Lehrlinge muß ich doch noch ein 
besonderes Wort widmen, weil hier eine echte 
Meinungsverschiedenheit besteht. Unsere Meinung 
— die Meinung der CDU —, die auch in dem Ent-
wurf zum Ausdruck kommt, ist die, daß wir Tat-
sachen respektieren müssen, die im Arbeitsförde-
rungsgesetz bereits in der Behandlung durch die 
Ausschüsse bestehen. Der ganze Kreis der Lehr-
linge ist in das Arbeitsförderungsgesetz einbezogen. 
Dieses Arbeitsförderungsgesetz wird vor jedem Aus-
bildungsgesetz in Kraft treten 

(Abg. Moersch: Sie sind rechtzeitig gewarnt 
worden, Frau Pitz-Savelsberg!) 

und wird damit diesem Personenkreis schon eine 
Förderung zukommen lassen. 

— Herr Moersch, in allen unseren Fraktionsentwür-

fen sind die Lehrlinge einbezogen gewesen. Wir 
haben uns natürlich der Situation gefügt. Als sie in 
das Arbeitsförderungsgesetz hineingenommen wor-
den sind, haben wir gesagt: dann müssen wir den 
Dingen zunächst ihren Lauf lassen. Aber die Klä-
rung, wohin eine Erstausbildung endgültig gehört 
und wie die Finanzierung erfolgen soll, wird in den 
Ausschüssen und in der Mitberatung durch den 
Ausschuß für Arbeit erfolgen müssen. 

Zu den Voraussetzungen nenne ich im wesent-
lichen die Subsidiarität. Wir sind darauf angewie-
sen, daß die Eltern, daß die Ehegatten und daß die 
Auszubildenden selber von sich aus eine eigene 
Leistung erbringen, die erst die Förderleistung aus-
löst. Es ist sicherlich richtig, daß man junge Men-
schen, die mündig sind, die zum Teil in ihrer Be-
rufsausbildung schon sehr weit fortgeschritten sind, 
nicht wie Kinder behandeln kann. Aber in diesem 
Zusammenhang ist es unmöglich, auf die Mithilfe 
und Mitfinanzierung zu verzichten, weil das an sich 
schon sehr beträchtliche Volumen haushaltsmäßig 
wahrscheinlich überhaupt nicht zu bewältigen wäre, 
wenn wir darauf verzichten würden. 

(Abg. Moersch: Dann muß man eben mehr 
Steuern bezahlen!) 

— Na  ja.  Ich finde das Prinzip, das wir hier vorge-
schlagen haben, daß nämlich Eltern, Ehegatten und 
der Betreffende selbst herangezogen werden, gut. 
Wir können uns darüber ja im Ausschuß unterhal-
ten. 

Wir haben infolgedessen selbstverständlich auch 
Einkommensgrenzen ziehen müssen, und wir müs-
sen auch Bestimmungen schaffen über die Anrech-
nung der über diese Grenze hinausgehenden Ein-
kommensteile. Der FDP-Entwurf hat hier eine glei-
tende Skala mit Tabellen. Die Sätze sind nicht starr. 
Und ich möchte hier der Abgeordneten Frau Freyh 
antworten: Wir haben wohl einen Faktor darin, der 
diese Sätze bewegt, und zwar werden der Leistungs-
betrag und auch die Einkommensgrenze durch 
Rechtsverordnung an die Entwicklung angepaßt. 
Das steht darin, und daran wollen wir auch fest-
halten. 

Beweglich sind auch die Bestimmungen über die 
Verwertung des Vermögens. Die Darlehensfrage ist 
natürlich etwas, was einen bewegen kann, vor allen 
Dingen, wenn man bedenkt, daß junge Menschen, 
die am Ende ihrer Ausbildung sind, dann mit einer 
Schuld belastet sind, die sie abtragen müssen. Aber 
diese Schuld wird in keinem Fall höher als 3000 DM 
sein. Sie ermäßigt sich bei einem normalen Ab-
schluß des Studiums, also bei Bestehen des Exa-
mens, auf 1500 DM und kann auch noch weiter er-
mäßigt werden. Die Abtragungsbedingungen wer-
den so festgelegt, daß sie für den Betreffenden gün-
stig sind. 

Ich möchte hier aber noch einen Punkt besonders 
erwähnen, und zwar die Frage der Durchführung 
des Gesetzes. Auch darüber wird es im Ausschuß 
wahrscheinlich noch längere Debatten geben. Wir 
haben in § 25 die Bundesanstalt für Arbeit zur 
durchführenden Behörde bestimmt. Sie erscheint 
deshalb geeignet, weil sie im gesamten Bundes- 
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gebiet als Ober-, Mittel- und Unterbehörde vertre-
ten und auf der untersten Ebene für jeden Antrag-
steller leicht erreichbar ist. Die Spitze ist eine Bun-
desoberbehörde. Der Bund muß bei Beauftragung 
dieser Behörde selbstverständlich die Kosten über-
nehmen. Das ist in § 36 unseres Entwurfs geregelt. 
Der Bundesanstalt obliegt ja auch seit Jahren die 
Durchführung des Bundeskindergeldgesetzes. Von 
da her muß man sagen, daß sie auch für den Be-
reich der Ausbildungsförderung als sachnahe be-
zeichnet werden darf. 

Es kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu. 
Eine der wesentlichen Aufgaben der Bundesanstalt 
ist die Berufsberatung. Der Bereich der Berufsbera-
tung muß angesichts der Bemühungen, zu einer bun-
deseinheitlichen Ausbildungsförderung zu kommen 
und damit ganz bestimmte Akzente zu setzen, ent-
schieden verbessert werden. Auch muß die Berufs-
forschung — ein Zweig, der heute noch nicht ent-
wickelt ist — so ausgestattet werden, daß die Be-
rufsforschung in der Lage ist, Grundlage sowohl für 
die Berufsberatung zu sein, die sich ja an den jun-
gen Menschen richtet, als auch für die Studienförde-
rung, die an jeder Hochschule obligatorisch sein 
sollte. Die Bundesanstalt ist durchführende Behörde 
und trifft als solche die Entscheidung über die Ge-
währung der Förderung. Aber die Ausbildungs-
stätte selbst entscheidet über die Eignung des Be-
treffenden. Diese Aufgabe liegt also bei den Uni-
versitäten, bei den Ausbildungsstätten. Das ist 
wesentlich. 

Es ist in der Debatte in der Öffentlichkeit der 
Gedanke aufgetaucht — vielleicht sind auch Sie an-
geschrieben worden, vor allen Dingen aus Kreisen 
der Hochschulen —, daß man die Gefahr einer 
eventuell starken Lenkung aus dem Bereich des 
Arbeitsmarktes her fürchten müsse, wenn diese Be-
hörde die letzte Entscheidung über die Gewährung 
trifft. Dazu ist zu sagen, daß diese Gefahr doch da-
durch wesentlich eingeschränkt ist, daß die Bundes-
anstalt selber über die Voraussetzung für die Ge-
währung gar nicht entscheiden kann, sondern ihre 
Entscheidung abhängig machen muß von der Stel-
lungnahme der Ausbildungsstätte in diesem Punkt. 

Inwieweit die Auszubildenden selber — es han-
delt sich um die Älteren, um die Studierenden und 
die ihnen Gleichzustellenden — an solchen Entschei-
dungen beteiligt werden, darüber finden Sie in un-
serem Entwurf nichts. Wir sind der Meinung, daß 
das eine Frage der inneren Struktur der Ausbil-
dungsstätte, eine Frage der Mitbeteiligung an den 
Entscheidungen der Universität oder der Schule ist 
und daß der Bundesgesetzgeber in die innere Struk-
tur der Ausbildungsstätte nicht hineinreden kann. 

Alle zwei Jahre ist eine Überprüfung der Eignung 
vorgesehen, um zu verhindern, daß ein begonnener 
Ausbildungsweg, der nicht der geeignete ist, fort-
gesetzt wird. Hier ergibt sich also immer erneut die 
Möglichkeit, umzuschalten und sich auf einen an-
deren, vielleicht besseren Weg zu begeben, ohne 
dabei allzu viel Zeit zu verlieren. 

Nun die Frage der Auswahl der ersten Stufe. Wir 
wollen ja ein gutes Gesetz machen. Wir können das 

Gesetz nicht in der ganzen Breite durchführen, dar-
über sind wir uns alle klar; und nun fragt es sich: 
Wie soll man denn die Beschränkung vornehmen? 
Sollen wir die Leistung beschränken, die vorge-
sehen ist, oder sollen wir den Personenkreis be-
schränken? Nach langen Überlegungen sind wir zu 
dem Ergebnis gekommen, daß man wohl schlecht 
die Leistungen beschränken kann. Es ist da lediglich 
in der einen oder anderen Frage ein kleiner Spiel-
raum. Den müssen wir auch haben, weil wir ja, wie 
gesagt, über die exakten Kosten des Gesetzes heute 
noch nichts aussagen können. Aber wir sind dann 
doch zu dem Ergebnis gekommen, daß man den Per-
sonenkreis teilen sollte. 

Und nun kommt die Frage, die Frau Freyh soeben 
anschnitt. Wir wissen aus früheren Gesprächen, daß 
auch die CDU/CSU-Fraktion eine andere Meinung 
über den Personenkreis hatte, der zuerst einbezo-
gen werden sollte. Wir waren der Meinung, daß die 
bisher schlecht geförderten und nicht geförderten 
Zugänge zu den mittleren Berufen stärker gefördert 
werden sollten. Aber hier erwachsen uns Zwänge, 
mit denen wir anfangs nicht gerechnet hatten. Es 
wäre sehr wohl möglich gewesen, eine mittlere 
Stufe in die Förderung direkt einzubeziehen und 
das Honnefer Modell so weiterlaufen zu lassen als 
Verwaltungsabkommen, wie es gestaltet ist. Wir 
haben uns aber belehren lassen müssen, daß mit 
dem Übergang der Kompetenz durch die Änderung 
des Art. 74 Nr. 13 des Grundgesetzes keine Misch-
finanzierung mehr möglich ist, daß das Honnefer 
Modell in dieser Form nicht mehr möglich ist. Die 
Konsequenz ist die Lösung, die Sie in unserem Ent-
wurf finden. 

Aus diesem Faktum ergibt sich ein zweites. Wenn 
wir die Studierenden an wissenschaftlichen Hoch-
schulen in  die  Bundesförderung übernehmen, stellt 
sich die Frage, was wir mit den Studierenden an 
nichtwissenschaftlichen Hochschulen tun, die ja im-
mer schon gewünscht haben, gleichgestellt zu sein. 
Es ergibt siçh die Frage der Ingenieurschulen, der 
höheren Fachschulen, der Akademien und gleich-
artiger Ausbildungsstätten. Insofern ist in einer sol-
chen Auswahl kein wachstumsförderndes Element; 
damit haben Sie recht. Aber geht nicht der Wachs-
tumsförderung voran die Bestandserhaltung und die 
Sicherung dessen, was unter Umständen jetzt in 

 Gefahr geriete? Davon sind wir ausgegangen und 
haben angeboten, zunächst diese Gruppen der Aus-
bildungsstätten in die Förderung hineinzunehmen. 
Zu diesem Personenkreis kommen aber die Schüler 
von höheren Fachschulen — Berufsaufbauschulen 
und Berufsfachschulen —, sofern sie nicht nach den 
§§ 40 und 47 des Arbeitsförderungsgesetzes geför-
dert werden und sofern sie 18 Jahre alt sind. Den 
zweiten Bildungsweg habe ich eben schon erwähnt. 

Damit ist doch der Wille zum Ausdruck gekom-
men, einen Teil der Zugänge zu den mittleren Aus-
bildungswegen schon jetzt zu fördern und dadurch 
eine gewisse Stärkung nach dieser Seite hin zu ge-
ben. Wir können nicht vermeiden, daß wir die Stu-
dentenförderung in die erste Stufe mit hineinnehmen 
müssen. Wenn es nicht so weitergehen kann, wie es 
bisher konzipiert war, ist es unsere erste Verpflich- 
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tung, die Älteren, die dem Ziele am nächsten sind, 
zuerst zu sichern. Aber es ist doch eindeutig die 
Richtung gewiesen, daß man mit der Förderung in 
die mittleren Berufsausbildungswege hineingehen 
muß. 

Wir stehen noch vor einer anderen Frage. Es ist 
auch noch der Antrag auf dem Tisch, der sich mit der 
Akademiereife, den Fachhochschulen und den damit 
zusammenhängenden Dingen beschäftigt. Das ist 
unter den „gleichzubehandelnden Ausbildungsstät-
ten" zu verstehen. 

Wir haben zwar unter einem gewissen Druck ge-
standen. Aber wir haben diese Auswahl getroffen, 
von der ich der Meinung bin, daß sie gut ist. Aus-
geschlossen bleiben aus der ersten Stufe die gesam-
ten allgemeinbildenden Schulen mit den Schülern 
bis zum 18. Lebensjahr; das ist auch ein geschlosse-
ner Kreis. Ausgeschlossen bleiben die Lehrlinge, 
über die wir uns ohnehin noch unterhalten müssen. 
Die  Förderung der Schüler — ich nehme sie jetzt 
vom vollendeten Schulpflichtalter bis zum 18. Le-
bensjahr an — bleibt einer späteren Stufe vorbe-
halten. 

Im § 39 ist als Termin des Inkratftretens der 1. Juli 
1970 vorgesehen. Damit ist bereits eine Anpassung 
an die in der mittelfristigen Finanzplanung bereit-
gestellten Mittel vorgenommen worden. Der Per-
sonenkreis, der nach unserer Vorstellung die erste 
Stufe bilden soll, kann nicht durch das  ganze Jahr 
1970 hindurch gefördert werden, weil wir dazu zu-
sätzlich 400 Millionen DM brauchen, aber nur 200 
Millionen DM zur Verfügung stehen. Deshalb soll 
hier die Förderung erst im zweiten Halbjahr er-
folgen. Im Jahr darauf stehen aber die 400 Millionen 
DM völlig zur Verfügung, für eine leichte Steigerung 
der Leistung im darauffolgenden Jahr 500 Millionen 
DM. Daher dieser Inkraftsetzungstermin. 

Mit diesem ersten Schritt meinen wir doch etwas 
Wesentliches getan und vor allen Dingen der jungen 
Generation die Aussicht eröffnet zu haben, daß die-
ser Weg weiterentwickelt wird. Aber auch hinsicht-
lich der Familienpolitik muß man das Gesetz als 
eine Verbesserung betrachten; denn es ist doch wohl 
die wichtigste, aber oft die am schwersten zu bewäl-
tigende Aufgabe einer Familie, die Ausbildung ihrer 
Kinder bis zu einem guten Abschluß durchzustehen. 
Der soziale Charakter des Gesetzes ermöglicht durch 
die Festsetzung der Einkommensgrenzen zunächst 
die Förderung derjenigen Anwärter, die in den 
qualifizierten Berufen zahlenmäßig am schlechtesten 
vertreten sind. 

Ich habe heute morgen eine Pressenotiz aus Hes-
sen über den Anteil der Arbeiterkinder in den Abi-
turklassen bekommen. Aber es geht hier ja um das 
Weitere. Aus den Zugängen zur höheren Schule und 
den Abiturklassen entwickelt sich der Anteil dieser 
Schichten an den akademischen Berufsausbildungs-
zügen und später auch an diesen Berufen überhaupt. 

Die Möglichkeit, die Kreise einzubeziehen, die in 
den gehobenen Berufen am schwächsten vertreten 
sind, ist also mit diesem ersten Schritt gegeben. Es 
ist auch die Möglichkeit gegeben, daß die ersten  

und zweiten Kinder, die ja von jeder Kindergeld-
lösung ausgeschlossen sind, hierunter fallen. Auch 
das ist zu begrüßen. 

Es ist aber andererseits nicht zu verkennen, daß 
mit diesem Gesetz allein eine Chancengleichheit in 
vielen Fällen gar nicht geschaffen werden kann. Die 
Entscheidung, ob ein Kind einen weiterführenden 
Ausbildungsweg beschreitet, fällt, wie gesagt, schon 
in der Grundschulzeit. Wie soll eine Familie aus 
einer ungesicherten allgemeinen finanziellen Lage 
zu einem solchen Entschluß kommen? Es gibt doch 
viele Kinder, die trotz Neigung und Eignung nie zu 
dem von ihnen gewählten Beruf kommen, weil sie 
eben gezwungen sind, sehr früh zum Unterhalt der 
Familie beizutragen. Hier ändert auch das Ausbil-
dungsförderungsgesetz nichts. Hier muß zunächst 
einmal ein verbesserter Familienlastenausgleich die 
Basis geben. Dann kann dieses Gesetz ansetzen. Es 
gibt Statistiken genug, in denen die Beziehung zwi-
schen der Zahl der Kinder in einer Familie und der 
Beteiligung dieser Kinder an weiterführenden Bil

-

dungswegen sehr klar zeigt, daß, je höher die Zahl 
der Kinder in einer Familie, also  je  höher die Zahl 
der Aufgaben, um so geringer die Möglichkeit ist, 
für diese Kinder eine qualifizierte Ausbildung zu 
erreichen. 

(Abg. Dr. Wuermeling: Sehr richtig!) 

Es sind aber auch nicht immer finanzielle Gründe. 
Ich erwähne die so oft zitierten Milieuschranken. 
Das zwingt uns, in einer sehr intensiven und gedul-
digen Aufklärung die Eltern auf die Aufgaben vor-
zubereiten, die ihnen erwachsen, wenn ihre Kinder 
in weiterführenden Ausbildungen sind. Dafür gibt 
es kein Modell. Das ist nicht mit Erziehungsbera-
tung, auch nicht mit Berufsberatung gleichzusetzen. 
Das ist eine Form einer Vorbereitung, einer Eltern-
schulung, die aufgegriffen und als Aufgabe einer 
modernen Familienpolitik gesehen werden muß. 

Die Berufsforschung muß ausgebaut werden. Auf 
Grund der Berufsforschung muß die Studien- und 
Berufsberatung so ausgebaut werden, daß Risiken 
wirklich weitgehend ausgeschlossen werden, die da-
durch entstehen, daß infolge der mangelnden Bera-
tung die falschen Berufswege, Irrwege und Umwege 
eingeschlagen werden, die nachher den Ansatz aller 
Mittel illusorisch machen. 

Wir schicken also diesen Entwurf auf den Weg. 
Das Verantwortungsbewußtsein, das uns für die 
junge Generation erfüllt, und der Wille etwas für 
junge und tüchtige Menschen zu tun, die entschlos-
sen sind, auch in hohem Maß eigene Mühe einzu-
setzen, werden uns sicherlich helfen, die nicht ein-
fache Aufgabe zu lösen. Gewiß liegen viele Steine 
auf dem Wege. Am nächstliegendsten ist die Sorge, 
daß die Beratung durch die große Zahl mitberatender 
Ausschüsse blockiert werden könnte. Aber wenn wir 
alle entschlossen sind, die Sache konzentriert zu be-
arbeiten, werden wir noch zu einem Abschluß kom-
men. Falscher Ehrgeiz ist ja gebremst durch den 
Rahmen, der uns gesetzt ist. Es kommt jetzt nur auf 
die ausgewogene Konzeption an, und da, meine ich, 
werden wir zu einem guten Ergebnis kommen müs-
sen. 
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Frau Dr. Pitz-Savelsberg 
Der Ältestenrat hat die Überweisung an den Aus-

schuß für Familien- und Jugendfragen — federfüh-
rend — sowie an den Ausschuß für Arbeit, den 
Finanzausschuß und den Haushaltsausschuß zur 
Mitberatung vorgeschlagen. Ich beantrage die Über-
weisung der Vorlage an den Ausschuß für Familien- 
und Jugendfragen — federführend — sowie an den 
Ausschuß für Arbeit, an den Kulturausschuß und an 
den Haushaltsausschuß zur Mitberatung. Wir sind 
der Meinung, daß sich durch die Einschaltung des 
Haushaltsausschusses die Befassung des Finanzaus-
schusses mit unserer Vorlage erübrigt. Ich bitte, der 
Überweisung in dieser Form zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, Sie haben die Begründungen gehört. 
Es war einmal eine gute Viertelstunde, zweimal eine 
halbe Stunde. Ich schaue mit Sorge auf die Uhr, auf 
mich schauen sehr zahlreiche Bänke des Hauses und 
weniger zahlreiche Abgeordnete. 

Ich darf einen Vorschlag machen. Ich möchte die 
folgenden Redner bitten, mir vorher zu sagen, wie 
lange sie etwa reden werden. Das können sie ab-
lehnen, wenn sie wollen. Aber es wäre eine Hilfe, 
um unser Programm noch zu Ende führen zu können. 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Funcke. 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Ich möchte gleich da einsetzen, wo 
Frau Kollegin Pitz-Savelsberg geendet hat. Wir sind 
uns klar, daß dieses Gesetz helfen soll, allen jungen 
Menschen die gleichen Startchancen zu geben. Mit 
Recht hat Frau Pitz-Savelsberg darauf hingewiesen, 
daß das nicht nur ein finanzielles Problem ist. Wir 
wissen alle, wo die Schwierigkeiten liegen: es ist die 
etwas mangelnde Kenntnis von dem, was weiter-
führende Schulen beinhalten, es ist die Sorge, daß 
das Kind aus dem Milieu herauswachsen könnte, es 
ist die Sorge, daß man bei den Schularbeiten nicht 
helfen kann und damit das Kind mehr Schwierigkei-
ten hat als vergleichbare Mitschüler, es sind zum 
Teil die weiten Wege, die zu weiterführenden Schu-
len führen, und es sind auch direkt und indirekt 
finanzielle Sorgen. 

Wir sind uns in diesem Hause einig, daß eine 
Menge getan werden kann, um diese psychologi-
schen und praktischen Schwierigkeiten auszuräumen, 
z. B. daß wir die Möglichkeit einer weiterführenden 
Bildung in Räume hineinverlegen, die bisher schwer 
zugänglich waren. Wir wollen die Tagesheimschule 
schaffen, um die Schularbeiten zu erleichtern, und es 
gibt vor allen Dingen die Möglichkeit — und darum 
sprechen wir hier —, die finanziellen Sorgen zu er

-

leichtern. Dabei geht es gar nicht einmal überall 
darum, den augenblicklichen Ausgabenbedarf zu 
decken. Bei einem nicht unerheblichen Teil ist das 
Zögern der Eltern vor einer Entscheidung für eine 
weiterführende Bildung darin zu suchen, daß sie 
zwar sagen: Im Augenblick können wir es wohl 
finanzieren, aber was kann alles kommen? Nach den 
bisherigen Begriffen brachte ein Kind vielfach mit  

15 Jahren bereits wenigstens ein Taschengeld nach 
Hause, und die Vorstellung, daß es nun mit 25 Jah-
ren immer noch etwas kostet, ist für viele Eltern 
etwas unübersehbar. 

Hier aber, Frau Pitz-Savelsberg hilft gerade Ihr 
Entwurf nicht weiter; denn mit einer bloßen Ab-
sichtserklärung der CDU kann sich kein Vater und 
keine Mutter Sicherheit kaufen. Daraus kann kein 
Elternpaar den Mut für eine Entscheidung bereits 
heute finden, in einem Augenblick, wo es noch 
nicht um das geförderte Studieren selbst geht, son-
dern erst einmal um die Weichenstellung, damit 
das Kind einmal studieren kann. Und da wollen Sie 
nicht helfen. Deswegen sind wir der Meinung, daß 
wir kein Gesetz auf Stottern machen, sondern hier 
eine grundsätzliche Entscheidung fällen sollten. 

Meine Herren und Damen, die Entwürfe der 
Koalitionsparteien einerseits und der FDP-Entwurf 
andererseits unterscheiden sich in einem entschei-
denden Punkt.. Wir möchten nämlich eine grund-
sätzliche Neuorientierung der Hilfen für die Fami-
lien erreichen. Im Augenblick haben wir drei ver-
schiedene Förderungsarten, und zwar unverbunden 
und untereinander unabgestimmt. Wir haben auf 
der einen Seite die Steuerermäßigung, die für Bes-
serverdienende bis zu 80 DM im Monat an Plus für 
das dritte Kind bringt, d. h. also eine progressive 
Förderung nach der Einkommenshöhe, wir haben 
daneben das Kindergeld, das nach dem Gießkannen-
prinzip allen, unabhängig von dem jeweiligen Ein-
kommen — wenn wir hier einmal das zweite Kind 
herauslassen —, gegeben wird; und jetzt kommt 
dazu noch, völlig unverbunden, eine dritte Förde-
rung, die sich nach dem Bedürfnis staffelt. Wenn 
man Glück hat, bekommt man alle drei Förderun-
gen, wenn man kein Glück hat, bekommt man nur 
eine oder zwei. 

An dieser Stelle wird es doch problematisch. Wir 
haben in der Vergangenheit Schwierigkeiten ge-
habt, eine koordinierte Gesamtlösung anzustreben, 
weil bestritten wurde, daß der Bund die Ausbil-
dungsförderung in die Hand nehmen dürfe. Das ist 
aber entweder inzwischen klargestellt oder wird 
durch eine hoffentlich von allen begrüßte Grund-
gesetzänderung klargestellt. Jetzt sind wir doch frei, 
diese drei Dinge wirklich gemeinsam in den Griff 
zu bekommen und eine — wie ich meine — koordi-
nierte Lösung zu finden und nicht drei Dinge unver-
bunden nebeneinanderzustellen. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Frau Kollegin 
Funcke, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn 
Abgeordneten Dr. Wuermeling? 

Frau Funcke (FDP) : Bitte,  ja.  

Dr. Wuermeling (CDU/CSU) : Frau Kollegin, 
eine ganz kurze Frage. Sie sprachen eben beim Kin-
dergeld vom Gießkannenprinzip: Müssen wir dar-
aus schließen, daß Sie neuerdings für eine Einkom-
mensgrenze beim Kindergeld sind? 
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Frau Funcke (FDP) : Nein, Herr Kollege. 

(Abg. Dr. Wuermeling: Vielen Dank!) 

Ich habe nicht eine Wertung vorgenommen, sondern 
ich habe eine Tatsache festgestellt. 

Der Entwurf der CDU/CSU bringt es nun mit sich, 
daß genau in den mittleren Einkommensschichten 
plötzlich ein Knick nach unten erfolgt, nämlich dort, 
wo gerade eben die Einkommensgrenze für den Zu-
schuß überschritten ist, und erst weiter oberhalb 
folgt allmählich wieder durch die ansteigende 
Steuervergünstigung bei höheren Einkommen eine 
neue Progression. Ich glaube, das ist eigentlich mit 
Ihren sozialpolitischen Vorstellungen — mindestens 
mit denen von Ihnen, Herr Kollege Wuermeling — 
gar  nicht zu vereinbaren. Sie müßten doch eigent-
lich froh sein, daß die FDP einen Entwurf vorge-
legt hat, bei dem von der Schulentlassung an eine 
abgestimmte Förderung aus einem Guß einsetzt mit 
einem leicht degressiven Trend bei den höheren 
Einkommensschichten, die bei bestimmten sehr ho-
hen Einkommen praktisch ausläuft. Und die Bezie-
her der ganz hohen Einkommen, bei denen sie dann 
ausläuft, werden darüber auch nicht traurig sein; 
denn was Ihr Entwurf mit den drei Förderungen 
nebeneinander mehr kostet, müßten dann nämlich 
die Bezieher hoher Einkünfte durch höhere Steuern 
wieder aufbringen, und ich muß sagen: dann zahlt 
jeder lieber für sein eigenes Kind als für anderer 
Leute Kinder. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage der Frau Abgeordneten Freyh? 

Frau Funcke (FDP) : Bitte sehr! 

Frau Freyh (SPD) : Frau Funcke, bedeutet das 
nicht trotzdem — und damit komme ich noch ein-
mal auf die letzte Frage des Kollegen Wuermeling 
zurück —, daß Sie damit Einkomensgrenzen für das 
Kindergeld einführen, wenn auch indirekt? 

Frau Funcke (FDP) : Ja, Frau Kollegin, von der 
Schulentlassung an. Sie haben den Entwurf ja 
sicherlich gelesen; das brauche ich Ihnen doch nicht 
zu erklären. Das Kindergeld läuft nach unserem 
Entwurf bis zur Schulentlassung. Wir haben jetzt 
im Entwurf noch 14 Jahre stehen, das wird sich 
sicher auf 15 Jahre erhöhen, nachdem allmählich die 
Kinder nicht nur 8 1/4 Schuljahre, sondern allmählich 
wirklich ein neuntes Schuljahr durchlaufen. Aber 
vom Ende der Pflichtschulzeit an wollen wir das 
Kindergeld in die Ausbildungsförderung hineinlau-
fen lassen, und das würde bedeuten, daß Leute mit 
einem Jahreseinkommen von über 30 000 DM etwa 
nun allerdings kein Kindergeld mehr bekommen. 
Daß das Ihren Vorstellungen so furchtbar zuwider 
sein würde, wage ich zu bestreiten, denn bisher gab 
es doch immer einen gewissen Widerstand in der 
Linken dieses Hauses — und in diesem Falle schon 
von der Halblinken angefangen — dagegen, daß 
immer die Reichen mehr bekommen 

(Zuruf von der CDU/CSU: Halblinks gibt es 
nur im Fußball!) 

und die Armen dafür nicht genug bekommen. Dies 
würde jetzt durch die Degression in der Förderung 
abgefangen werden. Wir hätten dann wirklich ein 
System, das in die Zukunft weist und für die Zu-
kunft Bestand hat, und nicht ein Hinzufügen von 
Förderungen zu andern Förderungen, die mehr oder 
weniger zufällig zu verschiedenen Zeitpunkten ent-
standen sind. 

Meine Herren und Damen! Wir haben die Vor-
stellung — und das ist für uns ein Prinzip —, daß 
wir für die auswärtige Unterbringung mehr geben 
als z. B. die CDU. Denn wir möchten in der Tat, 
daß der junge Mensch mit wachsendem Alter vom 
Elternhaus unabhängiger wird — nicht von den 
menschlichen Bindungen, aber in seinen Entschei-
dungen. Es ist gut, wenn ein junger Mensch einmal 
aus dem Elternhaus herauskommt, um ein Stück 
eigene Entscheidungskraft zu gewinnen. Davon ha-
ben wir, so scheint mir, heute ein bißchen zu wenig, 
und deswegen wäre es gut,  die  Mittel, die für die 
auswärtige Unterbringung gegeben werden, höher 
anzusetzen, um nicht 'eine Bremse dagegen einzu-
richten. Man sollte sich schon den Wind draußen 
ein bißchen um die Nase wehen lassen. Das Mit-
telalter war gar nicht so dumm, daß .es die Ge-
sellen auf Wanderschaft schickte. Darin war schon 
ein gutes und richtiges Prinzip. Dem sollte man 
auch nachfolgen, und es ist ja bei Ihnen von der 
SPD durchaus in diesem Sinne wie bei uns geregelt. 

(Abg. Westphal: In der Steinzeit sind die 
Leute auch gewandert!) 

— Ja, da sind aber die Familien mitgegangen; nein, 
das meine ich nicht. 

(Zuruf von der SPD: Ein Kinderkreuzzug!) 

Ich möchte Sie nicht länger aufhalten, meine Her-
ren und Damen, muß aber noch eines sagen. Es 
scheint uns dringend zu sein, die Grundlagen und 
die Grundprinzipien dieses Gesetzes schnell zu klä-
ren und dieses Gesetz zu verabschieden, denn es 
müßte ja im Grundsatz in die Finanzreform einge-
paßt werden. Ich wundere mich schon, daß die Kul-
turpolitiker des Bundesrates nicht anwesend sind; 
aber wenigstens hätten dann doch die Finanzpoli-
tiker hier sein müssen. Denn offensichtlich sollen 
wir ja in der nächsten Woche — sofern sich die 
Koalition einigt — die Finanzreform verabschieden. 
Und da stellen sich natürlich 'entscheidende Fragen, 
die für die Verteilung der Mittel ausschlaggebend 
sind. 

Wenn Sie unserem Entwurf folgen, werden sich 
Umstrukturierungen ergeben, da zweifelsohne ein 
Mehraufkommen an Einkommensteuer zu erwarten 
ist, das dann auf der anderen Seite wieder in Form 
der  Förderungsbeträge ausgegeben wird. Deshalb 
haben wir in unserem Entwurf auch die Mitbeteili-
gung der Länder an der Finanzierung vorgesehen. 
Ich warne davor, daß wir in der nächsten Woche 
eine Finanzreform verabschieden und erst ein paar 
Monate später diese Frage bearbeiten und dabei 
feststellen, daß wir mit den Herren vom Bundesrat 
bei der Frage der Ausbildungsförderung wieder in 
Kollision geraten. Wir sollten hier klären, was wir 
in bezug auf die Ausbildungsförderung wollen. So- 
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Frau Funcke 

wohl die Länder als auch der Bund bekräftigen 
immer wieder, daß ihnen die Bildung besonders 
wichtig ist. Wir bezweifeln aber allmählich, ob das, 
was der Bundeskanzler in dieser Hinsicht sagt, von 
der Koalition auch verwirklicht wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Martin.) 

— Ja, denn wir werden z. B. im kommenden Jahr 
zirka 8 Millionen DM Mehreinnahmen haben, und 
davon soll genau nur eine Viertelmilliarde mehr für 
die Bildung verwendet werden. Es scheint danach 
doch wohl, daß Sie die versprochene Schwerpunkt-
verlagerung zugunsten der Bildung nicht als beson-
ders schwerwiegend ansehen. Wir aber hätten gern, 
daß Bund und Länder einen Schwerpunkt in der Bil-
dungspolitik setzen, und aus diesem Grunde scheint 
es uns wichtig zu sein, daß dieses Gesetz in den 
Grundzügen bei den Entscheidungen über die Fi-
nanzreform eingeplant wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Was lange währt, wird endlich 
gut. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Entschuldigen 
Sie, Herr Rollmann, ich habe vergessen, Sie zu fra-
gen, wie lange Sie zu reden gedenken. — Sieben 
Minuten, danke sehr. 

Rollmann (CDU/CSU) : Was lange währt, wird 
endlich gut. Das wird man von unserem Vorhaben, 
das so zersplitterte Ausbildungsförderungsrecht in 
den einzelnen Ländern und Gemeinden der Bundes-
republik Deutschland einheitlich und umfassend in 
einem Ausbildungsförderungsgesetz zu regeln, hof-
fentlich bald sagen können. 

Ich möchte hier nicht den langen, mühevollen Weg 
schildern, den wir in den vergangenen Jahren auf 
diesem Sektor zurückgelegt haben: bereits im Jahre 
1959 das erste Ersuchen des Bundestages an die 
Bundesregierung auf Vorlage eines Gesetzes, un-
zählige Kleine Anfragen, Dialoge in der Frage-
stunde, Berichte der Bundesregierung und der Bun-
desländer, ein endloser Streit um die verfassungs-
rechtliche Kompetenz, um die Frage, ob der Bund 
oder die Länder zuständig sind. Ich möchte hier 
noch einmal hervorheben, daß es nicht an den Orga-
nen des Bundes, weder an der Bundesregierung 
noch am Bundestag, gelegen hat, wenn wir bisher 
nicht zu einem solchen Gesetz gekommen sind, son-
dern vielmehr daran, daß uns die Länder lange 
Jahre hindurch die Zuständigkeit des Bundes für 
die Verabschiedung eines solchen Gesetzes bestrit-
ten haben und erst heute angesichts der Finanzver-
fassungsreform und der mittelfristigen Finanzpla-
nung erstmalig bereit sind, dem Bund das Recht der 
Ausbildungsförderung zuzugestehen. Jetzt stehen 
im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auch 
die ersten finanziellen Mittel für die Verwirklichung 
eines solchen Gesetzes zur Verfügung. 

Das Gesetz, das wir in den nächsten Monaten zu 
beraten und zu verabschieden haben, wird ein Ge-
setz zur Förderung der Bildung der jungen Genera-
tion, ein Gesetz der Bildungspolitik, ein Gesetz der 
Jugendpolitik also, sein. Ich sage das hier noch ein-
mal so nachdrücklich, um deutlich zu machen, daß 
dieses Gesetz kein Ersatz für das ist, was uns auf 
dem Sektor der Familienpolitik und des Familien-
lastenausgleichs in den kommenden Jahren noch zu 
tun aufgegeben ist. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eine Zwischen-
frage von Herrn Abgeordneten Dr. Wuermeling. 

Dr. Wuermeling (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Rollmann, stimmen Sie mir zu, wenn ich der Mei-
nung bin, daß dieses Gesetz vor allem deswegen 
kein Ersatz für den Ausbau des Familienlastenaus-
gleichs sein kann, weil es gerade den kinderreichen 
Familien wenig zugute kommen kann, wenn die 
Grundsicherung durch allgemeine Familienleistun-
gen nicht so ist, daß aus dem allgemeinen Familien-
einkommen, wie es ja immer der Fall ist, noch 
irgend etwas zugeschossen werden kann? 

Rollmann (CDU/CSU) : Ich teile Ihre Meinung 
in vollem Umfang. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz hat zwei 
Ziele, erstens die Mobilisierung aller Bildungsreser-
ven. Dieses Land kann es sich um seiner wirtschaft-
lichen und technologischen Zukunft willen nicht 
erlauben, daß, weil es an den notwendigen finan-
ziellen Mitteln fehlt, irgendwo ein junger Mensch 
nicht so gebildet, nicht so ausgebildet wird, wie er 
gebildet werden könnte, wenn die notwendigen 
finanziellen Mittel vorhanden wären. Es ist eine 
Allerweltsweisheit, daß qualifizierte Menschen 
mehr und mehr in allen Berufen und auf allen Sek-
toren unseres Lebens benötigt werden. 

(Abg. Moersch: Denken Sie mal an den 
Bundestag!) 

— Ihre Zwischenrufe ein bißchen lauter, Herr 
Moersch! 

Das zweite Ziel dieses Gesetzes ist die Beseiti-
gung des Bildungsdefizits in weiten Teilen der 
jungen Generation. Das ist hier bereits kurz ange-
sprochen worden. Lassen Sie mich einige weitere 
Worte dazu sagen. Wir haben ein Bildungsdefizit 
heute noch in der Arbeiterjugend, in der katholi-
schen Jugend, in der Landjugend und bei der weib-
lichen Jugend. Man kann wirklich sagen, daß das 
katholische Arbeitermädchen vom Lande sozusagen 
die Inkarnation mangelnder Bildungsmöglichkeiten 
in unserem Lande darstellt. 

(Heiterkeit. — Abg. Dr. Hammans: Hört! 
Hört! — Abg. Moersch: Woher wissen Sie 

das so genau?) 

Wenn man sich die  Situation in bezug auf die 
Arbeiterjugend betrachtet, dann kann man sagen, 
daß wir nach wie vor an 'den Hochschulen und 
Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland 
nur etwa 6 °/o Studenten haben, die aus Arbeiter- 
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Rollmann 
familien stammen, während in Schweden, aber auch 
in Großbritannien, diese Prozentsätze bedeutend 
höher liegen. Was die Situation bei der katholischen 
Jugend anlangt, so haben wir heute in der Bundes-
republik Deutschland einen katholischen Bevölke-
rungsanteil von etwa 44 %. Im Jahre 1961/62 waren 
nur 34 % der Studenten an 'den Hochschulen und 
Universitäten unseres Landes katholischer Konfes-
sion. Wenn man die Situation im Bereich der 
jungen Generation auf dem Lande betrachtet, stellt 
man fest, daß 1961 von den 16- bis 19jährigen 
Jugendlichen in den Stadtkreisen 18 cío, in den 
Landkreisen nur 12 % auf den weiterführenden 
Schulen waren. 

(Zuruf von der SPD: Woran lag denn das?) 

Im Jahre 1961 befand sich noch in mehr als 8000 
deutschen Landgemeinden kein einziger Jugend-
licher zwischen 16 und 19 Jahren in einer weiter-
führenden schulischen Ausbildung. 

Meine Damen und Herren, in der Verfassung 
ist erfreulicherweise seit einigen Jahrzehnten der 
Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau enthalten. Wenn man die Situation im Bil-
dungswesen betrachtet, muß man sagen, daß die 
weibliche Jugend in  unserem Lande immer noch 
benachteiligt ist.  

(Abg. Frau Schanzenbach: Sehr richtig!) 

Im Jahre 1965 beispielsweise waren nur 11 % der 
Mädchen, aber beinahe 15 % der Jungen der ent-
sprechenden Jahrgänge in unserem Lande auf den 
wissenschaftlichen Gymnasien. Obwohl erfreuli-
cherweise der Anteil der Studentinnen in den letzten 
Jahren gestiegen ist,  waren nur 29,3 % der Studen-
ten weiblichen Geschlechts. 

In der Frauenenquete der Bundesregierung ist vor 
einiger Zeit mit Recht festgestellt worden: „Die 
unausgeschöpften Begabtenreserven befinden sich 
vor allem bei den Mädchen." Die Mobilisierung der 
Bildungsreserven und die Beseitigung der Bildungs-
defizite sind — das wissen wir alle sehr genau — 
nicht nur ein finanzielles Problem. Aber für viele 
junge Menschen und 'für ihre Familien ist dieses 
finanzielle Problem von entscheidender Bedeutung, 
das 'entscheidende Hindernis auf dem Weg zum 
Besuch einer weiterführenden Schule, einer Fach-
schule, einer Akademie, einer Hochschule und Uni-
versität, einer Ausbildungsstätte des zweiten Bil-
dungsweges. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Abgeord-
neter Rollmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
von Herrn Moersch? 

Moersch (FDP) : Herr Kollege Rollmann, warum 
haben Sie trotz dieser fundamentalen Erkenntnisse, 
die vor allem aus den Untersuchungen des Tübinger 
Soziologen Dahrendorf stammen, im letzten Para-
graphen Ihres Gesetzentwurfs alles, was Sie eigent-
lich wollten, wieder zurückgenommen? Warum ha-
ben Sie diesen Paragraphen nicht gestrichen? 

(Zuruf von der Mitte: Der Halbgott aus 
Tübingen!) 

Rollmann (CDU/CSU) : Sehr verehrter Herr 
Moersch, Gesetzentwürfe der CDU pflegen sich im 
allgemeinen im Einklang mit den finanziellen Mög-
lichkeiten zu halten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das unterscheidet vielleicht unsere Gesetzentwürfe 
von den Gesetzentwürfen der FDP. 

(Abg. Moersch: Na, na!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eine Zwischen-
frage von Frau Funcke? 

Rollmann (CDU/CSU) : Bitte schön, Frau 
Funcke, mit großem Vergnügen! 

Frau Funcke (FDP) : Herr Kollege, ist Ihnen 
noch immer nicht klargeworden, daß Ihr Entwurf 
mehr kostet als unserer? 

Rollmann (CDU/CSU) : Das ist mir bis heute 
nicht klargeworden, und dafür werden Sie im Aus-
schuß den Beweis anzutreten haben. 

(Abg. Moersch: Da gibt es Unterlagen; die 
könnten Sie lesen!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Noch eine Frage 
von Frau Funcke. 

Frau Funcke (FDP) : Haben Sie denn niemals 
Überlegungen und Berechnungen. darüber angestellt, 
was es einbringen würde, wenn die Schicht der 
Bezieher besonders hoher Einkommen eben nicht 
mehr die volle Steuerprogression ausnutzen könnte? 

Rollmann (CDU/CSU) : Verehrte Frau Kollegin 
Funcke, das ist ein Problem, das sich in der Erörte-
rung und in der Beratung befindet. 

(Abg. Dr. Wuermeling: Leider noch nicht!) 

Meine Damen und Herren, die Gesetzentwürfe, 
die uns heute vorliegen, bergen viele Schwierigkei-
ten in sich, diejenigen Schwierigkeiten, auf die eben 
die Kollegen von der FDP hingewiesen haben, finan-
zielle Schwierigkeiten und strukturelle Schwierig-
keiten. Aber mit diesem Gesetz werden wir die 
Gleichheit der Bildungschancen in unserem Land ein 
Stückchen weiter verwirklichen, und damit werden 
wir auch den sozialen Rechtsstaat in der Bundes-
republik Deutschland weiter vollenden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abge

-

ordneten der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Westphal. 

Westphal (SPD) : Herr Präsident, ich will ver-
suchen, in zwölf Minuten fertig zu werden. 

Meine Damen und Herren, wer die jahrelangen 
Bemühungen um das Voranbringen eines Ausbil-
dungsförderungsgesetzes mitverfolgt hat, wird 
sicher bereit sein, anzuerkennen, daß wir seit etwa 
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zwei Jahren in einer neuen, einer veränderten 
Situation sind. Neu und verändert an der Situation 
gegenüber früheren Jahren — das Thema bewegt ja 
die Öffentlichkeit und nicht nur eine fachliche Öf-
fentlichkeit seit vielen .Jahren — sind die zwei fol-
genden Punkte. 

Erstens. Die Länder haben sich endlich einsichtig 
gezeigt und ihre Bereitschaft erklärt, die Zuständig-
keit für die Regelung dieses Bereichs dem Bund im 
Rahmen der kokurrierenden Gesetzgebung zuzuge-
stehen. Das war lange, lange Jahre umstritten. Eine 
Änderung ist im Zuge der Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts zum Jugendwohlfahrtsgesetz 
und zum Sozialhilfegesetz eingetreten: Sie hat jetzt 
ihren klaren Ausdruck darin gefunden, daß wir in 
den Vorlagen zur Finanzreform das Zugeständnis 
finden, den Art. 74 des Grundgesetzes zu ändern 
und die Ausbildungsförderung darin aufzunehmen. 

Das zweite geht Sie, meine Damen und Herren, 
von der FDP, in besonderer Weise an. Es gibt jetzt 
so etwas wie planende Überlegungen im gesamten 
Bereich der Finanzen. Wir entscheiden nicht mehr 
aus der hohlen Hand, sondern haben eine Voraus-
sicht auf fünf Jahre. In die mittelfristige Finanzpla-
nung sind Mittel hineingeschrieben, die zusätzlich 
zu dem, was sonst von Bund und Ländern für die 
Ausbildungsförderung ausgegeben wird, Verwen-
dung finden sollen. Das ist eine völlig neue, ver-
änderte Lage. Herr Moersch, wenn Sie sagen, wir 
wollten uns mit dem stufenweisen Inkraftsetzen 
eines umfasenden Ausbildungsförderungsgesetzes 
sozusagen den haushaltsmäßigen Gegebenheiten 
anpassen, ist das eine nicht korrekte Wiedergabe. 
Hier ist es eindeutig so, daß man sagen kann: Wir 
bauen auf etwas hin, was wir genau voraussehen 
können. — Man kann nicht mehr leichtfertigerweise 
sagen: Da kommt etwas Großes, das wir zahlen-
mäßig noch nicht übersehen können, aber wir ma-
chen trotzdem ein Gesetz. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eine Zwischen-
frage von Herrn Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Kollege Westphal, ist Ihnen 
nicht bekannt, daß nichts weniger stimmt als Ihre 
angeblich so genaue Voraussicht? Sie haben z. B. in 
der letzten Woche eine neue Steuer beschlossen, 
die Sie angeblich nicht vorausgesehen haben, und 
ähnliches mehr. Die Einnahmen sind ganz anders, 
als Sie sie vorausgesehen haben. Wie wollen Sie 
denn da von einer genauen Voraussicht sprechen? 

Westphal (SPD) : Das, was wir in der mittel-
fristigen Finanzplanung jetzt gemacht haben, ist 
Voraussicht. Das, was Sie wollen, — das haben Sie 
mit Ihrer Frage angedeutet —, ist, die Sache im 
unklaren zu lassen. Ihr Gesetzentwurf, der viele 
kluge und gute Gedanken hat, die diskussionswert 
sind, hätte für das Praktische, nämlich das Inkraft-
treten einer Ausbildungsförderung, die Folge, daß  

wir dieses Gesetz nicht mehr in dieser Legislatur-
periode bekommen. 

(Abg. Moersch: Herr Westphal, aber den 
Verteidigungshaushalt können Sie doch er

-

höhen?! Das macht Ihnen nichts aus!) 

— Herr Moersch, Ihre Partei hält doch allen ande-
ren immer den Gedanken „Ruhe an der Steuerfront" 
vor. Ist das, was Sie vorschlagen, nicht ein Teil des-
sen, was die Steuerfront in Unruhe bringt? 

(Abg. Moersch: Nein!) 

Gewiß von einer anderen Seite her, von einer in-
teressanten Seite her, die ich nicht aus der Diskus-
sion ausklammern will, Herr Moersch; aber das 
Problem, die Freibeträge in Ordnung zu bringen, 
dies mit der Regelung des Kindergeldes zusammen-
zufassen und insgesamt einen Zusammenhang mit 
den Fragen der Ausbildungsförderung herzustellen, 
muß eine Sache sein, die wir in Zukunft zu disku-
tieren haben. Aber denken Sie bitte daran, daß in 
diesem Hause völlige Klarheit darüber besteht, daß 
die große Steuerreform, die auch dieses Thema mei-
stern will und soll, in dieser Legislaturperiode be-
stimmt nicht mehr kommt. 

Ich wäre ja gern bereit, über das gerechtere Auf-
teilen der großen Beträge, die beim Splitting an 
Leute gehen, die volle Geldbeutel zu Hause haben, 
mitzureden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Herr Moersch, ich wäre aber nicht bereit, Ihnen auf 
dem Weg, den Sie gehen wollen, zu folgen. Ich bin 
gegen eine andersartige Verteilung dessen, was wir 
Kindergeld nennen. Das muß für alle gleichermaßen 
gezahlt werden. 

Meine Zeit ist durch die Beantwortung von Zwi-
schenfragen schon recht stark beansprucht worden. 
Ich möchte gern die Situation von 1962 in Erinne-
rung rufen. Damals habe ich, zwar außerhalb dieses 
Parlaments, aber als mitdenkender und mitwirken-
der Gutachter den SPD-Entwurf zu beurteilen ge-
habt. Ich habe mir damals mit Engelszungen Mühe 
gegeben, gerade dieses Haus und auch die Länder 
dazu zu bewegen, anzuerkennen, daß es eine Bun-
deszuständigkeit gebe, auch schon auf der Basis 
des Art. 74 Nr. 7 des Grundgesetzes. Wir wissen, 
daß das nicht gelungen ist. 

In der Zwischenzeit haben viele, viele Referenten-
entwürfe das Licht des Bundesministeriums für Fa-
milie und Jugend erblickt; teilweise nur dies, nicht 
das Licht der Öffentlichkeit. Das Licht der Öffent-
lichkeit haben diese Referentenentwürfe immer nur 
dann erblickt, wenn die CDU/CSU sie übernommen 
hat, um sie uns hier vorzulegen, wenn auch manch-
mal in veränderter Fassung. Das ist in der letzten 
Zeit zweimal so gewesen. Ich möchte damit sagen, 
daß das Familien- und Jugendministerium eigentlich 
immer im Thema war. Es war so, daß es diesen 
Auftrag nicht erfüllen konnte, der 1959 gegeben 
worden war, obwohl sehr viele immer darauf ge-
drängt haben. Man könnte es eigentlich so fassen 
— ich glaube, es war Weiß-Ferdl, 

(Zuruf von der Mitte: Der ist besser als 
mancher Soziologe!) 
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der das einmal gesagt hat —: Mögen haben wir ja 
schon gewollt, aber dürfen haben wir uns nicht 
getraut. 

(Zuruf von der Mitte: Das paßt hier sehr gut!) 

Das war etwa die Lage des Familienministeriums im 
Hinblick auf das Einbringen von Referentenentwür-
fen vor den Türen des Kabinetts. 

Meine Damen und Herren, jetzt haben wir also 
die für manche kuriose Situation, daß wir drei Vor-
lagen von drei Parteien in den Ausschüssen haben 
werden. Aber wir haben dadurch mindestens zwei 
Monate Zeit gewonnen, denn bei dem normalen 
Weg eines Regierungsentwurfs über den Bundesrat 
wäre, wenn wir die Weihnachtszeit berücksichtigen, 
wahrscheinlich erst im Februar der Tag gekommen, 
an dem uns hier im Hause der Gesetzentwurf vor-
gelegen hätte. Insofern bin ich auch unter diesem 
Gesichtspunkt damit einverstanden, daß ein Refe-
rentenentwurf nicht das Licht der Offentlichkeit er-
blickt hat. Es gibt andere Gründe. Ich will es mir 
ersparen, sie hier vorzutragen. 

Es erscheint mir wichtig, daß diese uns vorliegen-
den Gesetzentwürfen der Fraktionen Gesamtkonzep-
tionen enthalten und nicht nur Teilabschnitte, von 
denen aus man nicht die folgenden Schritte über-
blicken kann, wie das bei dem letzten Referenten-
entwurf des Familien- und Jugendministeriums doch 
wohl der Fall war. Ich erspare mir — weil Frau 
Freyh in besonderer Weise darauf eingegangen ist — 
Bemerkungen zu dem Fragenkreis, welches die sinn-
volle und richtige Zielgruppe ist. Es scheint mir 
einige sehr bestimmende Gründe dafür zu geben, daß 
wir uns auf die sogenannte mittlere Gruppe konzen-
trieren sollten. Junge Menschen aus den sozial 
schwächeren Schichten auf die weiterführenden 
Schulen zu bringen und damit Bildungsreserven bes-
ser auszuschöpfen, als das bisher der Fall war, ist 
ein so starkes Argument, daß es in den Ausschüssen 
vorrangig beachtet werden muß. Wir müssen heraus 
aus der Ecke der 5 °/o Arbeiterkinder auf unseren 
Hochschulen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir müssen die Eltern gewinnen, wir müssen die 
Eltern anregen, wir müssen ihnen den Entschluß 
materiell erleichtern. 

(Abg. Dr. Martin: Sehr gut!) 

Es gibt auch die Notwendigkeit, die Ausbildungs-
zulage, das, was in der Offentlichkeit unter dem 
Stichwort „Pennälergehalt" verstanden wird, durch 
eine Regelung zu ersetzen, die wir immer wollten, 
nämlich durch eine gezielte Förderung. 

Vergleicht man die Hauptgruppierungen, um die 
es geht — wenn man das Ganze aus finanziellen 
Gründen nicht in einem Zuge verwirklichen kann —, 
spricht vieles gerade für diese mittlere Gruppe, für 
die Besucher berufs- und allgemeinbildender weiter-
führender Schulen. 

An dieser Stelle möchte ich noch eine Bemerkung 
zu den Ausführungen von Frau Pitz-Savelsberg 
machen. Sie haben gesagt, Mischfinanzierung auf der 
Basis der konkurrierenden Gesetzgebung sei nicht  

mehr möglich, wenn die Finanzreformregelungen in 
Kraft getreten seien. Zugestimmt! Aber: wir haben 
jetzt das Honnefer Modell nicht als Teil der kon-
kurrierenden Gesetzgebung; erst wenn wir es ein-
bezögen und zum Gesetz machten, entstünde das 
Problem und ginge es nicht mehr der Misch-
finanzierung. 

Anders ist es, wenn man diese mittlere Gruppe 
fördert und sagt: Da wir noch nicht alles Geld für die 
Gesamtregelung zusammenhaben, lassen wir den Be-
reich, der relativ am günstigsten geregelt ist — die 
Studentenförderung an den wissenschaftlichen Hoch-
schulen und den nichtwissenschaftlichen Hoch-
schulen —, solange außen vor, bis wir sie einbezie-
ken können. Dann entsteht das Problem der Misch-
finanzierung nicht. Im Gegenteil, man könnte hin-
gehen und sagen: Dafür, daß wir den Ländern in der 
mittleren Gruppe eine Reihe von Lasten abnehmen, 
könnten diese zwischendurch, bis wir so weit sind, 
das ganze Honnefer Modell bezahlen. — Das gleicht 
sich, wenn ich die Zahlen richtig gehört habe, finan-
ziell sogar einigermaßen aus. Ich würde diesen Ge-
danken jedenfalls gern mit in die Betrachtung ein-
beziehen. 

Ich füge noch die Überlegung an, daß bei den 
Schülern der berufsbildenden und der allgemein-
bildenden weiterführenden Schulen eine fühlbare 
Hilfe auch dann möglich ist, wenn man unterhalb 
der Sätze von Honnef oder allem Vergleichbaren 
bleibt. Dort ist dann, wenn man mehr Geld zur Ver-
fügung hat, eine spätere Aufstockung relativ leicht 
möglich. 

Da Zahlen für eine saubere Ausrechnung noch feh-
len, müssen sie beschafft werden. Ich finde, die Zeit 
bis zum Beginn der Ausschußberatung, die ja sicher 
Anfang Januar sein wird, sollte von dem zuständi-
gen Ministerium genutzt werden, um Alternativrech-
nungen vorzubereiten, die uns dann möglichst auf 
den Tisch gelegt werden können, damit wir mit die-
sen ja so wichtigen Zahlen unsere Beratungen be-
ginnen können. 

Es ist, glaube ich, so — da wird mir Herr Staats-
sekretär Leicht vom Finanzministerium zustimmen; 
ich bin ja eigentlich in diesem Parlament Haushalts-
mann —, daß es eine Rechnungsmöglichkeit gibt, bei 
der man sagt: Wir haben soundso viel Geld zur Ver-
fügung; nun lassen Sie uns einmal zurückrechnen, 
wieviel man mit diesem .Geld in der ersten Stufe 
tatsächlich machen kann. Erst dann entscheidet man, 
ob dies den Rahmen der Konseption nicht zerstört 
und darin möglich ist. 

Meine Behauptung ist jedenfalls: Wir können 
einen guten ersten Schritt bei dieser mittleren 
Gruppe im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel — mittelfristige Finanzplanung plus das, was 
bei Bund und  Ländern für diese Aufgabe zur Zeit 
schon zur Verfügung steht — tun. 

(Zustimmung des Abg. Dr. Martin.) 

Folgendes möchte ich noch kurz erwähnen. Es 
kommt darauf an, den zweiten Bildungsweg einzu-
beziehen. Es kommt darauf an zu überlegen, ob und 
inwieweit wir die Kategorienförderung einbeziehen 
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können. Es muß auch eine Abstimmung mit dem 
Arbeitsförderungsgesetz erreicht werden. 

Die Zuständigkeitsfrage — welche Behörden zustän-
dig für Ausbildungsförderung sein sollen wollte ich 
in Ergänzung zu dem, was Frau Freyh vorhin gesagt 
hat, seitens der SPD-Fraktion dahin gehend beant-
worten: Das ist doch mehr eine Frage, wie man es 
gut praktizieren kann. Wir sollten keine Ideologien 
hineinpacken. Wir sollten auch überlegen, daß es 
darauf ankommt, sich mit den Ländern abzustimmen. 
Es sind also Fragen, die in der Ausschußarbeit ge-
klärt werden können. Ich hoffe, das wird möglich 
sein. 

Für jemanden, der hier seine erste Runde parla-
mentarischer Mitarbeit hinter sich bringt, ist es 
erfreulich, sagen zu können — gerade dann, wenn 
er sich um den Bereich der Ausbildungsförderung 
auch vorher gekümmert hat —: Jetzt geht es los! 
Jetzt endlich und in dieser Legislaturperiode schaf-
fen wir den Durchbruch. Wir lösen noch nicht das 
ganze Problem, Herr Moersch, daß muß ich zuge-
stehen. Aber wir lösen es eben auch nicht mit dem, 
was Sie uns empfehlen; damit wahrscheinlich gar 
nicht. 

Hier schaffen wir auf der Basis einer Gesamtkon-
zeption den ersten, wichtigsten Teilschritt. Was wir 
hier beginnen, ist die Erfüllung einer sozialpoliti-
schen Aufgabe mit bildungspolitischen Konsequen-
zen. 

Nachdem die öffentlichen Finanzen wieder in Ord-
nung gebracht worden sind — darauf kam es erst an, 
das haben wir alle hier lernen müssen, Herr 
Moersch —, werden wir wieder sozialpolitisch offen-
siv. Wir zeigen, daß wir große, gerade von den jun-
gen Leuten gewünschte und geforderte Reformen 
auch tatsächlich und mutig in Angriff nehmen und 
dabei realistische Schritte tun, also keine Wahlver-
sprechungen machen, sondern nur das versprechen, 
was wir auch wirklich zahlen können. Wir schaffen 
— damit möchte ich abschließen - ein Stück mehr 
soziale Gerechtigkeit in diesem Land. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Dr. Martin. 

Dr. Martin (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte nur einige wenige 
Bemerkungen machen. Nach meiner Einschätzung 
war das heute eine ausgezeichnete Diskussion über 
diese Fragen. Es hat sich gezeigt, daß hier eine 
weitgehende Übereinstimmung vorhanden ist, so 
daß die Polemik von Herrn Moersch eigentlich etwas 
den Eindruck des Gekünstelten, des Gemachten, des 
Demonstrativen machte. Ich will nachher noch ein-
mal darauf eingehen. 

Das Wesentliche für mich und für meine Freunde 
ist, daß mit diesem Gesetz die ökonomischen Vor-
aussetzungen für die Reform des Schul- und Hoch-
schulwesens angegangen werden. Das ist das Ent-
scheidende. Frau Freyh hat dazu auch das Nötige 
gesagt. Es ist das erste Bundesgesetz mit bildungs-

politischem Charakter. Man muß sich klar darüber 
sein, was damit in unsere Hände gelegt worden ist. 
Frau Freyh hat schon darüber reflektiert. wohin man 
die vorhandenen Gelder stecken solle. Sie hat damit 
gezeigt, daß in diesem Gesetz möglicherweise ein 
legitimes Steuerungsmoment kulturpolitischer Art 
liegt. Das muß man sehr genau wissen. 

Ich möchte für meine Freunde sagen — das ganze 
Haus wird wohl darin übereinstimmen, so daß wir 
darüber nicht mehr zu reden brauchen —: wir sind 
uns darüber klar, daß wir mit diesem Gesetz die 
gleichen Bildungschancen verwirklichen wollen. Wir 
wollen in der zweiten Runde sicherstellen, daß jeder 
einen Anspruch auf die seinen Fähigkeiten gemäße 
Ausbildung hat. Ich möchte aber noch hinzufügen — 
das ist, glaube ich, noch nicht gesagt worden —, daß 
wir natürlich erwarten müssen, daß jeder einzelne 
seine Kräfte und seinen Leistungswillen angemessen 
einsetzt. Begabung verpflichtet, genauso wie auch 
Eigentum. Wenn wir uns darüber klar sind, müssen 
wir auch sehen, daß die Bildungsreform zwei Seiten 
hat, eine individuelle und eine institutionelle. Hier 
befassen wir uns damit, den jungen Menschen öko-
nomisch auszurüsten. Wir müssen uns aber gleich-
zeitig bemühen, das entsprechende Bildungswesen 
zur Verfügung zu stellen. 

Ich habe mich sehr darüber gefreut, daß alle Red-
ner von unserem gegenwärtigen Bildungswesen, 
also von einem gegliederten Schul- und Hochschul-
wesen ausgehen und es weiterentwickeln möchten. 
Ich halte das für richtig. Je gegliederter ein Schul-
wesen ist, desto begabungsfördernder ist es ja. In 
der gegenwärtigen Zeit — in diesem und im näch-
sten Jahr — kommt es darauf an, den mittleren Teil 
unseres Bildungswesens zu stärken. Denn das, was 
als Bildungsexpansion gekommen ist, was bekannt-
lich nicht allein über die Universität laufen kann, 
muß hier eine echte Chance bekommen. Frau Freyh 
hat es gesagt: Realschulen, Berufsschulen, Berufs-
oberschulen, Fachhochschulen. Ich glaube, daß das 
alles in dieser Sache darin ist. Ich denke, daß wir 
das im Ausschuß miteinander ganz besonders be-
sprechen. 

Ich möchte jetzt noch zu Bemerkungen von Herrn 
Moersch einiges sagen. 

Es hat mich amüsiert, daß Sie von d e r Tübinger 
Soziologie oder von d e n Tübinger Soziologen 
sprechen. Ich hatte dazu nur eine einzige Assozia-
tion, und die ist aus dem Mittelalter, Herr Moersch: 
Wenn der hl. Thomas von Aquin den Aristotoles 
zitiert, so nennt er gar nicht mehr den Namen, son-
dern sagt: „ut ait philosophus" — wie der Philo-
soph sagt. Genauso wie Sie sagen: wie der Tübinger 
Soziologe sagt. Für so wissenschaftsgläubig oder 
abergläubisch hätte ich Sie in der Tat nicht gehalten. 

(Heiterkeit. — Abg. Moersch: Sie zitieren 
ein bißchen anders!) 

— Nein, ich habe es aufgeschrieben. 
Und dann, Herr Moersch: Wenn Sie uns vor-

halten, — — 

(Abg. Moersch: Das sind eines Theologen 
unwürdige Tricks!) 
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— Ich habe es genau zitiert. Herr Moersch, wenn 
Sie uns dauernd unsere Bildungspolitik vorhalten 
und uns dabei den Herrn Dahrendorf vorzeigen, so 
kann ich dazu — jetzt wiederum polemisch — nur 
sagen: Der Dahrendorf hat mal für den Minister 
Hahn gearbeitet und hat seine Arbeit abgeliefert, 
und wir waren mit der Arbeit nicht zufrieden. 

(Abg. Dr. Hammans: Sie war sechs!) 

Das zweite ist: Wenn Sie uns Frau Hamm-Brücher 
vorhalten, so muß ich sagen, das ist eine hochbe-
gabte Bildungspolitikerin, die Staatssekretärin von 
Herrn Schütte; aber ich sehe nicht, wie Sie von den 
beiden Persönlichkeiten eine eigenständige Kultur-
politik der FDP herleiten wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Insoweit muß ich Ihre Polemik zurückweisen. 

Seien Sie versichert, daß wir die Fakten und 
Daten der heutigen Bildungspolitik sehr genau ken-
nen und daß wir sie eigenständig — ohne Rückbezug 
auf Autoritäten — auch zu formulieren wissen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zu dieser Stunde diskutiert es sich 
deswegen leicht, weil wir so schön unter uns sind 
und die Mietpreishyänen bereits den Zug nach 
München oder Hamburg genommen haben. 

(Abg. Dr. Hammans: Und die, die da sind, 
auch zuhören!) 

— Eben, Herr Dr. Hammans, Sie haben es getroffen. 

Schauen Sie, ich will auf Dr. Martin hier gar 
nicht eingehen; er hat in einer anderen Weise 
zitiert, als ich es gesagt habe. Es bleibt unter uns, 
Herr Dr. Martin; ich will es nur feststellen. Aber 
der Unterschied ist doch sehr deutlich geworden 
zwischen den Auffassungen der FDP und denen der 
beiden Regierungsfraktionen. 

Herr Westphal, ich muß Ihnen da leider einiges 
entgegenhalten. Sie haben gesagt: wir können das 
jetzt noch nicht machen mit dem Kindergeld, aus 
Gründen, die in der Finanzplanung liegen. Ich be-
weise Ihnen, daß Ihr Vorschlag mehr kostet als 
unserer und dazu noch ungerechter ist. Mir geht es 
dabei um etwas ganz anderes: Wenn Sie jetzt nicht 
den Mut haben, mit einem falschen Prinzip zu bre-
chen, das zu Ungerechtigkeiten führt, wann wollen 
Sie es denn jemals tun? Sie müssen doch jetzt — 
entschuldigen Sie — die Möglichkeit einmal eröff-
nen — und das können Sie hier —, eine familien-
entlastende Förderung vom Bildungswillen abhän-
gig zu machen. Das ist unsere Vorstellung, die Vor-
stellung der FDP. Ich hatte bisher gehofft, es sei 
auch die der SPD gewesen. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage, Herr Moersch? 

Moersch (FDP) : Bitte sehr! 

Westphal (SPD) : Herr Moersch, würden Sie 
akzeptieren, daß es eine Möglichkeit gibt, dieses 
Geld, von dem Sie sprechen und das es umzuver-
teilen gilt, in der nächsten Runde in guter Weise 
umzuverteilen, so daß wir sogar endlich das Kin-
dergeld steigern können und darüber hinaus viel-
leicht den nächsten Schritt für die Ausbildungsför-
derung daraus machen können? 

Moersch (FDP) : Herr Westphal, ich bin aus 
Erfahrung skeptisch. Ich bin der Meinung: Wenn 
man eine Sache anpackt, muß man sie konsequent 
anpacken und darf sich nicht mit Halbheiten begnü-
gen, weil nächstes Mal wieder Besitzstandsvorstel-
lungen entstehen, die jedenfalls Ihren Vorstellun-
gen nicht entgegenkommen werden. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Jetzt eine Zwi-
schenfrage von Frau Freyh. 

Frau Freyh (SPD) : Herr Moersch, würden Sie 
sich vorstellen können, daß in den sechs Monaten 
— wir stehen ja tatsächlich vor der Aufgabe, das 
in sechs Monaten zu erledigen — diese Frage noch 
klärbar wäre, da sie z. B. ja auch die Bundesländer 
berührt? 

Moersch (FDP) : Frau Freyh, ich kann es mir 
vorstellen; ich habe eben bisher eine große Mei-
nung von einer Großen Koalition gehabt auf diesem 
Gebiet, daß sie, wenn sie etwas will, es auch durch-
setzen könne. Daß Sie das relativieren, kommt mir 
ein wenig so vor, als ob Sie den Mut verloren hät-
ten, die Reform wirklich durchzusetzen, die Sie 
sich 1966 eigentlich vorgenommen hatten, wenn ich 
das recht verstehe. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das hängt doch 
von den Ländern ab!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Jetzt eine Zwi-
schenfrage von Frau Pitz -Savelsberg. 

Frau Pitz -Savelsberg (CDU/CSU) : Herr 
Moersch, würden Sie es, wenn Sie es durchsetzen 
würden, dann für richtig halten, daß ganze Grup-
pen von Familien aus jeder Förderung herausfallen 
würden, weil sie nämlich oberhalb der in allen 
Entwürfen ziemlich niedrig angesetzten Einkom-
mensgrenze liegen und auch nicht in der Lage sind, 
mehrere Kinder ohne jeglich Hilfe auszubilden, und 
daß dann also ganze Schichten nicht einmal mehr 
das Kindergeld hätten, was ihnen noch eine kleine 
Hilfe ist, weil sie die Ausbildungsförderung nicht 
bekommen können? 

Moersch (FDP) : Frau Pitz-Savelsberg, aus Ihrer 
Zwischenfrage ersehe ich, daß unser Gesetzentwurf 
in diesem Punkte offensichtlich schwer verständlich 
ist. Ich will Ihnen ganz deutlich sagen, daß ich es 
hinnehmen will, daß einige weniger bekommen als 
vorher. Aber wir haben eine Gleitklausel. Wenn Sie 
etwas umverteilen, werden Sie natürlich nicht allen 
mehr geben können. Das gibt es nirgends auf der 
ganzen Welt. Ich will mehr Gerechtigkeit schaffen. 
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Moersch 

Das kann auch dazu führen, daß einige weniger 
bekommen. Aber wenn Sie sich unseren Gesetzent-
wurf — ich habe eine schriftliche Begründung zu 
Protokoll gegeben, mit Tabellen, die  Sie dann ab-
lesen können , genau ansehen, werden Sie mir 
zugeben, daß genau die bildungswilligen Mittel-
schichten, auf die es besonders ankommt, gerade 
dann nicht behindert werden, wenn sie mehrere 
Kinder in der Ausbildung haben. Ihre Befürchtung 
auf diesem Gebiet trifft auf unseren Gesetzentwurf 
nicht zu. Er ist wirklich in sich konsequent, und Sie 
werden es mir wohl zugestehen, daß ich für diesen 
Gesetzentwurf streite, weil ich glaube, daß er ein 
geschlossenes und sinnvolles Konzept darstellt. Sie 
sollten nicht so herangehen, als ob hier praktisch 
irgendwo das Fallbeil genau auf diejenigen fiele, 
die dann nicht mehr in der Lage wären, ihren Kin

-dern eine qualifiziertere Ausbildung zu geben. Ich 
glaube, daß hier ein viel höheres Maß an Gerech-
tigkeit hergestellt wird, als es bisher überhaupt 
der Fall sein konnte. Wir unterscheiden uns darin, 
daß man in der Koalition sehr schnell mit sich selbst 
und seinen Werken zufrieden ist, auch wenn sie 
noch nicht zu Ende gedacht sind. Es ist etwa so, 
wie wenn einer ein Glas hochhebt und sagt: „Das 
Glas ist schon halb voll", wogegen der andere sagt 
— und das sage ich Ihnen in diesem Falle —: „Es 
ist noch halb leer." Das entspricht sich, ist aber von 
einem anderen Standpunkt aus betrachtet. 

(Zuruf: Abg. Dr. Hammans: Das war in 
anderen Koalitionen nicht anders!) 

— Ich wundere mich, Herr Dr. Hammans, daß die 
Kollegen von der SPD so zaghaft geworden sind. 
Daß die CDU auf diesem Gebiet zaghaft ist, wenn 
es gilt, politische Entscheidungen zu verändern, 
die man früher fälschlicherweise getroffen hat, ist 
mir einleuchtend und klar. Aber die sozialdemokra-
tischen Kollegen machen sich hier zum Anwalt 
einer Sache, die doch eigentlich nicht die ihre gewe-
sen ist. 

(Beifall bei der FDP.) 

Ich kann das nicht verstehen. 

Herr Westphal, ich verstehe auch Ihre Haushalts-
bedenken nicht. Sie wissen doch ganz genau, daß 
es Entscheidungen gibt, da heißt es: „Augen zu 
und beschließen!" — weil das eben politisch not-
wendig sein soll —, 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

daß es dann aber andere Fragen gibt, in denen Sie 
plötzlich hundert Bedenken vortragen. Lassen Sie 
das doch mal den Finanzminister vortragen. Der 
rührt sich nämlich nicht. Das Kabinett hat sich um 
die Entscheidung bisher gedrückt. Warum wollen 
Sie ihm denn selber diese Art von Entscheidung er-
leichtern, nämlich das Nichtentscheiden? 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eine Zwischen-
frage noch von Herrn Westphal? 

Westphal (SPD) : Herr Moersch, ich möchte Sie 
an dieser Stelle fragen, ob Sie nicht doch der Auf-
fassung sind, daß dieser Ball auf Sie zurückkommt? 

Denn im Hinblick auf das, was Sie in die Luft hin-
ein vorschlagen, zu beschließen, ohne- zu wissen, 
was es wirklich kostet, haben Sie den Überblick 
über die nächste Zeit nicht berücksichtigt. Das ist 
bei Ihrer Überlegung überhaupt nicht drin. 

Moersch (FDP) : Entschuldigen Sie, Herr West-
phal: das ist doch I h r Überblick, und ich setze doch 
die politischen Schwerpunkte anders. Sie haben die 
mittelfristige Finanzplanung wiederholt geändert. 
Die können Sie jeden Tag ändern. Das sind doch 
hoffentlich für Sie keine Zehn Gebote. Oder täusche 
ich mich da? 

Westphal (SPD) : Wo haben Sie Ihren neuen, 
anderen Schwerpunkt gesetzt, für den Sie etwas 
anderes aus unseren Ausgaben der nächsten Jahre 
herausstreichen wollen? Das ist in Ihrem Entwurf 
nicht enthalten. Darf ich Sie fragen: Ist es nicht so, 
daß Sie auf der einen Seite etwas wegnehmen und 
auf der anderen Seite etwas dazupacken, aber in 
denselben Bereich? 

Moersch (FDP) : Ich kann doch nicht, wenn ich 
die politischen Vorstellungen der Bundesregierung 
für die nächsten drei Jahre nicht kenne — sie wer-
den ja auch ständig geändert —, in einem Gesetz-
entwurf, den ich vor einem Jahr eingebracht habe, 
etwa solche Vorschläge machen. Das gehört doch 
auch gar nicht dazu. Das ist die Haushaltsentschei-
dung jedes einzelnen Jahres, die Sie hier treffen 
müssen. Aber das können Sie doch selbstverständ-
lich von der Opposition nicht verlangen. Sie be-
haupten z. B., es müsse sein, daß man den „Phan-
tom" anschafft. Ich behaupte: das muß gar nicht 
sein. Das ist eben der Unterschied in der Betrach-
tungsweise. — So kann ich Ihnen viele Beispiele 
dafür nennen, daß angebliche Sachzwänge zur Poli-
tik gemacht werden, die sich hinterher als nicht halt-
bar erweisen. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eine Zwischen-
frage von Frau Freyh. 

Frau Freyh (SPD) : Herr Moersch, würden Sie 
mir zugestehen, daß, seitdem in diesem Hause über 
die mittelfristige Finanzplanung für den nächsten 
Zeitraum bis 1970 gesprochen worden ist, keine aus

-

gabenwirksame Veränderung dieser mittelfristigen 
Finanzplanung erfolgt ist? 

Moersch (FDP) : Das kann ich Ihnen gar nicht 
zugestehen. Wenn ich die letzten Tage hier in die-
sem Hause richtig zugehört habe, sind ganz erheb-
liche Änderungen vorgenommen worden. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Noch eine Frage 
von Frau Freyh? — Bitte!! 

Frau Freyh (SPD) : Herr Moersch, Sie haben vor-
hin auf ein bestimmtes Gesetz angespielt, auf das 
Gesetz zur außenwirtschaftlichen Absicherung. Ist 
Ihnen denn nicht bekannt„ daß dieses Gesetz in sich 
einen Ausgleich bringen wird? 
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Moersch (FDP) : Frau Freyh, das sind die schö-
nen Reden, ,die uns hier vorgetragen worden sind. 
Wenn Sie das Gutachten der wirtschaftlichen Sach-
verständigen lesen, werden Sie  mit  mir der Mei-
nung sein, .daß es offensichtlich in der Praxis ganz 
anders aussieht. Ich bin nicht so autoritätsgläubig, 
daß ich solche Behauptungen, die  innerhalb von 
48 Stunden aufgestellt werden, einfach hinnehme. 
Ich habe mit den Sachverständigen den Verdacht, 
daß diese Gesetzgebung an Stelle einer Aufwer-
tung gemacht wurde, um mehr Geld durch Steuern 
in die Kasse zu bringen. 

(Widerspruch in der Mitte.) 

— Aber selbstverständlich! Deswegen haben wir das 
Recht, Vorschläge zu machen, die in sich konsequent 
sind, auch wenn Sie der Meinung sind, das könne 
man nicht decken. Das ist die Ausrede aller Finanz-
minister von jeher gewesen. 'Das begleitet den 
Bundestag seit 1949. Wenn man politisch etwas 
anderes wollte, hat man das Geld dann immer 
gefunden. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Noch eine Zwi-
schenfrage von Frau Funcke. 

Frau Funcke (FDP) : Herr Kollege Moersch, wür-
den Sie bereit sein, den Damen und Herren von der 
Koalition zu sagen, ,daß, wie ihr eigener Finanz-
minister zugestanden hat, aus der Exportbesteue-
rung ein Mehr von netto ungefähr 900 Millionen DM 
anfallen werde, wovon rund 200 Millionen DM für 
Rückvergütungen an notleidende Industrien vorge-
sehen sind, so daß mindestens ein Nettogewinn von 
600 bis 700 Millionen 'DM vorhanden ist? 

Moersch (FDP) : Ich danke Ihnen für diesen Hin-
weis. Ich habe den Verdacht, daß in den letzten 
Tagen noch vielmehr mit Zahlen jongliert worden 
ist. 

(Abg. Frau Freyh meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eigentlich darf 
ich jetzt nicht mehr das Wort zu einer Zwischen-
frage geben, die sich auf denselben 'Punkt bezieht. — 
Nicht auf denselben Punkt? 

(Abg. Frau Freyh: Auf denselben Punkt, 
aber in anderer Weise!) 

— Bitte, Frau Freyh! Herr Moersch ist einverstan-
den. 

Frau Freyh (SPD) : Herr Moersch, darf ich Sie, 
nachdem Sie offensichtlich der Auffassung sind, bei 
der gegenwärtigen Haushaltslage seien Mittel für 
eine Finanzierung einer Gesamtkonzeption zu fin-
den, fragen, warum Sie in der letzten Legislatur-
periode so still gewesen sind, warum Sie damals, als 
Sie Mitglied der Regierung waren, nicht Ihre An-
strengungen darauf gerichtet haben, die finanziellen 
Grundlagen zu schaffen. 

Moersch (FDP) : Frau Freyh, ich werde Ihnen 
das gern einmal im einzelnen auseinandersetzen. 
Zunächst muß ich Ihnen sagen, ,daß ich nicht Mit-
glied der Regierung war. Ich will hinzufügen: Ich 
billige auch keineswegs talles, was wir in der 
Koalition damals mitgemacht haben. 

(Abg. Dr. Wuermeling: Nach Tische spricht 
man anders!) 

— Ach, Herr Wuermeling, das ist doch früher schon 
bekannt gewesen. Sie haben mich ja deswegen auch 
angegriffen, weil ich nicht so fromm war, wie Sie 
glaubten, daß man koalitionsfromm sein müsse. In-
zwischen haben Sie dann auch einige schriftliche 
Erklärungen zu Protokoll gegeben, die viel deut-
licher sind als das,  was wir gesagt haben. Wissen 
Sie, der Unterschied zwischen uns beiden, Herr 
Wuermeling, list der: ich stelle mich hier und rede, 
und Sie geben Ihre Reden heimlich zu Protokoll. 
Hinterher stellt man fest, daß von Ihnen die wilde-
sten Angriffe auf die  eigene Regierung zu Protokoll 
gegeben worden sind. 

(Beifall bei der FDP.) 

Das ist der Unterschied. 

Meine Damen und Herren Kollegen, ich will Sie 
nur bitten, daß Sie, die doch mit uns erkannt haben, 
wie wichtig die wirtschaftliche Förderung der Aus-
bildung ist, sich nicht von Augenblickssituationen 
bange machen lassen, die jeweils hervorgezaubert 
werden, wenn man politisch einer Entscheidung aus-
weichen will. Hier geht es doch darum — wie Herr 
Martin mit Recht gesagt hat —, daß wir unseren 
bildungspolitischen Willen unterstreichen und daß 
wir Klarheit auf einem Gebiet schaffen, das in der 
Zukunft viel wichtiger als manches andere sein 
wird, was in diesem Hause von Interessengruppen 
für wichtig gehalten wird. Deshalb bitte ich Sie, nicht 
von vornherein so zu tun, als ob der FDP-Gesetz-
entwurf in diesem wesentlichen Teil nicht verwirk-
licht werden könne. Zunächst muß einmal der Be-
weis erbracht werden, daß die Kritiker dieses Ent-
wurfs recht haben. Ich hoffe, daß ich bei Ihnen Unter-
stützung finde, wenn wir den Versuch machen, zu 
beweisen, daß es so geht, wie wir es uns  in  der Kon-
sequenz vorgestellt haben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, wir haben heute eine 
gute Lesung zum Ausbildungsförderungsgesetz. Es 
besteht kein Zweifel, daß dieses Gesetz noch in die-
ser Legislaturperiode zur Verabschiedung kommen 
kann. Ich teile hier die Meinung des Kollegen West-
phal. Die Tatsache, daß wir heute so weit sind, läßt 
letzten Endes alle diejenigen, die sich schon seit 
Jahren damit befassen, froh sein. Den auf diesem 
Gebiet unermüdlichen Kollegen in unseren Frak-
tionen müssen wir eigentlich sehr dankbar sein. Ich 
nenne hier Frau Pitz-Savelsberg, Frau Freyh, natür-
lich auch Sie, Herr Kollege Moersch, Herrn Rollmann, 
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Josten 
Martin, Westphal usw. Ich glaube also, daß wir tat-
sächlich ein gutes Stück weiter sind. 

Lassen Sie mich noch einige Gedanken kurz zum 
Ausdruck bringen. Die in den von der CDU/CSU-, 
von der SPD- und der FDP-Fraktion eingebrachten 
Gesetzentwürfen bekundete Absicht, die Gewährung 
von Ausbildungsbeihilfen zu vereinheitlichen und 
damit die bisherige Zersplitterung der Rechtsgrund-
lagen zu beseitigen, wurde heute von allen begrüßt 
und wird sicherlich draußen im Lande auch einen 
guten Widerhall finden. Gegen die in den Gesetz-
entwürfen vorgesehenen Regelungen beim Besuch 
wissenschaftlicher und nichtwissenschaftlicher Hoch-
schulen, Akademien, Ingenieurschulen sowie höhe-
ren Fachschulen und gleichartigen Ausbildungsstät-
ten bestehen im Grundsatz keine Bedenken. 

Nun ein wichtiger Hinweis. In diesen Rahmen 
können auch die auf den Besuch dieser Schulen vor-
bereitenden Einrichtungen gehören wie Berufsauf-
bauschulen, Lehrgänge zur Erlernung der Hochschul-
sowie der Fachschul- bzw. Akademiereife und die 
weiterführenden allgemeinen Schulen. Entscheiden-
der Wert ist auf eine gesetzliche Festlegung zu 
legen, daß Ausbildungsförderung nur gewährt wird, 
wenn die Leistungen des Auszubildenden mit zu-
reichender Sicherheit erwarten lassen, daß er das 
Ausbildungsziel auch erreicht. Dies müßte auch für 
den Besuch der vorbereitenden Einrichtungen gelten. 

Ein Wort noch bezüglich der Einbeziehung der 
Berufsfachschulen. Ihre Einbeziehung in die zu för-
dernden Ausbildungsstätten ist im Zusammenhang 
mit §§ 38 und 39 des Arbeitsförderungsgesetzes 
zu sehen, die die Beihilfen für die Ausbildung von 
Lehrlingen in anerkannten Lehr- und Anlernberufen 
regeln. Hierher gehört auch die Bewilligung von Bei-
hilfen für das Praktikum gemäß § 1 Abs. 3 des CDU/ 
CSU-Entwurfs. Wegen des engen Zusammenhangs 
zwischen der betrieblichen Berufsausbildung mit den 
Berufsschulen einerseits und dem Besuch von teil-
weise oder gänzlich die Lehre ersetzenden Berufs-
fachschulen müßte in jedem Fall besonderer Wert 
auf eine Harmonisierung der Beihilfengrundsätze 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz und dem Ausbil-
dungsförderungsgesetz gelegt werden. 

Meine Damen und Herren, die bisher vorliegenden 
Gesetzesvorlagen weisen hier eine erhebliche Un-
gleichheit auf. Darüber wird man im Ausschuß be-
sonders sprechen müssen. So wird z. B. in § 38 des 
Arbeitsförderungsgesetzes die Beihilfe u. a. von der 
Frage abhängig gemacht, ob die Aufbringung der 
erforderlichen Mittel für die Eltern oder Ehegatten 
noch zumutbar ist oder nicht. Eine entsprechende 
Regelung fehlt im Ausbildungsförderungsgesetz. Die 
Vorschriften in der Gesetzesvorlage zur Ausbil-
dungsförderung sehen vielmehr eine wesentlich 
günstigere Regelung vor. Es muß sicherlich unser 
Ziel sein, daß wir für alle Jugendlichen die gleichen 
Voraussetzungen schaffen. Dies wird jedenfalls 
durch die Bestimmungen auch des § 39 Abs. 2 des 
Arbeitsförderungsgesetzes unterstrichen, wonach der 
zu gewährende Förderungsbetrag nicht die vom Ar-
beitgeber im letzten Ausbildungsjahr zu zahlende 
Ausbildungsvergütung übersteigen kann. 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht der 
begrüßenswerten Absicht aller Fraktionen des Hau-
ses, die Ausbildung auf eine einheitliche Rechts-
grundlage zu stellen, ist eine unterschiedliche Rege-
lung der Beihilfengrundsätze für diesen wichtigen 
Bereich nicht vertretbar. Es ist zur Zeit natürlich 
noch nicht durchführbar. Aber, ich glaube, es bietet 
sich hier als Ziel an, in das Ausbildungsförderungs-
gesetz die gesamte Berufsausbildung in anerkannten 
Lehr- und Anlernberufen bis zum Lehrabschluß ein-
zubeziehen. 

Der Kollege Rollmann sagte heute: Was lange 
währt, wird endlich gut. Ich glaube, dazu wollen wir 
alle beitragen. 

Drei Dinge lassen Sie mich noch unterstreichen. 
Frau Pitz-Savelsberg, Sie erwähnten, daß für die Ge-
währung von Beihilfen der Grundsatz der Subsi-
diarität gelten soll. Das möchte ich unterstreichen, 
es ist ein wichtiger Hinweis. Ebenso glaube ich, die 
Beauftragung der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung mit der Durch-
führung des Gesetzes wäre meines Erachtens eine 
gute Lösung. 

Lassen Sie mich abschließen. Hier kommt es also 
hoffentlich nicht zu einem Tauziehen. Ich war vor 
kurzem bei einer Schuleinweihung in Nachtsheim in 
der Eifel. Bei dieser Gelegenheit erlebte ich, wie die 
Jugend in einem Sprechchor u. a. eine Formulierung 
vortrug, die auch für unsere Arbeit gelten kann: Wir 
alle sind in einem Boot; alle sind fähig, alles zu 
bessern. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herrn Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Da der Herr 
Finanzminister etliche Male angesprochen worden 
ist, darf ich einige Feststellungen treffen. 

Erstens handelt es sich bei der Beratung der Ent-
würfe, die wir vornehmen, um Fraktionsentwürfe. 
Es ist nicht unbedingt die Aufgabe des Herrn Bun-
desfinanzministers, dazu von der finanziellen Seite 
her seine Konzeption vorzutragen. 

Zweitens. Ich bin dankbar, daß sich die Fraktionen 
der CDU/CSU und der SPD eine gewisse Beschrän-
kung im Hinblick auf die finanzielle Situation und 
das finanziell Mögliche auferlegt haben. 

Drittens. Herr Kollege Moersch, ich möchte den 
Fraktionsantrag der FDP nicht werten; ich stelle 
nur fest, daß einige Gedanken davon auch vom 
Bundesminister der Finanzen schon ganz offen als 
gut hingestellt worden sind, nur meint er, daß man 
diese Fragen bloß im Zusammenhang mit der gro-
ßen Steuerreform lösen kann, weil sie auch andere 
Probleme, die in diesem Zusammenhang mit ange-
schnitten sind, tangieren. 

(Abg. Moersch: „Nur Mut!", sprach der 
Fuchs zum Hasen!) 
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Parlamentarischer Staatssekretär Leicht 
Viertens. Ich stelle fest, daß sich die Regierung 

natürlich Gedanken über diesen Fragenkomplex 
gemacht hat; sonst hätte sie nicht unter Hintanset-
zung anderer, auch wichtiger politischer Forderun-
gen bei ihren Überlegungen um die mehrjährige 
Finanzplanung ab 1970 in diesen Planungen Mittel 
vorgesehen, um eben dafür etwas zu tun. 

Schließlich eine letzte Bemerkung. Ich habe fest-
zustellen, Frau Kollegin Funcke, oder nur zurecht-
zurücken — oder Herr Moersch, wer es gesagt hat; 
ich habe es nicht mehr recht in Erinnerung —: Die 
Bundesregierung hat die Maßnahmen, die das Par-
lament in der vergangenen Woche beschlossen hat, 
nicht deshalb vorgeschlagen, um sich Mehreinnah-
men zu besorgen, sondern um der Gefahr schwerer 
Veränderungen sowohl im politischen als auch ins-
besondere im wirtschaftlichen Bereich vorzubeugen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich wäre dankbar, wenn man nicht mit einer so 
leichten Bemerkung einen falschen Eindruck auf-
kommen ließe, der bei der Argumentation draußen 
gefährlich für uns werden kann. 

(Abg. Dr. Wuermeling: Sehr gut!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eine Zwischen-
frage von Herrn Westphal? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Bitte! 

Westphal (SPD) : Herr Staatssekretär, nachdem 
wir in diesen Fragen sehr weitgehende Überein-
stimmung feststellen können, darf ich Sie fragen, 
ob Sie zu Ihren Überlegungen im Rahmen der mit-
telfristigen Finanzplanung auch noch diese in Erin-
nerung nehmen würden, die mein Fraktionskollege 
Dr. Möller bei den Beratungen über die mittelfri-
stige Finanzplanung hier vorgetragen hat, als er 
sagte, daß es gut wäre, wenn bei der nächsten Fort-
schreibung zusätzlich wieder daran gedacht würde, 
neue, aufstockende Mittel für die Ausbildungsför-
derung bereitzustellen? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Das ist die Aufgabe 
bei der Fortschreibung der mehrjährigen Finanz-
planung, daß man die politisch primären Akzente, 
die man setzen will, immer neu durchdenken und 
dafür natürlich auch die nötigen Mittel bereitstel-
len muß. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage von Frau Funcke? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ja, bitte schön. 

Frau Funcke (FDP) : Herr Staatssekretär, wären 
Sie bereit zuzugestehen, daß niemand in diesem 
Hause behauptet hat, daß das Gesetz in der vorigen 
Woche in fiskalischen Gründen seinen Ausgangs-
punkt gehabt hat, und sind Sie ebenso bereit, zuzu-

gestehen, daß demnach diese „angenehme" Neben-
wirkung für den Staat eintreten wird, nachdem Sie 
nicht bereit waren, die Altkontrakte von der Be-
steuerung auszunehmen? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Dazu möchte ich 
Ihnen gerade jetzt etwas sagen, gnädige Frau. Sie 
haben die Zahl von 0,9 Milliarden genannt. Der 
Finanzminister hat hier die Zahl von 0,8 Milliarden 
genannt, und er hat von mindestens etwa 300 Mil-
lionen DM gesprochen — auch der Wirtschaftsmini-
ster —, die notwendig würden zum Ausgleich von 
Auswirkungen der Maßnahmen, die wir getroffen 
haben. Dann bleiben 0,5 Milliarden DM übrig, und 
Sie sind sachverständig genug — das weiß ich —, 
um zu wissen, daß wir auch einen gewissen Ausfall 
im Bereich der Einkommen- und Körperschaftsteuer 
einkalkulieren müssen. Wie hoch er sein wird, kann 
ich Ihnen nicht sagen, aber er wird einen wesent-
lichen Teil des noch verbleibenden Restes wegneh-
men. 

Ein letztes. Ich weiß nicht, ob Sie die neuen 
Steuerschätzungen kennen. Ich nehme aber an, daß 
Sie die Gelegenheit hatten, Sie zu lesen. Diese 
neuen Steuerschätzungen besagen für das Jahr 
1969, daß der Bund — unter Einschluß dieser Maß-
nahmen — mit einem Mehraufkommen von rund 
320 Millionen DM zu rechnen hat. Wenn Sie berück-
sichtigen, daß wir davon 300 Millionen DM brau-
chen, um bestimmte Maßnahmen durchzuführen, 
wissen Sie, was nach den neuesten Steuerschätzun-
gen für 1969 für den Bund an Mehr übrigbleibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Minister für Familie und Jugend, Frau Brauk-
siepe. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Frau Brauksiepe, Bundesminister für Familie 
und Jugend: Herr Präsident! Meine Damen und 
meine Herren! Ich wollte mir nur drei bis vier 
Minuten ausbitten; denn die reichen aus, um zum 
Ausdruck zu bringen, wie dankbar ich bin, daß wir 
diese Gemeinsamkeit in erster Runde erreicht haben. 
Wissen Sie, wenn man lange genug in diesem 
Hause arbeitet, erlebt man es nicht oft, daß bei der 
Einbringung von drei Gesetzentwürfen schon in der 
ersten Besprechung eine so grundlegende Überein-
stimmung da ist; und wenn man lange genug hier 
ist, erlebt man es nicht oft, daß am Freitagmittag 
Kollegen um einer wichtigen Sache willen so wun-
derbar über 1 Uhr hinaus aushalten. Wohl erleben 
wir es oft, daß die Bank dort leer bleibt, obschon 
wir uns gewünscht hätten, es wäre manch einer 
dabei; denn das ist sehr entscheidend. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU. — Abg. 
Dr. Wuermeling: Da sind die Länder zu

-

ständig!) 

Ich muß noch etwas sagen: Ich bin sehr glück-
lich darüber, Frau Freyh, daß Sie zumindest — die 
Zeit hat nicht mehr zugelassen — die tiefe Relation 
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zwischen Bildungsstand und Wirtschaftswachstum 
zum Ausdruck gebracht haben. Das ist eine Sache, 
über die wir uns sehr, sehr stark Rechenschaft ge-
ben müssen, wenn wir auf die Zukunft hin konzi-
pieren und die Politik als planende Gestaltung der 
Zukunft verstehen. Ich bin also froh, daß Sie die-
sen tiefen Hintergrund zumindest eben angeleuchtet 
haben, denn er gehört dazu. 

Diese Stunde sollte uns, meine Freunde, an sich 
glücklich machen. Wir erleben, daß wir in unserem 
Staat mit so vielen Begabten vor allem die Hoch-
begabten und die sogenannten Eierköpfe mit ihren 
Königskarrieren immer und überall sichtbar ma-
chen. Was aber machen diese Hochbegabten, wenn 
nicht unten in dieser Pyramide die breite Schicht 
der ganz einfach gescheiten Menschen auch mit in 
die Zubringerarbeit genommen wird? Und eben das 
kündigt sich hier an. 

Mir bleibt also in der dritten Minute nichts an-
deres, als all jenen zu danken, die doch noch dafür 
gesorgt haben, daß das auf den Tisch kommt; und 
Sie haben gesehen, mit welcher Wachsamkeit die 
betroffenen und die betreffenden Mitglieder des 
Familienministeriums hier jede Aussage verfolgt 
haben. Mir bleibt nur die Zusicherung an Sie, meine 
Damen und meine Herren Kollegen, daß ich per-
sönlich mit allen Mitarbeitern meines Hauses mit 
voller Kraft in die Ausschußarbeit hinein das geben 
werde; was wir zu geben vermögen, auf daß sich 
erfüllt, was man in dieser Stunde zum Ausdruck 
brachte, daß eine Stufe doch noch realisiert wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Keine Wortmel-
dungen mehr? 

(Abg. Frau Funcke: Nur zur Überweisung!) 

— Zur Überweisung? Darf ich vorschlagen, Frau 
Kollegin, daß ich die Überweisungsvorschläge ein

-

zeln vornehme und daß Sie sich dann dazu äußern. 

Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur 
Überweisung. Ich habe festgestellt, daß Überein-
stimmung darüber besteht, daß die Federführung 
vom Ausschuß für Familien- und Jugendfragen 
übernommen wird. — Keine abweichende Meinung 
dazu. 

Der Ausschuß für Arbeit soll mitberatend sein. 
Besteht Übereinstimmung? 

(Zustimmung.) 

Es besteht Übereinstimmung. 

Der Kulturausschuß soll mitberatend sein. Besteht 
Übereinstimmung? — Das ist der Fall. 

Der Haushaltsausschuß soll nach § 96 der Ge-
schäftsordnung beteiligt sein. Besteht auch darin 
Übereinstimmung? — Es besteht Übereinstimmung. 

Der Finanzausschuß soll jetzt nicht, wie vom Älte-
stenrat vorgeschlagen, mitberatend, sondern gutacht-
lich eingeschaltet werden. Dazu Frau Kollegin 
Funcke. 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Soweit es die Entwürfe der CDU/ 
CSU und der SPD angeht, wäre das sicherlich rich-
tig. Soweit es aber den Entwurf der FDP angeht, 
können wir den Finanzausschuß nicht nur gutacht-
lich einschalten, sondern müssen ihn mitberatend 
sein lassen. Denn es geht hier ja um grundsätzliche 
steuerrechtliche Bestimmungen, und ich glaube, nie-
mand in diesem Hause wird der Meinung sein, daß 
dies nicht in den Finanzausschuß gehört. 

Ich bitte daher, wenigstens den Entwurf der FDP 
auch dem Finanzausschuß zur Mitberatung zu über-
weisen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Ich habe den 
Eindruck, daß es nicht zweckmäßig wäre, eine der 
drei Vorlagen zur Mitberatung an den Finanzaus-
schuß zu überweisen; wenn, dann alle drei, nicht 
wahr. — Gibt es Widerspruch gegen den Antrag der 
FDP? 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ja, nur gutacht

-

lich!) 

— Dagegen gibt es Widerspruch. Ich glaube, wir 
brauchen nicht darüber zu reden; wir stimmen ab. 
Wer den Finanzausschuß als mitberatenden einschal-
ten will, gebe das Zeichen. Danke. — Gegenprobe! 
— Damit ist entschieden, daß der Finanzausschuß für 
die drei Entwürfe gutachtlich eingeschaltet wird. — 
Damit ist die Überweisung erfolgt. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu den Änderungen und Ergänzun-
gen des Abkommens über den Internationa-
len Währungsfonds, die das Direktorium des 
Fonds im Bericht vom April 1968 dem Vor-
sitzer des Gouverneursrats des Fonds vorge-
legt und die der Gouverneursrat bis zum 
31. Mai 1968 genehmigt hat 
— Drucksache V/3338 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wirt

-

schaft und Mittelstandsfragen (15. Ausschuß) 
— Drucksache V/3567 —
Berichterstatter: Abgeordneter Regling 
(Erste Beratung 190. Sitzung) 

Wird das Wort in der zweiten Beratung ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich rufe die Arti-
kel 1 bis 6 sowie Einleitung und Überschrift auf. 
Wer zustimmen will, gebe das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz im 
ganzen zustimmen will, möge sich erheben. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige 
Annahme fest. 



10972 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Freitag, den 6. Dezember 1968 

Vizepräsident Mommer 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des vom Bundes

-

rat eingebrachten Entwurfs eines Fünften Ge

-

setzes zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes 
— Drucksache V/2528 — 

Schriftlicher Bericht des Innenausschusses (6. 
Ausschuß) 

— Drucksache V/3568 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Wörner 

(Erste Beratung 171. Sitzung) 

Ich eröffne die zweite Beratung. — Ich rufe die 
Artikel I und II auf. Wer zustimmen will, gebe das 
Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Artikel I 
und II sind angenommen. 

Es liegt ein Änderungsantrag der Abgeordneten 
Schmitt-Vockenhausen und Genossen auf Um-
druck 546, betreffend Einfügung eines Art. II a, *) 
vor. Soll dieser Antrag begründet werden? — Herr 
Brück! 

Brock (Köln) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die mit Antrag 
Umdruck 546 beantragte Änderung ist notwendig, 
damit wir nicht ab 1. Januar eine Gesetzeslücke 
haben. In einem Gesetz, das noch auf uns zukommt, 
ist diese Sache wieder enthalten. Dieses Gesetz 
wird aber nicht früh genug vorliegen. Deshalb ha-
ben wir hier die Bestimmungen vorgezogen. Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dem Antrag zu

-

stimmen könnten, damit zusätzliche Schwierigkeiten 
vermieden werden. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort wird 
weiter nicht gewünscht. Wir stimmen ab über den 
Änderungsantrag Umdruck 546 Ziffer 1. Wer zu-
stimmen will, gebe das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Der Änderungsantrag 
ist angenommen. Damit ist ein Art. II a eingefügt. 

In Konsequenz dieses Beschlusses muß Art. III 
die unter Ziffer 2 des Antrags Umdruck 546 bean-
tragte geänderte Fassung erhalten. Wer dem Art. III 
in dieser neuen Fassung sowie der Einleitung und 
Überschrift zustimmen will, gebe das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Wer dem Gesetz als Ganzem zustimmen will, möge 
sich erheben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist einstimmig angenommen. 

Wir müssen noch über die Punkte I und II des 
Ausschußantrages abstimmen. Wer diesen beiden 
Punkten zustimmen will, gebe das Handzeichen. 

*) Siehe Anlage 2  

— Gegenprobe! - Enthaltungen? — Der Antrag 
des Ausschusses ist angenommen. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über den Abschluß der Sammlung 
des Bundesrechts 
— Drucksache V/3227 — 

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(12. Ausschuß) 

— Drucksache V/3538 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Reischl 
(Erste Beratung 191. Sitzung) 

Das Wort in der zweiten Beratung wird nicht 
gewünscht. Wer den §§ 1 bis 5 sowie der Einleitung 
und der Überschrift zustimmen will, gebe das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer dem Gesetz 
als Ganzem zustimmen will, möge sich erheben. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das Gesetz 
ist einstimmig angenommen. 

Punkt 23: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung ,eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu der Vereinbarung vom 23. Au-
gust 1967 zwischen der Regierung der Bun-
desrepublik Deutschland und dem schweize-
rischen Bundesrat zur Durchführung des Ab-
kommens vom 25. Februar 1964 über Soziale 
Sicherheit 
— Drucksache V/3151 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik (18. Ausschuß) 

— Drucksache V/3540 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Riegel (Göp-
pingen) 

(Erste Beratung 191. Sitzung) 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. 

Wer den Art. 1 bis 3, der Einleitung und der 
Überschrift zustimmen will, gebe das Zeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz 
im ganzen zustimmen will, möge sich erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun

-

desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
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Gesetzes zu dem Abkommen vom 14. Septem-
ber 1963 über strafbare und bestimmte andere 
an Bord von Luftfahrzeugen begangene Hand-
lungen 

- Drucksache V/3266 — 

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(12. Ausschuß) 

— Drucksache V/3553 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Arndt 
(Hamburg) 

(Erste Beratung 191. Sitzung) 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer den Art. 1 bis 3, 
der Einleitung und der Überschrift zustimmen will, 
gebe das Zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz 
im ganzen zustimmen will, möge sich vom Platz 
erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Durchführung einer Repräsentativstatistik der 
Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikro-
zensus) 

— Drucksache V/3169 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/3560 —

Berichterstatter: Abgeordneter Windelen 

b) Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(6. Ausschuß) 
— Drucksache V/3543 —

Berichterstatter: Abgeordneter Gertzen 
(Erste Beratung 187. Sitzung) 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer den Art. 1 bis 3, 
der Einleitung und der Überschrift zustimmen will, 
gebe das Zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz im 
ganzen zustimmen will, möge sich vom Platz er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Maßnahmen zur Siche-
rung der Altölbeseitigung (Altölgesetz) 
— Drucksachen V/3075, V/3286, V/3376 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wirt

-

schaft und Mittelstandsfragen (15. Ausschuß) 

— Drucksache V/3573 —
Berichterstatter: Abgeordneter Opitz 
(Erste Beratungen 183. und 191. Sitzung) 

Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Abgeord-
neter Opitz. 

Opitz (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Bei der Drucklegung 
zum Schriftlichen Bericht ist ein Irrtum unterlaufen; 
man kann auch sagen: dem Berichterstatter ist ein 
Irrtum passiert. 

Auf Seite 9 des Schriftlichen Berichts muß es in 
§ 13 Abs. 1 bei der Verweisung statt „§ 7 Abs. 3 
Satz 2" richtig heißen: „§ 6 Abs. 3 Satz 2". Ich 
bitte, den Bericht so zu korrigieren. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Wir haben die 
Berichtigung zur Kenntnis genommen. 

Ich rufe zur zweiten Beratung auf. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer den §§ 1 bis 13 — mit 
der Berichtigung des § 13 —, der Einleitung und 
der Überschrift zustimmen will, gebe das Zeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 

Keine Wortmeldungen. Wer dem Gesetz im ganzen 
zustimmen will, möge sich vom Platz erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. 

Ich rufe den Zusatzpunkt zu unserer Tagesord-
nung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 17. Januar 
1966 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Republik Österreich über Für-
serge und Jugendwohlfahrtspflege 
— Drucksache V/3474 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik (18. Ausschuß) 

— Drucksache V/3599 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Franz 
(Erste Beratung 194. Sitzung) 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. 

Wer den Art. 1 bis 4, der Einleitung und der 
Überschrift zustimmen will, gebe das Zeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle ein-
stimmige Annahme fest. 

Wir treten ein in die 

dritte Beratung 

Keine Wortmeldungen. — Wer dem Gesetz im gan

-

zen zustimmen will, möge sich erheben. — Die Ge- 
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genprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. 

Damit sind die Punkte mit zweiten und dritten 
Beratungen erledigt. 

Ich rufe dann Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der FDP 
betr. Fettgehalt der Milch 
— Drucksache 1(/3091 — 

Das Wort zur Begründung hat Herr Abgeordneter 
Logemann, der sicher ganz zeitbewußt reden wird. 

Logemann (FDP) : Herr Präsident, ich möchte 
beide Anträge, auch den unter Punkt 28 der Tages-
ordnung, begründen. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Ich rufe dann 
auch den Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der FDP 
betr. Schulmilch 
— Drucksache V/3092 — 

Logemann (FDP) : Meine Damen und Herren, 
gestatten Sie mir bitte, zwei die Milch betreffende 
Anträge kurz zu begründen. 

Ich habe den Eindruck, daß die Milch bei meinen 
landwirtschaftlichen Berufskollegen durch die lange 
Debatte zum Ausbildungsförderungsgesetz schon 
sauer geworden ist; sie sind nämlich nicht mehr an-
wesend. Dafür sind Sie aber als Verbraucher da, 
und ich hoffe, daß Sie Milchverbraucher sind. Um 
die geht es eigentlich bei meinem Antrag. 

Meine Damen und Herren, in unserem Antrag 
verlangen wir eine Auffettung der Trinkmilch von 
3 auf 3,5 %. Nun ist dieser Antrag aber schon im 
Juni dieses Jahres gestellt worden, liegt also be-
reits lange zurück. In der Zwischenzeit ist durch 
eine Verordnung der Regierung der Fettgehalt der 
Trinkmilch jedoch schon von 3 auf 3,3 % erhöht 
worden. Die Regierung ist also unseren Vorstellun-
gen bis etwa zur Hälfte des Weges gefolgt. 

Wir sind der Meinung — das war auch unsere 
Überlegung bei der Einbringung dieses Antrags —, 
daß eine Erhöhung des Fettgehalts der Milch 
eigentlich seit Jahren überfällig war. Es ist doch 
in der Tat so, daß der Durchschnittsfettgehalt der 
Milch in unseren Nachbarländern schon seit Jahren 
3,5 Prozent beträgt, in Dänemark z. B., wo man neben 
Milch noch sehr viel Sahne verbraucht, sogar 3,8 
Prozent. Wir hätten eigentlich Grund, an dem lan-
gen Zögern der Regierung Kritik zu üben; aber das 
will ich heute nicht mehr tun. Sie hat mit der Ent-
scheidung für 3,3 % zu lange gezögert. 

Meine Damen und Herren, Trinkmilch mit 3 % 
Fettgehalt war eigentlich eine Milch, die nur in Not-
zeiten ihre Berechtigung hatte. Diese 3 % Fettge-
halt waren seinerzeit kriegsbedingt. Das stammt 
noch aus den Jahren des Mangels. Wir waren etwas 
über die Kritik der deutschen Verbraucherorganisa-
tionen überrascht, als die Regierung den Fettgehalt 
der Trinkmilch erhöhte. 

Ich bin in der angenehmen Situation, heute sagen 
zu können, daß ich mich in Übereinstimmung mit 
unserem Landwirtschaftsminister Höcherl befinde. 
Ich weiß nicht, ob auch bei ihm die Milch sauer 
geworden ist; er ist heute jedenfalls nicht da. Er hat 
nämlich auf dem Deutschen Milchhandelstag in  Essen 
im September dieses Jahres — unser Antrag ist, wie 
gesagt, im Juni eingebracht worden — erklärt, er 
sei der Meinung, man müsse den Fettgehalt so weit 
erhöhen, daß der natürliche Fettgehalt der Milch 
erreicht werde. Auch meine Freunde und ich sind der 
Meinung, daß man bei der Milch der Natur nicht so 
viel ins Handwerk pfuschen sollte. Denn die Milch 
kann doch eigentlich nichtbesser sein, als wenn sie 
direkt von der Kuh kommt. Ich unterstütze also den 
Herrn Minister durchaus in seiner Auffassung, daß 
der natürliche Fettgehalt angestrebt werden sollte. 

Ich bedauere, meine Damen und Herren, daß man 
das bei einem so wichtigen Volksnahrungsmittel 
wie der Milch überhaupt noch besonders heraus-
stellen muß. In der Zwischenzeit haben wir fest-
stellen können, daß der Verbraucher — das können 
wir nachweisen — die Auffettung der Trinkmilch 
durch entsprechenden Mehrverbrauch honoriert hat. 
In .der Tat ist — darauf ist in den letzten Tagen in 
„AGRA-EUROPE" hingewiesen worden — trotz der 
Erhöhung des Fettgehalts der Trinkmilch das Gegen-
teil von dem eingetreten, was die Organisationen 
der Verbraucherverbände behauptet haben. 

(Abg. Röhner: Sehr richtig!) 

Der Verbrauch von Trinkmilch ist in der Bundes-
republik nicht zurückgegangen, sondern gestiegen. 

Meine Damen und Herren, noch ein Hinweis. 
Wenn wir die Preise der  Trinkmilch in  der Bundes-
republik und in anderen Ländern vergleichen, stellen 
wir fest, daß bei uns heute ein Liter Trinkmilch in 
der Flasche 66 Pfennig kostet; in Belgien und 
Holland kostet dieselbe Menge Milch schon lange 
66 Pfennig,  in  Frankreich kostet sie 68 Pfennig, in 
Italien kostet sie sogar 76 Pfennig und in England 
74 Pfennig. 

Wir wollen uns bemühen, mit unserem Antrag zu 
erreichen, daß der 'Fettgehalt der  Milch dem natür-
lichen Fettgehalt näherkommt. Ich hoffe, daß uns das 
gelingt. 

Nun eine Bemerkung zu dem zweiten Antrag, in 
dem wir die Bundesregierung auffordern, Mittel für 
die Einführung verbilligter Schulmilch zur Verfügung 
zu stellen. Auch in diesem Punkt befinde ich mich in 
Übereinstimmung mit unserem Landwirtschafts-
minister, der schon auf dem von mir erwähnten 
Milchhandelstag in Essen u. a. gesagt hat: 

Ich werde neue Formen für eine Reorganisa-
tion einer Schulmilchspeisung entwickeln. Der 
Milchhandel könnte mit seiner Anpassungsfähig-
keit dabei eine entscheidende Rolle spielen. Ich 
rechne sehr auf seinen Rat. 

Nun kommt etwas sehr Wichtiges: 

Die EWG-Grundverordnung sieht als nationale 
Maßnahme schon die Möglichkeit vor, Mittel 
für ein Schulmilchfrühstück bereitzustellen. 
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Logemann 
Wir müssen feststellen, daß trotz dieser positiven 

Stellungnahme des Ministers auf dem Milchhandels-
tag im September keine Mittel für die Einführung 
der Schulmilchspeisung im Etat eingesetzt worden 
sind. Mir ist auch nichts über eine Initiative des 
Ministers in Brüssel in Richtung Schulmilchspeisung 
bekanntgeworden. 

Ich weiß, daß die Weiterführung der Schulmilch-
speisung 1966 an den Schwierigkeiten zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden scheiterte. Der Bund 
sollte aber trotzdem versuchen, Schrittmacher für 
die Wiedereinführung der Schulmilchspeisung zu 
sein. 

(Abg. Dorn: Sehr gut!) 

Ich bin der Meinung, daß das Schulmilchfrühstück, 
auch wenn das Masseneinkommen ständig steigt, für 
die Gesundheit unserer Kinder ein sehr wertvoller 
Beitrag sein könnte. Dabei haben wir als Milch-
erzeuger natürlich auch die Hoffnung — jung ge-
wohnt, alt getan —, daß wir damit gleichzeitig zu 
einer Erhöhung des Trinkmilchverbrauchs kommen. 

In anderen Ländern gibt es ein Schulmilchfrüh-
stück seit Jahren. Ich nenne hier nur Australien, Bel-
gien, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Holland, 
Luxemburg, Neuseeland, Österreich, Schweden, 
Schweiz, Sowjetunion, Spanien, USA, und neuer-
dings geben sogar die Polen den Kindern kostenlos 
ein Schulmilchfrühstück. 

(Abg. Dr. Hammans: Welch ein Glück, daß 
er die Staaten der USA nicht einzeln auf

-

geführt hat!) 

Meine Damen und Herren, mit unserem Antrag 
auf Wiedereinführung dieses Schulmilchfrühstückes, 
also auf Wiedereinführung einer Verbilligung von 
Vollmilch, überfordern wir den Etat finanziell kei-
neswegs. Uns geht es darum, daß wir für die Ver-
billigung von Vollmilch Mittel ausgeben, bevor diese 
Milch zu Butter wird. So kann man, ohne den Etat 
zu überfordern, solche Möglichkeiten durchaus 
realisieren. 

Meine Damen und Herren, die Verbilligung des 
Schulmilchfrühstücks bleibt trotz mehr Wohlstand 
und trotz Steigerung der Masseneinkommen not-
wendig. Ich habe hier statistische Unterlagen, die 
besagen, daß noch immer sehr viele Kinder mit nüch-
ternem Magen zur Schule gehen. Wir sollten uns 
bemühen, allen Schulkindern täglich wenigstens 
einen Viertelliter Vollmilch verbilligt zur Verfügung 
zu stellen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort wird 
nicht gewünscht. Nach dem Vorschlag des Ältesten-
rates sollen die Anträge auf Drucksache V/3091 und 
V/3092 dem Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, der Antrag auf Druchsache V/3092 
außerdem dem Haushaltsausschuß gemäß § 96 der 
Geschäftsordnung überwiesen werden. — Dem wird 
nicht widersprochen. Es ist so beschlossen. 

Dann rufe ich Punkt 29 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Moersch, Dr. Bucher, Frau Dr. Diemer-Nico

-

laus, Mertes, Dr. Rutschke und der Fraktion 
der FDP 

betr. Einrichtung eines deutschen Philosophie

-

Archivs im Ludwigsburger Schloß 
— Drucksache V/3343 — 

Das Wort wird nicht gewünscht. — Nach dem 
Beschluß des Ältestenrates soll der Gesetzentwurf 
dem Ausschuß für Wissenschaft, Kulturpolitik und 
Publizistik und dem Haushaltsausschuß gemäß § 96 
der Geschäftsordnung überwiesen werden. — Dem 
wird nicht -widersprochen. Es ist so beschlossen. 

Punkt 31: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Damm, Prinz von Bayern, Berkhan, Jung, Dr. 
Schulze-Vorberg und Genossen 

betr. Personallage des Flugsicherungs-Kon-
trolldienstes 
— Drucksache V/3437 — 

Zur Begründung hat das Wort Herr Abgeordneter 
Damm. 

(Abg. Damm: Mit Rücksicht auf die Ge

-

schäftslage verzichte ich auf die Begrün

-

dung! — Beifall.) 
— Vielen Dank. 

Nach dem Beschluß des Ältestenrates soll der 
Gesetzentwurf dem Verkehrsausschuß — federfüh-
rend — sowie dem Innenausschuß überwiesen wer-
den. 

Hier war ein Zweifel aufgetaucht. Es gibt eine 
interfraktionelle Verständigung darüber, daß nicht 
der Verkehrsausschuß, sondern der Innenausschuß 
die Federführung übernehmen soll und der Ver-
kehrsausschuß mitberatend tätig werden soll. — 
Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 32: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für das Bundesvermögen (23. Aus-
schuß) über den Entschließungsantrag der 
Fraktion der FDP zur dritten Beratung des 
Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1968 

hier: Einzelplan 24 — Geschäftsbereich des 
Bundesschatzministers 
— Umdruck 412, Drucksache V/3287 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Frerichs 

Das Wort zu dem Ausschußantrag wird nicht ge-
wünscht. Wer zustimmen will, gebe das Zeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Ausschußan-
trag ist angenommen. 

Ich rufe Punkt 34 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Haus-
haltsausschusses (13. Ausschuß) über den von 
der Fraktion der FDP zur dritten Beratung 
des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1968 ein-
gebrachten Entschließungsantrag 
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Vizepräsident Mommer 
hier: Einzelplan 10 — Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten 
— Umdruck 409, Drucksache V/3318 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Röhner 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Antrag 
des Ausschusses zustimmen will, gebe das Zeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Ausschuß-
antrag ist angenommen. 

Ich rufe den Punkt 35 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über den Bericht 
der Bundesregierung 

betr. Gesamtfinanzierung der Olympischen 
Spiele 1972 
— Drucksachen V/2796, V/3484 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Müller (Mül-
heim) 

Das Wort zu einer Erklärung hat Herr Abgeord-
neter Müller (Mülheim) . 

Müller (Mülheim) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Innenausschuß hatte die 
Bundesregierung unter Ziffer 2 b) des Antrags, der 
als Drucksache vorliegt, ersucht, bis zum 31. De-
zember 1968 erneut über den Stand der Vorberei-
tungen und über die Gesamtfinanzierung der Olym-
pischen Spiele 1972 zu berichten. 

Der Innenausschuß bittet Sie, seinem Beschluß 
zu folgen, diese Frist bis zum 31. Januar 1969 zu 
verlängern. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Sie haben den 
Antrag gehört. — Dem Antrag wird nicht wider-
sprochen. Dann ist die Änderung im Sinne des Be-
richterstatters erfolgt. 

Wer dem Antrag des Ausschusses in dieser Fas-
sung zustimmen will, gebe das Zeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe Punkt 36 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen' Berichts des Aus-
schusses für Arbeit (19. Ausschuß) über den 
Antrag der Fraktion der SPD 

betr. Vorlage eines Betriebsärztegesetzes 
— Drucksache V/2500, V/3511 — 
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Schroe-
der (Detmold) 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Antrag 
des Ausschusses zustimmen will, gebe das Zeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
angenommen. 

Ich rufe dann die Punkte 38 bis 42 der Tages-
ordnung auf: 

38. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Sozialpolitik (18. Ausschuß) über 
den von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschlag der Kommission 

der EWG für eine Verordnung des Rates über 
die Feststellung der Anhänge zur Verord-
nung Nr. ... des Rates über die Anwendung 
der Systeme der sozialen Sicherheit auf Ar-
beitnehmer und deren Familien, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern 
— Drucksachen V/3209, V/3541 —
Berichterstatter: Abgeordneter Langebeck 

39. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Sozialpolitik (18. Ausschuß) über 
den von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschlag der EWG für 
eine Verordnung des Rates über die Anwen-
dung der Systeme der sozialen Sicherheit 
auf Arbeitnehmer und deren Familien, die 
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan-
dern 
— Drucksachen V/3208, V/3542 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Exner 

40. Beratung des Schriftlichen Berichts des Ver-
kehrsausschusses (20. Ausschuß) über den von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der Kommission der EWG 
für eine Verordnung des Rates betreffend die 
Einführung einer einheitlichen und ständigen 
Buchführung über die Ausgaben für die Ver-
kehrswege des Eisenbahn-, Straßen- und Bin-
nenschiffsverkehrs 
— Drucksache V/3207, V/3528 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Fellermaier 

41. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft und Mittelstandsfra-
gen (15. Ausschuß) über die von der Bundes-
regierung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schläge der Kommission für 

eine Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für 
Kristallglas 

eine Richtlinie des Rats zur Änderung der 
Richtlinie des Rats vom 27. Juni 1967 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften für die Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe 

eine Richtlinie des Rats für die Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend die technischen Sicherheitsmaß-
nahmen beim Bau und Betrieb von Ölfernlei-
tungen 

eine Verordnung (EWG) des Rats zur Ände-
rung der Verordnung Nr. 800/68 hinsichtlich 
der tariflichen Bezeichnung der aus den asso-
ziierten afrikanischen Staaten und Madagas-
kar oder den überseeischen Ländern und Ge-
bieten eingeführten Stärke 

eine Verordnung des Rates über die Ände-
rung des vertragsmäßigen Zollsatzes des Ge-
meinsamen Zolltarifs für Gewebe aus Seide 
oder Schappeseide der Tarifstelle 50.09 C II 

eine Verordnung des Rates über die zeitwei-
lige vollständige Aussetzung der autonomen 
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Vizepräsident Mommer 

Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für 
Acrylnitril, monomer, der Tarifnr. ex 29.27 
und für Schaf- und Lammleder, ausgenommen 
Leder der Tarifnrn. 41.06 bis 41.08, anderes 
Leder, nur gegerbt, der Tarifstelle 41.03 B I 
— Drucksachen V/3124, V/3215, V/3271, 
V/3276, V/3465, V/3466, V/3566 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Serres 

42. Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über die von der 
Bundesregierung vorgelegten Entwürfe der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten für 

eine Verordnung des Rates zur Änderung 
der Dienstbezüge der Beamten und der son-
stigen Bediensteten der Europäischen Ge-
meinschaf ten  

eine Verordnung des Rates zur Änderung 
der Berichtigungskoeffizienten für die 
Dienst- und Versorgungsbezüge der Beam-
ten 

eine Verordnung des Rates zur Festlegung 
der Höhe der in Anhang VII Artikel 4 a) 
des Statuts der Beamten vorgesehenen vor-
übergehenden Pauschalzulage 

eine Verordnung des Rates zur Verlänge-
rung der Gewährung der in Anhang VII 
Artikel 4 a) des Statuts der Beamten vorge-
sehenen vorübergehenden Pauschalzulage 

— Drucksachen V/3357, V/3570 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen 

Es handelt sich hier um Berichte der Ausschüsse 
über Vorschläge der Kommission der EWG bzw. der 
Europäischen Gemeinschaften. 

Das Wort zu diesen Berichten wird nicht ge-
wünscht. Dann können wir über diese Anträge ge-

meinsam abstimmen. — Dem wird nicht widerspro-
chen. Wer den Anträgen zustimmen will, gebe das 
Zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe dann Punkt 43 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für das Bundesvermögen (23. Aus-
schuß) über den Antrag des Bundesministers 
der Finanzen 

betr. Veräußerung einer Teilfläche des ehe-
maligen Flugplatzes Köln-Ostheim an die 
Stadt Köln 
— Drucksache V/3331, V/3561 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Strohmayr 

Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen will, 
gebe das Zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Der Antrag ist angenommen. 

Ich rufe den letzten Punkt der Tagesordnung auf, 
Punkt 44: 

Beratung des Antrags des Bundesministers der 
Finanzen 
betr. Veräußerung von Teilflächen des Stand

-

ortübungsplatzes Hameln an die Stadt Hameln 
— Drucksache V/3556 — 

Der Antrag soll an den Ausschuß für das Bundes-
vermögen überwiesen werden. — Kein Widerspruch. 
Es ist so beschlossen. 

Dann sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich 
danke denen, die hier sind, fürs Ausharren. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Mittwoch, den 11. Dezember, 9.00 Uhr, 
ein. 

Ich schließe die Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 13.56 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Frau Albertz 6. 

	

12. 
Dr. Arndt (Berlin/Köln) 6.

	

12. 
Dr. Arndt (Hamburg) 7.

	

12. 
Dr. Arnold 6. 

	

12. 
Dr.-Ing. D. h. c. Balke 6.

	

12. 
Bauer (Würzburg) ** 7.

	

12. 
Behrendt * 6. 	12. 
Bewerunge 6. 	12. 
Dr. Birrenbach 6. 	12. 
Blumenfeld 6. 	12. 
Brand 6. 	12. 
Dr. Burgbacher 6. 	12. 
Corterier* 6. 	12. 
van Delden 6. 	12. 
Dichgans* 6. 	12. 
Dr. Dittrich* 6. 	12. 
Dröscher * 6. 	12. 
Frau Eilers 6. 	12. 
Ertl 6. 	12. 
Graaff 6. 	12. 
Dr. Gradl 6. 	12. 
Gscheidle 6. 	12. 
Haage (München) 6. 	12. 
Hahn (Bielefeld) 21. 	12. 
Hamacher 31. 	12. 
Hauck 6. 	12. 
Dr. Heck 9. 	12. 
Frau Herklotz 6. 	12. 
Illerhaus* 6. 	12. 
Killat 6. 	12. 
Frau Kleinert 15. 	1. 1969 
Koenen (Lippstadt) 6. 	12. 
Dr. Kopf 6. 	12. 
Krammig 6. 	12. 
Frau Dr. Krips 6. 	12. 
Kulawig* 6. 	12. 
Freiherr von Kühlmann-Stumm 6. 	12. 
Kunze 31. 	12. 
Dr. Lohmar 6. 	12. 
Maucher 6.

	

12. 
Frau Dr. Maxsein 15. 	12. 
Frau  Meermann*** 7.

	

12. 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 6. 	12. 
Dr. von Merkatz ** 6. 	12. 
Metzger * 6. 	12. 
Michels 6. 	12. 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 6. 	12. 
Müller (Aachen-Land) * 6. 	12. 
Ott 6. 	12. 
Pöhler 6. 	12. 
Dr. Pohle 6. 	12. 
Prochazka 6. 	12. 
Rasner 6. 	12. 
Ravens 6. 	12. 
Rawe 6. 	12. 
Frau Renger 6. 	12. 
Riedel (Frankfurt) * 6. 	12. 
Frau Rudoll 6. 	12. 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordneter) 	beurlaubt bis einschließlich 

Scheel 6. 	12. 
Schlee 6. 	12. 
Schmitt (Lockweiler) 6. 	12. 
Schmitt-Vockenhausen 6. 	12. 
Dr. Schober 6. 	12. 
Schultz (Gau-Bischofsheim) 6. 	12. 
Dr. Schulz (Berlin) 14.

	

12. 
Seither 6. 	12. 
Dr. Starke (Franken) * 6. 	12. 
Steinhoff 31. 	12. 
Storm 31. 	12. 
Stücklen 6. 	12. 
Unertl 6. 	12. 
Dr. Wahl** 6. 	12. 
Walter 6. 	12. 
Frau Wessel 15.

	

1. 1969 
Frau Dr. Wex 6.

	

12. 
Wienand 31. 	12. 
Dr. Wilhelmi 7.

	

12. 
Winkelheide 6. 	12. 
Dr. Wörner 6. 	12. 
Wurbs 6. 	12. 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzung des Euro-
pischen Parlaments 
** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Beraten-
den Versammlung des Europarats 

*** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Inter-
parlamentarischen Union 

Anlage 2 	 Umdruck 546 

Änderungsantrag der Abgeordneten Schmitt-
Vockenhausen, Brück (Köln), Schlager, Biechele, 
Falke, Picard, Frieler, Haar (Stuttgart), Spillecke, 
Gertzen, Müller (Mülheim), zur zweiten Beratung 
des vom Bundesrat eingebrachten Entwurfs eines 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Wehrpflichtge-
setzes - Drucksache V/2528 -, V/3568 -. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Es wird folgender Artikel II a eingefügt: 

„Artikel II a 

(1) Für die Zeit vom 1. Januar 1969 bis zum 
31. Dezember 1970 finden § 9 Abs. 3 Nr. 3 der 
Verordnung über die Laufbahnen der Bundesbe-
amten (Bundeslaufbahnverordnung) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. April 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 322), geändert durch die 
Vierte Verordnung zur Änderung der Bundes-
laufbahnverordnung vom 25. September 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 1041), und andere laufbahn-
rechtliche Vorschriften des Bundes, die dem § 9 
Abs. 3 Nr. 3 der Bundeslaufbahnverordnung ent-
sprechen, keine Anwendung. 

(2) Bei einem Beamten, der in der Zeit vom 
1. Januar 1969 bis zum 31. Dezember 1971 aus 
einem Amt in den Ruhestand tritt, das nicht der 
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Eingangsgruppe seiner Laufbahn angehört, und 
der die Dienstbezüge dieses Amtes nicht minde-
stens ein Jahr erhalten hat, sind abweichend von 
§ 109 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz des Bundes-
beamtengesetzes die Bezüge des von ihm zu-
letzt bekleideten Amtes ruhegehaltfähig. Ent-
sprechendes gilt für § 18 Abs. 1 Satz 1 des Sol-
datenversorgungsgesetzes." 

2. Artikel III erhält folgende Fassung: 

„Artikel III 

Inkrafttreten 

Artikel I und II treten am Tage nach der Ver-
kündung dieses Gesetzes, Artikel II a tritt am 
1. Januar 1969 in Kraft. 

Bonn, den 5. Dezember 1968 

Schmitt-Vockenhausen und Genossen 

Anlage 3 

Schriftliche Begründung 

des Abgeordneten Moersch (FDP) zu Punkt 19 a der 
Tagesordnung. 

Einleitung 

1. Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregie-
rung mit Beschluß vom 8. April 1959 ersucht, „mög-
lichst bald den Entwurf eines umfassenden Gesetzes 
über die Gewährung von Berufsausbildungs- und 
Erziehungsbeihilfen für Kinder und Jugendliche 
aus öffentlichen Mitteln vorzulegen, das Anspruch 
und Leistung regelt und eine Vereinheitlichung des 
bisherigen Leistungsrechts bringt". Diesem Ersu-
chen glaubte die Bundesregierung aus mannigfalti-
gen, von ihr im Bericht über den Stand der Maß-
nahmen auf dem Gebiet der individuellen Förde-
rung von Ausbildung und Fortbildung (Drucksache 
V/1580) dargelegten Gründen, nicht nachkommen 
zu können. Der von der SPD-Fraktion am 17. Mai 
1962 eingebrachte Initiativentwurf eines Gesetzes 
über Ausbildungsförderung (Drucksache IV/145) ist 
in der 4. Legislaturperiode des Deutschen Bundes-
tages nach der ersten Lesung den Ausschüssen über-
wiesen worden. Eine zweite und dritte Lesung fand 
jedoch deshalb nicht statt, weil inzwischen nicht 
nur gegenüber dem SPD-Entwurf, sondern auch 
gegenüber Referentenentwürfen für ein Ausbil-
dungsbeihilfegesetz des Bundesministers für Familie 
und Jugend von einzelnen Ländern verfassungs-
rechtliche Bedenken geäußert worden waren. 

Auf Grund dieser Sachlage bemühte sich nun die 
Bundesregierung um ein Verwaltungsabkommen 
zwischen Bund und Ländern. In diesem Bestreben 
wurde die Bundesregierung auch zeitweilig von 
der SPD unterstützt mit der Intention, daß es bes-
ser sei, diese als gar keine Lösung zu erreichen. 
Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit, 
der Zweckmäßigkeit und Praktikabilität wurden da-
bei zurückgestellt. Die zu diesem Zweck zwischen 
Bund und Ländern geführten Verhandlungen, die  

dann auch darauf ausgedehnt wurden, die Ausbil-
dungsförderung in den Katalog der im Rahmen der 
Finanzreform von Bund und Ländern gemeinsam zu 
erfüllenden und zu finanzierenden Gemeinschafts-
aufgaben aufzunehmen, sind inzwischen gescheitert. 

2. Demgegenüber sind Bund und Länder nun be-
reit. die Verfassung entsprechend zu ändern. Am 
15. März 1968 hat die Bundesregierung dem Bundes-
rat den „Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Grundgesetzes" (Bundesrats-
drucksache 138/68) gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes vorgelegt, mit dem die Finanzreform 
und gleichzeitig eine partielle Neuordnung der Ver-
teilung der Aufgaben und der Finanzverantwortung 
zwischen Bund und Ländern angestrebt wird. Danach 
soll die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes 
auch auf die Ausbildungsförderung erstreckt werden. 
Der Bundesrat schlägt allerdings in seiner Stellung-
nahme vom 5. April 1968 die seiner Meinung nach 
klarere Bezeichnung „Ausbildungsbeihilfen" vor. 
Nachdem damit die verfassungspolitischen und 
-rechtlichen Bedenken im wesentlichen ausgeräumt 
sind, bedarf es erneut und dringend des Handelns 
des Bundesgesetzgebers. 

3. Die Vorlage eines eigenen Initiativantrags 
dient nicht zuletzt dem Zweck, eine ausreichende 
Beratung und eine darauf aufbauende sachgerechte 
Beschlußfassung über dieses auch von den übrigen 
Fraktionen erklärtermaßen gewollte Gesetzgebungs-
vorhaben in der 5. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages überhaupt noch zu ermöglichen. Das 
heute gemeinsame Anliegen aller Fraktionen, näm-
lich die Chancengleichheit im Ausbildungswesen 
durch Ausbildungsförderung, auch gesetzlich zu 
sichern, soll aus Zeitnot, in die auch dieser Bundes-
tag zum Ende seiner Wahlperiode zwangsläufig ge-
raten wird, nicht neuerlich aufgeschoben bleiben. 
Ebenso gilt es, Vorsorge dagegen zu treffen, daß 
diese Zeitnot dazu führt, daß ein nicht ausreichend 
beratenes Gesetz zustande kommt, das angesichts 
der Anforderungen, die an die Ausbildungsförde-
rung gestellt werden müssen, nämlich einer sozial 
gerechten, bundeseinheitlichen und gleichzeitig 
rechtsbereinigenden und vereinfachenden Lösung zu 
entsprechen, nun die Fülle der systemlos nebenein-
ander bestehenden, miteinander konkurrierenden 
und sich gegenseitig ausschließenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften um eine weitere vermehrt. 

2. Abschnitt 

Ziele des Gesetzes 

4. Der Grundsatz, daß jedem jungen Menschen 
die seiner Eignung, Neigung und Leistung ent-
sprechende Ausbildung auch dann ermöglicht wer-
den muß, wenn eigene Mittel dazu nicht oder nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen, ist inzwischen 
unumstritten; verwirklicht ist er nicht. 

Die vielfältigen unmittelbaren und mittelbaren 
Formen von Leistungen und Vergünstigungen, die 
in den vergangenen Jahren beim Bund und in den 
Ländern und in den Gemeinden entstanden sind und 
die, allerdings nach uneinheitlichen Maßstäben und 
unter den verschiedenartigsten Voraussetzungen, 
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zur Förderung der Ausbildung in Schule und Beruf 
beitragen wollen, sind weder einzeln noch insge-
samt geeignet, diesem Grundsatz Geltung zu ver-
schaffen. Ihr Erfolg steht überdies in keinem ange-
messenem Verhältnis zu den hohen Kosten, die sie 
verursachen. Um die Chancengleichheit in Schule 
und Berufsausbildung auch materiell zu verwirk-
lichen, bedarf es vielmehr eines übersichtlichen, 
zweckmäßigen und auch für den Laien verständ-
lichen, gesetzlich Anspruch und Leistung regelnden 
Förderungssystems. 

5. Diese Chancengleichheit ist aber auch von 
allgemeinem Nutzen. Die Vertreter des jungen 
Wissenschaftsfachs Ökonomie des Bildungswesens 
weisen nach, daß ein unmittelbarer und meßbarer 
Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wach-
stum und der bestmöglichen Bildung und Ausbil-
dung eines jeden einzelnen besteht. Die günstige 
Wirkung einer solchen Bildung und Ausbildung 
kommt danach nicht nur dem einzelnen zugute, son-
dern mehrt auch den wirtschaftlichen Wohlstand 
aller. Die öffentlichen Mittel, die für die Ausbil-
dungsförderung aufgewendet werden, konkretisie-
ren so gesehen nicht nur die verfassungsrechtlich 
verbürgte Freiheit der Wahl von Ausbildungsstätte 
und Beruf, sondern erweisen sich als eine Investi-
tion der Gesellschaft, die ihr in Zukunft hohen 
Ertrag bringt. 

6. Technischer Fortschritt und Automation führen 
zu Wandlungen in der Wirtschaft, die für viele 
Berufe Veränderungen innerhalb kurzer Zeit mit 
sich bringen. Sie schließen die Notwendigkeit ein, 
innerhalb eines Berufslebens notfalls zwei und 
mehr Berufe ausüben zu müssen. Diesem Sachver-
halt muß schon die erste Ausbildung dadurch Rech-
nung tragen, daß sie möglichst breit angelegt und 
von hoher Qualität ist. Damit wird nicht nur die 
notwendige ständige Fortbildung innerhalb des 
durch die Ausbildung erreichten Berufes, sondern 
auch eine etwa notwendig werdende berufliche 
Umschulung erleichtert. 

7. Die mit dem Gesetz jedem ermöglichte eig-
nungs- und leistungsgerechte Ausbildung trägt auch 
dazu bei, die ins Arbeitsleben Eintretenden vor der 
Gefahr einer möglichen Arbeitslosigkeit zu schützen, 
der sie, wenn eine solche Ausbildung unterbliebe, 
in weit stärkerem Maße ausgesetzt wären. Andere 
Lebensrisiken, wie die Frühinvalidität, die die Aus-
übung des ursprünglich erlernten Berufes beein-
trächtigen oder unmöglich machen, können gemin-
dert werden, weil auf einer soliden und umfassenden 
Erstausbildung eine Rehabilitation zu einer anderen 
Berufstätigkeit leichter und schneller durchführbar 
wird. 

8. Die Förderung, wie sie das Gesetz vorsieht, 
soll aber auch gegenüber der heranwachsenden Ge-
neration als deutliches Zeichen verstanden werden, 
daß es der Staat zu einer seiner hervorragendsten 
Aufgaben rechnet, jedem einzelnen und der Jugend 
insgesamt die bestmöglichen Chancen für ihr künf-
tiges Leben, besonders aber im späteren Beruf zu 
sichern. 

Auch die Eltern sind in zweifacher Weise ange-
sprochen. Einmal wird eine schon vorhandene Be-

reitschaft der Eltern zur Entfaltung der Begabung 
ihrer Kinder in der schulischen und beruflichen Bil-
dung durch die angebotene Förderung unterstützt; 
zum anderen wird man diejenigen Eltern, die ihre 
Kinder keiner oder einer unzureichenden Berufs- 
und Schulausbildung zuführen, deren Bildungswille 
also unzulänglich ist, leichter zur Korrektur ihrer 
dem Wohl des Kindes nicht entsprechenden Ein-
stellung anhalten können. 

9. Um schließlich das geforderte allgemein ver-
ständliche Förderungssystem schaffen zu können, ist 
es notwendig, die bisherigen unübersichtlichen und 
weit verstreuten Maßnahmen, die der öffentlichen 
Ausbildungsförderung dienen, zu straffen und zu-
sammenzufassen. Dabei werden Leistungs- oder 
Subventionsvorschriften, auch solche des Familien-
lastenausgleichs, die der Zielsetzung dieses Gesetzes 
nicht entsprechen, aufgehoben, andere geändert oder 
durch die Bestimmung des Vorrangs der Leistungen 
nach diesem Gesetz gegenstandslos. 

3. Abschnitt 

Grundzüge der gesetzlichen Neuordnung 

I. 

10. Der Personenkreis derjenigen, für die För-
derung vorgesehen ist, wird zunächst nach zwei 
Gesichtspunkten, nämlich nach dem persönlichen 
Rechtsstatus als deutscher Staatsangehöriger oder 
als Staatsfremder sowie nach Altersgrenzen fest-
gelegt. 

11. Bei der statusrechtlichen Abgrenzung wird 
wie folgt unterschieden: 

1. Statt des Begriffs „Deutscher Staatsangehöriger", 
wie ihn Artikel 16 Abs. 1 GG vorsieht, wird die 
weitergehende Definition des „Deutschen im 
Sinne des Artikels 116 Grundgesetz" verwendet. 
Damit sind neben denjenigen, an deren deut-
scher Staatsangehörigkeit keine Zweifel beste-
hen, auch die sonstigen, ihnen rechtlich gleichge-
stellten Deutschen, die Anspruch auf die Fest-
stellung, daß sie die deutsche Staatsangehörig-
keit erworben haben oder einen Anspruch auf 
Einbürgerung haben, eingeschlossen. 

Über die Eigenschaft, Deutscher im Sinne des 
Artikels 116 GG zu sein, wird, soweit es zur 
Feststellung des Antragsrechts erforderlich ist, 
von den Staatsangehörigkeitsbehörden anhän-
giges Verfahren schwebt oder noch nicht einge-
leitet ist. Auch dann, wenn der Nachweis, Deut-
scher im Sinne des Artikels 116 GG zu sein, aus 
Gründen der Beweisnot infolge später Folgen des 
2. Weltkrieges nicht lückenlos geführt wird, kann 
die Ausbildung durch die im Gesetz vorgesehene 
Sonderförderung wirtschaftlich sichergestellt 
werden. 

2. Ausländer zählen dann zum förderungsberech-
tigten Personenkreis, wenn sie auf Grund ihres 
persönlichen Rechtsstatus — gegenwärtig sind 
es die heimatlosen Ausländer und die Asylbe-
rechtigten —, oder wegen einer auf zwischen-
staatlichen Verträgen beruhenden Sonderstellung 
privilegiert sind. 
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3. Weitere, nicht zu diesen Privilegierten zählende 
Ausländer können gefördert werden, wenn damit 
zu rechnen ist, daß sie auf Grund ihrer beson-
deren persönlichen Lage auf nicht absehbare Zeit 
im Bundesgebiet erwerbstätig sein werden. Diese 
Regelung zielt auf Ausländer, besonders aber auf 
ihre Kinder ab, die nach § 17 des Ausländer-
gesetzes im- Bundesgebiet deshalb geduldet wer-
den, weil menschliche oder politische Gründe 
einer Abschiebung in ihr Heimatland entgegen-
stehen. Maßnahmen der Ausbildungsförderung 
bei „Geduldeten" finden ihre Rechtfertigung aus 
dem Interesse der Allgemeinheit an der beruf-
lichen Qualifikation aller im Bundesgebiet Er-
werbstätigen und derer, die in das Erwerbsleben 
eintreten. 

Gleichzeitig damit wird in geeigneter Weise den 
sozialen Gefährdungen mit ihren Auswirkungen 
auf die Umwelt begegnet, denen Personen ohne 
für das Bundesgebiet ausreichende Berufsbefä-
higung und ohne geregelte Arbeit, besonders 
nach jahrelangem Aufenthalt in Flüchtlings-
lagern ausgesetzt sind. 

Dieses Interesse der Allgemeinheit bildet gleich-
zeitig die Grenze für Art und Umfang dieser 
Maßnahmen. 

12. Das Gesetz hält die altersmäßige Begrenzung 
bewußt fließend. Auf etwaige Verschiebungen, die 
sich aus den anstehenden Reformen im schulischen 
und beruflichen Bildungswesen ergeben können, 
wird damit Rücksicht genommen. 

1. Die Förderung setzt grundsätzlich nach Erfüllung 
der Vollzeitschulpflicht ein. In der Mehrzahl der 
Bundesländer ist dies nach 9 Schuljahren der 
Fall. Die Entwicklung auf eine in allen Bundes-
ländern übereinstimmende Regelung ist im 
Gange. Soweit eine Minderheit der Länder über 
die 9jährige Vollzeitschulpflicht hinausgeht, er-
fordert das Gebot der Gleichbehandlung, daß die 
Schüler weiterführender Schulen in einem sol-
chen Bundesland nicht schlechter gestellt werden 
als die in der Mehrzahl der anderen Länder. Als 
Handhabe hierfür bietet sich die im Gesetz vor-
gesehene Möglichkeit, solche Härten allgemein 
anzuerkennen. Vom Grundsatz des Beginns der 
Förderung nach Ende der Vollzeitschulpflicht 
wird dann abgewichen, wenn zur Sicherstellung 
des Besuches weiterführender Schulen die Un-
terbringung außerhalb des Familienwohnortes 
nötig wird. 

2. Auch für die Beendigung der Förderung wird 
von der Bestimmung einer Ausschlußfrist Ab-
stand genommen. Das Ende der Förderung wird 
durch die Vorschrift meßbar und voraussehbar, 
nach der die Förderung versagt werden soll, 
wenn der letzte Ausbildungsabschnitt nach Voll-
endung des 30. Lebensjahres begonnen wird. Da-
von gibt es drei Ausnahmen: 

a) Die allgemeine Ausnahme hebt auf beson-
dere Lebenslagen ab, die einen späteren Be-
ginn des letzten Ausbildungsabschnitts ver-
ursacht haben. Das gilt jetzt noch besonders 

für deutsche Spätaussiedler und Rücksiedler. 
Auch die Unterstützung der Resozialisierung 
nach einem verbüßten langjährigen Freiheits-
entzug durch Ausbildung zu einem Beruf 
rechtfertigt eine solche Ausnahme. 

b) Eine besondere Ausnahmeklausel ist vorge-
sehen für diejenigen, die über den zweiten 
Bildungsweg einen weiteren eignungsgerech-
ten Ausbildungsabschluß anstreben. Sie sol-
len nach Ende der gesamten Ausbildung noch 
20 Jahre lang den neuen Beruf ausüben kön-
nen. 

c) Für die Förderung der beruflichen Umschu-
lung oder der beruflichen Fortbildung gilt, 
daß in dem neuen Beruf des Umgeschulten 
oder in dem Beruf, in dem fortgebildet wurde, 
eine mindestens 10jährige Tätigkeit zu er-
warten ist. 

II. 

13. Die Förderung nach diesem Gesetz ist für alle 
schulischen und beruflichen Ausbildungsgänge, die 
derzeit im Bundesgebiet bestehen, mit folgenden 
Einschränkungen vorgesehen: 

1. Die Ausbildung muß die volle Zeit und Kraft des 
zu Fördernden beanspruchen (Vollzeitausbil-
dung) . 

2. Der Ausbildungsgang muß entweder selbst öf-
fentlich-rechtlich geregelt und anerkannt sein 
(Lehrlinge, Anlernlinge und Praktikanten) oder 
an öffentlichen oder staatlich anerkannten Aus-
bildungsstätten absolviert werden (Schüler und 
Studenten). 

3. Die Förderung der Schulbildung während der 
Vollzeitschulpflicht ist, mit Ausnahme des Be-
suches weiterführender Schulen, dann ausge-
schlossen, wenn hierzu Unterbringung außerhalb 
der Familie notwendig wird (Ausnahme für Schü-
ler weiterführender Schulen bei auswärtiger Un-
terbringung). 

4. Ausbildungsgänge, die nach beamtenrechtlichen 
Laufbahnvorschriften Vorbereitungsdienst sind 
oder nach Abschluß der beruflichen Vorbildung 
als praktische Vorbereitung abzuleisten sind, ehe 
die Erlaubnis zur selbständigen Berufsausübung 
erteilt wird, sind nicht förderungsfähig (Aus-
schluß von Ausbildungszeiten nach öffentlichem 
Dienst- und Zulassungsrecht). 

14. Nach dem Stand von 1966 befanden sich in 
Ausbildungsgängen, die nach diesem Gesetz förde-
rungsfähig sind: 

1. Lehrlinge, Anlernlinge und Praktikan-
ten mit Vertrag 	  1 457 728 

2. Schüler an weiterführenden Schulen ab 
10. Schuljahrgang 	  406 532 

3. Schüler an Berufsfachschulen, Fachschu-
len, Vollzeitlehrgängen der Berufsauf-
bauschulen sowie an Technikerschulen 
und -lehrgängen 	  324 116 
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4. Studierende an Höheren Fachschulen, 
Ingenieurschulen und Akademien 	113 714 

5. Studierende an Hochschulen (ohne Aus-
länder) (mit Ausländern 280 159) 	 257 062 

15. Nicht in Ausbildung, obwohl sie einer solchen 
dringend bedurft hätten, befindet sich eine nur 
schätzbare Anzahl junger Menschen. Der Bericht der 
Bundesregierung über die Lage der Familien vom 
28. Januar 1968 (Drucksache V/2532) weist auf den 
Seiten 103 ff. nach, daß von 100 Kindern im Alter 
von 15 bis 18 Jahren 21 erwerbstätig waren und 
1 weiteres Kind weder der Gruppe der Lehrlinge 
noch der Schüler noch der Studenten zugerechnet 
werden konnte, wahrscheinlich also nichts tat. Dar-
aus läßt sich schließen, daß mehr als ein Fünftel un-
serer Jugend überhaupt ohne oder ohne hinrei-
chende Berufsausbildung bleibt. Überproportional 
häufig stammen die jungen Menschen ohne Ausbil-
dung aus Familien, in denen Vater oder Mutter zum 
Kreis der Selbständigen, der im Betrieb Selbständi-
ger mithelfenden Familienangehörigen, der Arbeiter 
und Rentner gehören. Weitere Hinweise darüber, 
wie sich diese Gruppe der ungelernten erwerbstäti-
gen jungen Menschen nach Beschäftigungsverhältnis 
und nach Geschlecht gliedert, gibt die Statistik über 
die öffentlichen und privaten Berufsschüler im Jahre 
1965 (Statistisches Jahrbuch für die BRD 1967, S. 90). 
Danach standen von 1 780 044 Schülern öffentlicher 
und privater Berufsschulen 311 114 Schüler (17,5 % 
aller Berufsschüler) in keinem Vertragsverhältnis 
als Lehrlinge, Anlernlinge oder Praktikanten. Dar-
unter waren jedoch 292 868 (16,5 %  aller Berufsschü-
ler) als ungelernte Arbeiter oder mithelfende Fami-
lienangehörige erwerbstätig. 18 246 (1 % aller Be-
rufsschüler) waren arbeitslos oder ohne Beruf. 

Von 100 Kindern im Alter von 15 bis 
unter 18 Jahren waren im Jahre 1961 

Zahl der Kinder 
in der Familie 

Erwerbs

-

tätige 
(ohne 

Lehrlinge) 

Lehrlinge 
Schüler, 
Studie

-

rende 

1 18 47 33 

2 18 46 34 

3 und mehr 1 ) 24 44 29 

insgesamt 2) .. 21 46 32 

1) In der betreffenden Grundtabelle der Haushalts- und 
Familienstatistik 1961 sind die Kinderzahlen nicht 
weiter gegliedert, so daß der Zusammenhang nicht 
weiter differenziert werden kann. 

2) Die Differenz der Anteilzahlen zu 100 entsteht durch 
nichterwerbstätige Kinder, die keine Schüler oder 
Studierende sind. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volks- und Berufszäh-
lung 1961 

Diese berufslosen Kinder geben zu einer doppel-
ten Fragestellung Anlaß. 

1. Einmal geht es um die Frage, ob ihre Eltern, die 
für sie auf eine Berufsausbildung verzichten und 

sie zum großen Teil auch zum eigenen Nutzen 
veranlassen, durch Arbeit vor allem in der Land-
und Hauswirtschaft das Familieneinkommen ins-
gesamt zu mehren, ihrer elterlichen Erziehungs-
aufgabe, insbesondere der Aufgabe, ihre Kinder 
einer geeigneten Berufs- und Schulausbildung zu 
zuführen, gewachsen sind . 

Darüber, wie hier notfalls korrigierend einge-
griffen werden kann, wird mindestens seit 1952, 
als der Bundesrat eine Änderung des § 1666 BGB 
vorschlug, beraten. Die Erörterungen verfolgen 
das Ziel einer Modifizierung der geltenden Vor-
schriften, durch die das elterliche Sorgerecht be-
schränkt werden kann, ohne die Eltern gleich-
zeitig dem Vorwurf der „schuldhaften Gefähr-
dung" des Wohles ihrer Kinder auszusetzen. 

Mit der Modifizierung kann nach einer Auskunft, 
die der Bundesminister der Justiz im November 
1967 im Deutschen Bundestag gab, zum Anfang 
der nächsten Legislaturperiode gerechnet wer-
den. 

2. Die andere Frage bezieht sich darauf, ob nicht 
der Staat selbst ein solches, nicht auszuschließen-
des, elterliches Fehlverhalten auch noch hono-
riert. Für die 15- bis 18jährigen, die ohne Berufs-
ausbildung bleiben, werden, obschon sie selbst 
als ungelernte Arbeiter Einkünfte erzielen oder 
als mithelfende Familienangehörige zur Mehrung 
des elterlichen Einkommens beitragen, ihren El-
tern automatisch Steuervergünstigungen nach 
§ 32 EStG gewährt sowie Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz gezahlt, ohne daß vor-
her geprüft wird, ob eine solche Familienleistung 
der Zielsetzung des Familienlastenausgleichs ent-
spricht. 

Abgesehen von den Zweifeln, die grundsätzlich 
schon um der Kinder willen solchen Familienlei-
stungen gegenüber bestehen, wird nur schwer 
einzusehen sein, warum die Allgemeinheit für 
die dabei verursachten Einnahmenminderungen 
und Mehrausgaben der öffentlichen Hand einzu-
stehen hat. 

Unter der Annahme, daß es rund 500 000 solcher 
15- bis 18jährigen gibt, die im Familienbetrieb 
mithelfen und ungelernt Arbeit verrichten, daß 
für 60 % von ihnen Steuernachlaß mit dem er-
rechneten Durchschnittssatz von 356,50 DM jähr

-

lich je  Kind in Anspruch genommen wird und 
daß schließlich für 40 % von ihnen Kindergeld in 
Höhe des errechneten Jahresdurchschnittsbetra-
ges von 564 DM gewährt wird, ergeben sich hier-
aus 106 950 000 DM Mindereinnahmen bei der 
Einkommensteuer und 112 800 000 DM Ausgaben 
für Kindergeld, insgesamt also rund 220 Millio-
nen DM. 

Dieses Gesetz strebt schon jetzt an, daß die 
Gruppe dieser berufslos bleibenden jungen Men-
schen ebenfalls die Chance zu einer wirtschaftlich 
gesicherten Ausbildung erhält, ohne daß es dazu 
kommt, daß ein Konflikt zwischen Existenzerhaltung 
der Familie und der weiteren Ausbildung des Kin-
des zu seinen Lasten entschieden wird. 
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III. 

16. Das Gesetz hält an dem Prinzip fest, daß die 
Hilfe von der Allgemeinheit erst dann gefordert 
ist, wenn der Auszubildende die für die Ausbildung 
erforderlichen Mittel weder selbst aufzubringen ver-
mag noch von seinen Unterhaltsverpflichteten er-
hält. Um so mehr kommt es dabei darauf an, diesen 
Grundsatz zur Übereinstimmung mit dem inzwischen 
allgemein anerkannten Wandel des Familienrechts, 
insbesondere der neuen Auffassung über das Eltern-
Kind-Verhältnis zu bringen, um damit einen notwen-
digen Baustein hinzuzufügen, damit der Gesetzgeber 
seiner Aufgabe, Kindesrecht und Elternrecht in einer 
Synthese zu versöhnen, gerecht wird. 

Diese Aufgabe kann und wird er aber in der 
heutigen Zeit und nach unserer Verfassungsstruktur 
nur dann gerecht, wenn er insgesamt das soziale 
Familienrecht fortentwickelt, inzwischen erkannte 
Fehler abbaut und sich zu einer zeitgerechten Kon-
zeption entschließt. Diese Konzeption eines solchen 
Leistungsrechts, das von vornherein mögliche Kon-
flikte innerhalb der Familie abbauen will und letzt-
lich damit auch entscheidend dazu beiträgt, daß der 
heute offenkundige Generationenkonflikt kein 
Dauerzustand wird, soll in drei Stufen verwirklicht 
werden: 

a) Die Familienhilfe, die sich der jungen Familie 
annimmt und ihr in der ersten Phase ihrer Fami-
liengründung beisteht. 

b) Dem Familienlastenausgleich, durch den einkom-
mensbedingte Benachteiligungen von Familien 
mit Kleinkindern und schulpflichtigen Kindern 
soweit wie möglich ausgeglichen werden. Dabei 
wird es vor allem auch darum gehen, daß das 
System der bisherigen Familienleistungen so ver-
ändert wird, daß diese sich nicht bei steigendem 
Einkommen automatisch mit erhöhen und ein-
kommensschwache Familien nur so wenig er-
halten, daß sie kaum eine nennenswerte Hilfe 
— gemessen an den für die Kinder aufzuwenden-
den Kosten — bedeuten. 

c) Die familienentlastende Hilfe, die als Ausbil-
dungsförderung für die heranreifende Jugend 
bestimmt ist. Aber auch die volljährigen Staats-
bürger, die noch der Ausbildung bedürfen, sollen 
diese Hilfe erhalten. 

Besonders aber bei der familienentlastenden Aus-
bildungsförderung ist es nötig, sich zu vergegen-
wärtigen, daß das Bundesverfassungsgericht in einer 
seit geraumer Zeit geführten Auseinandersetzung 
über Rechte, Pflichten und Grenzen innerhalb des 
Elternrechts ein klärendes Wort gesprochen hat. Es 
ging dabei darum, ob Grundrechte des Kindes un-
mittelbare Wirkung gegenüber den Eltern haben. 
Das Bundesverfassungsgericht betont in seinem Be-
schluß vom 29. Juli 1968 unter Abkehr von der Mei-
nung, das Wächteramt des Staates nach Artikel 6 
Abs. 2 Satz 2 GG garantiere nur den Schutz der 
Familie vor staatlichen Eingriffen, daß der Staat 
nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sei, 
die Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen. 
Das Bundesverfassungsgericht führt weiter wörtlich 
aus: 

Diese Verpflichtung des Staates folgt nicht 
allein aus dem legitimen Interesse der staat-
lichen Gemeinschaft an der Erziehung des Nach-
wuchses (vgl. § 1 JWG), aus sozialstaatlichen 
Erwägungen oder etwa aus allgemeinen Ge-
sichtspunkten der öffentlichen Ordnung; sie 
ergibt sich in erster Linie daraus, daß das Kind 
als Grundrechtsträger selbst Anspruch auf den 
Schutz des Staates hat. Das Kind ist ein Wesen 
mit eigener Menschenwürde und dem eigenen 
Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit im 
Sinne der Artikel 1 Abs. 1 und Artikel 2 Abs. 1 
GG. Eine Verfassung, welche die Würde des 
Menschen in den Mittelpunkt ihres Wert-
systems stellt, kann bei der Ordnung zwischen-
menschlicher Beziehungen grundsätzlich nie-
mandem Rechte an der Person eines anderen 
einräumen, die nicht zugleich pflichtgebunden 
sind und die Menschenwürde des anderen 
respektieren. Die Anerkennung der Elternver-
antwortung und der damit verbundenen Rechte 
findet daher ihre Rechtfertigung darin, daß das 
Kind des Schutzes und der Hilfe bedarf, um sich 
zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit 
innerhalb der sozialen Gemeinschaft zu ent-
wickeln, wie sie dem Menschenbild des Grund-
gesetzes entspricht (vgl. BVerfGE 7, 198 [205] ; 
s. a. die Erklärung der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes vom 20. November 1959 
[Yearbook of the United Nations, 1959, S. 198]). 

Dieser grundsätzlichen Ausführung entspricht 
auch die Entwicklung der Rechtsprechung, nach der 
die Eltern ihren Kindern den vollen Unterhalt ein-
schließlich der Kosten der Vorbildung zu einem 
Beruf, wie er ihren Anlagen und Fähigkeiten ent-
spricht, schulden. Als Grenze mußten die Gerichte 
jedoch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Verpflichteten akzeptieren. Sie halten dabei ver-
nünftigerweise nicht mehr starr an der Zäsur zwi-
schen den Ansprüchen der minderjährigen Kinder 
ihren Eltern gegenüber fest, die nach dem überhol-
ten Denken von der Familiennotgemeinschaft auf 
jeden Fall einen Teil ihres Einkommens, gleichviel, 
wie karg es insgesamt war, erhalten mußten, und 
dem der Volljährigen, die, sofern sie noch in Aus-
bildung standen, Unterhalts- und Ausbildungskosten 
von ihren Eltern nur dann erhalten können, wenn 
den Eltern selbst die Mittel für eine angemessene 
— also nicht nur eine notdürftige — Lebensführung 
verbleiben. 

Es liegt also auf der Hand, daß mit dem neuen 
Familienrecht, wie es unserer Verfassung gemäß im 
Entstehen ist und zu dem das Prinzip des bega-
bungsmäßigen Unterhalts ebenso gehört wie die 
Zusicherung, daß den Eltern die Mittel für einen 
angemessenen Lebensunterhalt verbleiben, Kosten-
lücken auftreten müssen. Diese Kostenlücken zu 
schließen, ist im Sinne der oben genannten vom 
Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze 
Sache des Staates als Bürge des Allgemeinwohls, 
wenn nicht die bürgerlich-rechtlichen Zusicherungen 
den Kindern gegenüber, eine Ausbildung, wie sie 
ihrer Anlage und Befähigung entspricht, zu erhal-
ten, in vielen Fällen leerlaufen soll. 
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17. Die Vorschriften dieses Gesetzes, ob und in-
wieweit den Verwandten des Auszubildenden zu-
zumuten ist, Lebensbedarf und Ausbildungskosten 
selbst zu bestreiten, sind so gestaltet, daß sie die 
bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen über die Unter-
haltspflicht weithin ergänzen. Sie wollen damit 
gleichzeitig dem gesellschaftlichen Wandel des Fami-
lienbegriffs Rechnung tragen, nach dem die beiden 
Ehegatten und die heranwachsenden Kinder allein 
die Familie bilden und daß mit der Heirat der Kin-
der eine neue und selbständige Familie entsteht. 

Aber auch der gewiß seltene Fall der Verweige-
rung der Unterhaltszahlung durch die Eltern, ob-
schon sie wirtschaftlich dazu in der Lage wären, 
etwa deshalb, weil sie mit der freien Berufswahl des 
Kindes nicht einverstanden sind, wird soweit wie 
möglich konfliktvermeidend gelöst. 

Unterhaltsansprüche der Kinder ihren Eltern ge-
genüber können zwar nach dem Gesetz bei Lei-
stungsverweigerung oder Auskunftsverweigerung 
auf den Träger der Förderung übergeleitet werden, 
in solchen Fällen bleibt es jedoch, abweichend von 
anderen Vorstellungen in dieser Richtung, bei den 
einschlägigen Bestimmungen der Verwaltungs-
gerichtsordnung, nach denen Widerspruch und Klage 
aufschiebende Wirkung haben. Nur so kann aus-
geschlossen werden, daß ein solcher Konflikt vor-
läufig und möglicherweise abweichend von einer 
späteren rechtskräftigen Gerichtsentscheidung ge-
regelt wird, die entweder zu Lasten des Auszubil-
denden ginge oder aus einer verständlichen Mei-
nungsverschiedenheit über das Ausbildungsziel 
einen Bruch zwischen Eltern und Kind herbeiführte. 

18. Mit der Bestimmung der Einkommensgren-
zen, innerhalb deren keine Beteiligung der Unter-
haltsverpflichteten an den Kosten der Ausbildung 
vorausgesetzt wird, und mit der Festlegung des 
Maßstabes dafür, inwieweit die Einkommensteile, 
die diese untere Grenze übersteigen, zu ihrer Dek-
kung heranzuziehen sind, fällt die sozialpolitische 
Grundentscheidung, die an den Zielen des Gesetzes 
gemessen werden muß. Hierzu gehört auch die Ent-
scheidung darüber, welche Vermögensteile zur Dek-
kung der Kosten der Auszubildenden zunächst zu 
verbrauchen oder zu belasten sind, ehe gefördert 
werden kann. 

Diese Grundentscheidung stellt auf ein Lastenver-
teilungsprinzip ab, das sich an den folgenden Prinzi-
pien orientiert: 

1. Dem Auszubildenden müssen diejenigen Mittel, 
die zur Deckung der Kosten für seine Ausbildung 
einschließlich derer, die für die Lebenshaltung 
benötigt werden, zur Verfügung stehen (Siche-
rung der Ausbildung). 

2. Den Unterhaltsverpflichteten muß von ihrem 
Einkommen ein so hoher Betrag verbleiben, daß 
er ausreicht, um ihre eigene Lebenshaltung mit 
den für ihre soziale und gesellschaftliche Posi-
tion  üblichen Verpflichtungen im wesentlichen 
aufrechterhalten zu können (Sicherung des sozial-
adäquaten Existenzminimums). 

3. Die Beträge, die vom Vermögen anrechnungsfrei 
freigestellt werden, sind so zu bemessen, daß sie 
mit der aus öffentlichen Mitteln geförderten Bil-
dung von Vermögen in privater Hand nicht kolli-
dieren. 

Es sollen also Vermögen und Eigentum der Unter

-

haltsverpflichteten der Substanz nach in einer ange-
messenen Weise erhalten bleiben. 

19. Maßstab für die Höhe der Mittel, die einem 
Auszubildenden zur Verfügung stehen müssen, sind 
die am jeweiligen Lebensalter orientierten üblichen 
Aufwendungen für die Lebenshaltung und die Aus-
bildung. Sie erschöpfen sich nicht in der Deckung 
des physischen Existenzminimums, sondern sollen 
dem Auszubildenden eine angemessene, wenn auch 
bescheidene Lebensführung ermöglichen. 

Die sich danach ergebenden Kosten sind in ver-
schiedenen Altersstufen zusammengefaßt und für 
das Bundesgebiet einheitlich als monatliche Pau-
schalbeträge festgesetzt. Diese altersmäßig differen-
zierten Beträge stellen gleichzeitig auch den Frei-
betrag für die Kinder der Unterhaltsverpflichteten 
dar, die nicht nach diesem Gesetz gefördert werden. 
Deshalb sind auch Altersgruppen in die Darstellung 
dieser differenzierten Pauschalierung einbezogen, 
die ihrem Alter nach noch nicht in einer nach diesem 
Gesetz förderbaren Ausbildung stehen können. 

Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes betragen diese 
Pauschalen: 

unter 7 Jahren 	120 DM 

7 bis 14 Jahre 	150 DM 

15 bis 18 Jahre 	200 DM 

über 18 Jahre 	275 DM 

Bei den Altersgruppen bis zu 18 Jahren wird davon 
ausgegangen, daß der Schulbesuch, die Lernmittel 
und die Berufsausbildung infolge der Unterrichts-
geld- und Lernmittelfreiheit kostenlos sind. Bei den 
über 18 Jahre alten, die in der Mehrzahl Studenten 
sind, enthält die Pauschale einen Betrag für Lehr-
bücher, Lernmittel und den Sozialbeitrag. Jedoch 
bleibt vorausgesetzt, daß den Geförderten die Stu-
diengebühren auch künftig erlassen werden. Damit 
kann aber der Pauschalbetrag nicht gleichzeitig als 
Freibetrag für unterhaltsberechtigte Angehörige im 
Alter von über 18 Jahren verwendet werden. Hier 
bleibt es daher bei den Sätzen der 15- bis 18jährigen 
in Höhe von 200 DM monatlich. 

Die im Gesetz vorgesehenen altersmäßig differen-
zierten Pauschalen werden durch Kostenberechnun-
gen im Bericht der Bundesregierung über die Lage 
der Familien (Drucksache V/2532, S. 125) erhärtet. 
Sie wurden in den nachstehenden Tabellen unter 
Hinzurechnung des empfohlenen 10%igen Zuschlags, 
der im Familienbericht ebenfalls aufgeführt ist, und 
nach den jeweiligen Altersgruppen zusammengezo

-

gen, gesichtet und neu aufbereitet. 
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Lebensbedarf von Kindern (Jungen und Mädchen zusammen) 
zwischen 1 und 18 Jahren im Jahresdurchschnitt 1966 

Aufgestellt nach Untersuchungen des Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge, veröffentlicht im Bericht der Bundesregierung über die Lage der 

Familien in der Bundesrepublik Deutschland (Drucksache V/2532) 

Lebensjahr Monatlicher 
Aufwand , 

Monatlicher 
Aufwand 

+ 10 % Zuschlag *) 

Index 
1 bis 18 Jahre 

Indices 
1 bis 	6 Jahre 
7 bis 14 Jahre 

15 bis 18 Jahre 

1 

2 

3 bis 4 

5 bis 6 

133,32 

96,57 

99,67 

107,18 

146,65 

106,23 

109,64 

118,78 

95 

69 

71 

77 

124 

90 

93 

101 

1 bis 6 107,53 118,28 77 100 

7 bis 8 

9 bis 10 

11 bis 12 

13 bis 14 

138,65 

129,05 

153,35 

152,75 

152,52 

141,96 

168,69 

168,03 

99 

92 

109 

109 

97 

90 

107 

106 

7 bis 14 143,54 157,80 102 100 

15 

16 

17 bis 18 

183,41 

180,55 

182,98 

201,75 

198,61 

201,28 

131 

129 

131 

100 

99 

100 

15 bis 18 182,48 200,73 130 100 

1 bis 18 140,16 154,17 100 — 

*) Von den Ernährungsphysiologen empfohlener Zuschlag wegen nichtvollökonomischer Nahrungswahl. Der Zuschlag 
ist aber auch dadurch gerechtfertigt, daß vom Deutschen Verein der monatliche Aufwand für das Kind einer Mutter 
in einfacher Lebensstellung errechnet wurde. Mit dem 10%igen Zuschlag wird auch eine Annäherung an den Be-
darf für Kinder mit Eltern in mittlerer Lebensstellung erreicht. 

Es zeigt sich dabei, daß sowohl die Höhe der Pau-
schalen als auch die Differenzierung nach Alters-
gruppen insgesamt sachgerecht sind. Zu prüfen 
bliebe allenfalls, ob in der Gruppe der 7- bis 14jähri-
gen nochmals zwischen 7- bis 10jährigen und 11- bis 
14jährigen unterschieden werden müßte. 

Der Kostenverlauf bei über 18jährigen ist auf der 
Grundlage der Untersuchung von Gerhard Kath und 
Christoph Oehler über die notwendigen Ausgaben 
der Studierenden (herausgegeben vom Deutschen 
Studentenwerk, Bonn, 1967) errechnet. Aus dem Be-
richt über die Untersuchung ist die nachstehende 
Zusammenfassung entnommen. 
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Zusammenfassung der Ausgabearten 
zu einem Gesamtbetrag im Monat 

Ausgabeart 
Häufig

-

ster Wert 
DM  

Zentral

-

wert 
DM 

arith

-

metisches 
Mittel  

DM 

Miete (Untermiete bei 
Privatleuten) 	 

Fahrkosten (öffentliche 
Verkehrsmittel) 	 

Ernährung (ohne Hilfe 
von daheim) 	 

Körperpflege 	 

Lehrbücher 	 

Sonstige Lernmittel  

Anschaffungen von 
Kleidung und Schuhen 

Kleiderpflege, Repara

-

turen (ohne Hilfe von 
daheim) 	 

Sozialbeitrag, untere 
Grenze 	 

Sonstige Ausgaben 
(Untermiete bei Privat-
leuten) 	 

80,- 

10,- 

150,- 

10,- 

20,- 

5,- 

30,- 

10,- 

7,- 

50,- 

90,- 

16,- 

130,- 

10,- 

24,- 

5,- 

30,- 

10,- 

7,- 

57,- 

92,90 

20,- 

133,60 

11,33 

27,83 

7,41 

34,60 

13,48 

7,-

74,01 

Gesamtbetrag *) 	 372,- 379,- 422,16 

*) Ohne die Studiengebühren von ca. 25,- DM monat-
lich, die mit der Bewilligung eines Stipendiums nach 
dem Honnefer Modell gleichzeitig erlassen werden. 

Ausgegangen wurde vom Zentralwert in der Ta-
belle. Der Mehraufwand bei Unterbingung außer-
halb der Familie wurde nicht nur mit den Miet-
kosten, sondern mit einem weiteren Betrag von 
10 DM für zusätzliche Mehrkosten angenommen, so 
daß nach Abrundung sich 275 DM als Kostenpau-
schale errechnen ließen. 

Noch zu den Pauschalbeträgen rechnet ein Erhö-
hungsbetrag bei Unterbringung außerhalb der eige-
nen Familie von 100 DM, über den der zu Fördernde 
keinen Einzelnachweis zu führen braucht. Mit der 
Entscheidung über die Höhe dieses Betrages wird 
auch eine bisher bei der Förderung der Studieren-
den nach dem Honnefer Modell unbefriedigende 
Lösung korrigiert. Der Mehraufwand infolge Unter-
bringung außerhalb der eigenen Familie war unter 
Hintanstellung kostenbewußten Denkens nur mit 
30 DM monatlich bemessen worden. 

20. Mit den Pauschalbeträgen können indes nur 
die üblicherweise entstehenden Ausbildungskosten, 
die unter dem Gesichtspunkt der Bundeseinheitlich-
keit, der altersgemäßen Kostendeckung und der Ver-
einfachung festgelegt sind, gedeckt werden. Unbe-
rücksichtigt bleiben damit Kostenverläufe, die sich 
ihrer Höhe und ihrer Art nach der Pauschalierung 
oder der bundeseinheitlichen Festlegung entziehen. 

Bei solchen Kostenverläufen treten zu den Pauschal-
beträgen Zulagen: 

a) Eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwi-
schen dem Pauschalbetrag und den vollen Ko-
sten der Unterbringung, für Bekleidung, von 
Familienheimfahrten sowie ein Taschengeld ist 
bei notwendiger Unterbringung in einem Inter-
nat, einem Wohnheim oder in einer Pflegestelle 
vorgesehen. Diese Zulage trägt dem Ziel des 
Gesetzes Rechnung, diejenige Ausbildung, die 
Neigung, Eignung und Leistung des Auszubil-
denden entspricht, auch wirtschaftlich zu sichern. 
Dies muß auch gelten, wenn diese Ausbildung 
nicht am Familienwohnsitz absolviert werden 
kann. Eine Förderung der Ausbildung außer-
halb der eigenen Familie kommt aber auch dann 
in Betracht und rechtfertigt die Zahlung von 
Zulagen, wenn innerhalb einer Familie perso-
nale Faktoren wirksam sind, die beispielsweise 
den Besuch weiterführender Schulen der Kin-
der ungünstig beeinflussen. Auf diese Behinde-
rungen, die etwa in einfacheren Interessen und 
Sprachstrukturen ihre Ursache haben oder auf 
unzureichendem Bildungswillen der Eltern beru-
hen, weist auch der Bericht der Bundesregierung 
über die Lage der Familien in der Bundesrepu-
blik Deutschland (Drucksache V/2532 auf S. 73 ff.) 
eindringlich hin. 

b) Zusätzliche Kosten durch die Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel auf dem Wege von der 
Wohnung zur Ausbildungsstätte, zusätzliche 
Aufwendungen also, die besonders den Fahr-
schülern entstehen, rechtfertigen ebenfalls die 
Zahlung von Zulagen. Für sie ist eine Staffelung 
entsprechend den zurückzulegenden Entfernun-
gen vorgesehen. Damit wird zweierlei erreicht. 

aa) Den unterschiedlichen Kostenverläufen, die 
sich aus den verschiedenen Entfernungen er-
geben, wird Rechnung getragen. 

bb) Vor allem aber werden bei den öffentlichen 
Verkehrsträgern besondere Sozialtarife für 
diejenigen, die schulisch oder beruflich aus-
gebildet werden, überflüssig. Dadurch wird 
dazu beigetragen, daß die Bundesbahn und 
die öffentlichen Verkehrsträger ihre Tarife 
kostendeckend gestalten können und in Zu-
kunft ohne auf staatliche oder kommunale 
Subventionen angewiesen zu sein, ihren 
Aufwand aus dem Ertrag der Fahrpreise 
decken können. 

c) Zulagefähig sind ferner die bei einem Auslands-
studium erforderlich werdenden Mehrausgaben, 
die durch die An- und Abreise zum und vom 
Ausbildungsort entstehen, der Mehrbedarf für 
Ausbildung und für nicht erlassene Studienge-
bühren im Ausland sowie für den höheren Auf-
wand zur Bestreitung der Lebenshaltung im Aus-
land. Diese Zulage gibt es in ähnlicher Form 
schon jetzt bei der Förderung nach dem Honnefer 
Modell für Studenten wissenschaftlicher Hoch-
schulen, die ein förderungsfähiges Auslandsstu-
dium absolvieren. Das damit verfolgte Ziel, Er- 
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fahrungen und Einsichten in Studienjahren im 
Ausland zu gewinnen oder zu vertiefen, soll 
künftig nicht nur für Studierende wissenschaft-
licher Hochschulen, sondern auch weiteren Grup-
pen Studierender erreichbar werden. 

21. Die Sicherung von Lebensbedarf und Aus-
bildungskosten unterhaltsberechtigter Kinder einer-
seits und die ihren Unterhaltsverpflichteten in 
ihrem Grundbestand zu erhaltende sozialadäquate 
Existenz sind eng miteinander verflochten. Die 
Kosten für die Erziehung und die Ausbildung der 
Kinder steigen mit ihrem zunehmenden Alter und 
der steigenden Qualität der Ausbildung von Stufe 
zu Stufe. Die für die Erziehung und Ausbildung 
eines Kindes bis zu einem Studienabschluß im 
Alter von 24 Jahren aufzubringenden Kosten be-
tragen mindestens 52 440 DM. Sie verteilen sich 
auf die einzelnen Alters- und die dabei alters-
gemäßen Ausbildungsstufen in folgender Weise: 

Aufwand 

Lebensalter Index monatlich 
DM 

jährlich 
DM 

1 bis 	6 120,— 1 140,— 66 

7 bis 14 150,— 1 800,— 82 

15 bis 18 200,— 2 400,— 110 

19 bis 24 275,— 3 300,— 151 

1 bis 24 182,10 2185,— 100 

Dieser Kostenverlauf wirkt sich dann besonders 
hart als Belastung des Familieneinkommens aus, 
wenn bei mehreren Kindern, wie dies vernünftiger 
Familienplanung entspricht, nur ein geringer Alters-
unterschied besteht, so daß sie, gleiche Begabung 
vorausgesetzt, kurz nacheinander in die teuereren 
Ausbildungsabschnitte hineinwachsen. Dem Anstieg 
und der Häufung der Kosten sind Familien mit 
durchschnittlichem Einkommen nicht gewachsen. 
Auch die Stützung des Einkommens durch die zwei 
sich allgemein und unmittelbar auswirkenden Fami-
lienleistungen, nämlich durch die Steuervergünsti-
gung aufgrund Kinderfreibeträge nach § 32 des Ein-
kommensteuergesetzes und das Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz, hilft allenfalls in den 
ersten Lebensjahren der Kinder. Später bleiben 
diese Familienleistungen weit hinter dem Kosten-
verlauf zurück. Wie hoch diese Familienleistungen 
bei unterschiedlichen Einkommenshöhen sind, zeigt 
die folgende Übersicht. 
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Höhe der Familienleistungen 1) in einigen ausgewählten Einkommensgruppen 

Monatliches 
Brutto

-

einkommen 

Monatliches 
Nettoein

-

kommen *) 

Steuervergünstigung für das ...Kind 

1. 	2. 	3. 	4. 5. 

Kindergeld nach Bundeskindergeld

-g

esetz für das ... Kind 
2. 	3. 	4. 	5. 

300 300,- - - - - - 25,- 	50,- 60,- 70,- 

600 563,60 19,- - - - - 25,- 	50,- 60,- 70,- 

800 721,90 19,- 26,60 - - - - 	50,- 60,- 70,- 

1000 880,- 19,- 26,60 28,50 28,50 - - 	50,- 60,- 70,- 

1200 1038,20 19,- 26,60 28,50 28,50 28,50 - 	50,- 60,- 70,- 

1400 1196,40 19,- 26,60 28,50 28,50 28,50 - 	50,- 60,- 70,- 

1600 1352,80 19,70 26,60 28,50 28,50 28,50 - 	50,- 60,- 70,- 

1800 1507,60 21,30 28,70 28,50 28,50 28,50 - 	50,- 60,- 70,- 

2 000 1 647,40 23,40 31,- 31,30 29,30 28,50 - 	50,- 60,- 70,- 

2 200 1 801,40 24,80 33,40 34,- 32,- 30,- - 	50,- 60,- 70,- 

2 400 1 944,40 26,30 35,70 36,50 34,70 32,60 - 	50,- 60,- 70,- 

2 600 2 085,60 28,- 37,80 38,96 37,- 35,30 - 	50,- 60,- 70,- 

2 800 2 222,- 29,50 39,90 41,10 39,40 37,80 - 	50,- 60,- 70,- 

3 000 2 356,40 30,60 41,90 43,30 41,80 40,- - 	50,- 60,- 70,- 

3 200 2 550,50 32,- 43,70 45,50 43,80 42,20 - 	50,- 60,- 70,- 

3 500 2 751,- 33,70 46,30 48,40 46,80 45,50 - 	50,- 60,- 70,- 

4 000 2 982,40 36,30 50,20 52,50 51,30 50,20 - 	50,- 60,- 70,- 

5 000 3 564,40 40,10 55,70 59,- 58,20 57,30 - 	50,- 60,- 70,- 

1) Familienleistungen im Sinne dieser Tabelle sind: 

a) die Steuervergünstigung, die durch Abzug der Kinderfreibeträge vom steuerpflichtigen Einkommen vor Be-
rechnung des Einkommens bzw. Lohnsteuer ergibt. Diese Kinderfreibeträge betragen für das 1. Kind DM 1200,-
jährlich, für das 2. Kind DM 1680,- jährlich sowie für das 3. und jedes weitere Kind DM 1800,- jährlich. 
Der darüber hinaus auf Antrag zusätzlich zu gewährende Freibetrag von DM 100,- monatlich für Kinder, 
die auswärts ausgebildet werden, ist in dieser Übersicht nicht berücksichtigt. 

b) das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz. Es beträgt für das 2. Kind DM 25,-, das 3. Kind DM 50,-, 
das 4. Kind DM 60,- sowie für das 5. und jedes weitere Kind DM 70,- monatlich. Personen, die nicht mehr 
als 2 Kinder haben, erhalten Kindergeld nur, wenn das Einkommen DM 7800,- jährlich nicht übersteigt. 

*) Einkommen liegt unterhalb der maßgeblichen Besteuerungsgrenze 

In welchem Maß diese Familienleistungen zum 
Aufwand für die Kinder innerhalb der verschiedenen 
Altersgruppen bei einigen typischen Einkommen 
beitragen, zeigt die nachstehende Zusammenstellung. 
Um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, wurden je-
weils Kinder der gleichen Altersgruppen angenom-
men. 

22. Jede Familie befindet sich zudem in einer für 
sie typischen Lebensstellung und ist einer bestimm-
ten Sozialschicht zugeordnet, aus der sich mannigfal-
tige und unterschiedliche, aber unvermeidliche Pflich-
ten und Lasten ergeben. Sie äußern sich in ungleich 
hohen Aufwendungen für Wohnung, für Kleidung, 
für die Pflege gesellschaftlicher Beziehungen und 
für die Teilnahme am kulturellen Leben. Aber auch 
in den oft sehr verschiedenen Anstrengungen, Ein-
kommen zu erzielen und womöglich zu vermehren, 
spiegeln sich diese schichtenspezifisch differenzier-
ten Einkommensbelastungen wider. Die wirtschaft

-

liche Möglichkeit, diese Aufwendungen hierfür auf-
zubringen, muß den Familien in ihrer Substanz er-
halten bleiben. Treten indes die mit dem steigenden 
Lebensalter und mit der Anzahl der Kinder an-
schwellenden Ausbildungskosten zu den schichten-
spezifischen Einkommensbelastungen hinzu, so kann 
dies eine so gravierende Doppelbelastung für die 
Familien bedeuten, daß sie vor die Alternative 
gestellt werden, entweder aus ihrer sozialen Schicht 
und Lebensstellung abzusteigen oder auf eine wei-
tere eignungsgerechte Ausbildung ihrer Kinder zu 
verzichten. Aus dieser Zwangslage kann sie nur 
ein Ausgleich auf Kosten der Allgemeinheit heraus-
führen, mit dem gewährleistet wird, daß nicht nur 
die Ausbildung der Kinder, sondern auch das sozial-
adäquate Existenzminimum der Familie materiell 
sichergestellt ist. Unter diesem Gesichtspunkt wur-
den die Freibeträge, die den Unterhaltsverpflichte-
ten verbleiben, festgelegt. Als Grundfreibeträge 
wurden die Sätze des Honnefer Modells zugrunde 
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gelegt, die in etlichen Bundesländern nicht nur bei 
der Förderung der Studierenden an Kunst- und 
Musikhochschulen, den Ingenieurschulen und Höhe-
ren Fachschulen, sondern auch bei Schülern weiter-
führender Schulen Anwendung finden; die jewei-
ligen Kinderfreibeträge waren jedoch den inzwi-
schen festgestellten altersmäßig zu differenzieren-
den Kostenverläufen anzupassen. 

Von der Wechselwirkung, die zwischen Deckung 
der Kosten der Ausbildung und der Erhaltung der 
sozialadäquaten Existenz der Familien besteht, geht 
das System aus, das für die Anrechnung des den 
jeweiligen Grundfreibetrag übersteigenden Einkom-
mens gewählt wurde. Mehr noch als bisher bei der 
Förderung nach dem Honnefer Modell wird mit all-
mählich steigendem Einkommen ein gleitender Über-
gang der Lastenverteilung zwischen Allgemeinheit 
und Familie erzielt. Um anschaulich zu machen, wie 
sich dieses Lastenverteilungsprinzip dem Leitgedan-
ken des Gesetzes einfügt, ein allgemein verständ-
liches Förderungssystem zu schaffen, ist die als 
Anhang beigefügte Tabelle mit Anwendungshinwei-
sen entwickelt worden. Mittels dieser Tabelle ist es 
einfach, die den Unterhaltsverpflichteten verbleiben-
den und die zur Deckung der Ausbildungskosten zu 
verwendenden Teile des Einkommens durch Ablesen 
festzustellen. 

23. Die den Unterhaltsverpflichteten verbleiben-
den Einkommensteile werden auf der Grundlage des-
jenigen jährlichen Nettoeinkommens ermittelt, das 
bei Gleichbehandlung der Lohnsteuerpflichtigen mit 
den Einkommensteuerpflichtigen finanzamtlich nach-
gewiesen werden kann. Dieses ist das Einkommen 
im vorletzten Jahr vor der beantragten Förderung 
der Ausbildung. Der Grundsatz der Gleichbehand-
lung Einkommensteuerpflichtiger mit Lohnsteuer-
pflichtigen macht überdies erforderlich, auch bei 
ihnen von den Jahreseinkünften, der Jahreslohn

-

summe also, auszugehen, innerhalb der dann auch 
saisonbedingte Einkommensschwankungen ausge-
glichen werden. Die mit der Durchführung dieses 
Gesetzes betrauten Behörden sind dabei an die 
Feststellungen der Finanzämter oder auf die Ein-
tragungen in Urkunden des Finanzamtes (Lohn-
steuerkarte) gebunden. Die Bezugnahme auf die den 
Finanzämtern gegenüber nachgewiesenen Einkom-
mensverhältnisse, durch die oft genug der einzelne 
selbst erst Aufschluß darüber gewinnt, was er nach 
Abzug seiner Ausgaben von den Einnahmen und 
nach Abzug der Einkommens- und Kirchensteuer-
schuld wirklich verdient hat, führt zu beachtlichen 
Vorteilen: 

a) Die wirtschaftlichen Verhältnisse des einzelnen 
mit allen Detailangaben über die Einkünfte, die 
Erwerbsquellen und die Art und Weise, wie 
die Einkünfte erzielt werden, brauchen nur ein-
mal, nämlich dem Finanzamt gegenüber, offen-
gelegt werden. Sie sind dort durch das Steuer-
geheimnis geschützt. Damit wird unterbunden, 
daß ein zweites Mal ein anderer Zweig der staat-
lichen Verwaltung die gleichen Sachverhalte er-
mittelt. Solche vermeidbaren zusätzlichen Ermitt-
lungen könnten, wenn sie gleichwohl eingestellt 

würden, womöglich das Gebot der Verhältnis-
mäßigkeit von Zweck und Mitteln außer acht 
lassen und weit tiefer in die Intimsphäre des 
einzelnen eindringen, als objektiv gerechtfertigt 
ist. 

b) Auch jene Fälle wird es nicht mehr geben, in 
denen ein Unterhaltsverpflichteter die Gewäh-
rung einer Ausbildungsförderung für seine Kin-
der deshalb nicht beantragt, weil er sich aus ver-
ständlichen Gründen scheut, bestimmte Sachver-
halte, wie Geschäftsgeheimnisse, besonders 
heikle Einkunftsarten, Überschuldungen, abge-
wendete Vergleiche und Konkurse, die eben nur 
das Finanzamt kennt und können darf, auch sei-
nen Kindern, den mit ihrer Förderung befaßten 
Verwaltungen oder gar den Ausbildungsstätten 
selbst bekanntzugeben. Im Ergebnis wird also 
vermieden, daß dem Wohl der Kinder dadurch 
geschadet wird, daß sie ohne wirtschaftliche Aus-
bildungsförderung, auch ohne eignungsgerechte 
Ausbildung bleiben. 

c) Dadurch, daß auf das bekannte Nettoeinkom-
men des vorletzten Jahres zurückgegriffen wird, 
können die Eltern überdies selbst leichter ab-
schätzen, welche Kosten sie für die Ausbildung 
ihrer Kinder aufzubringen haben und mit wel-
cher Förderung sie rechnen können. Auch bei der 
Bildungswerbung und der Berufsberatung kön-
nen dann dem Auszubildenden und seinen Eltern 
genaue Auskünfte darüber gegeben werden, wie 
es um die wirtschaftliche Sicherstellung der an-
geratenen schulischen und beruflichen Bildung 
steht. 

d) Weiter wird die Verwaltungstätigkeit bei der 
Bewilligung der Förderung auf ein Mindestmaß 
beschränkt. Die Verwaltung braucht künftig auch 
etwaige Veränderungen der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse bei den Unterhaltspflichtigen nicht stän-
dig zu kontrollieren. Es erübrigen sich hierdurch 
jene Bescheide, mit denen auf Grund von Nach-
berechnungen vorherige Bescheide aufgehoben 
und nach neueren Feststellungen angeblich zu 
unrecht bezogene Leistungen zurückgefordert 
werden. Dem öffentlichen Interesse schließlich 
entspricht es, wenn dabei auch Anlässe für ärger-
liche Mißverständnisse zwischen einzelnen und 
der Verwaltung abgebaut werden, die sonst oft 
genug das Verhältnis des Bürgers zum Staat 
trüben. 

24. Der denkbare Einwand, der Rückgriff auf 
zwei Jahre zurückliegende Einkommensverhältnisse 
bei der Bemessung der Förderung, könne ungerecht-
fertigte Begünstigungen auslösen, vernachlässigt, 
daß mit jeder Festlegung von Einkommensgrenzen, 
Stichtagen oder Altersbegrenzungen auch ein Teil 
sozialer Ungerechtigkeit unvermeidlich ist. Solche 
Festlegungen beruhen stets auf Informationen, Er-
hebungen und Analysen, die zum Zeitpunkt, zu dem 
sie als Entscheidungsgrundlage herangezogen wer-
den, durch die weitergegangene Entwicklung bereits 
überholt waren. Dies gilt auch für die Anwendung 
der für die Systematik des Gesetzes besonders wich-
tigen Vorschrift, nach der die Anrechnung freizustel- 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Freitag, den 6. Dezember 1968 	10991 

lender Einkommensteile Unterhaltsverpflichteter alle 
zwei Jahre neu festzusetzen sind, wobei den Ver-
änderungen des Lohn- und Preisgefüges Rechnung 
zu tragen ist. Durch den Rückgriff auf das Nettoein-
kommen der Unterhaltsverpflichteten im vorletzten 
Jahr bei der Feststellung der im Einzelfall anrech-
nungsfrei bleibenden und der für die Ausbildung 
einzusetzenden Einkommensteile wird auch erreicht, 
daß die ungünstigen Auswirkungen des zeitlichen 
Informationsrückstandes bei der Neufestsetzung der 
Jahresfreibeträge wenn nicht aufgehoben, so doch 
wesentlich abgeschwächt werden. 

25. Gegenüber den dargelegten Vorteilen mußte 
auch der Fall der Benachteiligung bedacht werden, 
der sich dann ergibt, wenn die Unterhaltsverpflich-
teten während des Zeitraumes der Förderung nicht 
mindestens über das Nettoeinkommen des vorletz-
ten Jahres verfügen. So lag nahe, eine besondere 
Auffangvorschrift hierfür bereits in die Grundvor-
schriften des Leistungsrechts aufzunehmen. Davon  

wurde im Interesse der Geschlossenheit des Systems 
und im Hinblick auf die das Ermessen bindende 
Generalklausel im Gesetz, nach der Förderung er-
hält, wer die für seine Ausbildung erforderlichen 
Mittel nicht selbst aufzubringen vermag und auch 
von seinen Eltern oder Ehegatten nicht erlangen 
kann, abgesehen. Für diese und andere im einzelnen 
nicht absehbaren Härten, die sich bei der Anwen-
dung der Vorschriften des Gesetzes ergeben kön-
nen, ist eine spezielle und allgemeine Härteklausel 
in dem Gesetz eingefügt worden. Gravierende Ver-
minderungen des Einkommens der Unterhaltsver-
pflichteten, die infolge von Invalidisierung, von Pen-
sionierung oder durch Arbeitslosigkeit entstehen 
können, müssen als solche besonderen Härten aus-
geglichen werden. Allerdings bedarf es dazu dann 
einer Prüfung der Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse im Einzelfalle, bei der dann ein Abweichen 
vom Prinzip der Bindung der Behörden, die dieses 
Gesetz ausführen, an die Feststellungen der Finanz-
ämter in Kauf genommen werden muß. 
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Entlastung der Familien mit Kindern in Ausbildung zwischen dem 15. und 
18. Lebensjahr durch die Kinderfreibeträge nach § 32 EStG und das Kindergeld 
nach dem Bundeskindergeldgesetz gegenüber der nach dem Gesetz über die wirt-
schaftliche Förderung der Ausbildung (GFA) zu gewährenden Förderung 

Entlastung der Familien bis ... Kindern durch 

1. (Spalten 1) die Steuervergünstigung durch die Kinderfreibeträge nach § 32 EStG 

2. (Spalten 2) das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 

3. (Spalten 3) die Steuervergünstigung und das Kindergeld insgesamt 

4. (Spalten 4) durch die Förderung nach dem Gesetz über die wirtschaftliche 
Förderung der Ausbildung (GFA)  

Monatliches 
Brutto

-

einkommen 

Monatliches Netto

-

einkommen vor Abzug 
des Kinderfreibetrages 

1 Kind 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 

2 Kinder 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 

300 

600 

800 

1 000 

1200 

1 400 

1 600 

1 800 

2 000 

2 200 

2 400 

2 600 

2 800 

3 000 

3 200 

3 500 

4 000 

5 000 

300 

563,60 

721,90 

880,- 

1038,20 

1196,40 

1 352,80 

1507,60 

1 647,40 

1 801,40 

1 944,40 

2 085,80 

2 222,1-- 

2 356,40 

2 550,50 

2 751,- 

2 982,40 

3 564,40 

- 	- 	- 	200 

19,- 	- 	19,- 	200 

19,- 	- 	19,- 	198 

19,- 	- 	19,- 	164 

19,- 	- 	19,- 	124 

19,- 	- 	19,- 	50 

19,70 	- 	19,70 	- 

21,30 	- 	21,30 	- 

23,40 	- 	23,40 	- 

24,80 	- 	24,80 	- 

26,30 	- 	26,30 	- 

28,- 	- 	28,- 	- 

29,50 	- 	29,50 	- 

30,60 	- 	30,60 	- 

32,- 	- 	32,- 	- 

33,70 	- 	33,70 	- 

36,30 	- 	36,30 	- 

40,10 	- 	40,10 	- 

- 	25,- 	25,- 	400 

- 	25,- 	25,- 	400 

45,60 	- 	45,60 	398 

45,60 	45,60 	364 

45,60 	45,60 	324 

45,60 	45,60 	250 

46,30 	46,30 	175 

50,- 	50,- 	95 

54,40 	54,40 	25 

58,20 	58,20 	- 

62,- 	62,- 	- 

65,84 	65,84 	- 

69,40 	69,40 	- 

72,50 	72,50 	- 

75,70 	75,70 	- 

80,- 	80,- 	- 

86,50 	86,50 	- 

95,80 	95,80 	- 
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3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 

(1) 	(2) 	(3) (4) (1) (2) 	(3) (4) (1) (2) 	(3) (4) 

- 	75,- 	75,- 600 - 135,- 	135,- 800 - 205,- 	205,- 1 000  

- 	75,- 	75,- 600 - 135,- 	135,- 800 - 205,- 	205,- 1 000  

- 	75,- 	75,- 598 - 135,- 	135,- 798 - 205,- 	205,- 998 

74,10 	75,- 	149,10 564 102,60 135,- 	237,60 764 205,- 	205,- 964 

74,10 	75,- 	149,10 524 102,60 135,- 	237,60 724 131,10 205,- 	336,10 924 

74,10 	75,- 	149,10 450 102,60 135,- 	237,60 650 131,10 205,- 	336,10 850 

74,80 	75,- 	149,80 375 103,30 135,- 	238,30 575 131,80 205,- 	336,80 775 

78,80 	75,- 	153,80 295 107,30 135,- 	242,30 495 135,80 205,- 	340,80 695 

85,70 	75,- 	160,70 225 115,- 135,- 	250,- 425 143,50 205,- 	348,50 625 

92,20 	75,- 	167,20 150 124,20 135,- 	259,20 350 154,20 205,- 	359,20 550 

98,50 	75,- 	173,50 80 133,20 135,- 	268,20 280 165,80 205,- 	370,80 480 

104,70 	75,- 	179,70 5 141,70 135,- 	276,70 205 177,- 205,- 	382,- 405 

110,50 	75,- 	185,50 - 149,90 135,- 	284,90 140 187,70 205,- 	392,70 340 

115,80 	75,- 	190,80 - 157,60 135,- 	292,60 70 197,60 205,- 	402,60 270 

121,20 	75,- 	196,20 - 165,- 135,- 	300,- - 207,20 205,- 	412,20 125 

128,40 	75,- 	203,40 - 175,20 135,- 	310,20 - 220,70 205,- 	425,70 75 

139,- 	75,- 	214,- - 190,30 135,- 	325,30 - 240,50 205,- 	445,50 - 

154,80 	75,- 	229,80 - 213,- 135,- 	348,- - 270,30 205,- 	475,30 - 
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Anhang 

Hinweise für die Anwendung der Tabelle 

zur Ermittlung der Stufenzuschläge zu den Grundfreibeträgen nach § 14 Abs. 3 
und zum Ablesen der Monatsbeträge der Selbstbeteiligung Unterhaltsverpflich-

teter zur Deckung des Bedarfs für Ausbildung und Lebenshaltung 

Bei Anwendung der Tabelle ist wie folgt zu verfah-
ren: 

1. Zunächst wird geprüft, ob Vermögen im Sinne 
des § 13 vorhanden ist und ob es nach den §§ 15 
und 16 zur Deckung des Ausbildungs- und Le-
benshaltungsbedarfs nach den §§ 8 und 9 einzu-
zusetzen ist. Soweit und solange Vermögen ein-
zusetzen ist, wird Förderung nach diesem Gesetz 
nicht gewährt. Weitere Berechnungen brauchen 
dann nicht durchgeführt zu werden. 

2. a) Vor Anwendung der Tabelle werden die Jah-
resfreibeträge nach § 14 Abs. 2 festgestellt. 
Die Summe der Jahresfreibeträge ist gemäß 
§ 11 Abs. 1 durch zwölf zu teilen. Die Fest-
stellung dieses Zwölftels erleichtert die nach-
stehende Übersicht: 

Jahres

-

freibetrag 

1/ 12 des  
Jahres

-

freibetrages 

Für Eltern der zu 
fördernden Person 8 400,— DM 700,— DM 

für einen allein

-

stehenden Eltern

-

teil oder Ehegat

-
ten 	 5 400,— DM 450,— DM 

für unterhaltsbe
-

rechtigte Angehö-
rige (ohne die zu 
fördernde Person 
und weitere Kin-
der, welche nach 
diesem Gesetz 
Förderung erhal

-

ten) 

1 bis 6 Jahre 1 440,— DM 120,— DM 

7 bis 14 Jahre 1 800,— DM 150,— DM 

14 Jahre und 
älter 	 2 400,— DM 200,— DM 

 

b) Der sich hiernach ergebende Betrag (monat-
licher Grundfreibetrag) ist dem zwölften Teil 
des nach § 12 festgestellten Nettoeinkom-
mens gegenüberzustellen. Bleibt das Netto-
einkommen unter dem monatlichen Grund-
freibetrag, wird den in § 16 genannten Unter-
haltsverpflichteten nicht zugemutet, zum Be-
darf des zu Fördernden beizutragen. 

c) Ergibt die Gegenüberstellung, daß der zwölfte 
Teil des Nettoeinkommens den monatlichen 
Grundfreibetrag übersteigt, wird der über-
steigende Betrag durch Abzug des monat-
lichen Grundfreibetrages vom festgestellten 
Zwölftel des Nettoeinkommens ermittelt. 

Dieser Betrag wird auf volle 10 DM-Beträge 
auf- bzw. abgerundet. 

d) Der sich dann ergebende Betrag steht in der 

nachstehenden Tabelle in Spalte 1. 

Daneben in (Spalte 2 steht der monatliche 
Stufenzuschlag, der nach § 14 Abs. 3 errech-
net ist. 

e) Der nach Buchstabe c) ermittelte Gründfrei-
betrag zusammen mit dem nach Buchstabe d) 
aus der Tabelle abzulesenden Stufenzuschlag 
ergeben das den Eltern oder dem Ehegatten 
zu belassende Einkommen. Das Grundfrei-
betrag und Stufenzuschlag übersteigende Ein-
kommen ist grundsätzlich zur Deckung des 
Bedarfs für Ausbildung und Lebenshaltung 
des oder der zu Fördernden zu verwenden. 
Die Höhe dieses Anrechnungsbetrages ist in 
Spalte 3 abzulesen. 
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Anhang 

Tabelle 

zur Ermittlung der Stufenzuschläge zu den Grundfreibeträgen nach § 14 Abs. 3 
und zum Ablesen der Monatsbeträge der Selbstbeteiligung Unterhaltsverpflich

-

teter zur Deckung des Bedarfs für Ausbildung und Lebenshaltung 

1/12 des die 
Jahres

-

grund

-

freibeträge 
übersteigen

-

den Netto

-

einkommens 

Zusätzlicher 
monatlicher 
Freibetrag 

Monats

-

betrag der 
Selbst

-

beteiligung 
Unterhalts

-

ver

-

pflichteter 

1/12 des die 
Jahres

-

grund

-

freibeträge 
übersteigen

-

den Netto

-

einkommens 

Zusätzlicher 
monatlicher 
Freibetrag 

Monats

-

betrag der 
Selbst

-

beteiligung 
Unterhalts

-

ver

-

pflichteter 

DM DM DM DM DM  DM 

1 2 3 1 2 3 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
1.30 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 

9 
18 
27 
36 
45 
54 
63 
72 
81 
90 
98 

106 
114 
122 
130 
138 
146 
154 
162 
170 
177 
184 
191 
198 
205 
212 
219 
226 
233 
240 
246 
252 
258 
264 
270 
276 
282 
288 
294 
300 
305 
310 
315 
320 
325 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
64 
68 
72 
76 
80 
84 
88 
92 
96 

100 
105 
110 
115 
120 
125 

460 . 
 470 

480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 

330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 
485 
490 
495 
500 
505 
510 
515 
520 
525 
530 
535 
540 
545 
550 

130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
350 
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-
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1 /12 des die 
Jahres

-

grund

-

freibeträge 
übersteigen

-

den Netto

-

einkommens 

Zusätzlicher 
monatlicher 
Freibetrag 

Monats

-

betrag der 
Selbst

-

beteiligung 
Unterhalts

-

ver

-

pflichteter 

DM DM DM DM DM DM 

1 2 3 1 2 3 

910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 

1 000 
1 010 
1 020 

1 030 
1 040 
1 050 
1 060 
1 070 
1 080 
1 090 
1 100 
1. 110 
1 120 
1 130 
1. 140 
1 150 
1 160 
1 170 
1 180 
1 190 
1 200 
1 210 
1 220 
1 230 
1 240 
1 250 
1 260 
1 270 
1 280 
1 290 
1 300 
1 310 
1 320 
1 330 
1. 340. 
1 350 
1 360 
1 370 
1 380 
1 390 
1 400 
1 410 
1 420 
1 430 
1 440 
1 450 

555 
560 
565 
570 
575 
580 
585 
590 
595 
600 
605 
610 
615 
620 
625 
630 
635 
640 
645 
650 
655 
660 
665 
670 
675 
680 
685 
690 
695 
700 
705 
710 
715 
720 
725 
730 
735 
740 
745 
750 
755 
760 
765 
770 
775 
780 
785 
790 
795 
800 
805 
810 
815 
820 
825 

355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 
485 
490 
495 
500 
505 
510 
515 
520 
525 
530 
535 
540 
545 
550 
555 
560 
565 
570 
575 
580 
585 
590 
595 
600 
605 
610 
615 
620 
625 

1 460 
1 470 
1 480 
1 490 
1 500 
1 510 
1 520 
1 530 
1 540 
1 550 
1 560 
1 570 
1 580 
1 590 
1.600 
1 610 
1 620 
1 630 
1 640 
1. 650 
1 660 
1 670 
1 680 
1 690 
1 700 
1.710 
1 720 
1. 730 
1 740 
1 750 
1 760 
1 770 
1 780 
1 790 
1 800 
1 810 
1 820 
1 830 
1 840 
1 850 
1 860 
1 870 
1 880 
1 890 
1 900 
1 910 
1 920 
1 930 
1 940 
1 950 
1 960 
1 970 
1 980 
1 990 
2 000 

830 
835 
840 
845 
850 
855 
860 
865 
870 
875 
880 
885 
890 
895 
900 
905 
910 
915 
920 
925 
930 
935 
940 
945 
950 
955 
960 
965 
970 
975 
980 
985 
990 
995 

1 000 
1 005 
1 010 
1 015 
1 020 
1 025 
1 030 
1 035 
1 040 
1 045 
1 050 
1 055 
1 060 
1 065 
1 070 
1 075 
1 080 
1 085 
1 090 
1 095 
1 100 

630 
635 
640 
645 
650 
655 
660 
665 
670 
675 
680 
685 
690 
695 
700 
705 
710 
715 
720 
725 
730 
735 
740 
745 
750 
755 
760 
765 
770 
775 
780 
785 
790 
795 
800 
805 
810 
815 
820 
825 
830 
835 
840 
845 
850 
855 
860 
865 
870 
875 
880 
885 
890 
895 
900 
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ver
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1 /12 des die 
Jahres

-

grund

-

freibeträge 
übersteigen

-

den Netto

-

einkommens 

Zusätzlicher 
monatlicher 
Freibetrag 

Monats

-

betrag der 
Selbst

-

beteiligung 
Unterhalts

-

ver

-

pflichteter 

DM DM DM DM DM DM 
1 2 3 1 2 3 

2 010 
2 020 
2 030 
2 040 
2 050 
2 060 
2 070 
2 080 
2 090 
2 100 
2 110 
2 120 
2 130 
2 140 
2 150 
2 160 
2 170 
2 180 
2 190 
2 200 
2 210 
2 220 
2 230 
2 240 
2 250 
2 260 
2 270 
2 280 
2 290 
2 300 
2 310 
2 320 
2 330 
2 340 
2 350 
2 360 
2 370 
2 380 
2 390 
2 400 
2 410 
2 420 
2 430 
2 440 
2 450 
2 460 
2 470 
2 480 
2 490 
2 500 
2 510 
2 520 
2 530 
2 540 
2 550 

1 105 
1. 110 
1 115 
1 120 
1 125 
1 130 
1 135 
1 140 
1 145 
1 150 
1 155 
1 160 
1 165 
1 170 
1 175 
1 180 
1 185 
1 190 
1 195 
1 200 
1 205 
1 210 
1 215 
1. 220 
1 225 
1 230 
1 235 
1 240 
1 245 
1 250 
1 255 
1 260 
1 265 
1 270 
1 275 

. 1 280 
1 285 
1 290 
1 295 
1 300 
1. 305 
1 310 
1 315 
1 320 
1 325 
1. 330 
1 335 
1 340 
1 345 
1 350 
1. 355 
1 360 
1 365 
1 370 
1. 375 

905 
910 
915 
920 
925 
930 
935 
940 
945 
950 
955 
960 
965 
970 
975 
980 
985 
990 
995 

1 000 
1 005 
1 010 
1 015 
1. 020 
1 025 
1 030 
1 035 
1 040 
1. 045 
1 050 
1 055 
1 060 
1 065 
1 070 
1 075 
1 080 
1 085 
1 090 
1 095 
1 100 
1 105 
1 110 
1 115 
1 120 
1 125 
1 130 
1 135 
1 140 
1 145 
1 150 
1 155 
1 160 
1 165 
1 170 
1 175 

2 560 
2 570 
2 580 
2 590 
2 600 
2 610 
2 620 
2 630 
2 640 
2 650 
2 660 
2 670 
2 680 
2 690 
2 700 
2 710 
2 720 
2 730 
2 740 
2 750 
2 760 
2 770 
2 780 
2 790 
2 800 
2 810 
2 820 
2 830 
2 840 
2 850 
2 860 
2 870 
2 880 
2 890 
2 900 
2 910 
2 920 
2 930 
2 940 
2 950 
2 960 
2 970 
2 980 
2 990 
3 000 
3 010 
3 020 
3 030 
3 040 
3 050 
3 060 
3 070 
3 080 
3 090 
3 100 

1 380 
1 385 
1 390 
1. 395 
1 400 
1 405 
1 410 
1 415 
1 420 
1 425 
1 430 
1 435 
1 440 
1 445 
1 450 
1 455 
1 460 
1 465 
1 470 
1 475 
1 480 
1 485 
1 490 
1 495 
1. 500 
1 505 
1 510 
1 515 
1 520 
1 525 
1 530 
1 535 
1 540 
1 545 
1 550 
1 555 
1 560 
1 565 
1 570 
1 575 
1 580 
1 585 
1 590 
1 595 
1 600 
1 605 
1 610 
1 615 
1 620 
1 625 
1 630 
1 635 
1 640 
1 645 
1 650 

1 180 
1 185 
1 190 
1 195 
1 200 
1 205 
1 210 
1 215 
1 220 
1 225 
1 230 
1 235 
1 240 
1 245 
1 250 
1 255 
1 260 
1 265 
1 270 
1 275 
1 280 
1 285 
1 290 
1 295 
1 300 
1 305 
1 310 
1 315 
1 320 
1 325 
1 330 
1 335 
1 340 
1 345 
1 350 
1 355 
1 360 
1 365 
1 370 
1 375 
1 380 
1 385 
1 390 
1 395 
1 400 
1 405 
1 410 
1 415 
1 420 
1 425 
1 430 
1 435 
1 440 
1 445 
1 450 
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1/12 des die 
Jahres

-

grund

-

freibeträge 
übersteigen

-

den Netto

-

einkommens 

Zusätzlicher 
monatlicher 
Freibetrag 

Monats

-

betrag der 
Selbst

-

beteiligung 
Unterhalts

-

ver

-

pflichteter 

DM DM DM DM DM DM 

1 2 3 1 2 3 

3 110 
3 120 
3 130 
3 140 
3 150 
3 160 
3 170 
3 180 
3 190 
3 200 
3 210 
3 220 
3 230 
3 240 
3 250 
3 260 
3 270 
3 280 
3 290 
3 300 
3 310 
3 320 
3 330 
3 340 
3 350 
3 360 
3 370 
3 380 
3 390 
3 400 
3 410 
3 420 
3 430 
3 440 
3 450 
3 460 
3 470 
3 480 
3 490 
3 500 
3 510 
3 520 
3 530 
3 540 
3 550 
3 560 
3 570 
3 580 
3 590 

1 655 
1 660 
1 665 
1 670 
1 675 
1 680 
1 685 
1 690 
1 695 
1 700 
1 705 
1 710 
1 715 
1 720 
1 725 
1 730 
1 735 
1 740 
1 745 
1 750 
1 755 
1 760 
1 765 
1 770 
1 775 
1 780 
1 785 
1 790 
1 795 
1 800 
1 805 
1 810 
1 815 
1 820 
1 825 
1 830 
1 835 
1 840 
1 845 
1 850 
1 855 
1 860 
1 865 
1 870 
1 875 
1 880 
1 885 
1 890 
1 895 

1 455 
1 460 
1 465 
1 470 
1 475 
1 480 
1 485 
1 490 
1 495 
1 500 
1 505 
1 510 
1 515 
1 520 
1 525 
1 530 
1 535 
1 540 
1 545 
1 550 
1 555 
1 560 
1 565 
1 570 
1 575 
1 580 
1 585 
1 590 
1 595 
1 600 
1 605 
1 610 
1 615 
1 620 
1 625 
1 630 
1 635 
1 640 
1 645 
1 650 
1 655 
1 660 
1 665 
1 670 
1 675 
1 680 
1 685 
1 690 
1 695 

3 600 
3 610 
3 620 
3 630 
3 640 
3 650 
3 660 
3 670 
3 680 
3 690 
3 700 
3 710 
3 720 
3 730 
3 740 
3 750 
3 760 
3 770 
3 780 
3 790 
3 800 
3 810 
3 820 
3 830 
3 840 
3 850 
3 860 
3 870 
3 880 
3 890 
3 900 
3 910 
3 920 
3 930 
3 940 
3 950 
3 960 
3 970 
3 980 
3 990 
4 000 
4 010 
4 020 
4 030 
4 040 
4 050 
4 060 
4 070 
4 080 

1 900 
1 905 
1 910 
1 915 
1 920 
1 925 
1 930 
1 935 
1. 940 
1 945 
1 950 
1 955 
1 960 
1 965 
1 970 
1 975 
1 980 
1 985 
1 990 
1 995 
2 000 
2 005 
2 010 
2 015 
2 020 
2 025 
2 030 
2 035 
2 040 
2 045 
2 050 
2 055 
2 060 
2 065 
2 070 
2 075 
2 080 
2 085 
2 090 
2 095 
2 100 
2 105 
2 110 
2 115 
2 120 
2 125 
2 130 
2 135 
2 140 

1 700 
1 705 
1 710 
1 715 
1 720 
1 725 
1 730 
1 735 
1 740 
1 745 
1 750 
1 755 
1 760 
1 765 
1 770 
1 775 
1 780 
1 785 
1 790 
1 795 
1 800 
1 805 
1 810 
1 815 
1 820 
1 825 
1 830 
1 835 
1 840 
1 845 
1 850 
1 855 
1 860 
1 865 
1 870 
1 875 
1 880 
1 885 
1 890 
1 895 
1 900 
1 905 
1 910 
1 915 
1 920 
1 925 
1 930 
1 935 
1 940 
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Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Adorno vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Felder (Drucksache V/3574 Frage 73): 

Billigt die Bundesregierung die Zensurauflagen, die das Kom-
mando der Marineschule Mürwik dem Norddeutschen Rundfunk 
vorgelegt hat, als eine verabredete Diskussion zwischen den Offi-
zieren der Schule zum Thema „Probleme der Menschenführung im 
Zusammenhang mit der Marinemeuterei von 1918" aufgenommen 
und gesendet werden sollte? 

Die Abfassung von Auflagen, die dem deutschen 
Fernsehen vom Kommandeur der Marineschule Mür-
wik vor der geplanten Fernseh-Diskussion gemacht 
worden waren, beruhte auf einem Mißverständnis. 

Sofort nach Bekanntwerden dieser Absicht, hat  der 
 Inspekteur der Marine in Einvernehmen mit dem 

Kommandeur der Marineschule diese Entscheidung 
widerrufen und die Durchführung der Fernseh-Dis-
kussion ohne Einschränkung genehmigt; das Fern-
sehen wurde davon umgehend fernmündlich in 
Kenntnis gesetzt. Da jedoch der NDR die Konzeption 
der Sendung geändert hatte und der geplante Auf-
nahmetermin überschritten war, konnte nur noch 
ein „statement" des Geschichtslehrers der Marine-
schule, Fregattenkapitän Kabath, zu diesem Thema 
für die Sendung aufgezeichnet werden. 

Der Norddeutsche Rundfunk hat in einer fern-
schriftlichen Stellungnahme am 26. November an 
das Bundesministerium der Verteidigung und die 
Medien, die über diesen Vorfall berichtet hatten, 
festgestellt, daß dieses Vorkommnis nicht der Praxis 
des Bundesministeriums der Verteidigung ent-
spräche. Der Vorfall wurde damit zwischen dem 
BMVtdg und dem NDR beigelegt. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Adorno vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Jung (Drucksache V/3574 Fragen 74 
und 75) : 

Ist die Bundesregierung bereit, bei den Kultusministerien der 
Länder darauf hinzuwirken, daß an den Universitäten Lehrstühle 
für Wehrsoziologie und an den Technischen Universitäten sowie 
an Ingenieurakademien verstärkte Lehrstühle und Institute für 
Wehrtechnik eingerichtet werden? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Laufbahnbestimmungen für 
Ingenieur-Offiziere mit dem Ziel zu prüfen, diesen Personenkreis 
entsprechend seiner Bedeutung in einer hochtechnisierten Armee 
und entsprechend seinen Ausbildungen und Fähigkeiten höher 
einzustufen? 

Das BMVtdg steht in einem ständigen Gedanken-
austausch mit  der „Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land". Vor allem zum Zweck der Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Einrich-
tungen für Wissenschaft und Bildung ist eine Kon-
taktkommission zwischen beiden Institutionen gebil-
det worden. In den bisherigen Sitzungen dieser 
Kommission und darüber hinaus in Einzelgesprä-
chen mit der Westdeutschen Rektorenkonferenz und 
mit einzelnen Fakultäten haben die Vertreter des 
BMVtdg auf die 'Bildung wehrtechnischer Schwer-

punkte und die verstärkte Vertretung wehrwissen-
schaftlicher Fachbereiche wie Wehrgeschichte, Wehr-
soziologie, Wehrpädagogik und Wehrpsychologie 
hingewirkt. Die entsprechenden Bemühungen wer-
den fortgesetzt. 

Die Laufbahnbestimmungen für Offiziere des 
Truppendienstes mit technischer Vorbildung wurden 
im Jahre 1967 überprüft. Das Ergebnis der Überprü-
fung habe ich dem Verteidigungsausschuß mit Be-
richt vom 18. Oktober 1967 übermittelt. Aus diesem 
Bericht ergibt sich, daß die gültigen Laufbahnbe-
stimmungen Vergünstigungen für sogenannte Inge-
nieuroffiziere enthalten, die ihrer Bedeutung in einer 
hochtechnisierten Armee gerecht werden. Es würde 
den zeitlichen Rahmen sprengen, hier  die  zahl-
reichen Vergünstigungen im einzelnen aufzuzählen. 
Die Bundesregierung ist jedoch bereit, weitere Exem-
plare des angeführten Berichts zur Verfügung zu 
stellen. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Leber vom 5. Dezember 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Giulini (Drucksache V/3574 Fragen 77, 78 und 79) : 

Kann die Bundesregierung angeben, was ein moderner Ter-
minal mit Krananlagen kostet? 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie groß der Umschlag bei 
den fertiggestellten Containern ist, soweit diese bereits ein hal-
bes Jahr bzw. drei Monate in Betrieb sind? 

Ist es der Bundesregierung bekannt, daß die Deutsche Bundes-
bahn Container in Auftrag gegeben hat, die von den inter-
nationalen Maßen abweichen und von den Spezialschiffen (für 
Container) nicht verwendet werden können? 

Die Terminals der Deutschen Bundesbahn kosten 
je nach Ausstattung zwischen 600 000,— DM und 
1,15 Mio DM. 

Die Bundesbahn baut mehrere Arten von Ter-
minals, die gleichermaßen modern eingerichtet wer-
den, jedoch in ihrer räumlichen Ausdehnung und in 
der Kranausstattung dem zu erwartenden Verkehrs-
aufkommen angepaßt sind. Die Terminals, die an 
großen Verkehrsknoten erstellt wurden und noch 
werden, haben Kräne großer Spannweite und ent-
sprechende Arbeits- und Lagerflächen und erfordern 
im Durchschnitt einen Investitionsaufwand von etwa 
1,15 Mio DM. 

Terminals an Orten, wo ein weniger großes Ver-
kehrsaufkommen zu bewältigen ist, können ein-
facher gehalten werden und erfordern im Durch-
schnitt etwa 800 000 DM. 

Für die Anlage von Terminals, die in weitere 
Zukunft geplant sind, wird ein Aufwand von etwa 
600 000 DM erwartet, da hier mit noch einfacherer 
Einrichtung gerechnet wird. 

Nach den Angaben der Bundesbahn wurden bis 
zum 31. Oktober 1969 auf den drei Container-Bahn-
höfen, die schon ein halbes Jahr im Betrieb sind, 
4731 Container umgeschlagen und auf den weiteren 
drei Container-Bahnhöfen, die drei Monate existie-
ren, zusätzlich noch 4975 Container. Hierbei wurden 
nur die dem öffentlichen Verkehr dienenden Con-
tainer-Umschlagplätze berücksichtigt. 
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Die Container sind für den Binnenverkehr vorge-
sehen und aus Wettbewerbsgründen in ihren Ab-
messungen an die Maße der Straßenfahrzeuge an-
geglichen. Ob diese Behälterart sich in größerem 
Umfang durchsetzen wird, muß die zukünftige Ent-
wicklung zeigen. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage der 
Abgeordneten Frau Klee (Drucksache V/3574 Frage 
80) : 

Ist die Bundesregierung bereit, im Sinne der Empfehlung 539 
der Beratenden Versammlung des Europarates. vom 27. Septem-
ber 1968 sowohl in eigener Verantwortung wie in Zusammen-
arbeit mit den zuständigen internationalen Organen ein Pro-
gramm zu erarbeiten, das einen ausreichenden und systematischen 
Unterricht über Verkehrssicherheit für alle Kinder und Jugend-
liche sicherstellt? 

Die Frage beantworte ich mit Ja. Die Bundesregie-
rung ist durchaus bereit, sowohl in Zusammenarbeit 
mit den Bundesländern als auch mit den internatio-
nalen Organisationen, daran mitzuarbeiten, daß für 
alle Kinder und Jugendliche ein systematischer Ver-
kehrsunterricht sichergestellt wird. Bereits an der 

„1. Konferenz der  Regierungssachverständigen 
des Europarats und der Europäischen Konferenz 
der Verkehrsminister (CEMT) für Straßenver-
kehrssicherheit und Verkehrserziehung" 

im Jahre 1963 hat sich die Bundesregierung maßgeb-
lich beteiligt und schon damals ein besonderes 
Schulfach (Pflichtfach) gefordert. 

Eine Beteiligung ist auch für die nächste, für 
1969 vorgesehene Konferenz beabsichtigt und zuge-
sagt. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage der 
Abgeordneten Frau Klee (Drucksache V/3574 
Frage 81) : 

Wurden bereits Maßnahmen in Aussicht genommen, um auch 
ältere Mitbürger mit den Erfordernissen des modernen Straßen-
verkehrs vertraut zu machen? 

Ja, das ist der Fall. Im einzelnen möchte ich fol-
gendes sagen: Aufklärung der alten Mitbürger 
über richtiges Verhalten im Straßenverkehr fällt in 
die Zuständigkeit der Länder. Aber auch von seiten 
der Bundesregierung wurden Maßnahmen gefördert, 
die vornehmlich von Verbänden und Organisatio-
nen durchgeführt werden: 

1. Vorträge in Altersheimen, Altentagesstätten 
über richtiges Verhalten; 

2. Verteilung von Broschüren und Merkblättern mit 
Hinweisen für alte Leute, wie man sich zweck-
mäßig im Straßenverkehr verhält; 

3. Anbringung von Wechselrahmen und Bilder-
serien in Altersheimen und Tagesstätten; 

4. Vorführung von Dia-Serien in Altenversamm-
lungen; 

5. Behandlung der Verkehrsaufklärung älterer 
Menschen im Schwerpunktprogramm. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage der 
Abgeordneten Frau Klee (Drucksache V/3574 
Frage 82) : 

Bis wann kann mit dem Abschluß der Arbeiten am euro-
päischen Straßenkodex gerechnet werden, der von der Euro-
päischen Verkehrsministerkonferenz vorbereitet wird? 

Es ist zu hoffen, daß die Konferenz der euro-
päischen Verkehrsminister im Laufe des Jahres 
1969 mit ihren Vereinheitlichungsarbeiten fertig 
wird. Mit der gesamteuropäischen Einigung (die 
Konferenz der europäischen Verkehrsminister um-
faßt nicht die Länder jenseits des „Eisernen Vor-
hangs") kann im Jahre 1970 gerechnet werden. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Mertes (Drucksache V/3574 Fragen 83, 
84 und 85) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich auf der B 27 zwi-
schen dem Siebenmühlental und der Gemeinde Steinenbronn 
wegen der kurvenreichen und unübersichtlichen Strecke während 
des Berufsverkehrs starke Verkehrsstauungen bilden? 

Liegen der Bundesregierung Mitteilungen vor, daß auf Grund 
der genannten Verkehrsstauungen und des starken Lastwagen-
verkehrs auf der B 27 die Unfälle zugenommen haben? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf der genannten Teilstrecke 
der B 27 eine Kriechspur für den Lastwagenverkehr anzulegen, 
wie sie von den Industriefirmen dieses Gebietes und der Kreis-
polizeidienststelle gefordert wird? 

Es trifft zu, daß in den Tagesspitzenzeiten auf 
der B 27 zwischen dem Siebenmühlental und der 
Gemeinde Steinenbronn zuweilen mit Verkehrs-
stauungen gerechnet werden muß. Soweit ich dar-
über unterrichtet bin, entspricht die Zahl der Ver-
kehrsunfälle der sehr hohen Verkehrsbelastung der 
B 27 auf diesem Streckenabschnitt. Besondere Ge-
fahrenstellen sind in diesem Bereich nicht vorhan-
den. 

Von der Straßenbauverwaltung ist schon vor Jah-
ren geprüft worden, ob der Ausbau der B 27 in der 
bestehenden Linienführung zweckmäßig ist. Dabei 
hat sich jedoch gezeigt, daß trotz eines hohen 
Kostenaufwandes nur eine begrenzte Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse erreicht werden kann. 
Aus diesem Grunde wurde mit Nachdruck eine 
völlige Neutrassierung der B 27 zwischen Echter

-

dingen und Tübingen durchgeführt. Für dieses Bau-
vorhaben ist bereits die Linienfestlegung nach § 16 
des Bundesfernstraßengesetzes erfolgt. Für den 
1. Bauabschnitt zwischen Echterdingen und Aich ist 
die Planung abgeschlossen. Das Planfeststellungs-
verfahren befindet sich gegenwärtig in Durchfüh- 
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rung. Mit dem Beginn der eigentlichen Bauarbei-
ten kann im unmittelbaren Anschluß an das Plan-
feststellungsverfahren gerechnet werden. Auch auf 
dem 2. Bauabschnitt zwischen Aich und Tübingen 
sind die Planungsarbeiten nahezu beendet. Hier 
wird schon in Kürze ebenfalls das Planfeststellungs-
verfahren eingeleitet. 

Bei diesem Stand der Vorarbeiten für den völ-
ligen Neubau der B 27 zwischen Echterdingen und 
Tübingen erscheint es  nicht mehr vertretbar, im 
Zuge der bestehenden B 27 noch größere Investitio-
nen vorzunehmen, zumal hiermit nur eine gering-
fügige Verbesserung der Verkehrsverhältnisse er-
reicht werden kann. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Enders (Drucksache V/3574 Frage 
86) : 

Welche Erfahrungen kann die Bundesregierung über die auf 
einigen Strecken aus verkehrs- und finanzpolitischen Gründen 
erfolgte Verlagerung des Personenverkehrs von der Schiene auf 
die Straße anführen? 

Mit der Verlegung schwacher Reiseverkehre von 
der Schiene auf die Straße wurden im allgemeinen 
gute Erfahrungen gemacht. Vielfach konnte die Ver-
kehrsabwicklung durch ortsnähere Bedienung, Ver-
mehrung der Haltestallen und durch ein häufigeres 
Fahrtenangebot verbessert werden. Befragungen 
von Reisenden durch die Deutsche Bundesbahn ha-
ben weitgehend bestätigt, daß auch von seiten der 
Fahrgäste diese Verbesserungen anerkannt werden. 

Durch die erwähnten Maßnahmen und durch das 
Anfahren von Zielen, die bisher mit der Schiene 
nicht erreicht werden konnten, gelang es der Deut-
schen Bundesbahn in der Regel, ihr Verkehrsauf-
kommen nicht nur zu erhalten, sondern z. T. sogar 
zu vergrößern. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Enders (Drucksache V/3574 Frage 
87): 

Ist in diesen Fällen vorgesehen, möglichst bald für die vor der 
Abfahrt der Omnibusse an der Straße stehenden Reisenden über-
dachte Wartehallen zu errichten? 

Unterstellmöglichkeiten finden die Reisenden in 
vielen Fällen in Bahnhöfen, wenn diese von den 
Omnibussen der Deutschen Bundesbahn als Halte-
punkte weiterhin bedient werden. Wie für die übri-
gen Omnibusunternehmen ergibt sich auch für die 
Deutsche Bundesbahn aus den gesetzlichen Bestim-
mungen keine Rechtspflicht, an Bushaltestellen 
Wartehallen zu errichten. Ob die Bundesbahn auf 
längere Sicht derartige Wartehallen errichtet, ist 
Sache ihrer eigenen kaufmännischen Entscheidung. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Felder (Drucksache V/3574 frage 88) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die wiederholte Forderung der 
deutschen Augenärzte zu erfüllen, die eine gesetzliche Festlegung 
einer Mindestsehschärfe vor Erteilung der Fahrerlaubnis für 
Autofahrer und ferner zeitlich terminierte Sehkontrollen für 
ältere Autofahrer zum Ziele haben? 

Die Bundesregierung ist bereit, entsprechende 
Vorschriften zu erlassen, sofern es sich als notwen-
dig erweisen wird. 

Das Bundesgesundheitsamt hat auf Anregung des 
Bundesministers für Verkehr zur Prüfung dieser 
Frage eine aus namhaften Wissenschaftlern und 
Praktikern bestehende Kommission eingesetzt. Die 
Kommission -wird ihre Arbeiten noch im Laufe des 
nächsten Jahres beenden. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Picard (Drucksache V/3574 Fragen 89 
und 90) : 

Trifft es zu, daß die Bundesbahnstrecke Hanau—Eberbach, so-
weit sie durch den Odenwald führt (Odenwaldbahn), in abseh-
barer Zeit stillgelegt werden soll? 

Wie ist das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die 
einer gegebenenfalls beabsichtigten Stillegung vorausgehen? 

Eine Aussage darüber, ob ein Teil der Strecke 
Hanau—Eberbach (Odenwaldbahn) stillgelegt wird, 
kann erst dann getroffen werden, wenn dem Bundes-
minister für Verkehr ein Antrag des Vorstandes 
der Deutschen Bundesbahn mit den erforderlichen 
Unterlagen vorliegt. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
Zu den vorgenannten Unterlagen gehört auch eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, die eine Beurteilung 
der Maßnahme ermöglicht. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordnrten Picard (Drucksache V/3574 Frage 91): 

Wie gedenkt die Bundesregierung die Verkehrserschließung 
des Odenwalds nachhaltig weiter zu verbessern? 

Neben der in den letzten Jahren erfolgten Auf-
stufung einer Reihe von Landstraßen zu Bundes-
straße wird die Bundesregierung im Rahmen der 
verkehrlichen und ökonomischen Untersuchungen 
für den 2. Ausbauplan für die Bundesfernstraßen 
(1971 bis 1985) .prüfen lassen, inwieweit die Bun-
desautobahn-Neubaustrecke Gießen—Aschaffenburg 
nach Süden als sog. „Odenwald-Autobahn" weiter-
zuführen sein wird. 
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Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Ramms (Drucksache V/3574 Frage 92) : 

Was tut die Bundesregierung für eine beschleunigte objektive 
Feststellung der Wegekosten für Schiene, Straße und Binnen-
schiffahrt innerhalb der EWG? 

Seit Aufnahme der Arbeiten an dem Wegekosten-
problem innerhalb der EWG im Jahre 1960 beteiligt 
sich die Bundesregierung aktiv und konstruktiv an 
diesen Arbeiten. So hat sie insbesondere die in den 
Entscheidungen des Rates und der Kommission von 
1964 und 1965 vorgesehenen Untersuchungen und 
Erhebungen durchgeführt. Die Vertreter der Bundes-
ressorts haben sich auch an der methodischen Dis-
kussion für die Musteruntersuchung der Strecke 
Paris—Le Havre intensiv beteiligt, von der weitere 
Aufschlüsse für die Fortführung der Arbeiten erwar-
tet werden. 

Der Bundesminister für Verkehr hat darüber hin-
aus im August dieses Jahres eine besondere Arbeits-
gruppe für Wegekosten eingesetzt, an deren Arbei-
ten sich auch das Bundesfinanzministerium beteiligt. 
Sie hat die Aufgabe, unter Verwendung der Metho-
den der vorgenannten Untersuchungen die Höhe der 
Wegekosten der einzelnen Verkehrsträger in der 
Bundesrepublik Deutschland insgesamt und für ein-
zelne Fahrzeugkategorien zu ermitteln. Mit einem 
Abschluß dieser Arbeiten, über die der Verkehrs-
ausschuß des Bundestages unverzüglich unterrichtet 
werden wird, kann bis zum Frühjahr 1969 gerechnet 
werden. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Jung (Drucksache V/3574 Frage 93) : 

Hält die Bundesregierung den Ausbau der Bundesstraße 9 
nördlich des Raumes Wörth/Jockgrim in Anbetracht des zu er-
wartenden hohen Verkehrsaufkommens nach Inbetriebnahme der 
Mobil-Oil-Raffinerie in Wörth für ausreichend? 

Die Verkehrsbelastung der B 9 zwischen Speyer 
und Jockgrim erfordert einen zweispurigen Quer-
schnitt, während der Abschnitt Jockgrim bis Wörth 
zweibahnig ausgebaut wird. Wenn die Notwendig-
keit einer Entlastung der B 9 besteht, wird die BAB 
Krefeld—Ludwigshafen über Ludwigshafen hinaus 
bis zur deutsch-französischen Grenze weitergebaut 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Leber vom 5. Dezember 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Meinecke (Drucksache V/3574 Fragen 94 und 95) : 

Hält die Bundesregierung die im Abkommen zur Vereinheit-
lichung von Regeln über die Beförderung im internationalen 
Luftverkehr (Warschauer Abkommen in der Fassung von Den 
Haag 1955) in Artikel 22 getroffenen Regelungen für die Haftung  

des Luftfrachtführers für aufgegebenes Reisegepäck noch für zeit-
gemäß? 

Ist die Bundesregierung bereit, ihren Einfluß im deutschen 
Luftverkehr dahin gehend geltend zu machen, daß bei der Ver-
wendung größerer und schnellerer Flugzeugeinheiten den Pro-
blemen der Gepäckbeförderung und Abfertigung besondere Auf-
merksamkeit gewidmet wird? 

Die Höchstsummen der Haftung des Luftfracht

-

führers bei Schäden für aufgegebenes Reisegepäck 
— 67,50 DM pro kg — werden im Gegensatz zur 
Haftung für Personenschäden im allgemeinen nicht 
als zu niedrig angesehen. Der Fluggast hat die Mög-
lichkeit, bei Angabe des Wertes und Zahlung eines 
Zuschlags die Haftungsbeschränkung auszuschließen, 
so daß er bis zur Höhe des angegebenen Wertes 
Schadenersatz verlangen kann. Hiervon wird jedoch 
kein Gebrauch gemacht, da vielfach eine Reisege-
päckversicherung abgeschlossen ist. Gleichwohl wird 
entsprechend der Entschließung des Deutschen Bun-
destages vom 29. April 1964 (Deutscher Bundestag, 
4. Wahlperiode, 124. Sitzung S. 5965, Umdruck 440) 
in den zuständigen internationalen Gremien die 
Frage der Erhöhung der Haftungssummen auch für 
Reisegepäck geprüft, einschließlich der Frage, ob an 
Stelle der Festsetzung nach Gewicht nicht ein Fest-
betrag wie beim Handgepäck (1350,— DM) als Haf-
tungshöchstsumme vorzuziehen ist. 

Die Bundesregierung hat bei den Flughäfen, an 
denen sie beteiligt ist, — in „Frankfurt/Main", 
„Köln-Bonn" und „Berlin" — ihr besonderes Augen-
merk darauf gerichtet, daß die geplanten bzw. im 
Ausbau befindlichen Abfertigungsanlagen den An-
forderungen der Gepäckbeförderung und Abferti-
gung auch bei Verwendung größerer und schnellerer 
Flugzeugeinheiten Rechnung tragen. Es ist ihr be-
kannt, daß sich auch die übrigen Flughäfen auf den 
Einsatz der Großtransporter vorbereiten, indem sie 
sich mit Hilfe verstärkter Investitionen im Abferti-
gungsbereich auf die Kapazität des größeren Flug-
geräts auf dem Gebiet der Gepäckbeförderung und 
Abfertigung einstellen. Bei den Flughafenneupla-
nungen im Raum München und in Hamburg-Kalten-
kirchen werden diese Grundsätze selbstverständlich 
ebenfalls beachtet. 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Leber vom 5. Dezember 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Pei-
ter (Drucksache V/3574 Frage 96) : 

Was ist das Ergebnis der Erörterungen, wie sie auf meine 
Frage vom 30. April 1964 in Aussicht gestellt wurden, über die 
gesetzliche Einführung der Pflicht zur Mitnahme eines Feuer-
löschers in Personenkraftwagen? 

Die Ausrüstung der Kraftomnibusse mit Feuer-
löschern ist im § 35 g der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZO) geregelt. Die Frage, ähn-
liche Vorschriften auch für Personenkraftwagen 
(Pkw) zu schaffen, wurde geprüft und führte zu 
folgendem Ergebnis: 

Die Unterbringung selbst kleiner Löscher stößt in 
Pkw z. T. auf erhebliche Schwierigkeiten. Die Lösch-
wirkung eines Feuerlöschers hängt u. a. wesentlich 
von seiner Größe ab und selbst mehrere kleine 
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Löscher (1 kg) nützen wenig, wenn bei einem Unfall 
der Kraftstofftank zerstört wird, der auslaufende 
Kraftstoff sich entzündet und das Fahrzeug damit 
schlagartig in Flammen steht. Kleine Löscher sind in 
der Hauptsache geeignet, kleine Brände wie Kabel-
oder Polsterbrände zu bekämpfen. In diesen Fällen 
haben aber  die  Insassen in aller Regel die Mög-
lichkeit, das Fahrzeug zu verlassen und sich aus 
dem Gefahrenbereich zu begeben; der Feuerlöscher 
hat dann in nicht unerheblichem Maße den Zweck, 
das Eigentum vor weiteren Beschädigungen zu 
schützen. Neben einer Bestimmung, Feuerlöscher 
mitzuführen, müßte auch vorgeschrieben werden, 
daß diese Löscher in gebrauchsfähigem Zustand 
zu erhalten sind. Eine entsprechende Überwachung 
dürfte bei der Vielzahl der Personen- und Kombi-
nationskraftwagen kaum durchführbar sein. Der 
wirtschaftliche Aufwand, der mit einer solchen 
Maßnahme verbunden wäre, soll hier außer Be-
tracht bleiben. 

Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob eine Rechtsver-
ordnung zur Einführung einer Vorschrift, nach der 
gebrauchsfähige Feuerlöscher in Pkw und Kom-
binationskraftwagen mitzuführen wären, durch die 
Ermächtigung des § 6 des Straßenverkehrsgesetzes 
gedeckt wäre. 

Die Auffassung, die Ausrüstung aller Pkw und 
Kombinationskraftwagen mit Feuerlöschern sei zur 
Erhaltung der Ordnung und Sicherheit auf den 
öffentlichen Wegen und Plätzen zwingend notwen-
dig, halte ich für bedenklich. Mir wurden bisher 
keine Fälle bekannt, in denen Kleinlöscher in nen-
nenswertem Umfang bei Fahrzeugbränden eine 
wirksame Hilfe dargestellt hätten. 

Unter diesen Umständen kann ich mich nicht dazu 
entschließen, die obligatorische Ausrüstung der Per-
sonenkraftwagen mit Feuerlöschern zu fordern. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Peiter (Drucksache V/3574 Frage 97): 

Liegen bereits Erfahrungen vor, wie man die Bundesautobahnen 
mit Signalanlagen ausstatten kann? 

Allgemeine Erfahrungen, wie man die Bundes-
autobahnen mit Signalanlagen ausstatten kann, lie-
gen nicht vor. 

Auf den Bundesautobahnen wurden Lichtsignal-
anlagen bisher nicht eingesetzt. Es besteht lediglich 
an der Bundesautobahn München—Salzburg eine 
fernbediente Verkehrszeichenanlage mit Wechsel-
verkehrszeichen. Die bisherigen Erfahrungen sind 
zufriedenstellend. Eine allgemeine Aussage über 
den Einsatz derartiger Anlagen ist erst nach Ab-
schluß der laufenden wissenschaftlichen Unter-
suchungen möglich. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr.-Ing. Pausch vom 6. Dezember 
1968 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Bucher (Drucksache V/3574 Fragen 98, 99 und 
100) : 

Ist die strikte Einhaltung von Dienstanweisungen und -vor-
schriften des öffentlichen Dienstes in ihren gegenwärtigen Fas-
sungen, insbesondere bei der Deutschen Bundespost, geeignet, 
Verzögerungen im Arbeitsablauf zu bewirken? 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung eine Überprüfung dieser 
Dienstanweisungen und -vorschriften mit dem Ziel der Ver-
besserung ihrer Praktikabilität zugesagt hat? 

Welche Änderungen sind inzwischen erfolgt? 

Es gibt bei der Deutschen Bundespost keine 
Dienstvorschriften, die bei pflichtgemäß vernünftiger 
Auslegung und Anwendung eine Verzögerung im 
Arbeitsablauf bewirken. Der Beweis dafür ist, daß 
es außerhalb der Aktion „Dienst nach Vorschrift" 
nicht zu Störungen kommt. Es gibt allerdings bei der 
Anwendung der Vorschriften einen mehr oder we-
niger großen Ermessensspielraum. Wenn dieser 
Spielraum gezielt ausgenutzt und die Einzelvorschrift 
entgegen ihrem Sinn so eng wie möglich ausgelegt 
wird, führt das, wie z. B. im Postwesen geschehen, 
wegen der Vielzahl der Sendungen zwangsläufig 
zu Verzögerungen in der Betriebsabwicklung. 

Die Dienstanweisungen und Vorschriften werden 
zur Anpassung der Dienstleistungen an die sich stän-
dig wandelnden Erfordernisse des Verkehrs laufend 
angepaßt und weiterentwickelt. Zu einer besonde-
ren Sonderaktion als Reaktion auf die Vorgänge der 
letzten Wochen besteht kein Anlaß. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr.-Ing. Pausch vom 6. Dezember 
1968 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Hudak (Drucksache V/3574 Fragen 101, 102 und 
103) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die Neueintei-
lung der Fernsprechnetze (Grub, Landkreis Nürnberg — Anschluß 
an Postbauer, Kreis Neumarkt) den Erfordernissen einer ver-
nünftigen Strukturpolitik im ländlichen Raum entspricht? 

Ist die Bundesregierung bereit, für die in Frage 101 angeführ-
ten Ortsnetze eine andere Abgrenzung dergestalt vorzunehmen, 
daß wirtschaftlich zusammengehörende Gemeinden in demselben 
Ortsnetz zusammengefaßt werden können? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die neue Orts-
netzeinteilung auf dem flachen Land — auf Grund derer wirt-
schaftlich zusammenhängende und nur wenige Kilometer vonein-
ander entfernt liegende Gemeinden verschiedene Ortsnetze bil-
den — gegenüber den Großstädten eine Benachteiligung der länd-
lichen Bevölkerung mit sich bringt? 

Die Deutsche Bundespost hat sich nach eingehender 
Überprüfung entschlossen, die Orte Grub, Großvog-
genhof und Kleinvoggenhof im Ortsnetz Altdorf zu 
belassen. Damit bleiben die wirtschaftlich zusammen-
gehörenden Gemeinden im selben Ortsnetz. Eine an-
dere Abgrenzung ist damit gegenstandslos gewor-
den. 

Aus technischen und betrieblichen Gründen wer-
den im Grundsatz nur die Teilnehmer eines Berei-
ches von 5 km Umkreis zu einer Vermittlungsstelle 
geschaltet. Dieser Anschlußbereich bildet in länd-
lichen Gegenden gleichzeitig das Ortsnetz. 
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Es ist aus technischen Gründen meist nicht mög-
lich, einer Änderung der Wirtschaftsstruktur oder 
Bebauung in solchen Gegenden auch eine Änderung 
der Ortsnetzgrenzen folgen zu lassen. Die in diesen 
Gegenden wohnenden Teilnehmer haben aber durch 
den Selbstwählferndienst eine gute Sprechmöglich-
keit von einer Gemeinde zur anderen, innerhalb des 
Knotenvermittlungsbereiches zu einer Gebühr, die es 
ermöglicht, für je 18 Pfennig bis zu 1 1/2 Minuten zu 
sprechen. Da die mittlere Gesprächsgebühr in dieser 
Größenordnung liegt, sind die Teilnehmer dieser . 

 Ortsnetze nicht schlecht gestellt, zumal sie meist 
eine wesentlich geringere monatliche Grundgebühr 
als die Teilnehmer der Großstadtortsnetze zahlen, im 
Falle der Ortsnetze Postbauer 12,— DM und Altdorf 
15,— DM gegenüber 18,— DM in der Großstadt. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr.-Ing. Pausch vom 6. Dezem-
ber 1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeord-
neten Dr. Marx (Kaiserslautern) (Drucksache V/3574 
Frage 104) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um durch 
sinnvolle Straffung der Vorschriften eine schädliche Verlang-
samung der Tätigkeit bei der Deutschen Bundespost und der 
Deutschen Bundesbahn durch „Arbeit streng nach Vorschrift" zu 
vermeiden? 

Bundespost und Bundesbahn sind Betriebsverwal-
tungen. Ihre Vorschriften dienen im wesentlichen 
der Abwicklung des Betriebs. Beide Verwaltungen 
passen ihre Dienstleistungen und damit auch ihre 
Vorschriften ständig an die wechselnden Erforder-
nisse dieses Betriebs an. Einer Straffung der Dienst-
vorschriften angesichts der Vielfalt der Dienstge-
schäfte und ihrer ständigen Ausweitung sind na-
turgemäß Grenzen gesetzt. 

Die Bundesregierung sieht daher keine Chance, 
Maßnahmen des gewerkschaftlichen Arbeitskampfes 
auf dem Weg über eine Straffung der Dienstvor-
schriften wirkungsvoll zu begegnen. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr.-Ing. Pausch vom 6. Dezember 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Schmitt-Vockenhausen (Drucksache V/3574 Frage 
105) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die stetig stärkere Be-
anspruchung der Fernsprechleitungen im Raume Bonn vor allem 
eine Erweiterung der Fernleitungen im Selbstwählfernverkehr 
erfordert? 

Für die Knotenvermittlungsstelle Bonn wurde 
1966 eine Erweiterung aufgrund der vorausschauen-
den Verkehrsplanung für das Ende des Jahres 1968 
eingeplant. Der Auftrag wurde dementsprechend 
1967 an die Industrie gegeben, welche die fern-
meldetechnischen Anlagen im Laufe des Jahres lie-
ferte und aufbaute. 

Während der Verkehrsanstieg in den vorange-
gangenen 6 Jahren 48,5 v. H. betrug, d. h. jährlich  

etwa 8 v. H., war die Zunahme vom Herbst 1967 
auf den gleichen Zeitraum 1968 22,5 v. H. Die In-
betriebnahmearbeiten wurden beschleunigt und 
sind weitgehend abgeschlossen, so daß der uner-
wartet aufgetretene Engpaß bis Weihnachten beho-
ben sein wird. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Schmidt (Kempten) (Drucksache zu 
V/3574 Frage 109) :  

Worin sieht die Bundesregierung den Unterschied zwischen 
einer von ihr über die Deutsche Zündholz-Monopolgesellschaft 
durchgeführten Information durch Aufdruck auf Zündholzschach-
teln und Informationen auf gleiche Weise durch die im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien, wie sie in der Antwort auf die 
Fragen Nummern 79 und 80 des Kollegen Folger und 121 — 
Drucksachen V/3529, ni V/3529 — von mir in der vorigen Woche 
schriftlich zu begründen versucht hat, nachdem die Bundesregie-
rung doch wohl kein parteiunabhängiges Staatsorgan ist, sondern 
von der Mehrheit dieser Parteien getragen wird und somit ihre 
Informationen ebenfalls eine politische Aussage darstellen? 

Die Abgrenzung politischer Information von par-
teipolitischer Werbung wird naturgemäß recht 
schwierig sein, und sie wird immer der Gefahr ge-
gensätzlicher Auffassungen ausgesetzt sein. Hier 
kommt es entscheidend darauf an — wie ich in mei-
ner Antwort auf die Fragen des Kollegen Folger 
in der Fragestunde am 29. November bereits aus-
geführt habe —, daß die Bundesregierung als Bun-
desorgan tätig geworden ist, und nicht die einzel-
nen in ihr vertretenen Parteien oder die einzelnen 
Mitglieder der Bundesregierung einen Auftrag er-
teilt haben. Wenn politische Parteien die Möglich-
keit erhalten, auf Zündholzschachteln zu werben, 
könnten rechts- oder linksradikale Parteien nicht 
ausgeschlossen werden. Deshalb hält die Bundesre-
gierung daran fest, daß die Deutsche Zündwaren

-

Monopolgesellschaft auch weiterhin keine Aufträge 
politischer Parteien oder .einzelner Abgeordneter 
zur Lieferung von Zündholzschachteln mit Aufdruk-
ken, die eine politische Werbung enthalten, anzu-
nehmen hat. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 6. Dezember 1968 auf die Mündlichen Anfragen 
des Abgeordneten Zebisch (Drucksache zu V/3574 
Fragen 110, 111 und 112) : 

Zu welchen Ergebnissen ist die Bundesregierung bei der Prü-
fung einer weiteren Verstärkung der Fremdenverkehrsförderung, 
insbesondere durch Bildung örtlicher Schwerpunkte und ver-
mehrter Mittelbereitstellung im Zonenrandgebiet, wie kürzlich 
angekündigt, gekommen? 

Wäre die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, den nord- 
und ostbayerischen Raum in eine Schwerpunktförderung mitein-
zubeziehen? 

Gibt es Untersuchungen der bayerischen Staatsregierung bzw. 
der Bundesregierung, in welchen Gebieten Nord- bzw. Ost-
bayerns der Fremdenverkehr einen wichtigen, wenn nicht gar 
den ausschlaggebenden Beitrag für eine optimale Entwicklung 
des Gebietes leisten kann bzw. muß? 

Die Gespräche zwischen dem Bundeswirtschafts

-

ministerium und den Ländern über eine weitere 
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Verstärkung der Fremdenverkehrsförderung sind 
noch nicht abgeschlossen. Angestrebt wird, daß die 
mannigfaltigen Zuwendungen des Bundes und der 
Länder im Rahmen von Regionalen Aktionspro-
grammen zu einer gemeinsamen Förderung zusam-
mengefaßt und Schwerpunkte bei der Förderung des 
Fremdenverkehrs gebildet werden. Die Ausgestal-
tung der Regionalen Aktionsprogramme wird zur 
Zeit zwischen Bund und Ländern erörtert. 

Die Bundesregierung ist bereit, im Rahmen der 
Regionalen Aktionsprogramme Ostbayern, Ober-
und Unterfranken miteinzubeziehen. 

Die strukturelle Entwicklung eines bestimmten 
Gebietes und die damit verbundene Zielsetzung der 
Förderung ist Sache der Länder. 

Die Bayerische Staatsregierung hat bereits 1966 
ein Gutachten über die Möglichkeiten zur Entwick-
lung der Wirtschaftsstruktur im ostbayerischen 
Grenzraum vorgelegt. In jüngster Zeit hat die Lan-
desregierung ein weiteres Gutachten für den nord

-

ostbayerischen Raum anfertigen lassen. Die Unter-

suchungsergebnisse sollen in Kürze veröffentlicht 
werden. 

Anlage 27 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
6. Dezember 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Schmidt (Kempten) (Drucksache zu 
V/3574 Frage 114) : 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, zu wel-
chem Zeitpunkt mit einer Entscheidung des Bundesverkehrsmini-
sters bezüglich der Trassenführung der Autobahn München

-

Lindau zu rechnen ist bzw. wann das hierfür 1967 gesetzlich an-
geordnete und eingeleitete Raumordnungsverfahren eine solche 
Entscheidung ermöglichen wird? 

Der Bundesminister für Verkehr kann die Ent-
scheidung über den Trassenverlauf der Bundesauto

-

bahn München—Lindau erst nach Vorlage der lan-
desplanerischen Gutachten der Landesplanungsstelle 
beim bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft 
und Verkehr treffen. Nach Mitteilung der Auf-
tragsverwaltung ist mit der Vorlage des landespla-
nerischen Gutachtens im ersten Viertel des nächsten 
Jahres zu rechnen. 
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